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GescMftszahl 32.830/122-111/ N1/96 
An das 
Präsidium des Nationalrates 
Dr. Karl Renner Ring 3 
1017 Wie n 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
die Gewerbeordnung 1994 geändert wird; 
Begutachtung 

MR Dr. Malousek/5835 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten beehrt sich, in der Beilage unter 

Bezugnahme auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 

10. August 1985, Zl. 602.271/1-V/6/85, 25 Ausfertigungen des unter einem zur Begutachtung 

ausgesendeten Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert 

wird, samt Erläuterungen zu übermitteln. 

Wien, am 20. Dezember 1996 

Für den Bundesminister: 

SCh Dr. Koprivnikar 
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FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN Telefon 0222171100 Durchwahl 

NameiTel.-KJappe des Sachbearbeiters: r 

L 

BP3.sam 

Geschäftszahl 32.830/122-III/ Nl/96 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem die Gewerbeordnung 1994 
geändert wird; 
Begutachtung 

MR Dr. Walter Malousekl5835 

Bitte In der Antwort die 

GeschAftszahl dieses 

Schreibens anfahren. 

--.---_______ r ~i::izr: foiiet;S.3 

-.J Gesetzentvvurn 
ZL.. .1 ''.f.2Mf..f An das/den/die 

1. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst Dat:LJ; .. ~;;:~«.!:..,,/ t f ~~t 
2. Bundeskanzleramt-Sektion I/5 i . • .. - .. - ••••• -~ i 
3. Bundeskanzleramt-Sektion I/ll ~ ertedL'.HI .... :.i . Cf f ~ 
4. Bundeskanzleramt-Sektion II .... - . 
5. Bundeskanzleramt-Sektion IV J-; ~'1~~ 
6. Bundeskanzleramt-Büro der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten ~ 
7. Bundeskanzleramt-Herrn Staatssekretär für Beamte Mag. Karl Schlögl 
8. Bundeskanzleramt-Geschäftsführung der Bundesgleichbehandlungskommission 
9. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 
10. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
11. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
12. Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz 
13. Bundesministerium für Finanzen 
14. Bundesministerium für Inneres 
15. Bundesministerium für Justiz 
16. Bundesministerium für Landesverteidigung 
17. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
18. Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
19. Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst 
20. Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst-Verwaltungsbereich Verkehr 
21. Kabinett des Vizekanzlers 
22. Büro des Datenschutzrates 
23. Österreichische Statistische Zentralamt 
24. Rechnungshof 
25. Volksanwaltschaft 
26. Herren Landeshauptmänner (Frau Landeshauptmann der Steiermark) 
27. Verbindungsstelle der Bundesländer 
28. Wirtschaftskammer Österreich 
29. Wirtschaftskammern der Länder 
30. Bundesarbeitskammer 
31 .. Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
32. Österreichen Gewerkschaftsbund 
33. Vereinigung Österreichischer Industrieller 
34. Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe Österreichs 
35. Österreichischen Städtebund 
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36. Österreichischen Gemeindebund 
37. Österreichischen Gewerbeverein 
38. Handelsverband 
39. Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
40. Österreichische Notariatskammer 
41. Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
42. Bundes-Ingenieurkammer 
43. Österreichische Ärztekammer 
44. ÖSterreichische Apothekenkammer 
45. Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebung 
46. Verein für Konsumenteninformation 
47. Finanzprokuratur 
48. Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern 
49. Verein der Mitglieder der Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern 
50. Konferenz der Vorsitzenden der Unabhängigen Verwaltungssenate 
51. ARGE Daten 
52. Österreichischen Verband der Markenartikelindustrie 
53. Österreichische Patentanwaltskammer 
54. Hauptverband der Sozialversicherungsträger 
55. Österreichischen Reisebüro und Veranstaltungsverband (ÖRV) 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten übermittelt in der Beilage den 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird samt Vorblatt 

und Erläuterungen einschließlich Textgegenüberstellung mit dem Ersuchen um allfällige Stel­

lungnahme bis spätestens 5. Februar 1997. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine do. Stellung­

nahme eingelangt sein, so wird angenommen, daß der vorliegende Entwurf keinen Anlaß zu do. 

Bemerkungen gibt. 

Hinsichtlich des Inhalts der Novelle wird auf die dem Entwurf beigegebenen Erläuterungen so­

wie auf das Vorblatt verwiesen. Es handelt sich dabei um das Ergebnis intensiver 

Sozialpartnergespräche. 

25 Exemplare des Gesetzesentwurfes samt Erläuterungen werden ue. dem Präsidium des Natio­

nalrates zugeleitet. Im Sinne des Rundschreibens des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst 

vom 10. August 1985, Zl. 602.271/1-V/6/85, wird ersucht, 25 Gleichschriften der 
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Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates übermitteln und hievon das Bundesministeri­

um für wirtschaftliche Angelegenheiten zu verständigen. 

Für die Richtigkeit 

der Ausr;/!frng: 

~ 

Wien, am 20. Dezember 1996 

Für den Bundesminister: 

SCh Dr. Koprivnikar 
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Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 

und das Arbeitsverfassungsgesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 

xxx/yy, wird wie folgt geändert: 

1. § 6 samt Überschrift lautet: 

"Verbundene Gewerbe 

§ 6. Verbundene Gewerbe sind Gewerbe, die sich aus zwei oder mehreren Gewer­

ben zusammensetzen und die in den §§ 94, 124 und 127 ausdrücklich als solche bezeichnet 

sind." 

2. Dem § 16 Abs.1 werden folgende Sätze angefügt: 

"Kann der Einschreiter diesen Nachweis nicht erbringen, so hat er einen Geschäftsführer (§ 39) 

zu bestellen. § 9 Abs.2 gilt in diesen Fällen mit der Maßgabe, daß die Bestellung eines neuen 

Geschäftsführers unverzüglich zu erfolgen hat. Die Regelung des zweiten Satzes gilt nicht für 

das Handwerk der Rauchfangkehrer (§ 94 Z 11)." 

3. Die §§ 18 bis 20 samt Überschriften lauten: 

"Befähigungsnachweis für Handwerke 

§ 18. (1) Die Befähigung für ein Handwerk ist nachzuweisen durch 

1. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung einschließlich der Unternehmer­

prüfung oder 

2. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß der Studienrichtung Wirtschaftsingenieur - Ma­

schinenbau oder Wirtschaftsingenieur - Bauwesen und über eine mindestens einjährige 
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fachliche Tätigkeit, insoweit diese Studienrichtungen dem betreffenden Handwerk entspre­

chen, oder 

3. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß eines dem betreffenden Handwerk entsprechen­

den Studienganges an einer inländischen Fachhochschule und über eine mindestens einjähri­

ge fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß einer dem betreffenden Handwerk entsprechen­

den nicht in Z 2 genannten technischen, montanistischen oder naturwissenschaftlichen Stu­

dienrichtung oder Studienrichtung der Bodenkultur einer inländischen Universität und über 

eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

5. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß einer dem betreffenden Handwerk entsprechen­

den berufsbildenden höheren Schule und über eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit 

oder 

6. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß einer dem betreffenden Handwerk entsprechen­

den Werkmeisterschule oder Fachakademie, die bei einer Einrichtung einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechts geführt wird, die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung und über 

eine mindestens vierjährige fachliche Tätigkeit. 

(2) Die Meisterprüfung besteht aus dem fachlich-praktischen Teil, der die Aus­

führung von Meisterarbeiten zu umfassen hat, und dem fachlich-theoretischen Teil. 

(3) Bei der Meisterprüfung hat der Prüfling die Fähigkeiten, Kenntnisse und Er­

fahrungen, die erforderlich sind, um das betreffende Handwerk mit seinen ihm eigentümlichen 

Tätigkeiten meisterlich auszuüben, nachzuweisen. 

(4) Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer durch Zeugnisse nachweist, daß er 

1. die Lehrabschlußprüfung in einem einschlägigen Lehrberuf erfolgreich bestanden hat und 

danach durch mindestens zwei Jahre im betreffenden Handwerk, in einem verbundenen oder 

verwandten Handwerk oder bei Tätigkeiten des Handwerks im Rahmen sonstiger Betriebe 

fachlich verwendet worden ist oder 

2. eine der im Abs.l Z 2 bis 6 angeführten Schulen und Studienrichtungen oder eine dem be­

treffenden Handwerk entsprechende, mindestens dreijährige berufsbildende mittlere Schule 

erfolgreich abgeschlossen hat und durch mindestens zwei Jahre im betreffenden Handwerk, 

in einem verbundenen oder verwandten Handwerk oder bei Tätigkeiten des Handwerks im 

Rahmen sonstiger Betriebe fachlich verwendet worden ist. 

(5) Der fachlichen Verwendung gemäß Abs.4 Z 1 und 2 ist eine einschlägige 

Verwendung im Rahmen der Ausübung eines Gewerbes in der Form eines Industriebetriebes 

gleichgestellt. Sofern zum Präsenzdienst einberufene Wehrpflichtige oder Zeitsoldaten während 

ihrer Dienstleistung im Bundesheer regelmäßig zu Verwendungen herangezogen wurden, die 
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den Gegenstand von Handwerken bilden, und sie vor der Verwendung im Bundesheer eine ein­

schlägige Lehrabschlußprüfung erfolgreich abgelegt haben, so ist diesen Personen die Zeit der 

Verwendung im Bundesheer auf die Dauer der vorgeschriebenen Verwendungszeit gemäß 

Abs.4 Z 1 und 2 anzurechnen. 

(6) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat hinsichtlich der 

der Aufsicht des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten unterliegenden 

Schulen im Einvernehmen mit diesem Bundesminister und hinsichtlich der der Aufsicht des 

Bundesministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst unterliegenden Schulen im Einverneh­

men mit diesem Bundesminister mit Verordnung festzulegen, welche der im Abs.1 Z 2 bis 6 

und im Abs.4 Z 2 genannten Schulen und Studienrichtungen welchen Handwerken entsprechen. 

Ob und inwieweit ein Zeugnis einer ausländischen Bildungseinrichtung im Hinblick auf die 

Gestaltung des Lehrplanes sowie die durch sie vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse den 

Zeugnissen einer inländischen Schule oder Studienrichtung gleichzuhalten ist, hat der Bundes­

minister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einzelfall zu bestimmen. Der Bundesminister 

für wirtschaftliche Angelegenheiten hat hiebei hinsichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, die 

der Aufsicht des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten unterliegen, 

das Einvernehmen mit diesem Bundesminister und hinsichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, 

die der Aufsicht des Bundesministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst unterliegen, das 

Einvernehmen mit diesem Bundesminister herzustellen. 

§ 19. (1) Der Befähigungsnachweis für ein Handwerk kann nach Maßgabe der 

jeweiligen Meisterprüfungsordnung oder einer Verordnung gemäß § 18 Abs.6 auch auf einem 

Teilgebiet des Handwerks erbracht werden. 

(2) Wer den Befähigungsnachweis für ein Handwerk erbringt oder hiefür eine 

nicht auf § 28 Abs.1 Z 2 gegründete Nachsicht erlangt hat, kann den Befahigungsnachweis für 

ein mit diesem Handwerk verwandtes Handwerk durch eine Zusatzprüfung erbringen; diese 

Zusatzprüfung gilt für Personen, die die Meisterprüfung in einem Handwerk abgelegt haben, als 

Meisterprüfung für das verwandte Handwerk. Gegenstand der Zusatzprüfung sind jene für das 

verwandte Handwerk charakteristischen handwerklichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfah­

rungen, die im Rahmen des Befähigungsnachweises für das betreffende Handwerk nicht be­

rücksichtigt waren. 

(3) Abs.2 gilt nicht für Personen, die den Befähigungsnachweis beschränkt auf 

eine Teiltätigkeit des Handwerks erbracht haben. 
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Meisterprufungsordnungen 

§ 20. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Ver­

ordnung unter Bedachtnahme auf § 18 Abs.3 für alle Handwerke Meisterprufungsordnungen zu 

erlassen, die den Stoff des fachlich-praktischen Teils und des fachlich-theoretischen Teils re­

geln und den Prüfungsstoff in eine mündliche und eine schriftliche Prüfung gliedern. In der 

Meisterprufungsordnung ist auch festzulegen, ob der Prüfungskommission ein vierter Beisitzer 

gemäß § 352 Abs.5 angehören und in welchem Berufszweig dieser ein Fachmann sein muß. Für 

Handwerke, die häufig von Blinden ausgeübt werden, ist in der Meisterprufungsordnung vorzu­

sehen, daß die Prüfungen in einer dem Gebrechen des Blinden angepaßten Weise stattzufinden 

haben. 

(2) Die Meisterprufungsordnungen haben ferner den Stoff der Zusatzprufung 

(§ 19 Abs.2) festzulegen. Für Ausmaß und Art der Zusatzprufung ist auch maßgebend, in wel­

chem Umfang in den verwandten Handwerken gleiche oder ähnliche Roh- und Hilfsstoffe und 

Werkzeuge verwendet werden oder Tätigkeiten zu verrichten sind, die gleiche oder ähnliche 

Arbeitsvorgänge erfordern. 

(3) Wenn es Grunde der Abwehr von besonderen Gefahren für das Leben oder die 

Gesundheit von Menschen erfordern, hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei­

ten in der Meisterprufungsordnung festzulegen, daß der Nachweis der Befähigung für das be­

treffende Handwerk nicht gemäß § 28 Abs.1 bis 5 nachgesehen werden darf." 

4. Nach § 22 wird folgender § 22a eingefügt: 

"§ 22a. (1) Wird in einer den Befähigungsnachweis regelnden Verordnung als 

Nachweiserfordernis der 'erfolgreiche Besuch einer Studienrichtung an einer inländischen Uni­

versität festgelegt, so darf vom Absolventen der Studienrichtung der Nachweis der Ablegung 

einer Prüfung gemäß § 22 Abs.1 Z 3 nicht gefordert werden. Erfüllt der Absolvent der Studien­

richtung alle sonstigen in der betreffenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen, so gilt 

der Befähigungsnachweis für das betreffende gebundene Gewerbe als erbracht. 

(2) Personen, die durch Zeugnis den erfolgreichen Besuch eines Studienganges an 

einer inländischen Fachhochschule und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 22 

Abs.2) nachweisen, erbringen den Befähigungsnachweis für ein gebundenes Gewerbe, sofern 

die Ausbildung des Fachhochschul-Studienganges schwerpunktmäßig im Bereich der Tätig­

keiten des betreffenden gebundenen Gewerbes liegt. 
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(3) Die Abs.1 und 2 gelten nicht für das gebundene Gewerbe der Technischen 

Büros (§ 127 Z 5)." 

5. § 23 samt Überschrift lautet: 

"Unternehmerprüfung 

§ 23. (1) Bei der Unternehmerprüfung hat der Prüfling die für die selbständige 

Gewerbeausübung erforderlichen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnisse nachzu­

weisen. Der Prüfungswerber hat die Wahl, ob er die Unternehmerprüfung als Prüfungsteil der 

jeweiligen Befähigungsprüfung oder als Einzelprüfung vor oder nach dieser Prüfung ablegen 

will. 

(2) Die Unternehmerprüfung entfällt, sofern der Prüfungswerber durch Zeugnisse 

nachweist 

1. den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden Schule oder einer Studienrichtung einer 

inländischen Universität, soweit dabei vergleichbare Kenntnisse vennittelt werden oder 

2. die erfolgreiche Ablegung einer Lehrabschlußprüfung in einem kaufmännischen Lehrberuf 

oder 

3. eine ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebsleiter in ei­

nem Unternehmen. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Verordnung 

die Schulen und Studienrichtungen zu bestimmen, deren erfolgreicher Besuch die entsprechen­

den Kenntnisse vennittelt. Ob und inwieweit das Zeugnis einer ausländischen Bildungseinrich­

tung im Hinblick auf die vennittelten Fähigkeiten und Kenntnisse den Zeugnissen einer in einer 

Verordnung nach diesem Absatz genannten inländischen Bildungseinrichtung gleichzuhalten 

ist, hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einzelfall zu bestimmen. 

(4) Die Unternehmerprüfung besteht aus einer schriftlichen und einer mündlichen 

Prüfung. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Verordnung die 

erforderlichen Vorschriften über den Prüfungsstoff zu erlassen; hiebei ist auch festzulegen, wel­

che Teile des Prüfungsstoffes Gegenstand der mündlichen Prüfung sind. 

(5) Das Antreten zur Unternehmerprüfung ist an keine Zulassungsvoraussetzungen 

gebunden." 
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6. § 30 samt Überschrift lautet: 

"Fachübergreifende Leistungen 

§ 30. (1) Wurde der Befähigungsnachweis im vollen Umfang für ein Gewerbe er­

bracht, das zu einem verbundenen Gewerbe gehört, dürfen Gewerbetreibende, die dieses Ge­

werbe ausüben, auch Leistungen der anderen Gewerbe erbringen, aus denen sich das verbunde­

ne Gewerbe zusammensetzt. 

(2) Wurde der Befähigungsnachweis im vollen Umfang für ein Handwerk oder ein 

gebundenes Gewerbe erbracht, dürfen Gewerbetreibende, die ein solches Gewerbe ausüben, 

auch Leistungen verwandter Gewerbe erbringen, sofern der sich aus der Gewerbeberechtigung 

ergebende Charakter des Gesamtbetriebes gewahrt bleibt. 

(3) Gewerbetreibende, die ein Handwerk oder ein gebundenes Gewerbe ausüben, 

dürfen in geringem Umfang auch Arbeiten eines anderen Handwerks oder gebundenen Gewer­

bes, zu deren Ausführung sie nicht schon auf Grund des Abs.1 oder 2 berechtigt sind, ausführen, 

sofern diese Arbeiten mit der Ausführung eigener Arbeiten technisch und wirtschaftlich 

zusammenhängen. 

(4) Die Berechtigung zu fachübergreifenden Leistungen gemäß Abs.1 und 2 steht 

dem Gewerbetreibenden auch dann zu, wenn der vorgeschriebene Befähigungsnachweis nicht 

erbracht wurde, sondern jeweils im vollen Umfang eine Nachsicht vom Befähigungsnachweis 

gemäß § 28 Abs.1 Z 1 oder eine Anerkennung gemäß § 373c erteilt wurde oder eine Gleich­

haltung gemäß § 373d vorliegt. 

(5) Gewerbetreibende, die ein Handwerk ausüben, dürfen auch den Handel mit den 

für das betreffende Handwerk oder für ein mit diesem Handwerk verbundenes oder verwandtes 

Handwerk einschlägigen Waren sowie mit Stoffen und Artikeln, die bei ihren Tätigkeiten re­

gelmäßig bearbeitet, verarbeitet oder verwendet werden, ausüben." 

7. § 31 samt Überschrift lautet: 

"Einfache Teiltätigkeiten und Teilgewerbe 

mit vereinfachtem Zugang 

§ 31. (1) Einfache Tätigkeiten von Handwerken oder gebundenen Gewerben, de­

ren fachgemäße Ausübung den sonst vorgeschriebenen Befähigungsnachweis nicht erfordert, 

sind den betreffenden Gewerben nicht vorbehalten. Als einfache Tätigkeiten gelten jedenfalls 
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nicht die für ein Gewerbe typischen Kerntätigkeiten, welche die für die Gewerbeausübung er­

forderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen voraussetzen. 

(2) Teilgewerbe sind Teiltätigkeiten eines Handwerks oder gebundenen Gewer­

bes, deren selbständige Ausführung auch von Personen erwartet werden kann, die die Befahi­

gung hiefür auf vereinfachte Art nachweisen. Die Befcihigung für ein Teilgewerbe ist durch Be­

lege der folgenden Art nachzuweisen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlußprufung, 

2. Zeugnis über eine fachliche Tätigkeit, 

3. Zeugnis über den erfolgreichen Besuch einer Schule, 

4. Zeugnis über den erfolgreichen Besuch eines Lehrganges. 

(3) Gewerbetreibende, die ein Teilgewerbe ausüben, dürfen im Teilgewerbe nicht 

mehr als fünf Arbeitnehmer beschäftigen. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales unter Bedachtnahme auf die technologische 

Entwicklung, die standardisierten Verfahrensweisen und die arbeitsteilige Organisation im Be­

reich eines Handwerks oder gebundenen Gewerbes durch Verordnung festzulegen, welche Tä­

tigkeiten eines Handwerks oder gebundenen Gewerbes Teilgewerbe sind und durch welche Be­

lege im Sinne des Abs.2 - allein oder in entsprechender Verbindung untereinander - die Befä­

higung für ein Teilgewerbe nachzuweisen ist." 

8. Dem § 32 wird folgender Abs.5 angefügt: 

"(5) Alle Gewerbetreibenden sind im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung zum 

unentgeltlichen Ausschank von Getränken an ihre Kunden berechtigt. Es dürfen hiefür jedoch 

weder zusätzliche Hilfskräfte noch ausschließlich diesem Ausschank dienende Räume verwen-

det werden." 

9. Im § 33 Z 6 wird nach dem Wort "Erzeugnisse" ein Beistrich gesetzt und werden die Worte 

"gleicher Art" durch folgende Worte ersetzt: "die Waren eigener Erzeugung wirtschaftlich 

ergänzen, " . 

10. Im § 34 Abs.l Z 6 wird der Beistrich nach dem Wort "Stelle" durch einen Strichpunkt er­

setzt. Die Wortfolge "sofern diese mit einfachen Handgriffen vorgenommen werden kann 

und hiefür keine besonderen Fachkenntnisse erforderlich sind;" entfällt. 
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11. Im § 34 Abs.1 Z 8 wird der Beistrich nach dem Wort "Bestandteile" durch einen Strichpunkt 

ersetzt. Die Wortfolge "die Nachfüllung von Behältern oder die Anbringung von Zubehör, 

sofern dies mit einfachen Handgriffen vorgenommen werden kann;" entfällt. 

12. § 34 Abs.2 lautet: 

"(2) Bei Ausübung der im Abs.1 Z 6 bis 8 angeführten Rechte hat sich der Händ­

ler entsprechend ausgebildeter und erfahrener Fachkräfte zu bedienen. Soweit durch Verord­

nung nicht anderes festgelegt ist, ist eine Person jedenfalls dann als fachlich geeignet anzuse­

hen, wenn sie die Lehrabschlußprufung in einem einschlägigen Lehrberuf erfolgreich abgelegt 

hat. Dies gilt jedoch nicht, sofern es sich um Tätigkeiten handelt, die den Gewerben der Gas­

und Wasserleitungsinstallateure (§ 94 Z 16) und der Elektrotechniker (§ 94 Z 18) vorbehalten 

sind. Der Ausbildung von Lehrlingen im Rahmen der Bestimmungen des Berufsausbildungsge­

setzes, BGBl. Nr. 142/1969, steht dieses Gesetz nicht entgegen." 

13. Im § 39 Abs.1lautet der letzte Halbsatz: 

"er hat einen Geschäftsführer zu bestellen, wenn er den Befähigungsnachweis nicht erbringen 

kann oder wenn er keinen Wohnsitz im Inland hat." 

14. § 39 Abs.2 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender vierter Satz wird eingefügt: 

"Innerhalb eines Konzernes kann eine Bestellung zum Geschäftsführer auch für mehrere 

Konzernunternehmen erfolgen, wenn der Geschäftsführer Arbeitnehmer im Sinne des zwei­

ten Satzes zumindest bei einem der Konzernunternehmen ist." 

b) Im nunmehr fünften Satz entfällt die Wortfolge: "eines Gewerbeinhabers, der keinen Wohn­

sitz im Inland hat;" 

15. Dem § 39 AbsA werden folgende Sätze angefügt: 

"Die Bezirksverwaltungsbehörde hat in jenen Fällen, in denen dieses Bundesgesetz die Bestel­

lung eines Geschäftsführers vorschreibt und ein Arbeitnehmer als Geschäftsführer angezeigt 

oder genehmigt (§ 176) wird, die Bestellung oder das Ausscheiden dem Hauptverband der 

Österreichischen Sozialversicherungsträger anzuzeigen. Der Hauptverband der Österreichischen 
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Sozial versicherungsträger hat das Ende der Pflichtversicherung eines ihm angezeigten und nicht 

ausgeschiedenen Geschäftsführers der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen." 

16. § 46 Abs.3lautet: 

"(3) Der Gewerbeinhaber oder der Geschäftsführer (§ 39) hat die Ausübung eines 

Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte bei der Behörde (§ 345 AbsA) anzuzeigen." 

17. § 48 lautet: 

"§ 48. Der Gewerbeinhaber oder der Geschäftsführer (§ 39) hat die Einstellung 

der Gewerbeausübung in einer weiteren Betriebsstätte bei der Behörde (§ 345 AbsA) 

anzuzeigen. " 

18. § 49 Abs.2lautet: 

"(2) Der Gewerbeinhaber oder der Geschäftsführer (§ 39) hat die Verlegung des 

Betriebes einer weiteren Betriebsstätte in einen anderen Standort bei der Behörde (§ 345 Abs.6) 

anzuzeigen. " 

19. § 52 Abs.l entfällt. 

20. § 53 lautet: 

"§ 53. (1) Gewerbetreibende dürfen Waren, zu deren Feilhaltung sie auf Grund 

ihrer diesbezüglichen Gewerbeberechtigung berechtigt sind, ausgenommen Waren, deren Ver­

kauf an eine Bewilligung gebunden ist, im Umherziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu Haus 

feilbieten, wenn sie sich bei der Ausübung des Feilbietens keiner tragbaren Betriebsmittel be­

dienen. Bei der Ausübung des Feilbietens im Umherziehen ist die Verpflichtung zur äußeren 

Bezeichnung der Betriebsstätte (§ 66) erfüllt, wenn der Gewerbetreibende das zur 

Gewerbeausübung dienende Betriebsmittel mit einer Aufschrift kennzeichnet, die zumindest 

seinen Namen (§ 63), Standort und einen im Rahmen der Gewerbeberechtigung gehaltenen un­

mißverständlichen Hinweis auf den Gegenstand des Gewerbes in gut sichtbarer Schrift enthält. 

(2) Land- und Forstwirten ist das Feilbieten im Umherziehen von Ort zu Ort oder 

von Haus zu Haus nur hinsichtlich der in ihrem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb hervor­

gebrachten Erzeugnisse gestattet." 
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21. § 53a entfällt. 

22. Im § 57 Abs.1lautet der erste Satz: 

"§ 57. (1) Das Aufsuchen von Privatpersonen, das sind andere als die in den §§ 55 

Abs.1 und 56 Abs.1 genannten Personen, zum Zwecke des Sammelns von Bestellungen auf 

Waren ist hinsichtlich des Vertriebes von Verzehrprodukten, Giften, Arzneimitteln, Heilbehel­

fen, Uhren aus Edelmetall, Gold-, Silber- und Platinwaren, Juwelen und Edelsteinen, Waffen 

und Munition, pyrotechnischen Artikeln, Grabsteinen und Grabdenkmälern und deren Zubehör 

sowie Kränzen und sonstigem Gräberschmuck verboten." 

23. Im § 69 Abs.1 dritter Satz entfallen das Wort "Fleischer" sowie der Beistrich nach diesem 

Wort. 

24. Die §§ 94 bis 123d samt Überschriften lauten: 

"1. Handwerke 

§ 94. Im folgenden werden die Gewerbe, die Handwerke sind, aufgezählt. 

a) Bau- und Ausbaugewerbe 

1. Zimmenneister 

2. Steinmetzmeister einschließ­

lich Kunststeinerzeuger und 

Terrazzomacher 

3. Bodenleger 

4. Hafner; Keramiker; Platten- und 

Fliesenleger (verbundenes Gewerbe) 

5. Pflasterer 

6. Dachdecker 
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7. Wärme-, Kälte-, Schall- und 

Branddämmer 

8. Stukkateure und Trockenaus-

bauer 

9. Maler, Anstreicher und Lackierer; 

Vergolder und Staffierer; Schil-

derhersteller (verbundenes Ge-

werbe) 

10. Gärtner; Blumenbinder (Floristen) 

(verbundenes Gewerbe) 

1l. Rauchfangkehrer 

12. Schlosser; Schmiede; 

Landmaschinentechniker 

(verbundenes Gewerbe) 

13. Maschinen- und Fertigungs­

techniker; Kälteanlagentechniker 

(verbundenes Gewerbe) 

14. Kraftfahrzeugtechniker 

15. Karosseriebauer; Karosserie­

spengler und Karosserie­

lackierer (verbundenes Ge­

werbe) 

16. Gas- und Wasserleitungs­

installateure; 

Zentralheizungsbauer; 

Lüftungsanlagenbauer 

(verbundenes Gewerbe) 

Gewo-Nov 
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17. Spengler; Kupferschmiede 

(verbundenes Gewerbe) 

18. Elektrotechniker 

19. Elektroniker und Elektromaschinenbauer; 

Bürokommunikationstechniker; 

Radio- und Videoelektroniker 

(verbundenes Gewerbe) 

20. Uhrmacher 

21. Metallschleifer und Galvaniseure; 

Gürtler und Ziseleure; Metalldrücker 

(verbundenes Gewerbe) 

22. Gold- und Silberschmiede; Gold-, 

Silber- und Metallschläger 

(verbundenes Gewerbe) 

12 

c) Holzgewerbe 

23. Tischler; Modelltischler; Boot­

bauer (verbundenes Gewerbe) 

24. Binder; Drechsler 

(verbundenes Gewerbe) 

d) Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 

25. Damenkleidermacher; Herren­

kleiderrnacher; Wäschewaren­

erzeuger (verbundenes Gewerbe) 

26. Kürschner; Säckler (Leder­

bekleidungserzeuger) 

(verbundenes Gewerbe) 
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27. Schuhmacher; Orthopädieschuh­

macher (verbundenes Gewerbe) 

28. Sattler einschließlich Fahr­

zeugsattler und Riemer; Leder­

galanteriewarenerzeuger und 

Taschner (verbundenes Gewerbe) 

29. Tapezierer und Dekorateure 

13 

e) Nahrungsmittelgewerbe 

30. Bäcker 

31. Konditoren (Zuckerbäcker) ein­

schließlich der Lebzelter und 

der Kanditen-, Gefrorenes- und 

Schokoladewarenerzeuger 

32. Fleischer 

33. Augenoptiker 

34. Hörgeräteakustiker 

f) Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege 

sowie chemische und Reinigungsgewerbe 

35. Bandagisten; Orthopädietechniker; 

Miederwarenerzeuger (verbundenes 

Gewerbe) 

36. Zahntechniker 

37. Friseure und Perückenmacher 

38. Textilreiniger (Chemisch­

reiniger, Wäscher und Wäsche­

bügler) 
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39. Denkmal-, Fassaden- und Gebäude­

reiniger; Schädlingsbekämpfer 

(verbundenes Gewerbe) 
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g) Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 

40. Glaser, Glasbeleger und Flach-

glasschleifer; Hohlglasschleifer 

und Hohlglasveredler; Glas-

bläser und Glasinstrumentener-

zeuger (verbundenes Gewerbe) 

4l. Buchbinder; Etui- und Kassetten-

erzeuger; Kartonagewarenerzeuger 

(verbundenes Gewerbe) 

42. Orgelbauer; Harmonikamacher; 

Klaviermacher; Streich- und 

Saiteninstrumentenerzeuger; Holz-

blasinstrumentenerzeuger; Blech-

blasinstrumentenerzeuger (ver-

bundenes Gewerbe) 

43. Kunststoffverarbeiter 

§ 95. Im folgenden werden die einzelnen Handwerke, die mit Handwerken ver­

wandt sind, festgelegt. 

Handwerk 

Zimmermeister 
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Schlosser 

Maschinen- und Fertigungs­

techniker 

Kraftfahrzeugtechniker 

Landmaschinentechniker 

Käl teanlagentechniker 

Elektroniker und Elektro­

maschinenbauer 

Gürtler und Ziseleure 

Metalldrücker 

Gold- und Silberschmiede 

Gold-, Silber- und Metallschläger 

Gewo-Nov 
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Maschinen- und Fertigungs­

techniker 

Gürtler und Ziseleure 

Metalldrücker 

Schlosser 

Landmaschinentechniker 

Elektroniker und Elektro­

maschinenbauer 

Bürokommunikationstech­

niker 

Landmaschinentechniker 

Kraftfahrzeugtechniker 

Maschinen- und Fertigungs­

techniker 

Elektroniker und Elektro­

maschinenbauer 

Maschinen- und Fertigungs­

techniker 

Kälteanlagentechniker 

Gold- und Silberschmiede 

Gold-, Silber- und Metall­

schläger 

Gold- und Silberschmiede 

Gold-, Silber- und Metall­

schläger 

Gürtler und Ziseleure 

Metalldrücker 

Gürtler und Ziseleure 

Metalldrücker 
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Tischler 

Binder 

Drechsler 

Sattler einschließlich Fahrzeug­

sattler und Riemer 

Ledergalanteriewarenerzeuger und 

Taschner 

Tapezierer und Dekorateure 
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Zimmermeister 

Binder 

Drechsler 

Tischler 

Tischler 

Tapezierer und Deko­

rateure 

Tapezierer und Deko­

rateure 

Sattler einschließlich 

Fahrzeugsattler und Riemer 

Ledergalanteriewarener­

zeuger und Taschner 

§ 96. Durch die Neueinstufung einer Tätigkeit als Handwerk wird der Berechti­

gungsumfang anderer Handwerke oder gebundener Gewerbe (§§ 124 und 127), von deren Be­

rechtigungsumfang diese Tätigkeit auch schon bis zum Inkrafttreten der Neueinstufung umfaßt 

war, nicht berührt. 

2. Bestimmungen für einzelne Handwerke 

Baugewerbe 

§ 97. (1) Die Aufstellung von Gerüsten, für die statische Kenntnisse erforderlich 

sind, ist unbeschadet der Rechte der Baumeister den Handwerken der Zimmermeister und der 

Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeuger und Terrazzomacher vorbehalten. 

(2) Keiner Gewerbeberechtigung für ein im Abs.1 genanntes Handwerk bedarf es 

für die auf eigene Rechnung ausgeübten Tätigkeiten der Immobilienmakler und Bauträger, die 

auf eigenem Grund und Boden oder auf Grund eines ihnen zustehenden Baurechtes als Bauher­

ren Bauten durch befugte Unternehmer ausführen lassen, um sie weiter zu veräußern, und sol­

che Erdarbeiten, die statische Kenntnisse nicht erfordern. 
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(3) Die Dauer der für die Zulassung zur Meisterprüfung in einem in Abs.1 genann­

ten Handwerk erforderlichen fachlichen Verwendung gemäß § 18 Abs.4 Z 1 und 2 beträgt drei 

Jahre. 

Zimmermeister 

§ 98. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Handwerk der Zimmermeister 

(§ 94 Z 1) bedarf es zur Ausübung von Bauarbeiten, bei denen Holz als Baustoff verwendet 

wird, wie etwa zur Herstellung von Holzhäusem, Dachstühlen, Holzbrücken, Holzveranden, 

Holzstiegen und Holzbalkonen. 

(2) Bei Ausführung der Arbeiten gemäß Abs.1 darf der Zimmermeister auch andere 

Werkstoffe als Holz verwenden. Der Zimmermeister ist weiters zur Herstellung von Hausein­

gangstüren aus Massivholz, Holzfußböden aller Art und von gezimmerten Holzgegenständen 

berechtigt. 

(3) Der Zimmermeister ist berechtigt, Bauten, die ihrem Wesen nach Holzkon­

struktionen sind, selbständig sowohl zu planen und zu berechnen als auch zu leiten und nach 

Maßgabe des § 202 Abs.2, der sinngemäß anzuwenden ist, auszuführen. 

(4) Der Zimmermeister ist im Rahmen seiner Gewerbeberechtigung zur Vertretung 

seines Auftraggebers vor Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts berechtigt. 

(5) § 202 Abs.5 gilt für Zimmermeister sinngemäß. 

Steinmetzmeister einschließlich 

Kunsteinerzeuger und Terrazzomacher 

§ 99. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Handwerk der Steinmetzmeister ein­

schließlich Kunststeinerzeuger und Terrazzomacher (§ 94 Z 2) bedarf es 

1. für die Planung, Berechnung und Ausführung von Bauarbeiten, bei denen Steine bearbeitet 

oder restauriert werden oder bei denen bearbeitete Steine und Steinplatten als Werkstoff ver­

wendet werden (Herstellung von Steinportalen und Fassadenverkleidungen einschließlich 

der Montage der dazugehörigen Metallverankerungskonstruktionen, von Steinstufen, Stu­

fenverkleidungen und Steinbelägen), 

2. für die Erzeugung, Bearbeitung, Aufstellung und Versetzung von Grabsteinen, Grabmonu­

menten und unbeschadet des Rechtes der Baumeister und der Bauhandwerker zu den erfor­

derlichen Ausmauerungsarbeiten für Grabmonumente und Grüfte sowie zum Gravieren von 

Grabinschriften und 
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3. für die Herstellung und das Verlegen von Kunststeinen und das Herstellen von 

Terrazzobelägen. 

(2) Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeuger und Terrazzomacher sind 

auch zum Verlegen von keramischen Bodenbelägen berechtigt. 

Aufsuchen und Entgegennahme von Bestellungen 

§ 100. (1) Das Aufsuchen von Hinterbliebenen zum Zweck der Erlangung von Be­

stellungen auf Leistungen des Steinmetzmeistergewerbes, die sich auf Grabsteine, Grabdenk­

mäler und deren Zubehör beziehen, ist nur auf ausdrückliche, an den zur Ausübung des Stein­

metzmeistergewerbes berechtigten Gewerbetreibenden gerichtete Aufforderung gestattet. 

(2) Die Entgegennahme von Bestellungen auf Leistungen des Steinmetzmeisterge­

werbes im Sinne des Abs.1 ist nur in den Betriebsstätten des Gewerbetreibenden oder anläßlich 

des gemäß Abs.1 zulässigen Aufsuchens gestattet. 

Bodenleger 

§ 101. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Handwerk der Bodenleger (§ 94 Z 3) be­

darf es unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender für das Verlegen von Belägen an 

Boden, Wand und Decke sowie für die Herstellung des hiefür notwendigen Untergrundes; hie­

von ausgenommen ist das Verlegen von Kunststein-, Naturstein- und keramischen Belägen 

sowie von Tapeten und Wandbespannungen. 

(2) Bodenleger sind unbeschadet der Rechte der Tischler auch berechtigt, Parkettböden 

zu verlegen, abzuschleifen und zu versiegeln. 

Maler, Anstreicher und Lackierer 

§ 102. Maler, Anstreicher und Lackierer (§ 94 Z 9) sind auch zum Verkleiden von 

Wänden und Decken mit Tapeten und zum Anbringen von Anstrichen und Beschichtungen zum 

Zwecke der Wärmeisolierung berechtigt. 

Rauchfangkehrer 

§ 103. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Handwerk der Rauchfangkehrer (§ 94 

Z 11) bedarf es für das Reinigen, Kehren und Überprüfen von Rauch- und Abgasfängen, von 
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Rauch- und Abgasleitungen sowie von den dazugehörigen Feuerstätten. Insoweit Rauchfang­

kehrer durch landesrechtliche Vorschriften zu bestimmten Tätigkeiten verpflichtet werden, 

nehmen sie öffentliche Aufgaben wahr. 

(2) Kein Handwerk gemäß § 94 Z 11 ist jedoch das Reinigen von Rauchgaszügen 

durch Hafner, wenn diese Arbeit im Zusammenhang mit der Innenreinigung von Kachelöfen 

oder im Zuge von Ausbesserungsarbeiten durchgeführt wird. 

(3) Rauchfangkehrer sind unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender auch 

berechtigt, in Rauch- und Abgasfangen sowie in Rauch- und Abgasleitungen Abgasmessungen 

durchzuführen und - mit Ausnahme von Klimaanlagen - Luft- und Dunstleitungen sowie 

Luft- und Dunstfange im Hinblick auf sich darin sammelnde brennbare Rückstände zu über­

prüfen und zu reinigen. 

(4) Rauchfangkehrer sind unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender auch 

berechtigt, Rauch- und Abgasfänge auszuschleifen und zu dichten. 

(5) Rauchfangkehrer sind unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender be­

rechtigt, anläßlich des Reinigens, Kehrens und Überprüfens von Feuerstätten ÖI- und Gasbren­

ner ab- und aufzumontieren sowie die Verbrennungseinrichtungen von Feuerstätten zu warten. 

Diese Arbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die zur Ausführung dieser Arbeiten 

fachlich befähigt sind. Durch Verordnungen des Bundesministers für wirtschaftliche Angele­

genheiten ist festzulegen, wie diese fachliche Befähigung nachzuweisen ist. Hiebei ist auf den 

Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen sowie auf eine fachgemäße Ausführung der 

Arbeiten auch im Interesse des Umweltschutzes und der Einsparung von Energie Bedacht zu 

nehmen. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 104. (1) Das Handwerk der Rauchfangkehrer darf nur von natürlichen Personen 

ausgeübt werden. Die Ausübung des Handwerks der Rauchfangkehrer erfordert weiters 

1. daß der Anmelder nicht schon im seI ben oder in zwei verschiedenen Kehrgebieten das 

Rauchfangkehrergewerbe als Gewerbeinhaber oder Pächter ausübt oder als Geschäftsführer 

oder Filialgeschäftsführer im Rauchfangkehrerhandwerk tätig ist, 

2. die österreichische Staatsbürgerschaft und den Wohnsitz im Inland und 

3. das Vorliegen eines Bedarfes nach der beabsichtigten Ausübung des Handwerks. 

(2) Bei der Feststellung des Bedarfes ist vom gegenwärtigen und dem zu erwarten­

den Bedarf auszugehen. 
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(3) Den im Abs.1 Z 1 und 2 bezeichneten Voraussetzungen haben die 

Gewerbetreibenden auch während der gesamten Dauer der Ausübung des Handwerks zu ent­

sprechen. Die Gewerbeberechtigung ist von der Behörde (§ 361 Abs.1) zu entziehen, wenn die­

se Voraussetzungen nicht mehr zur Gänze erfüllt werden. 

(4) Personengesellschaften des Handelsrechtes, deren persönlich haftender Gesell­

schafter eine natürliche Person ist, dürfen noch bis zum 1. Juli 2001 das Rauchfangkehrerhand­

werk ausüben. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die bisherigen Bestimmungen, die auf die Ausü­

bung des Rauchfangkehrerhandwerks durch Personengesellschaften des Handelsrechtes Bezug 

nehmen, weiterhin anzuwenden. Mit Ablauf des 1. Juli 2001 erlischt die Gewerbeberechtigung. 

§ 105. Die im § 104 Abs.1 Z 1 angeführte Voraussetzung für die Ausübung des 

Rauchfangkehrerhandwerks zählt nicht zu den persönlichen Voraussetzungen für die Ausübung 

des Gewerbes im Sinne des § 46 Abs.2 dritter Satz. 

Geschäftsführer und Pächter 

§ 106. Die Ausübung des Rauchfangkehrerhandwerks durch einen Geschäftsführer 

(§ 39) oder die Übertragung der Ausübung dieses Gewerbes an einen Pächter (§ 40) ist nur zu­

lässig, wenn dem Gewerbeinhaber die persönliche Ausübung nicht möglich ist oder für ihn er­

hebliche Nachteile besorgen läßt und wenn der Geschäftsführer oder Pächter nicht schon im 

seI ben oder in zwei verschiedenen Kehrgebieten das Rauchfangkehrerhandwerk als Gewerbein­

haber oder Pächter ausübt oder als Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer im Rauchfang­

kehrerhandwerk tätig ist. 

Einstellung oder Ruhen der Ausübung 

§ 107. Der Rauchfangkehrer hat in den Fällen der Einstellung der Gewerbeausü­

bung oder ihres Ruhens durch mehr als zwei Monate für die Fortführung der notwendigen Ar­

beiten durch einen anderen Gewerbetreibenden Sorge zu tragen. Wenn dies dem Gewerbetrei­

benden nicht möglich ist, hat die Behörde einen anderen Gewerbetreibenden mit der Durchfüh­

rung der Arbeiten zu beauftragen; § 108 Abs.3 gilt sinngemäß. Der Rauchfangkehrer hat die 

Einstellung der Gewerbeausübung oder ihr Ruhen durch mehr als zwei Monate der Behörde 

sechs Wochen vorher anzuzeigen. 
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Gebietsweise Abgrenzung 

§ 108. (1) Der Landeshauptmann hat durch Verordnung eine gebietsweise Abgren­

zung für die Ausübung des Rauchfangkehrerhandwerks zu verfügen. In dieser Verordnung sind 

die Grenzen der Kehrgebiete so festzulegen, daß die feuerpolizeilichen Aufgaben entsprechend 

wahrgenommen werden können und daß innerhalb eines Kehrgebietes die wirtschaftliche Le­

bensfähigkeit von mindestens zwei Rauchfangkehrerbetrieben mit mindestens je zwei hauptbe­

ruflich beschäftigten Arbeitnehmern gewährleistet ist. Erfordert der im zweiten Satz festgelegte 

Grundsatz infolge der topographischen Verhältnisse und der Siedlungsdichte in einem Gebiet 

die Festlegung eines Kehrgebietes in einer Größe, die die Ausübung des Rauchfangkehrerhand­

werks durch unverhältnismäßig lange Anfahrtswege erschweren würde, kann der Landeshaupt­

mann ein Kehrgebiet nur für einen Rauchfangkehrerbetrieb einrichten. 

(2) Für die Ausübung des Rauchfangkehrerhandwerks dürfen nur Gewerbeanmel­

dungen erstattet werden, die die Ausführung von Tätigkeiten gemäß § 103 Abs.1 auf das betref­

fende Kehrgebiet einschränken. Bei Gefahr im Verzug oder im Fall eines Auftrages gemäß 

§ 107 ist jedoch die Verrichtung von Tätigkeiten gemäß § 103 Abs.1 auch außerhalb des Kehr­

gebietes zulässig. Wird die Abgrenzung des Kehrgebietes nach Erlangung der Gewerbeberech­

tigung geändert, dann gilt die Gewerbeberechtigung als auf das Kehrgebiet, für das der Standort 

der Gewerbeberechtigung begründet wurde, in seiner geänderten Abgrenzung eingeschränkt. 

(3) Die Rauchfangkehrer sind verpflichtet, innerhalb ihres Kehrgebietes nach Maß­

gabe des jeweils geltenden Höchsttarifes die im § 103 Abs.1 angeführten Tätigkeiten 

auszuführen. 

(4) Vor der Verfügung der gebietsweisen Abgrenzung sind die zuständige Lande­

sinnung der Rauchfangkehrer und die berührten Gemeinden zu hören. Die Anhörung der be­

rührten Gemeinden kann entfallen, wenn vor der Verfügung der gebietsweisen Abgrenzung eine 

Anhörung der bestehenden Interessenvertretungen der Gemeinden erfolgt ist und jede der be­

rührten Gemeinden Mitglied einer der angehörten Interessenvertretungen ist. 

Wechsel des Rauchfangkehrers 

§ 109. Im Fall des Wechsels des für ein Kehrobjekt beauftragten Rauchfangkehrers 

hat der bisher beauftragte Rauchfangkehrer unverzüglich einen schriftlichen Bericht über die 

zulet~ erfolgte Kehrung und über den Zustand des Kehrobjektes an den für die Zukunft beauf­

tragten Rauchfangkehrer, an die Gemeinde und an den Inhaber des Kehrobjektes zu übermitteln. 

Der Wechsel des Rauchfangkehrers darf nicht während der Heizperiode und nicht später als vier 

Wochen vor dem nächstfolgenden Kehrtermin vorgenommen werden. 
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Höchsttarife 

§ 110. (1) Der Landeshauptmann hat durch Verordnung auch Höchsttarife festzule­

gen. Hiebei ist auf die Leistungsfähigkeit der Betriebe und auf die Interessen der Leistungs­

empfänger Bedacht zu nehmen. Die Höchsttarife können für das gesamte Bundesland, für ein­

zelne Kehrgebiete oder auch für einzelne Gemeinden festgelegt werden. 

(2) Vor der Festlegung der Höchsttarife sind die zuständige Landesinnung der 

Rauchfangkehrer, die zuständige Kammer für Arbeiter und Angestellte, die zuständige Land­

wirtschaftskammer und die berührten Gemeinden zu hören. Die Anhörung der berührten Ge­

meinden kann entfallen, wenn vor der Festlegung der Höchsttarife eine Anhörung der bestehen­

den Interessenvertretungen der Gemeinden erfolgt ist und jede der berührten Gemeinden Mit­

glied einer der angehörten Interessenvertretungen ist. 

Verfahren 

§ 111. (1) Die Gewerbeanmeldung (§ 339) hat die Einschränkung gemäß § 108 

Abs.2 zu enthalten. 

(2) Mit der Ausübung des Handwerks darf der Anmelder erst mit der Rechtskraft 

des Bescheides gemäß § 340 Abs.1 beginnen. 

(3) Vor der Erlassung des Bescheides hat die Bezirksverwaltungsbehörde die Lan­

desinnung der Rauchfangkehrer aufzufordern, innerhalb einer Frist von vier Wochen ein Gu­

tachten zur Voraussetzung gemäß § 104 Abs.1 Z 3 abzugeben. Widerspricht die Entscheidung 

der Behörde dem fristgerecht abgegebenen Gutachten der Landesinnung der Rauchfangkehrer 

oder wurde sie nicht zur Abgabe eines Gutachtens aufgefordert, so steht der Landesinnung der 

Rauchfangkehrer das Recht der Berufung gegen den Bescheid zu. 

(4) Hat der Rauchfangkehrer Anzeigen über die Ausübung des Gewerbes in einer 

weiteren Betriebsstätte in einem anderen Kehrgebiet oder die Verlegung des Betriebes in einen 

Standort in einem anderen Kehrgebiet oder die Verlegung des Betriebes einer weiteren Be­

triebsstätte in einen Standort in einem anderen Kehrgebiet erstattet, so darf er mit der Gewer­

beausübung in dem neuen Standort erst mit Rechtskraft des Bescheides gemäß § 345 Abs.8 be­

ginnen. Im Anzeigeverfahren ist Abs.3 anzuwenden. 
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Schlosser und Maschinen- und 

Fertigungstechniker 

§ 112. (1) Schlosser (§ 94 Z 12) und Maschinen- und Fertigungstechniker (§ 94 

Z 13) sind auch zum Instandsetzen von Motorrädern mit einem Hubraum von nicht mehr als 

150 cm3 sowie von Motorfahrrädern berechtigt. 

(2) Schlosser (§ 94 Z 12) sind unbeschadet der Rechte der Baumeister berechtigt, 

im Rahmen einer von einem Baumeister geleiteten Bauführung die Stahlbauarbeiten auszufüh­

ren; sie sind jedoch nicht zur Planung von Stahlbauarbeiten berechtigt. 

Kraftfahrzeugtechniker 

§ 113. Einer Gewerbeberechtigung für das Handwerk der Kraftfahrzeugtechniker 

(§ 94 Z 14) bedarf es unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender (Schmiede, Autos­

pengler, Karosseriebauer, Landmaschinentechniker) für die Erzeugung und Instandsetzung von 

Kraftfahrzeugen (Motoren und Fahrgestellen) und von deren elektrischen und elektronischen 

Anlagen. Kraftfahrzeugtechniker sind auch zur Verrichtung von Tätigkeiten der Schlosser, 

Schmiede, Karosseriespengler und Karosserielackierer sowie der Tapezierer und Sattler an 

Kraftfahrzeugen berechtigt. 

Gas- und Wasserleitungsinstallateure 

§ 114. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Handwerk der Gas- und Wasserlei­

tungsinstallateure (§ 94 Z 16) bedarf es für 

1. die Ausführung von Gasrohrleitungen und deren technischen Einrichtungen sowie den An­

schluß von Gasverbrauchsgeräten aller Art an solche Leitungen, 

2. die Ausführung von Rohrleitungen und deren technischen Einrichtungen für Trink- und 

Nutzwasser, 

3. die Ausführung von Wasserleitungen und den dazugehörigen Ablaufleitungen in Gebäuden 

sowie die Montage und den Anschluß von sanitärtechnischen Einrichtungen aller Art. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Handwerks der Gas- und Wasserlei­

tungsinstallateure berechtigt sind, sind unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender auch 

berechtigt, im Zusammenhang mit der Instandhaltung oder Instandsetzung von Geräten im Sin­

ne des Abs.l Z 1 Reinigungsarbeiten an den rauchgasseitigen Flächen dieser Geräte sowie Ab­

gasmessungen in Rauch- und Abgasfängen und in Rauch- und Abgasleitungen durchzuführen. 
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(3) Keiner Gewerbeberechtigung für das Handwerk der Gas- und Wasserleitungs­

installateure bedarf es für die Ausführung von Wasserrohrleitungen für Kraftzwecke und von 

Wasserrohrleitungen aus Holz. 

Zentralheizungsbauer und liiftungsanlagenbauer 

§ 115. Zentralheizungsbauer und liiftungsanlagenbauer (§ 94 Z 16) sind unbe­

schadet der Rechte anderer Gewerbetreibender auch berechtigt, im Zusammenhang mit im 

Rahmen ihres Gewerbes ausgeübten Instandhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten Reini­

gungsarbeiten an rauchgasseitigen Flächen von Feuerstätten durchzuführen. 

Elektrotechniker 

§ 116. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Handwerk der Elektrotechniker (§ 94 

Z 18) bedarf es für 

1. die Installation elektrischer Starkstromanlagen und -einrichtungen ohne Einschränkung 

hinsichtlich der Leistung oder der Spannung und 

2. die Errichtung von Blitzschutzanlagen. 

(2) Als elektrische Starkstromanlagen und -einrichtungen im Sinne des Abs.l 

gelten 

1. Anlagen und Einrichtungen für Spannungen über 42 Volt oder Leistungen über 100 Watt; 

2. Anlagen und Einrichtungen für geringere Spannungen oder Leistungen, wenn die Strom­

quelle Starkstrom führt. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Handwerks der Elektrotechniker be­

rechtigt sind, sind unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender auch zur Instandhaltung 

und Instandsetzung von elektrischen Betriebsmitteln berechtigt. 

(4) Unbeschadet der Rechte der Gewerbetreibenden, die zur Ausübung des Hand­

werks der Elektrotechniker berechtigt sind, sind auch Elektroniker und Elektromaschinenbauer, 

Errichter von Alarmanlagen, Radio- und Videoelektroniker, Kälteanlagentechniker und 

Maschinen- und Fertigungstechniker zum Anschluß der selbst hergestellten Maschinen und 

Anlagen bzw. der selbst errichteten Anlagen an eine bestehende Stromversorgung berechtigt. 
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Tischler 

§ 117. Tischler (§ 94 Z 23) sind unbeschadet der Rechte der Bodenleger auch be­

rechtigt, Beläge am Boden mit Ausnahme von Kunststein-, Naturstein- und keramischen Belä­

gen zu verlegen. 

Tapezierer 

§ 118. Tapezierer (§ 94 Z 29) sind auch zum Zimmermalen berechtigt. 

Bäcker 

§ 119. (1) Bäcker (§ 94 Z 30) sind auch berechtigt, Konditorbackwaren sowie 

Mehlspeisen (zB Torten) herzustellen. 

(2) Den Bäckern steht auch das Recht zu, in den dem Verkauf gewidmeten Räumen 

ihre Erzeugnisse - auch garniert als Imbisse - einschließlich der in Abs.1 genannten Produkte 

zu verabreichen und nichtalkoholische Getränke und Bier auszuschenken. Bei Ausübung dieses 

Rechtes muß der Charakter des Betriebes als Erzeugungsbetrieb gewahrt bleiben. 

Konditoren 

§ 120. (1) Den Konditoren (§ 94 Z 31) stehen auch folgende Rechte zu: 

1. die Herstellung von Gebäck und Weißbrot; 

2. die Zubereitung von Produkten der Kalten Küche, wie belegten Brötchen, Salaten, garnier­

ten Eiern und Schinkenrollen; 

3. die Verabreichnung ihrer Erzeugnisse einschließlich der in Z 1 und 2 genannten Produkte 

und der Ausschank von kalten und warmen Getränken in den dem Verkauf gewidmeten 

Räumen. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs.1 muß der Charakter des Betriebes als 

Erzeugungsbetrieb gewahrt bleiben. 

Fleischer 

§ 121. (1) Den Fleischern (§ 94 Z 32) stehen auch folgende Rechte zu: 

1. das Zubereiten von Fleisch, Fleischwaren und Geflügel in einfacher Art, Brotaufstrichen, 

belegten Brötchen und von Salaten ausgenommen Fischsalaten; 
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2. die Verabreichung der in Z 1 genannten Speisen mit den üblichen kalten Beigaben, wie Es­

siggemüse, Mayonnaise, Senf, Kren, Brot und Gebäck, in einfacher Art in den dem Verkauf 

gewidmeten Räumen; 

3. der Verkauf von warmen oder angerichteten kalten Speisen im Umfang der Z 1 und 2; 

4. der Ausschank von Milch, nichtalkoholischen kalten Getränken und Flaschenbier in den dem 

Verkauf gewidmeten Räumen. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs.1 muß der Charakter des Betriebes als 

Erzeugungsbetrieb gewahrt bleiben. 

(3) Fleischer sind auch berechtigt, Wild und Geflügel auszuschroten und im Klein­

handel abzugeben. 

(4) Zum Kleinhandel mit frischem Rind-, Kalb-, Schweine-, Schöpsen-, Lamm-, 

Ziegen-, Kitz- und Pferdefleisch in kleineren Stücken als einem Fünftel des geschlachteten 

Tieres bei Rind- und Pferdefleisch, der Hälfte bei Schweinefleisch und des ganzen geschlach­

teten Tieres bei allen anderen genannten Fleischgattungen sind unbeschadet der Rechte der Le­

bensmittelhändler gemäß § 159 Abs.4 nur Fleischer berechtigt. Der Kopf und die Füße bleiben 

bei der Berechnung außer Betracht. Diese Beschränkung gilt nicht für den Weiterverkauf von 

Fleischkonserven sowie von vorverpackt angeliefertem Frischfleisch und von vorverpackt an­

geliefertem Tiefkühlfleisch. 

(5) Wer Pferdefleisch, Fleisch mit einem Zusatz von Pferdefleisch und Fleischwa­

ren aus Pferdefleisch (Würste, Pökelwaren, Fleischgerichte, Gerichte mit Fleisch und Konser­

ven) in Geschäftsräumen, in denen andere Fleischsorten feilgehalten oder verkauft werden, feil­

hält oder verkauft, hat das Pferdefleisch deutlich sichtbar und lesbar als "Pferdefleisch", das mit 

Pferdefleisch vermischte Fleisch deutlich sichtbar und lesbar als "mit einem Zusatz von Pferde­

fleisch" und die Fleischwaren aus Pferdefleisch deutlich sichtbar und lesbar als "Pferdeflei­

schwaren" zu kennzeichnen. 

(6) Fleischer, die ihr Gewerbe innerhalb eines Ortsgebietes ausüben, in dem kein 

Gewerbetreibender den Kleinhandel mit Lebensmitteln ausübt, sind auch berechtigt, in dem 

betreffenden Standort den Kleinhandel mit Lebensmitteln auszuüben. Diese Berechtigung bleibt 

erhalten, auch wenn in der Folge ein zum Kleinhandel mit Lebensmitteln berechtigter Gewer­

betreibender innerhalb desselben Ortgebietes mit der Gewerbeausübung beginnt. 

Gewo-Nov 

109/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)30 von 230

www.parlament.gv.at



27 

Augenoptiker 

§ 122. Augenoptiker (§ 94 Z 33) sind zur Anpassung und Abgabe von Korrekti­

onsbrillen einschließlich der Brillenglasbestimmung berechtigt. Sie haben die genannten Arbei­

ten durch hiefür ausgebildete Fachkräfte ausführen zu lassen. 

Zahntechniker 

§ 123. (1) Zahntechniker (§ 94 Z 36) sind berechtigt, für die Herstellung eines her­

ausnehmbaren Zahnersatzes im zahnärztlich sanierten Mund von Menschen Abdruck zu neh­

men sowie die notwendigen An- und Einpassungsarbeiten an einem solchen Zahnersatz 

durchzuführen. 

(2) Das Aufsuchen von Personen zum Zwecke der Entgegennahme von Bestellun­

gen auf Zahntechnikertätigkeiten gemäß Abs.1 sowie die Entgegennahme von Bestellungen auf 

solche Tätigkeiten außerhalb der Betriebsstätte des Zahntechnikers sind verboten. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann im Einverneh­

men mit dem Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz zur Vermeidung einer 

Gefährdung von Leben und Gesundheit von Menschen durch Verordnung nähere Vorschriften 

über die Ausübung der im Abs.1 angeführten Tätigkeiten, insbesondere über die Einrichtung der 

Betriebsstätten und die bei der Ausübung des Handwerks zu verwendenden Geräte und sonsti­

gen Hilfsmittel, festlegen. 

Friseure und Perückenmacher 

§ 123a. (1) Friseure und Perückenmacher (§ 94 Z 37) sind unbeschadet der Rechte 

der Fußpfleger und Kosmetiker (Schönheitspfleger) auch berechtigt, dekorative Kosmetik 

(Schminken) und Nagelpflege auszuführen. 

(2) Gewerbetreibende, die am 1. Juli 1993 auf Grund einer entsprechenden Gewer­

beberechtigung das Friseur- und Perückenmacherhandwerk ausgeübt haben und im Rahmen 

. der Ausübung dieses Handwerks auch die Tätigkeiten der Fußpfleger ausgeübt haben, dürfen 

letztere Tätigkeiten im Rahmen der Ausübung des Friseur- und Perückenmacherhandwerks nur 

dann weiter ausüben, wenn sie 

1. nachweisen, daß sie die Tätigkeiten der Fußpfleger in der Zeit vom 1. Juli 1992 bis 30. Juni 

1993 im Rahmen einer befugten Ausübung des Friseur- und Perückenmacherhandwerks 

tatsächlich regelmäßig ausgeübt haben, und 
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2. die weitere Ausübung der Bezirksverwaltungsbehörde spätestens am 30. November 1993 

angezeigt haben. 

§ 345 Abs. 7, Abs. 8 Z. 1 und Abs. 9 gilt sinngemäß. 

Andere Gewerbetreibende, die das Friseur- und Perückenmacherhandwerk ausüben, dürfen ab 

1. Dezember 1993 nicht mehr Tätigkeiten der Fußpfleger auf Grund einer Gewerbeberechtigung 

für das Friseur- und Perückenmacherhandwerk ausüben. 

Textilreiniger 

§ 123b. Kein Handwerk gemäß § 94 Z 38 ist unbeschadet der Rechte der Textilrei­

niger die Übernahme von Arbeiten für das Handwerk der Textilreiniger. 

Schädlingsbekämpfer 

§ 123c. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Handwerk der Schädlingsbekämp­

fer (§ 94 Z 39) bedarf es für 

1. die Bekämpfung von tierischen und pflanzlichen Schädlingen mit hochgiftigen Gasen und 

2. die Bekämpfung von tierischen und pflanzlichen Schädlingen ohne Verwendung hochgifti­

ger Gase. 

(2) Kein Handwerk gemäß § 94 Z 39 ist unbeschadet der Rechte der Schädlings be­

kämpfer die Bekämpfung von tierischen und pflanzlichen Schädlingen ohne Verwendung 

hochgiftiger Gase 

1. durch Zimmermeister bei Bauten, die ihrem Wesen nach Holzkonstruktionen sind, bei­

spielsweise bei Holzhäusern, Holzdachstühlen und Holzbrücken und 

2. durch Bildhauer, Drechsler, Orgelbauer und Tischler im Zuge von Reparaturarbeiten oder 

Restaurierungen. 

Hochgiftige Gase und 

besonders gefahrliche Stoffe 

§ 123d. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat im Einver­

nehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie durch Verordnung festzule­

gen, welche Stoffe wegen ihrer besonderen Gefährlichkeit zur Bekämpfung von Schädlingen 

nicht verwendet werden dürfen." 
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25. § 124 lautet: 

"§ 124. Nicht bewilligungspflichtige gebundene Gewerbe sind die im folgenden ange­

führten Gewerbe: 

1. Arbeitsvermittier; 

2. Bestatter; 

3. Buchhaltungsgewerbe; 

4. Drucker und Druckformenhersteller; 

5. Erzeugung von kosmetischen Artikeln; 

6. Fotografen; 

7. Fußpfleger; 

8. Gastgewerbe; 

9. Getreidemüller; 

10. Handelsgewerbe mit Ausnahme der bewilligungspflichtigen 

gebundenen Handelsgewerbe, des Betriebes von Tankstellen, 

sowie der gemäß § 158 ausgenommenen Handelsgewerbe; 

Handelsagenten (verbundenes Gewerbe); 

11. Kosmetik (Schönheitspflege); 

12. Massage; 

13. Molker und Käser; 

14. Personalkreditvermittlung und Hypothekarkreditvermittlung; 

15. Reisebüros; 

16. Sicherheitsfachkraft; 

17. Spediteure einschließlich der Transportagenten; 

18. Unternehmensberater einschließlich der Untemehmensorganisatoren; 

19. Versicherungsagent; 

20. Versicherungsmakler; 

21. Vulkaniseure." 

26. § 127 lautet: 

" § 127. Folgende gebundene Gewerbe dürfen erst nach Erlangung einer Bewilligung 

ausgeübt werden: 
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1. Waffengewerbe (Büchsenmacher); 

2. Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie von Zündmitteln 

und sonstigen Sprengmitteln, die nicht dem Schieß- und Spreng­

mittel gesetz unterliegen, und Handel mit diesen Erzeugnissen 

(Pyrotechnikunternehmen); 

3. Sprengungsunternehmen; 

4. Baumeister; 

5. Technische Büros; 

6. Chemische Laboratorien; 

7. Herstellung von Arzneimitteln und Großhandel mit Arzneimitteln; 

Herstellung von Giften und Großhandel mit Giften (verbundenes Gewerbe); 

8. Drogisten; 

9. Herstellung von und Handel mit Medizinprodukten, soweit 

diese Tätigkeiten nicht unter ein Handwerk oder ein anderes 

gebundenes Gewerbe fallen; 

10. Kontaktlinsenoptiker; 

11. Immobilienmakler; Immobilienverwalter; 

Bauträger (verbundenes Gewerbe); 

12. Inkassoinstitute; 

13. Berufsdetektive; Bewachungsgewerbe (verbundenes Gewerbe); 

14. Überlassung von Arbeitskräften; 

15. Errichtung von Alarmanlagen." 

27. Im § 130 Abs.1lautet der Klammerausdruck: "(§ 124 Z 2)". 

28. § 135 samt Überschrift lautet: 

"Buchhaltungsgewerbe 

§ 135. Einer Gewerbeberechtigung für das gebundene Buchhaltungsgewerbe (§ 124 

Z 3) bedarf es für die Anlage, die Führung und den Abschluß kaufmännischer Bücher sowie für 

die Erstellung von Rohbilanzen." 
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29. § 136 samt Überschrift lautet: 

"Drucker und Druckfonnenhersteller 

§ 136. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das gebundene Gewerbe der Drucker und 

Druckfonnenhersteller (§ 124 Z 4) bedarf es für die Satzherstellung nach allen Verfahren, die 

Vervielfaltigung von Schriften und unbeschadet der Rechte der Fotografen, für die Vervielfalti­

gung von bildlichen Darstellungen in einem zur Massenherstellung geeigneten Verfahren. 

(2) Drucker und Druckfonnenhersteller sind auch zum Verlag und zum Verkauf von 

Schriften und bildlichen Darstellungen sowie zum Verkauf von Satzerzeugnissen aller Art be­

rechtigt, die sie mit eigenen Betriebsmitteln und auf eigene Rechnung herstellen. 

(3) Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 124 Z 4 ist unbeschadet der Rechte der Drucker 

und Druckfonnenhersteller 

1. die Spielkartenerzeugung; 

2. das Bedrucken von Webwaren, Strick- und Wirkwaren, 

Tapeten, Glaswaren, Metallwaren (ausgenommen Folien), 

Gummiwaren und Kunststoffwaren (ausgenommen Folien); 

3. die Erzeugung von Trockenbügelstempeln und Trockenbügel­

etiketten sowie die Erzeugung von Druckfonnen für das Be­

drucken der in Z 2 genannten Erzeugnisse." 

30. Die §§ 137 bis 140 samt Überschriften entfallen. 

31. § 141 samt Überschrift lautet: 

" Fotografen 

§ 141. (1) Fotografen (§ 124 Z 6) sind auch zur Herstellung von Videofilmen 

berechtigt. 
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(2) Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 124 Z 6 ist unbeschadet der Rechte der Foto­

grafen die Pressefotografie. " 

32. § 142 Abs.1Iautet: 

"§ 142. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Gastgewerbe (§ 124 Z 8) bedarf es für: 

1. die Beherbergung von Gästen; 

2. die Verabreichung von Speisen jeder Art und den Verkauf von warmen und angerichteten 

kalten Speisen sowie den Ausschank von alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken 

und den Verkauf dieser Getränke in unverschlossenen Gefäßen." 

33. Im § 142 Abs.2 entfcillt der Klammerausdruck nach dem Wort "Verabreichung". Der 

Klammerausdruck nach dem Wort "Ausschank" lautet: "(Abs.1 Z 2)". 

34. Im § 143 Z 1 lautet das Zitat: "§§ 119, 120, 121, 159 und 284 Abs.3". 

35. Im § 143 Z 7 entfallen die Worte "von Milchmischgetränken, anderen nichtalkoholischen 

kalten" sowie die Worte "und Flaschenbier". 

36. Im § 144 Abs.1 werden nach dem Wort "Druckwerke" die Worte "sowie Lebensmittel" 

eingefügt. 

37. § 144 Abs.2 lautet: 

"(2) Gastgewerbetreibende, die Speisen verabreichen und warme und angerichtete kalte 

Speisen verkaufen, sind auch zum Verkauf von nicht angerichteten kalten Speisen sowie von 

halbfertigen Speisen berechtigt." 

38. § 144 Abs.3 lautet: 

"(3) Bei der Ausübung der Rechte gemäß Abs.1 und 2 muß der Charakter des Betriebes 

als Gastgewerbebetrieb gewahrt bleiben." 
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39. Dem § 144 wird folgender Abs.9 angefügt: 

"(9) Gastgewerbetreibende, die Gäste beherbergen, sind berechtigt, für ihre Gäste Aus­

flugsfahrten uä. zu veranstalten, sofern es sich dabei nicht um Pauschalreisen im Sinne des § 2 

ZIder Reisebüro-Sicherungsverordnung, BGBl. Nr. 881/1994 idgF, handelt." 

40. Im Einleitungssatz des § 154 Abs.llautet der Klammerausdruck nach dem Wort "Handels­

gewerbe": "(§ 124 Z 10)". 

41. Im § 154 Abs.l Z 2,3 und 4 entfallen jeweils die Bezeichnung "a)", das Wort "und" sowie 

die lit.b. 

42. Im § 154 Abs.l Z 5 lit.b wird das Wort "zweijährige" durch das Wort "einjährige" ersetzt. 

43. Im § 155 Abs.l entfallen die Worte: "und eine mindestens einjährige kaufmännische Tätig­

keit zurückgelegt". 

44. Im Einleitungssatz des § 157 lautet der Klammerausdruck: "(§ 124 Z 10)". 

45. Im § 157 Z 1 entfällt der Klammerausdruck. 

46. Die §§ 162 bis 164 samt Überschriften entfallen. 

47. § 165 samt Überschrift lautet: 

"Massage 

§ 165. Personen, die das gebundene Gewerbe der Massage (§ 124 Z 12) in vollem Um­

fang ausüben, sind berechtigt, nach Anordnung eines Arztes Heilmassagen durchzuführen." 

48. Im § 166 Abs.llautet der Klammerausdruck nach dem Wort "Reisebüros": "(§ 124 Z 15)". 
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49. § 166 Abs.2lautet: 

"(2) Ist die Gewerbeanmeldung (§ 339) nicht auf die Ausübung des Reisebürogewerbes 

in seinem vollen Umfang (Abs.1) gerichtet, so hat die Anmeldung eine Einschränkung zu ent­

halten, die sich im Rahmen der im Abs.1 genannten Tätigkeiten hält." 

50. Im Einleitungssatz des § 166 Abs.3lautet das Zitat: "§ 124 Z 15". 

51. Im § 166 Abs.4lautet der Einleitungssatz: 

"(4) Gewerbetreibende, die zur Ausübung der Tätigkeit der Reisebüros in vollem Um­

fang (Abs.1) oder eingeschränkt auf die Tätigkeiten der Veranstaltung von Pauschalreisen 

(Gesellschaftsfahrten) in Kraftfahrzeugen, die der Veranstalter direkt oder über einen Vermittler 

anbietet, berechtigt sind, sind auch bereChtigt" 

52. § 166 Abs.5lautet: 

"(5) Der Landeshauptmann hat unter Bedachtnahme auf geographische, wirtschaftliche, 

raumordnungspolitische und tourismusorganisatorische Gegebenheiten räumlich zusammen­

hängende Tourismusregionen für die Ausübung der Tätigkeiten der Vermittlung und Besorgung 

von Unterkunft oder Verpflegung innerhalb der Tourismusregion, zu der die Standortgemeinde 

gehört, festzulegen; der Landeshauptmann von Wien kann auch festlegen, daß das Land Wien 

eine Tourismusregion bildet. Eine gemäß dem ersten Satz beschränkte Ausübung der Tätigkeit 

der Reisebüros darf nicht für einen Standort in einer Gemeinde begründet werden, die zu keiner 

Tourismusregion gehört." 

53. Im § 168 Abs.1 entfällt der letzte Satz. 

54. § 169 samt Überschrift lautet: 

"Ausübungsvorschriften 

§ 169. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Verordnung 

nähere Bestimmungen festzulegen über 

1. die umfassende Information der Reisenden insbesondere durch detaillierte Werbeunterlagen; 

Gewo-Nov 

109/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)38 von 230

www.parlament.gv.at



35 

2. die Rückerstattung der bereits entrichteten Zahlungen der Reisenden und der notwendigen 

Aufwendungen für die Rückreise bei Insolvenz des Veranstalters einer Pauschalreise durch 

Versicherungsvertrag, Bankgarantie oder Garantieerklärung einer Körperschaft öffentlichen 

Rechts. 

Hinsichtlich der Ziffer 2 ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit und 

Konsumentenschutz herzustellen." 

55. Im Einleitungssatz des § 170 Abs.1lautet der Klammerausdruck: "(§ 124 Z 17)". 

56. Im § 170 Abs.2 lautet das Zitat: "§ 124 Z 17". 

57. § 171 samt Überschrift entfällt. 

58. § 172 lautet: 

"§ 172. (1) Unternehmensberater einschließlich der Unternehmensorganisatoren (§ 124 

Z 18) sind auch zur Ausübung der auf den Personenkreis der Führungskräfte eingeschränkten 

Arbeitsvermittlung berechtigt, wenn sie den für diese Tätigkeit vorgeschriebenen Befähigungs­

nachweis entsprechend der Verordnung über den Befahigungsnachweis für die Tätigkeit der 

Arbeitsvermittier erbringen. 

(2) Die Vermittlung von Führungskräften im Sinne des Abs.1 ist die Vermittlungstätig­

keit in bezug auf offene Stellen, die nach dem Inhalt der Tätigkeit mit leitenden Angestellten, 

denen maßgebender Einfluß auf die Führung des Betriebes zusteht, welche nicht als Arbeitneh­

mer gelten und hinsichtlich derer das angebotene Entgelt zumindest die Höhe der Höchstbei­

tragsgrundlage in der Pensionsversicherung nach § 45 des Allgemeinen Sozialversicherungsge­

setzes erreicht, besetzt werden. 

(3) Unternehmensberater einschließlich der Unternehmensorganisatoren sind im Rah­

men ihrer Gewerbeberechtigung zur Vertretung des Auftraggebers vor Behörden und Körper­

schaften öffentlichen Rechtes berechtigt." 
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59. § 173 samt Überschrift lautet: 

"Versicherungsagent, Versicherungsmakler 

§ 173. (1) Versicherungsagenten (§ 124 Z 19) und Versicherungsmakler (§ 124 Z 20) 

sind auch berechtigt, in Versicherungsangelegenheiten zu beraten. 

(2) Die gleichzeitige Ausübung des Gewerbes der Versicherungsagenten mit dem Ge­

werbe der Versicherungsmakler ist verboten. 

(3) Die zur Ausübung des Gewerbes der Versicherungsmakler berechtigten Gewerbe­

treibenden haben für ihre Berufstätigkeit eine Haftpflichtversicherung mit einer Versicherungs­

summe von mindestens 20 Millionen Schilling abzuschließen. 

(4) Die zur Ausübung des Gewerbes der Versicherungsmakler berechtigten Gewerbe­

treibenden haben gegenüber Personen, die sich um einen Versicherungs- oder Rückversiche­

rungsschutz bemühen, ihre allfälligen unmittelbaren rechtlichen oder wirtschaftlichen Bindun­

gen an ein Versicherungsunternehmen oder ihre Beteiligung an solchen Unternehmen oder um­

gekehrt, soweit sie eine völlig freie Wahl des Versicherungsunternehmens beeinträchtigen 

könnten, offenzulegen." 

60. Nach § 173 wird folgender § 173a samt Überschrift eingefügt: 

"Mitarbeiter 

§ 173a. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung der gebundenen Gewerbe der Versi­

cherungsagenten oder der Versicherungsmakler berechtigt sind, dürfen bei der Ausübung der 

den Gegenstand ihres Gewerbes bildenden Tätigkeiten nur solche Personen verwenden, die die 

zur dieser Verwendung erforderliche fachliche Eignung besitzen. 

(2) Soweit durch Verordnung nicht anderes festgelegt ist, ist eine Person jedenfalls 

dann als fachlich geeignet anzusehen, wenn sie die LehrabschlußpTÜfung im Lehrberuf Versi­

cherungskaufmann erfolgreich abgelegt hat. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
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Angelegenheiten kann durch Verordnung festlegen, daß der Nachweis der fachlichen Eignung 

durch andere Prüfungen als diese Lehrabschlußprüfung oder durch sonstige Ausbildungsgänge 

oder Verwendungszeiten zu erbringen ist. 11 

61. Im § 184 wird folgender Abs.3 angefügt: 

"(3) Das Recht zur Ausübung eines Waffengewerbes in einer weiteren Betriebsstätte 

erlischt mit dem Einlangen der Anzeige des Gewerbeinhabers oder des Geschäftsführers (§ 39) 

über die Einstellung der Gewerbeausübung in der weiteren Betriebsstätte bei der Behörde 

(§ 345 Abs.4), wenn nicht die Einstellung mit einem späteren Tag erklärt oder an den Eintritt 

einer Bedingung gebunden wird." 

62. Am Ende der Überschrift vor § 193 wird folgender Klammerausdruck eingefügt: 

("Pyrotechnikunternehmen ") 

63. § 201 samt Überschrift lautet: 

"Baumeister 

§ 201. (1) Die Tätigkeiten der Baumeister (§ 202 Abs.1) unterliegen der 

Bewilligungspflicht. 

(2) Der BewiIligungspflicht unterliegen nicht die auf eigene Rechnung ausgeübten Tä­

tigkeiten der Immobilienmakler und der Bauträger, die auf eigenem Grund und Boden oder auf 

Grund eines ihnen zustehenden Baurechtes als Bauherren Bauten durch befugte Gewerbetrei­

bende ausführen lassen, um sie weiter zu veräußern, und solche Erdarbeiten, die statische 

Kenntnisse nicht erfordern. 11 

64. Die Überschrift vor § 202 entfällt. 

65. § 202 Abs.1 Z 3 lautet: 

"3. Hochbauten, Tietbauten und andere verwandte Bauten nach Maßgabe des Abs.2 auch aus­

zuführen und Hochbauten, Tiefbauten und andere verwandte Bauten abzubrechen. 11 
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66. § 202 Abs.2 lautet: 

"(2) Der Baumeister ist berechtigt, in geringem Umfang mit der Ausführung eigener 

Arbeiten in unmittelbarem Zusammenhang stehende Arbeiten anderer Gewerbe auch selbst 

auszuführen. Er ist weiters berechtigt, auch die Arbeiten anderer Gewerbe im Rahmen seiner 

Bauführung zu übernehmen, zu planen, zu berechnen und zu leiten. Er ist auch berechtigt, diese 

Arbeiten im Rahmen seiner Bauführung selbst auszuführen, soweit es sich um Tätigkeiten der 

Betonwarenerzeuger, Kunststeinerzeuger, Terazzomacher, Schwarzdecker, Estrichhersteller, 

Steinholzleger, Gärtner, Stukkateure und Trockenausbauer, Wärme-, Kälte-, Schall- und 

Branddämmer und der Abdichter gegen Feuchtigkeit und Druckwasser handelt. Die Herstellung 

von Estrich sowie Trockenausbautätigkeiten darf der Baumeister auch unabhängig von einer 

Bauführung übernehmen und ausführen. Soweit es sich um Arbeiten von nicht in diesem Absatz 

genannten Handwerken oder gebundenen Gewerben handelt, hat er sich unbeschadet des ersten 

Satzes zur Ausführung dieser Arbeiten der hiezu befugten Gewerbetreibenden zu bedienen. 

Weiters ist er zur Aufstellung von Gerüsten, für die statische Kenntnisse erforderlich sind, so­

wie zur Durchführung von Tiefbohrungen aller Art berechtigt. Zu den Bauten im Sinne des 

Abs.1 zählen auch die Brunnen." 

67. § 202 AbsAlautet: 

"(4) Der Baumeister ist auch zu den Tätigkeiten des Bauträgergewerbes (§ 226) 

berechtigt. " 

68. Der bisherige § 202 AbsA wird zum Abs.5. 

69. § 203 lautet: 

"§ 203. (1) Der NaChweis der Befähigung für die Tätigkeiten gemäß § 202 Abs.1 Z 1 

und 2 darf nicht gemäß § 28 Abs.1 bis 5 nachgesehen werden. 

(2) § 22 Abs.8 zweiter Satz gilt nicht für die Zulassung zur Prüfung zum Nachweis der 

Befähigung für das Baumeistergewerbe. " 

70. Die §§ 205 bis 210 samt Überschriften entfallen. 

Gewo-Nov 

109/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)42 von 230

www.parlament.gv.at



39 

71. § 211 Abs.3 lautet: 

"(3) Technische Büros dürfen nicht auf Fachgebieten begründet werden, die den Bau­

meistern, den Zimmermeistern oder den Steinmetzmeistem vorbehaltene Tätigkeiten umfassen. 

Dies gilt nicht für Technische Büros für Innenarchitektur im Rahmen des Abs.2 und für Tech­

nische Büros für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft im Rahmen ihres Fachgebietes." 

72. Im § 212 Z 1 entfällt das Zitat "oder § 215". 

73. Die Überschrift vor § 213 lautet: 

"Herstellung von Arzneimitteln und Großhandel mit Arzneimitteln; 

Herstellung von Giften und Großhandel mit Giften" 

74. Im § 213 wird am Ende der Z 5 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und werden fol­

gende Z 6 und 7 angefügt: 

"6. die Herstellung von Giften; 

7. der Großhandel mit Giften." 

75. § 215 samt Überschrift entfällt. 

76. Im § 217 wird das Zitat "215" bzw. "§ 215" jeweils durch das Zitat "213" bzw. "§ 213" 

ersetzt. 

77. § 219 samt Überschrift lautet: 

"Herstellung von und Handel mit Medizinprodukten, soweit diese 

Tätigkeiten nicht unter ein Handwerk oder ein anderes gebundenes Gewerbe fallen 

§ 219. Für Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Gewerbes der Herstellung von und 

des Handels mit Medizinprodukten berechtigt sind, gilt § 218 sinngemäß." 

78. Die §§ 220 bis 222 sowie die Überschrift von § 221 entfallen. 

79. Im § 224 lautet der Klammerausdruck: "(§ 94 Z 33)". 
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80. Die Überschrift vor § 225 lautet: 

"Immobilienmakler; Immobilienverwalter; 

Bauträger" 

81. Im § 225 Abs.l wird am Ende der Z 6 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und werden 

folgende Z 7 und 8 angefügt: 

"7. die Versteigerung von Liegenschaften; 

8. die Verwaltung von Immobilien." 

82. Im § 225 Abs.2 lautet der erste Satz: 

"Nicht der Bewilligungspflicht unterliegt der von Baumeistern oder Zimmermeistern ausgeübte 

Handel mit Immobilien, wenn der betreffende Gewerbetreibende auf eigenem Grund und Bo­

den oder auf Grund eines ihm zustehenden Baurechtes Bauten auf eigene Rechnung im Rahmen 

seiner Gewerbeberechtigung ausführt, um sie weiter zu veräußern." 

83. § 225 Abs.3 lautet: 

"(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Gewerbes Immobilienmakler; Immobi­

lienverwalter berechtigt sind, sind auch zur Vermittlung von Privatzimmern an Reisende zu 

vorübergehendem Aufenthalt sowie zur Führung eines Gästezimmernachweises berechtigt." 

84. Dem § 225 wird folgender Abs.4 angefügt: 

"(4) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Gewerbes der Immobilienmakler; Im­

mobilienverwalter berechtigt sind, sind auch zum Inkasso von Geldbeträgen und zur Leistung 

von Zahlungen berechtigt, die im Zusammenhang mit der von ihnen übernommenen Verwal­

tungstätigkeit stehen." 

85. § 226 Abs.2Iautet: 

"(2) Die Rechte der Baumeister, der Zimmermeister sowie der Immobilienmakler und 

der Immobilienverwalter werden durch Abs.l nicht berührt." 

86. Die §§ 227 bis 246 und § 248 samt Überschriften entfallen. 
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87. Die §§ 261 bis 263 samt Überschriften entfallen. 

88. Nach § 274 werden folgende §§ 274a bis 274c samt Überschriften eingefügt: 

"Lebens- und Sozial berater 

§ 274a. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegt die Beratung und Betreuung von Men­

schen insbesondere im Zusammenhang mit Persönlichkeitsproblemen, Ehe- und Familienpro­

blemen, Erziehungsproblemen, Berufsproblemen und sexuellen Problemen. Für die Erteilung 

der Bewilligung und für die Erteilung einer Genehmigung gemäß § 176 Abs.1 ist die Bezirks­

verwaltungsbehörde zuständig. Die §§ 175 Abs.l Z 1, Abs.2 und 3,176,341 Abs.1 bis 3 und 

344 finden Anwendung. 

(2) Zu den in Abs.1 angeführten Tätigkeiten gehört auch die psychologische Beratung 

mit Ausnahme der Psychotherapie. 

Arbeitnehmer 

§ 274b. Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Gewerbes der Lebens- und Sozial­

berater berechtigt sind, dürfen zur Ausübung der im § 274a genannten Tätigkeiten nur Arbeit­

nehmer verwenden, die eigenberechtigt sind und die für diese Verwendung erforderliche Zu­

verlässigkeit besitzen. 

Verschwiegenheit 

§ 274c. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Gewerbes der Lebens- und So­

zialberater berechtigt sind, sind zur Verschwiegenheit über die ihnen anvertrauten Angelegen­

heiten verpflichtet. Diese Verschwiegenheit besteht nicht, wenn und insoweit der Auftraggeber 

ausdrücklich von dieser Pflicht entbindet. 

(2) Die Bestimmung des Abs.1 gilt sinngemäß auch für Arbeitnehmer der 

Gewerbetreibenden. " 
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89. Nach § 275 werden folgende §§ 275a bis 2750 samt Überschriften eigefügt: 

"Pfandleiher 

§ 275a. Der Bewilligungspflicht unterliegt die Gewährung von Darlehen gegen Über­

gabe beweglicher Sachen (Faustpfänder), wobei der Pfandleiher auch ohne Bewilligung für die 

Ausübung des Gewerbes der Versteigerung beweglicher Sachen berechtigt ist, sich durch den 

Verkauf der Faustpfänder im Wege der Versteigerung schadlos zu halten, wenn das Darlehen 

nicht zur bestimmten Zeit zurückgezahlt wird. Für die Erteilung der Bewilligung und für die 

Erteilung einer Genehmigung gemäß § 176 Abs.1 ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. 

Die §§ 175 Abs. 1 Z 1 Abs.2 und 3, 176,341 Abs.1 bis 3 und 344 finden Anwendung. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 275b. Die Erteilung der Bewilligung für das Gewerbe der Pfandleiher erfordert neben 

der Erfüllung der im § 175 Abs.1 Z 1 angeführten Voraussetzungen 

1. eine wirtschaftliche Lage des Bewilligungswerbers, die erwarten läßt, daß er das Gewerbe 

ordnungsgemäß ausüben wird, 

und 

2. den Abschluß einer entsprechenden Versicherung der Pfandsachen gegen Diebstahl und 

Feuer. 

Verbotene Pfanddarlehen 

§ 275c. Die Gewährung eines Pfanddarlehens ist verboten, wenn 

1. Gegenstände zum Pfand angeboten werden, von denen der Pfandleiher wußte oder wissen 

mußte, daß sie verloren, vergessen, zurückgelassen oder ihrem rechtmäßigen Besitzer wider­

rechtlich entzogen wurden, 

2. es sich bei den zum Pfand angebotenen Gegenständen um gefährliche Güter (explosive, ät­

zende, leicht entflammbare, ansteckungsgefahrliche oder radioaktive Stoffe, Gase, Gifte 

u.dgl.) handelt oder 

3. es sich um Gegenstände handelt, die nach anderen Rechtsvorschriften nicht in den Verkehr 

gebracht werden dürfen. 
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Verbot der Weiterverpfändung 

§ 275d. (1) Dem Pfandleiher ist es verboten, die ihm verpfändeten Gegenstände weiter 

zu verpfänden. 

(2) Der gewerbsmäßige Ankauf sowie die gewerbsmäßige Belehnung von Pfandschei­

nen sind verboten. 

Pfandleihbücher 

§ 275e. (1) Die Pfandleiher haben ein Pfandleihbuch zu führen, in das jedes abge­

schlossene Geschäft genau eingetragen ist. Für die Verpfändung von Juwelen, Gold- und 

Silberwaren oder für die Belehnung von Wertpapieren ist ein eigenes Pfandleihbuch zu führen. 

(2) Die Pfandleihbücher, die sowohl in Karteiform als auch automationsunterstützt ge­

führt werden dürfen, sind nach einem Muster anzulegen und haben hinsichtlich ihrer Ausstat­

tung, der Art ihrer Führung und der Aufbewahrung den zur Sicherung für Beweiszwecke sowie 

zur sicherheitspolizeilichen Kontrolle notwendigen Anforderungen zu genügen. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Verordnung im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres festzulegen, aufweIche Weise den im Abs.1 

und 2 aufgestellten Verpflichtungen entsprochen wird. 

(4) Die Pfandleiher sind verpflichtet, die Pfandleihbücher durch sieben Jahre aufzube­

wahren. Die Frist von sieben Jahren läuft vom Schluß jenes Kalenderjahres, in dem die letzte 

Eintragung vorgenommen wurde. 

(5) Im Falle der Endigung der Gewerbeberechtigung sind die Pfandleihbücher an die 

Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde an diese Behör­

de, abzuliefern. 
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Pfandschein 

§ 275f. (1) Der Pfandleiher ist verpflichtet, dem Verpfänder über das abgeschlossene 

Pfandleihgeschäft einen Pfandschein auszustellen, der den Namen und die Anschrift des Pfand­

leihers und die unterscheidenden Kennzeichen des Pfandes enthalten und mit der Eintragung in 

dem Pfandleihbuch übereinstimmen muß. 

(2) Der Pfandschein hat die Bestimmungen des § 2751 wiederzugeben und einen Hin­

weis auf die Bestimmungen der Geschäftsordnung für die Ermittlung der Höhe der Zinsen und 

der Nebengebühren zu enthalten. 

Geschäftsordnung 

§ 275g. (1) Der Bewerber um eine Bewilligung für das Gewerbe der Pfandleiher hat der 

zur Erteilung der Bewilligung zuständigen Behörde eine Geschäftsordnung zur Genehmigung 

vorzulegen, in der die für die Ausübung des Gewerbes aufgestellten Bedingungen und die 

Richtlinien für die Ermittlung der Höhe des vom Gewerbetreibenden für seine Tätigkeit zu be­

anspruchenden Entgeltes enthalten sein müssen. 

(2) Die Geschäftsordnung ist zu genehmigen, wenn ihre Bestimmungen die ordnungs­

gemäße Ausübung des Gewerbes sicherstellen und die Interessen der Verpfänder wahren. 

(3) Jede Änderung der Geschäftsordnung bedarf der vorherigen Genehmigung der zur 

Erteilung der Bewilligung zuständigen Behörde. 

(4) Die genehmigte Geschäftsordnung ist in den für den Vekehr mit Kunden bestimm­

ten Geschäftsräumen ersichtlich zu machen. 

(5) Vor Genehmigung der Geschäftsordnung darf das Gewerbe nicht ausgeübt werden. 
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Auskunftspflicht 

§ 275h. Die Pfandleiher sind verpflichtet, 

1. über die Auskunftspflicht des § 338 hinaus auch den Sicherheitsbehörden während der Ge­

schäftsstunden die Nachschau in den Geschäftslokalen zu ennöglichen, Beweismittel vorzu­

legen, Einsicht in die Pfandleihbücher zu gewähren und die für die Überprüfung notwendi­

gen Auskünfte zu erteilen, 

2. die ihnen zugekommenen Mitteilungen über verlorene, vergessene, zurückgelassene oder 

dem rechtmäßigen Besitzer widerrechtlich entzogene Gegenstände geordnet und nachschau­

bereit aufzubewahren, 

3. Privatpersonen gegenüber Stillschweigen über die Personen, mit denen Pfandgeschäfte ab­

geschlossen wurden, zu wahren. 

Umsetzen des Pfandes 

§ 275i. Ersucht der Verpfänder um Verlängerung des Pfandvertrages und stimmt der 

Pfandleiher der Verlängerung zu, so hat er wie beim Abschluß eines neuen Pfandvertrages vor­

zugehen; er hat eine neue Eintragung in das Pfandleihbuch und die Ausstellung eines neuen 

Pfandscheines nach den Vorschriften des § 275f gegen Einziehung des alten Pfandscheines 

durchzuführen. 

Verlust des Pfandscheines 

§ 275j. (1) Wird ein Pfandschein verloren, so hat der Pfandleiher den Verlust des 

Pfandscheines in den Pfandleihbüchern vorzumerken und einen Vonnerkschein auszufertigen, 

wenn der Verlustträger nachweist, daß der Verlust gemäß den fundrechtlichen Bestimmungen 

gemeldet wurde und seine Angaben über die Zeit der Übergabe des Pfandes sowie die Laufzeit 

und den Betrag des erhaltenen Darlehens und die genaue Beschreibung des Pfandes mit dem 

hinterlegten Pfand und die angegebenen Daten des Pfandscheines mit den Büchern des Pfand­

leihers übereinstimmen. Auf Grund dieses Vonnerkscheines kann das Pfand gemäß § 275i um­

gesetzt werden . . 
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(2) Kommt der Originalpfandschein binnen Jahresfrist vom Tage der Verlustanzeige an 

nicht zum Vorschein, so darf das pfand gegen Rückstellung des Vormerkscheines und Rück­

zahlung des Darlehens samt Zinsen und Nebengebühren ausgefolgt werden, wenn es nicht etwa 

mangels Umsetzung verfallen ist und veräußert wurde. 

(3) Ist das Pfand bereits verfallen und unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften 

im Wege der Versteigerung veräußert worden, so ist nur der allenfalls erzielte Überschuß 

auszufolgen. 

(4) Nach Ablauf von 14 Tagen vom Verfallstag an kann der Besitzer eines Vormerk­

scheines das Pfand, sofern es noch nicht veräußert worden ist, gegen Rückstellung des Vor­

merkscheines auslösen, wenn er den Schätzbetrag des Pfandes zur Sicherstellung allfälliger An­

sprüche des Inhabers des Pfandscheines beim Pfandleiher erlegt. 

(5) Diese Sicherstellung ist ohne Zinsenvergütung wieder auszufolgen, wenn binnen 

Jahresfrist vom Ausstellungstag des Vormerkscheines der Originalpfandschein nicht zum Vor­

schein gekommen ist. 

(6) Kommt der Originalpfandschein binnen Jahresfrist vom Ausstellungstag des Vor­

merkscheines zum Vorschein, so darf das Pfand oder der aus dem Erlös des Pfandes etwa er­

zielte Überschuß nur gegen gleichzeitige Übergabe des Originalpfandscheines und des Vor­

merkscheines ausgefolgt werden. 

Umsetzen des Pfandes bei Kraftloserklärung 

§ 275k. (1) Wenn ein Verpfänder, bei dem die Voraussetzungen für die Ausfertigung 

eines Vormerkscheines (§ 275j) nicht gegeben waren, um die Kraftloserklärung des in Verlust 

geratenen pfandscheines im gesetzlichen Wege nachweislich angesucht hat, so ist der Pfandlei­

her bei rechtzeitigem Ersuchen des Verpfänders verpflichtet, das Pfand gemäß § 275i 

umzusetzen. 

(2) Wurde das Pfand nicht umgesetzt und ist es versteigert worden, so hat der Pfandlei­

her nach rechtskräftiger Kraftloserklärung den allenfalls erzielten Überschuß auszufolgen. 

Gewo-Nm' 

109/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)50 von 230

www.parlament.gv.at



47 

Verkauf des Pfandes 

§ 2751. (1) Der Verkauf des Pfandes durch Versteigerung darf in keinem Fall früher als 

sechs Wochen nach dem Verfallstag erfolgen. Ort und Zeit der Versteigerung sind unter Be­

zeichnung der zu versteigernden Gegenstände durch Anschlag vor dem Geschäftslokal und 

überdies durch Einschaltung im Amtsblatt der Wiener Zeitung oder in dem von der Bezirksver­

waltungsbehörde zu bestimmenden Lokalblatt bekanntzumachen. In der Bekanntmachung sind 

der Name des Pfandleihers und die auf die zu versteigernden Gegenstände entfallenden Num­

mern des Pfandleihbuches anzugeben. Die Bekanntmachung muß innerhalb eines Zeitraumes 

von zwei bis vier Wochen vor der Versteigerung erfolgen. 

(2) Nach dem Verkauf des Pfandes durch Versteigerung hat der Pfandleiher dem Ver­

pfänder auf dessen Verlangen nach Vorlage des Pfandscheines, gegebenenfalls des Vormerk­

scheines, unverzüglich den für den Verpfänder nach Abzug der Pfandschulden samt Zinsen und 

Nebengebühren sowie der Kosten des Pfandverkaufes allenfalls verbleibenden Überschuß aus­

zufolgen. Wenn der Verpfänder binnen fünf Jahren den Überschuß nicht behebt, hat ihn der 

Pfandleiher gerichtlich zu hinterlegen. 

Unberührt gebliebene Vorschriften 

§ 275m. Die Vorschriften über den Ausschluß der Eigentumsklage gegen den gutgläu­

bigen Pfandleiher (§ 4 AbsA des Gesetzes vom 23. März 1885, RGBl. Nr. 48, in der Fassung 

des Art. 16 der Verordnung GBIÖ Nr. 86/1939) werden durch dieses Bundesgesetz nicht 

berührt. 

Einstellung oder Ruhen der Gewerbeausübung 

§ 275n. Die Behörde hat in den Fällen der Einstellung der Gewerbeausübung oder ihres 

Ruhens durch mehr als zwei Monate dafür zu sorgen, daß die verpfändeten Gegenstände nach 

Entrichtung der entsprechenden Zahlungen ordnungsgemäß ausgefolgt werden können. Der 

Gewerbetreibende hat die Einstellung der Gewerbeausübung oder das Ruhen der 

Gewerbeausübung durch mehr als zwei Monate der Behörde sechs Wochen vorher anzuzeigen. 
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Periodische Überprüfungen 

§ 2750. Die Bezirksverwaltungsbehörde ist verpflichtet, periodische Überprüfungen des 

Betriebes des Pfandleihers vorzunehmen." 

90. Nach § 278 wird folgender § 278a samt Überschrift eingefügt: 

"Tankstellen 

§ 278a. (1) Gewerbetreibende, die Betriebsstoffe an Kraftfahrer im Betrieb von Zapf­

stellen abgeben, sind unbeschadet des § 34 zur Verrichtung der beim Betrieb von Zapfstellen 

üblichen Tätigkeiten für Kraftfahrer, wie zum Abschmieren, Ölwechsel, zur Batteriepflege, zum 

Nachfüllen von Luft, Waschen des Kraftfahrzeuges u. dgl. berechtigt. 

(2) Die im Abs.1 genannten Gewerbetreibenden sind auch zum Kleinhandel mit Heizöl, 

Kraftfahrzeugersatzteilen und Kraftfahrzeugzubehör, soweit diese Ersatzteile und dieses Zube­

hör für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit des Kraftfahrzeuges oder für 

die Verkehrssicherheit notwendig sind, Verbandzeug in Behältern im Sinne des § 102 Abs.10 

des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 

Nr. 615/1977, Kraftfahrzeugpflegemitteln, Toiletteartikeln, Straßenkarten, Fotoverbrauchs­

material, Ansichtskarten und üblichen Reiseandenken (§ 158 Z 2) berechtigt. Weiters sind sie 

zum Kleinhandel mit Zuckerwaren, zuckerfreiem Kaugummi, Schokoladen und Schokolade­

waren, Dauerbackwaren einschließlich Salzgebäcke, Waffeln und Waffelwaren, kandierten 

Früchten und Speiseeis, alle diese Waren aber nur insoweit, als sie vorverpackt angeliefert wer­

den, sowie mit alkoholfreien Erfrischungsgetränken in verschlossenen Gefaßen berechtigt. 

(3) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs.2 muß der Charakter des Betriebes als Tank­

stelle gewahrt bleiben und es dürfen hiefür weder zusätzliche Hilfskräfte noch ausschließlich 

diesem Verkauf dienende Räume verwendet werden. Dies gilt jedoch nicht für die Ausübung 

des Kleinhandels mit Heizöl. " 

91. Nach § 284 werden folgende §§ 284a bis 284e samt Überschrift eingefügt: 
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"Versteigerung beweglicher Sachen 

§ 284a. Der Bewilligungspflicht unterliegt der Verkauf beweglicher Sachen auf eigene 

oder fremde Rechnung im Wege öffentlicher Versteigerungen, auch wenn er im Rahmen der 

Ausübung eines anderen Gewerbes vorgenommen wird. Für die Erteilung der Bewilligung und 

für die Erteilung einer Genehmigung gemäß § 176 Abs.1 ist die Bezirksverwaltungsbehörde 

zuständig. Die §§ 175 Abs.1 Z 1, Abs.2 und 3, 176, 341 Abs.1 bis 3 und 344 finden 

Anwendung. 

Unberührt gebliebene Vorschriften 

§ 284b. Die Vorschriften über Verbote und Beschränkungen der Versteigerung gewis­

ser Gegenstände, über den Wirkungsbereich der Gemeinden hinsichtlich der Vornahme von 

Versteigerungen, über Befugnisse bestimmter Arten von Unternehmen oder Angehöriger be­

stimmter Berufe, öffentliche Versteigerungen durchzuführen, über das Erfordernis einer beson­

deren behördlichen Bewilligung für die Veranstaltung jeder einzelnen öffentlichen Versteige­

rung, über die Teilnahme eines behördlichen Versteigerungskommissärs und über die Entrich­

tung gewisser Gebühren für Versteigerungen werden durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

Geschäftsordnung 

§ 284c. Die zur Versteigerung beweglicher Sachen berechtigten Gewerbetreibenden 

haben sich einer Geschäftsordnung zu bedienen. Die Geschäftsordnung ist in den für den Ver­

kehr mit Kunden bestimmten Geschäftsräumen ersichtlich zu machen. 

Warenpräsentator 

§ 284d. Unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender ist der Warenpräsentator 

auch zu Tätigkeiten im Sinne des § 34 Abs.4 berechtigt. 
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Wechselstuben 

§ 284e. Der Bewilligungspflicht unterliegt der schaltermäßige Ankauf von ausländi­

schen Zahlungsmitteln (zB Geldsorten, Schecks, Reisekreditbriefen und Anweisungen) und der 

schaltermäßige Verkauf von ausländischen Geldsorten und Schilling-Reiseschecks 

(Wechselstubengeschäft). Für die Erteilung der Bewilligung und für die Erteilung einer Geneh­

migung gemäß § 176 Abs.1 ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. Die §§ 175 Abs.1 Z 

1, Abs.2 und 3, 176, 341 Abs.1 bis 3 und 344 finden Anwendung." 

92. § 339 Abs.2 lautet: 

"(2) Die Anmeldung hat die genaue Bezeichnung des Gewerbes und des für die Ausü­

bung in Aussicht genommenen Standortes zu enthalten. Bei der Anmeldung des freien Gewer­

bes der Marktfahrer (§ 275) hat der Anmelder an Stelle der Bezeichnung eines Standortes die 

genaue Anschrift seiner Wohnung anzugeben; diese Wohnung gilt als Standort. Bei ausschließ­

licher Ausübung eines Handelsgewerbes im Umherziehen (§ 53) ergibt sich der Standort der 

Gewerbeberechtigung aus dem Ort des Bürobetriebes. Zwei oder mehrere Gewerbe dürfen in 

einer Anmeldung nicht zusammengefaßt werden. In einer Anmeldung dürfen jedoch verwandte 

oder verbundene Gewerbe zusammengefaßt werden." 

93. § 339 Abs.3 Z 3 lautet: 

"3. falls ein Befähigungsnachweis für das betreffende Gewerbe vorgeschrieben ist, die entspre­

chenden Belege oder ein Bescheid über die erteilte Nachsicht (§ 28), im Fall des § 16 Abs.1 

zweiter Satz die Anzeige der erfolgten Bestellung eines Geschäftsführers; 

94. Im § 340 Abs.1 wird im zweiten Satz nach dem Wort "Behörde" die Wortfolge "binnen drei 

Monaten" eingefügt. Im dritten Satz lautet der Klammerausdruck "(§ 94 Z 11)". 

95. § 340 Abs.2 und 3 entfallen. 

96. Im § 340 Abs.4 erster Satz lautet der Verweis: "gemäß Abs.1" . 

97. § 342 entfällt. 
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98. Im § 344 entfallen der Abs.1 sowie die Absatzbezeichnung "(2)". 

99. § 345 AbsAlautet: 

"(4) Die Anzeigen gemäß § 46 Abs.3 (Ausübung eines Gewerbes in einer weiteren Be­

triebsstätte), gemäß § 47 Abs.3 (Bestellung und Ausscheiden eines Filialgeschäftsführers für die 

Ausübung eines Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte), gemäß § 48 Abs.1 (Einstellung der 

Gewerbeausübung in einer weiteren Betriebsstätte) und gemäß § 184 Abs.3 (Einstellung der 

Ausübung eines Gewerbes gemäß § 127 Z 1 bis 3 in einer weiteren Betriebsstätte) sind bei der 

für die weitere Betriebsstätte zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. Für die An­

zeige gemäß § 46 Abs.3 gelten die Vorschriften des § 339 Abs.2 sinngemäß." 

100. Im § 345 Abs.8 Z 1 werden vor den Worten "mit Bescheid" die Worte "binnen drei Mona­

ten" eingefügt. 

101. § 345 Abs.8 Z 2 lautet: 

"2. die Anzeigen gemäß § 46 Abs.3, soweit es sich um die Gewerbe der Rauchfangkehrer, der 

Bestatter oder des Betriebes von Schleppliften handelt, und gemäß § 47 Abs.3, wenn die 

Bestellung eines Filialgeschäftsführers angezeigt wird, binnen drei Monaten mit Bescheid 

zur Kenntnis zu nehmen und die für den Standort der Gewerbeberechtigung zuständige Be­

zirksverwaltungsbehörde zu verständigen;" 

102. § 345 Abs.8 Z 4 lautet: 

"4. die Anzeigen gemäß § 49 Abs.2, soweit es sich um die Gewerbe der Rauchfangkehrer, der 

Bestatter oder des Betriebes von Schleppliften handelt, mit Bescheid zur Kenntnis zu neh­

men und die für den letzten Standort der weiteren Betriebsstätte sowie für den Standort der 

Gewerbeberechtigung zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen;" 

103. § 345 Abs.8 Z 6 ist nach dem Zitat "§ 48 Abs.1" einzufügen "und § 184 Abs.3". 

104. Im § 345 Abs.9lautet das Zitat: "§ 344". Der letzte Satz lautet: 

"Bescheide über Anzeigen gemäß § 81 Abs.3 sind innerhalb von zwei Monaten, Bescheide über 

Anzeigen gemäß Abs.8 Z 1 und 2 innerhalb von drei Monaten nach Erstattung der Anzeige zu 

erlassen." 
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105. § 346 lautet: 

"§ 346. (1) Für die Erteilung einer Nachsicht ist der Landeshauptmann zuständig. 

(2) Das Nachsichtsansuchen kann bei bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerben 

(§ 127) zugleich mit dem Ansuchen um Erteilung der Bewilligung (§ 341 Abs.1) oder um Ge­

nehmigung (§ 341 Abs.2 und 3) eingebracht werden." 

106. § 363 Abs.1 Z 2 lautet: 

"2. die Zugehörigkeit einer gewerblichen Tätigkeit zu einer Gruppe der Gewerbe (§ 5 Abs.2) 

unrichtig beurteilt worden ist;" 

107. Im § 367 Z 1 und 2 wird nach dem Verweis "gemäß § 9" jeweils eingefügt: "oder gemäß 

§ 16 Abs.1". 

108. § 367 Z 17 entfällt. 

109. Im § 367 Z 18 entfallen jeweils die Verweise "oder 53a" sowie die Worte "oder der erste 

Tatbestand des § 368 Z 6 oder der Tatbestand des § 368 Z 7". 

110. § 367 Z 19 entfällt. 

111. § 367 Z 29 bis 32 lautet: 

"29. Fleisch entgegen § 121 Abs.4 verkauft; 

30. Pferdefleiseh, Fleisch mit einem Zusatz von Pferdefleisch oder Fleischwaren aus Pferde­

fleisch (Würste, Pökelwaren, Fleischgerichte, Gerichte mit Fleisch, Konserven) entgegen 

§ 121 Abs.5 feilhält oder verkauft; 

31. höhere Entgelte als die in den gemäß § 110, § 132, § 267, § 274 oder § 279 erlassenen 

Höchsttarifen festgelegten Entgelte verlangt oder annimmt; 

32. bei der Ausübung des Gewerbes der Schädlingsbekämpfer die Bestimmungen der auf 

Grund des § 123d erlassenen Verordnungen nicht einhält;" 

112. § 367 Z 33 lautet: 
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"33. Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht die gemäß §§ 173a, 214 Abs.l, 218, 250 Abs.1, 255 

Abs.l, 262 oder 265 Abs.l erforderliche Eignung besitzen;" 

113. Im § 367 Z 43 wird das Zitat "§ 235 Abs.1" durch das Zitat "§ 275g Abs.l" und das Zitat 

"§ 246" durch das Zitat "§ 284c" ersetzt. 

114. Im § 367 Z 44 werden die Zitate "§ 235 AbsA" und "§ 235 Abs.5" durch die Zitate "§ 

275g AbsA" und "§ 275g Abs.5" und das Zitat "§ 246" durch das Zitat "§ 284c" ersetzt. 

115. Im § 367 Z 48 wird das Zitat "§ 231, § 232, § 234, § 236 Z 1 oder 2, § 237, § 238, § 239 

oder § 240" durch das Zitat "§ 275c, § 275d, § 275f § 275h Z 1 oder 2, § 275i, § 275j, § 

275k oder § 2751" ersetzt. 

116. Im § 367 Z 49 wird das Zitat "§ 236 Z 3" durch das Zitat "§ 275h Z 3" ersetzt. 

117. § 368 Z 1.14 entfällt. 

118. Im § 368 Z 1.19 wird das Zitat "§ 112" durch das Zitat "§ 107" und das Zitat "§ 242" durch 

das Zitat "§ 275n" ersetzt. 

119. Im § 368 Z 6 entfällt das Zitat "des § 53 AbsA,". 

120. § 368 Z 7 entfällt. 

121. Im § 368 Z 11 wird das Zitat "§ 233" durch das Zitat "§ 275e" und das Zitat "§ 233 Abs.3" 

durch das Zitat "§ 275e Abs.3" ersetzt. 

122. Im § 369 wird das Zitat "§ 367 Z 15, 16, 17, 18, 19 oder 20" durch das Zitat "§ 367 Z 15, 

16, 18 oder 20" ersetzt. 
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123. Nach § 371 wird folgender § 371a eingefügt: 

"§ 371a. Der Landeshauptmann ist berechtigt, gegen einen Bescheid des unabhän­

gigen Verwaltungssenats, mit dem ein Straferkenntnis der Bezirksverwaltungsbehörde aufgeh­

oben wird, Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben." 

124. § 376 Z 4 Abs.2lautet: 

"(2) Ist der Berechtigungsumfang des Gewerbes, dem die betreffende Tätigkeit neu 

eingereiht wird, größer als der Berechtigungsumfang des bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der Neueinstufung bestehenden Gewerbes, so gelten, sofern in diesem Bundesgesetz nicht an­

deres bestimmt wird, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neueinstufung bereits erlangten 

Gewerbeberechtigungen als auf jene Tätigkeiten eingeschränkt, die dem bisherigen Berechti­

gungsumfang entsprechen. Gewerbetreibende, die ein Gewerbe ausüben, das in ein verbundenes 

Gewerbe eingeordnet wird, haben unter den Voraussetzungen des § 30 Abs.1 und 4 die Be­

rechtigung zur Erbringung von fachübergreifenden Leistungen." 

125. Im § 376 Z 14a lautet der Klammerausdruck; "(§ 124 Z 18)" 

126. § 376 Z 17 lautet: 

"17. (Berater in Versicherungsangelegenheiten): 

Gewerbetreibende, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBL Nr. XXX/YY 

zur Ausübung des Gewerbes der Berater in Versicherungsangelegenheiten berechtigt sind, dür­

fen das genannte Gewerbe weiter ausüben. Neue Berechtigungen dürfen nicht mehr begründet 

werden." 

127. § 376 Z 18 lautet: 

"18. (Brunnenmeister): 

Gewerbetreibende, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBL Nr. XXX/YY 

zur Ausübung des Gewerbes der Brunnenmeister berechtigt sind, dürfen das genannte Gewerbe 

weiter ausüben. Neue Berechtigungen dürfen nicht mehr begründet werden." 

128. § 376 Z 46 entfällt. 
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129. § 381 Abs.1 Z 3 lautet: 

"3. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales hinsichtlich des § 2 

Abs.5, des § 22 Abs.ll , des § 31 Abs.4, des § 71 Abs.3, 4,6 und 7, des § 72 Abs.2, des § 76 

Abs.1 und 2, des § 82 Abs.1, des § 82a Abs.1 und des § 259," 

130. § 381 Abs.1 Z 9 lautet: 

"9. Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Sport und Konsumentenschutz hinsichtlich 

des § 22 Abs.5 und 10, des § 50 Abs.3, des § 57 Abs.2, des § 69 Abs.2, des § 73 Abs.4, des 

§ 123b Abs.3 sowie des § 169 Z 2." 

131. § 381 Abs.4lautet: 

"(4) Mit der Vollziehung des § 376 Z 4a und des § 376 Z 47 ist der Bundesminister für 

Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit den beteiligten Bundesministern betraut." 

Artikel ß 

Das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBL Nr. 22/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBL Nr. XXX/1996, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 8 wird nach der Z 2 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt. Es werden folgende Z 3 

und 4 angefügt: 

"3. subsidär zu Z 1 und 2 auch die Arbeitgeber, die zur Zeit des Abschlusses des Kollektivver­

trages Mitglieder der am Kollektivvertrag beteiligten gesetzlichen Interessenvertretung der 

Arbeitgeber gewesen wären, wenn sie ihre Tätigkeit zu diesem Zeitpunkt bereits aufge­

nommen gehabt hätten; 

4. die Arbeitgeber, die im Rahmen eines verbundenen Gewerbes fachübergreifende Leistun­

gen erbringen, hinsichtlich der Kollektivverträge in den ausgeübten Wirtschaftsbereichen, 

in denen keine Kollektivvertragsangehörigkeit nach Z 1 oder 2 besteht." 

2. Dem § 13 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Nachwirkung erstreckt sich im Fall des Erlöschens eines Kollektivvertrages wegen des 

Untergangs der am Kollektivvertrag beteiligten gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitge­

ber auch auf 
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1. Arbeitsverhältnisse zu Arbeitgebern, die bei Aufnahme ihrer Tätigkeit vor diesem Zeitpunkt 

Mitglieder der am Kollektivvertrag beteiligten gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeit­

geber gewesen wären, sowie 

2. nach diesem Zeitpunkt begründete Arbeitsverhältnisse sowohl zu Arbeitgebern, die Mitglied 

der am Kollektivvertrag beteiligten gesetzlichen Interessenvertretung waren, als auch zu Ar­

beitgebern im Sinne der Z 1." 
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VORBLATT 

Probleme: 

Die derzeit geltende Gewerbeordnung entspricht teilweise nicht dem Erfordernis einer unkom­

plizierten Unternehmensgrundung. Von Anwenderseite her wird vielfach Kritik an der Kompli­

ziertheit der Verwaltungsabläufe geäußert. 

Ziel: 

Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Österreich; 

Verbesserung des Angebotes; 

Stärkung der Anpassungsfahigkeit der Unternehmer an die Bedürfnisse des Marktes; 

Vereinfachung des Zuganges zum Gewerbe; 

Ausweitung der Beschäftigungsmöglichkeiten und Erhöhung der Flexibilität der Arbeitnehmer; 

Erhaltung des Qualitätsstandards des österreichischen Gewerbes. 

Inhalt: 

Schaffung der vollen Supplierungsmöglichkeit; 

Reduzierung der Zahl der Gewerbe: 

Schaffung sogenannter verbundener Gewerbe; 

Schaffung von Teilgewerben mit vereinfachtem Zugang; 

Erleichterung des Zuganges zum Gewerbe; 

Ausbau der Berechtigung zu fachübergreifenden Leistungen; 

Ausbau der Rechte der Erzeuger und der Händler; 

Erweiterung des Gewerberechtsumfanges für einzelne Gewerbe; 

Maßnahmen zur Verwaltungsentlastung und Entbürokratisierung. 

Alternativen: 

Beibehaltung des derzeitigen weniger effizienten Zustandes. 

Kosten: 

Auf Grund der vorgesehenen Maßnahmen zur Verwaltungsentlastung und Entbürokratisierung 

ist mit einer Kostenverringerung zu rechnen. 

EU-Konformität: 

Gegeben. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Entwurf dient in erster Linie der Umsetzung der in der Regierungsklausur auf 

dem Tulbinger Kogel am 11. November 1996 niedergelegten Zielsetzung, die Gründung und 

Expansion von Unternehmen zu erleichtern. Dies geschieht einerseits durch eine Vereinfachung 

des Zuganges zum Gewerbe (zB Reduzierung der Anzahl der Gewerbe, Umwandlung von 

Handwerken und von gebundenen Gewerben in freie Gewerbe, Schaffung von Teilgewerben, 

weitere Erleichterung des Zuganges zum Handelsgewerbe, Möglichkeit der vollen Supplie­

rung), andererseits durch eine Verbreiterung des Gewerbeumfanges (zB Zusammenlegung von 

Gewerben zu verbundenen Gewerben, Erweiterung der Nebenleistungen). Weiters sollen Maß­

nahmen zur Verwaltungsvereinfachung gesetzt und übermäßig ins Detail gehende Regelungen 

beseitigt oder durch einfacher zu handhabende Regelungen ersetzt werden. Es war jedoch da­

rauf zu achten, daß der hohe Qualitätsstandard des Gewerbes erhalten bleibt, da der hohe Aus­

bildungsstand der österreichischen Gewerbetreibenden, wie sich mittlerweile auch angesichts 

nicht nachahmenswerter Beispiele aus dem Ausland gezeigt hat, einen nicht zu unterschätzen­

den Wettbewerbsvorteil darstellt, der nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden darf. Mit den 

im vorliegenden Entwurf vorgesehenen Maßnahmen sollen insgesamt der Wettbewerb ver­

stärkt, das Angebot verbessert, die Preisstabilität gefestigt, die Beschäftigung ausgeweitet und 

die Anpassungsfahigkeit der Unternehmer sowie die berufliche Flexibilität der Arbeitnehmer 

erhöht werden. 

Im einzelnen enthält der vorliegende Entwurf folgende Regelungsschwerpunkte: 

1. Volle Supplierungsmöglichkeit 

Die Ausübung von Gewerben durch natürliche Personen soll in Hinkunft auch dann möglich 

sein, wenn diese den erforderlichen Befähigungsnachweis nicht erbringen, es muß jedoch ein 

den gesetzlichen Vorschriften entsprechender gewerberechtlicher Geschäftsführer bestellt wer­

den. Bisher war in solchen Fällen die Gründung einer Gesellschaft notwendig. Ausgenommen 

von dieser Regelung bleibt lediglich das Handwerk der Rauchfangkehrer, da hier eine höchst­

persönliche Ausübung erreicht werden soll. 
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2. Reduzierung der Zahl der Gewerbe 

Die Zahl der in der Gewerbeordnung geregelten Gewerbe wird von bisher 153 auf 79 und damit 

um fast die Hälfte verringert. Die Zahl der Handwerke wird von bisher 96 auf 43, die Zahl der 

nicht bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe von bisher 27 auf 21 und die Zahl der be­

willigungspflichtigen gebundenen Gewerbe von bisher 30 auf 15 reduziert, wobei noch anzu­

merken ist, daß bedingt durch die Erfordernisse des Wirtschaftslebens sowie der Umsetzung 

europäischer Regelungen vereinzelt neue Gewerbe geschaffen werden mußten (Buchhaltungs­

gewerbe, Sicherheitsfachkraft, Erzeugung von kosmetischen Artikeln, Versicherungsagent). Es 

wurde getrachtet, möglichst alle handwerksmäßig ausgeübten Tätigkeiten in der Liste der 

Handwerke zusammenzufassen. Von den Tätigkeiten, die zu freien Gewerben werden, werden 

beispielsweise folgende angeführt: Abdichter gegen Feuchtigkeit und Druckwasser, Betonwa­

renerzeuger, Zinngießer, Metall- und Eisengießer, Wagner, Weber, Maschinstricker und Wir­

ker, Modisten und Hutmacher, Gerber, Färber, Bildhauer, Frachtenreklamation, Maschinsticker, 

Vermögensberater und Verwalter von beweglichem Vermögen, Werbeagentur, Pfandleiher, 

Versteigerung beweglicher Sachen, Wechselstuben, Fremdenführer und Lebens- und 

Sozialberater. 

3. Schaffung sogenannter verbundener Gewerbe 

Die verbundenen Gewerbe sind neben den freien Gewerben, den Handwerken und den gebun­

denen Gewerben keine eigene Kategorie. Durch die Einordnung zu einern verbundenen Gewer­

be bleibt ein Gewerbe grundsätzlich eigenständig (zB hinsichtlich der Ausbildung und des Be­

fähigungsnachweises). Die Bedeutung der verbundenen Gewerbe liegt vor allem darin, daß Ge­

werbetreibende, die ein zu einern verbundenen Gewerbe gehörendes Gewerbe ausüben, auch 

Leistungen in den anderen Gewerben erbringen dürfen, aus denen sich das verbundene Gewerbe 

zusammensetzt. 

4. Ausbau der Verwandtschaften zwischen den Handwerken 

Die Festlegung der Verwandtschaften erfolgt wie bisher im Gesetz selbst. Es wird jedoch eine 

weitere Gewerbeliste erstellt, um Unklarheiten vor allem in Hinblick auf die Neueinführung der 

verbundenen Gewerbe (s. Pkt. 3) zu vermeiden. 

5. Schaffung von Teilgewerben mit vereinfachtem Zugang 

Teilgewerbe sind Teiltätigkeiten eines Handwerks oder gebundenen Gewerbes, für deren Aus-
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übung die für die volle Ausübung des Gewerbes vorgeschriebene Meisterprüfung oder sonstige 

Befähigungsprüfung nicht erforderlich ist. In der Regel wird hiefür die erfolgreich abgelegte 

Lehrabschlußprüfung in Verbindung mit einer bestimmten Dauer fachlicher Tätigkeit ausrei­

chen. Welche Teiltätigkeiten Teilgewerbe sind, aus welchem Gewerbe sie sich ableiten und wie 

die Befähigung für ein Teilgewerbe nachzuweisen ist, ist für die einzelnen Teilgewerbe durch 

Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Arbeit und Soziales festzulegen. Gewerbetreibende, die ein Teilgewer­

be ausüben, dürfen in diesem nicht mehr als fünf Arbeitnehmer beschäftigen. 

6. Erleichterter Zugang zum Gewerbe 

Neben den bereits angeführten Maßnahmen der Einführung der vollen Supplierungsmöglichkeit 

(s. Pkt. 1) und der Schaffung von Teilgewerben (s. Pkt.5) sind noch zu erwähnen: 

a) Erleichterter Zugang zu gebundenen Gewerben für Hochschul- und Fachhochschulabsol­

venten; für diese soll eine zusätzliche Befahigungsprüfung entfallen. 

b) Nach Maßgabe einer entsprechenden Verordnungsregelung kann der Befähigungsnachweis 

für ein Handwerk auch eingeschränkt auf Teilgebiete erbracht w.erden. 

c) Entfall des Prüfungsteiles Unternehmerprüfung für Absolventen einer Lehrabschlußprüfung 

in einem kaufmännischen Lehrberuf sowie für Personen, die ihre unternehmerischen Tätig­

keiten bereits in der Praxis unter Beweis gestellt haben. 

d) Weitere Erleichterung des Befähigungsnachweises für Handelsagenten und für das 

Handelsgewerbe. 

7. Berücksichtigung der Fachhochschulen beim Befähigungsnachweis für Handwerke 

8. Ausbau der Berechtigung zu fachübergreifenden Leistungen 

Neben den bereits angeführten Maßnahmen der Schaffung von verbundenen Gewerben (s. 

Pkt.3) und des Ausbaues der Verwandtschaftsregelungen (s. Pkt.4) sollen auch fachübergreifen­

de Leistungen des Handwerks und gebundenen Gewerbes zulässig sein, die mit den eigenen 

Arbeiten in unmittelbarem Zusammenhang stehen und das eigene Angebot den Marktbedürf­

nissen entsprechend ergänzen. 
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9. Ausbau der Rechte der Erzeuger 

Gewerbetreibende, die zur Erzeugung berechtigt sind, sollen auch berechtigt sein, neben den 

Waren eigener Erzeugung fremde Erzeugnisse, die Waren eigener Erzeugung wirtschaftlich 

ergänzen, zu verkaufen. Bisher war dies nur für fremde Erzeugnisse gleicher Art zulässig. 

10. Ausbau der Rechte der Händler 

Die Montage der gelieferten Waren an Ort und Stelle und der Austausch schadhaft gewordener 

Bestandteile sollen ohne Beschränkung vorgenommen werden können; es muß jedoch hiefür 

eine fachlich geeignete Person verwendet werden. 

11. Ausbau der Handelsbefugnisse des Handwerks 

Gewerbetreibende, die ein Handwerk ausüben, dürfen auch den Handel mit Gegenständen, die 

bei ihren Tätigkeiten regelmäßig verwendet werden, ausüben; dabei war auf die Ausweitung des 

Tätigkeitsbereiches infolge der Schaffung der verbundenen Gewerbe Bedacht zu nehmen. 

12. Erweiterung des Rechtes zum Sammeln von Bestellungen 

Das Aufsuchen von Privatpersonen zum Zwecke des Sammelns von Bestellungen auf Waren 

soll in Hinkunft bei Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Textilien und Uhren, soweit diese 

nicht aus Edelmetallen sind, erlaubt sein. 

13. Neuregelung der Getränke-Ausschank durch Nicht-Gastgewerbetreibende 

Alle Gewerbetreibenden sollen im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung zum unentgeltlichen 

Ausschank von Getränken an ihre Kunden berechtigt sein, sofern hiefür weder zusätzliche 

Hilfskräfte noch ausschließlich diesem Ausschank dienende Räume verwendet werden. Der 

entgeltliche Ausschank von Getränken, sofern hiebei nicht mehr als acht Verabreichungsplätze 

bereitgestellt werden, soll zum freien Gewerbe werden. Änderungen bei den Nebenrechten ein­

zelner Gewerbetreibender werden unter Pkt. 14 näher ausgeführt. 

14. Erweiterung des Gewerberechtsumfanges für einzelne Gewerbe 

a) Bäcker sollen auch berechtigt sein, Konditorbackwaren sowie Mehlspeisen (zB Torten) her­

zustellen. Sie sollen weiters berechtigt sein, ihre Erzeugnisse als Imbisse zu garnieren und 

neben nichtalkoholischen Getränken auch Bier auszuschenken. 
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b) Konditoren sollen auch zur Herstellung von Gebäck und Weißbrot sowie zur Zubereitung 

von Produkten der kalten Küche (zB belegte Brötchen, Salate, garnierte Eier und Schinken­

rollen) berechtigt sein. Weiters sollen sie zum Ausschank von kalten und warmen Getränken 

berechtigt sein (bisher nur nichtalkoholische Getränke). 

c) Gastgewerbetreibende sollen allgemein das Recht zum Lebensmittelverkauf erhalten. Bei 

Ausübung der Nebenrechte gemäß § 144 Abs.l und 2 muß lediglich der Charakter des Be­

triebes als Gastgewerbebetrieb gewahrt bleiben; alle sonstigen Einschränkungen entfallen. 

Beherbergungsuntemehmem wird das Recht eingeräumt, Reiseveranstaltungen geringen 

Umfanges zu organisieren und durchzuführen. Es darf sich dabei jedoch nicht um Pauschal­

reisen im Sinne der Reisebüro-Sicherungsverordnung handeln. 

d) Masseure sollen berechtigt sein, nach Anordnung eines Arztes Heilmassagen durchzuführen. 

e) Zahntechniker sollen berechtigt sein, für die Herstellung eines herausnehmbaren 

Zahnersatzes im zahnärztlich sanierten Mund von Menschen Abdruck zu nehmen sowie die 

notwendigen An- und Einpassungsarbeiten an einem solchen Zahnersatz durchzuführen. 

f) Baumeister sollen auch zu den Tätigkeiten des im Baumeistergewerbe aufgehenden 

Brunnenmeistergewerbes sowie des Bauträgergewerbes berechtigt sein. 

g) Immobilienmakler; Immobilienverwalter sollen auch zur Versteigerung von Liegenschaften 

berechtigt sein. 

h) Warenpräsentatoren sollen auch zum Vermitteln und Abschließen von Warenhandelsge­

schäften im fremden Namen und für fremde Rechnung mit Privatpersonen berechtigt sein. 

15. Grundsätzliche Freigabe des Rechtes von Handelsgewerbetreibenden, Waren im Umher­

ziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu Haus feilzubieten. 

16. Maßnahmen zur Verwaltungsentlastung und Entbürokratisierung 

a) Den Anzeigen betreffend die Ausübung eines Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte, die 

Verlegung des Betriebes eines Gewerbes in einen anderen Standort und die Verlegung des 

Betriebes einer weiteren Betriebsstätte in einen anderen Standort, soll in Hinkunft nur mehr 

deklaratorische Bedeutung zukommen. 

b) Die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten mittels Automaten soll nicht mehr anzeigepflichtig 

sein. 

c) Die obligatorische Befassung der zuständigen Wirtschaftskammer in Anmeldungs- und im 

Nachsichtsverfahren soll in Hinkunft entfallen. 
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d) Durch Umreihung in die Gruppe der Handwerke und der nichtbewilligungspflichtigen ge­

bundenen Gewerbe entfällt bei einer Anzahl von Gewerben (Zimmermeister, Steinmetzmei­

ster, Gas- und Wasserleitungsinstallateur, Elektrotechniker, Personalkreditvermittler) das 

Bewilligungsverfahren. 

11. Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1 (§ 6): 

Die verbundenen Gewerbe sind neben den freien Gewerben, den Handwerken und den gebun­

denen Gewerben keine eigene Kategorie. Wird zB ein Handwerk einem verbundenen Gewerbe 

eingeordnet, bleibt es für sich ein eigenständiges Handwerk. Es muß daher nicht eigens an­

geordnet werden, daß bei verbundenen Gewerben der Befähigungsnachweis nur für die einzel­

nen Gewerben erbracht werden kann, aus denen das verbundene Gewerbe zusammengesetzt ist. 

Dies ergibt sich schon daraus, daß die einzelnen Handwerke oder gebundenen Gewerbe beste­

hen bleiben. In den Gewerbelisten werden die verbundenen Gewerbe ausdrücklich als solche 

bezeichnet. Die Bezeichnungen der einzelnen Gewerbe werden jeweils durch einen Strichpunkt 

voneinander getrennt. 

Die Bedeutung der verbundenen Gewerbe liegt vor allem darin, daß Gewerbetreibende, die ein 

zu einem verbundenen Gewerbe gehörendes Gewerbe ausüben, auch Leistungen in den anderen 

Gewerben erbringen dürfen, aus denen sich das verbundene Gewerbe zusammensetzt. 

Die künftige Entwicklung innerhalb eines verbundenen Gewerbes wird zeigen, ob die verbun­

denen Tätigkeiten soweit zusammenwachsen, daß ein einheitliches Gewerbe - unter einer neu­

en Gewerbebezeichnung - geschaffen werden kann. 

Zu Art. I Z 2, 13, 14, 93, 106 und 107 

(§ 16 Abs.l, § 39 Abs.l und 2, § 339 Abs.3, 

§ 363 Abs.l und § 367 Z 1 und 2): 

In Hinkunft soll es auch physischen Personen, die den für das von ihnen angestrebte Gewerbe 

erforderlichen Befähigungsnachweis nicht besitzen, möglich sein, dieses Gewerbe auszuüben, 

wenn sie hiefür einen den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechenden Geschäftsführer be­

stellt haben. Da in diesen Fällen der Mangel eines entsprechenden Geschäftsführers unbefugte 
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Gewerbeausübung darstellen würde, ist § 9 Abs.2 mit der Maßgabe anzuwenden, daß im Falle 

des Ausscheidens des Geschäftsführers unverzüglich die Bestellung eines neuen Geschäftsfüh­

rers zu erfolgen hat. Die beabsichtigte Maßnahme macht auch geringfügige Änderungen in den 

Bestimmungen über den gewerberechtlichen Geschäftsführer (§ 39 Abs.1 und § 39 Abs.2 fünf­

ter Satz) sowie in den Verfahrens- (§ 339 Abs.3 und § 363 Abs.1 Z 2) und Strafbestimmungen 

(§ 367 Z 1 und 2) erforderlich. Die Regelung der vollen Supplierung soll nicht für das Rauch­

fangkehrergewerbe Anwendung finden, da diesem Gewerbe in Hinkunft eine persönliche Au­

sübung angestrebt wird. 

Zu Art. I Z 3 (§ 18): 

Zu den im § 18 festgeigten Arten des Befähigungsnachweises für Handwerke kommt im Abs.1 

Z 3 die Absolvierung eines dem Handwerk entsprechenden Fachhochschul-Studienganges in 

Verbindung einer einjährigen Praxis hinzu. 

Im Abs.2 wird klargestellt, aus welchen Teilen die Meisterprüfung besteht. Wird im Gesetz an 

anderer Stelle auf die Meisterprüfung Bezug genommen und nicht ausdrücklich der Prüfungsteil 

Unternehmerprüfung begrifflich eingeschlossen, muß der Prüfungsteil Unternehmeprüfung 

nicht abgelegt werden (vgl. zB § 21 in der geltenden Fassung). 

Nach AbsA Z 1 und 2 kann nunmehr die Verwendungszeit auch in einern Handwerk absolviert 

werden, das zu einern verbundenen Gewerbe gehört. 

Zu Art. I Z 3 (§ 19): 

Im Abs.l wird dafür Vorsorge getroffen, daß für einzelne Handwerke der Befähigungsnachweis 

auch eingeschränkt auf Teilgebiete erbracht werden kann. Diese Möglichkeit soll sowohl für die 

Meisterprüfung als auch bei der Erbringung des Befähigungsnachweises durch den Abschluß 

entsprechender Schulen bestehen. Voraussetzung ist jeweils eine Regelung in der Meister­

prüfungsordnung oder in einer Verordnung gemäß § 18 Abs.6. Hiebei kommen etwa die Teil­

gebiete Gasinstallation und Wasserinstallation im Handwerk der Gas- und Wasser­

installateure oder die eingeschränkte Ausübung des Elektrotechnikerhandwerks in Betracht. 

Auch die Absolventen von im § 18 genannten Schulen und Studienrichtungen, die den Befähi­

gungsnachweis für ein Handwerk erbracht haben, haben gemäß § 19 Abs.2 die Möglichkeit, 
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eine Zusatzprüfung abzulegen. Da die Zusatzprüfung als Meisterprüfung gilt, dürften sie sich, 

ohne daß sie jemals eine Meisterprüfung in ihrer Gesamtheit abgelegt haben, "Meister" nennen. 

Dies erscheint gegenüber Personen, die insbesondere den fachlich-praktischen Teil einer Mei­

sterprüfung einschließlich der Meisterarbeiten bewältigt haben, unbillig, zumal die Zusatzprü­

fung sich oft nur auf fachlich-theoretische Gegenstände beschränkt. 

Zu Art. I Z 4 (§ 22a): 

Durch den neu eingefügten § 22a wird der Zugang zum gebundenen Gewerbe in zweifacher 

Weise erleichtert: Einerseits sollen Hochschulabsolventen keine eigene Befcihigungsprüfung 

abzulegen haben, wenn in einer Befahigungsnachweisverordnung der erfolgreiche Besuch einer 

Studienrichtung an einer inländischen Universität als eine der möglichen Zugangsvorausset­

zungen zum betreffenden gebundenen Gewerbe festgelegt ist (Abs.1). Weiters sollen Fach­

hochschulabsolventen nach Absolvierung einer mindestens einjährigen fachlichen Tätigkeit 

gemäß § 22 Abs.2 den Befähigungsnachweis für ein dem absolvierten Studiengang einschlägi­

ges Gewerbe erbringen (Abs.2). Die im Abs.3 vorgesehene Ausnahme für das gebundene Ge­

werbe der Technischen Büros (§ 127 Z 5) ist erforderlich, um die sonst bestehenden Wettbe­

werbsungleichheiten gegenüber der Ziviltechnikerschaft zu vermeiden. Die Einräumung der 

Möglichkeit, die sonst vorgeschriebene Befähigungsprüfung nicht ablegen zu müssen, könnte 

nämlich in diesen Fällen den Eindruck erwecken, daß im Berufsrecht nunmehr eine Qualitäts­

differenz zwischen bei den Qualifikationen eingetreten ist. 

Zu Art. I Z 5 (§ 23): 

Die Regelung, in welchen Fällen die Untemehmerprufung abzulegen ist, bleibt anderen Be­

stimmungen des Gesetzes überlassen (vgl. § 18 Abs.1 Z 1 und § 22 Abs.1 Z 4 iVm Abs.3). Der 

Abs.1 wurde daher neu gefaßt. 

Der Prufungsteil Untemehmerprufung soll für-Absolventen einer Lehrabschlußprüfung in einem 

kaufmännischen Lehrberuf entfallen. Damit wird die bisherige Schlechterstellung der Lehrab­

solventen gegenüber den Absolventen von Schulen kaufmännischer Richtung beseitigt. Weiters 

soll die Unternehmerprüfung auch dann nicht erforderlich sein, wenn der Betreffende bereits in 

der Praxis seine unternehmerischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat. Mit der zuletzt ge­

nannten Maßnahme sollen Härtefalle, die in der Praxis gelegentlich aufgetreten sind, in Hin­

kunft vermieden werden. 
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Zu Art. I Z 6 (§ 30): 

In dieser Bestimmung wird die Durchlässigkeit der Gewerbeumfänge entscheidend erhöht. In­

nerhalb der Gewerbe, die zusammen ein verbundenes Gewerbe bilden, dürfen Leistungen in 

allen Gewerben erbracht werden, aus denen sich das verbundene Gewerbe zusammensetzt. Es 

müssen lediglich zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Der Unternehmer muß erstens eine Gewer­

beberechtigung für eines der dem verbundenen Gewerbe eingeordneten Gewerbe besitzen, 

zweitens muß der Befahigungsnachweis für dieses Gewerbe in vollem Umfang erbracht worden 

sein. 

Vom Erfordernis, daß der Gewerbetreibende selbst den Befcihigungsnachweis erbracht haben 

muß, wurde abgegangen, weil zum einen bei anderen Rechtsträgern als natürliche Personen der 

Befähigungsnachweis durch einen Geschäftsführer zu erbringen ist. Außerdem kann auch bei 

Einzelunternehmen nunmehr der Befähigungsnachweis durch einen Geschäftsführer erbracht 

werden. 

Eine sachliche Einschränkung, wie sie im Abs.2 vorgesehen ist, existiert bei der Erbringung 

fachübergreifender Leistungen gemäß Abs.1 nicht. Der Gewerbetreibende muß auch dann keine 

Gewerbeberechtigung für das andere Gewerbe erlangen, wenn er die Leistungen dieses Gewer­

bes in größerem Umfang anbietet. Meister darf er sich nach § 21 jedoch nur hinsichtlich des 

Handwerks nennen, in dem er die Meisterprüfung abgelegt hat. Gemäß § 64 Abs.1 wird der 

fachübergreifend tätige Gewerbetreibende seinem Namen Zusätze beifügen können, die zur nä­

heren Kennzeichnung seiner Person oder des Unternehmens verwendet werden und der Wahr­

heit entsprechen. Ein Orthopädietechniker, der die Meisterprüfung abgelegt hat, darf sich Or­

thopädietechnikermeister nennen und seinem Namen etwa einen Hinweis auf seine Miederwa­

renerzeugung hinzufügen, ohne daß er in diesem Bereich die Bezeichnung "Meister" oder 

"Meisterbetrieb " verwendet. 

Im Abs.2 wird die bisherige Regelung des Hinüberarbeitens von einem Handwerk zu einem 

verwandten Handwerk ausgeweitet. Der Gewerbetreibende kann nunmehr auch ausgehend von 

einem gebundenen Gewerbe fachübergreifend tätig werden. Verwandtes Gewerbe kann ein 

Handwerk oder ein gebundenes Gewerbe sein. Diese Ausweitung erfolgt im Hinblick auf den 

geltenden § 125. Mit dieser Bestimmung wurde schon durch die Gewerberechtsnovelle 1992 

die Möglichkeit geschaffen, durch Verordnung weitere Verwandtschaften zwischen 
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Handwerken und Verwandtschaften zwischen Handwerken und gebundenen Gewerben sowie 

auch für gebundene Gewerbe untereinander festzulegen. 

Die Einschränkung, daß der sich aus der Gewerbeberechtigung ergebende Charakter des Ge­

samtbetriebes gewahrt bleiben muß, bleibt aufrecht. 

Der Abs.3 bringt eine zusätzliche Möglichkeit zur Erbringung fachübergreifender Leistungen. 

Im Wirtschaftsleben bieten Gewerbetreibende oftmals Leistungen an, die zwar nicht in den 

Umfang ihres Gewerbes fallen, jedoch in unmittelbarem Zusammenhang zu ihren eigenen Ar­

beiten stehen und das eigene Angebot den Marktbedürfnissen entsprechend ergänzen. Diese 

Regelung soll es dem Gewerbetreibenden ermöglichen, flexibler auf die Kundenwünsche zu 

reagieren. 

Das im AbsA vorgesehene Vorliegen einer Gleichhaltung gemäß § 373d in vollem Umfang 

bedeutet, daß die Behörde entweder eine unbedingte Gleichhaltung ausgesprochen hat oder daß 

im Fall einer bedingten Gleichhaltung die Bedingung erfüllt wurde. 

Zu Art. I Z 7 (§ 31): 

Der vereinfachte Befähigungsnachweis besteht darin, daß der Bewerber die für die volle Ausü­

bung des Gewerbes vorgeschriebene Meisterprüfung oder sonstige Befahigungsprüfung nicht 

ablegen muß. Der Befähigungsnachweis für ein Teilgewerbe wird im einzelnen durch Verord­

nung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten geregelt, wobei vor allem die 

Lehrabschlußprüfung als Element des Nachweises der Befähigkung zum Zug kommen sollte. 

Damit wird die Erleichterung des Gewerbeantritts mit einer Aufwertung der Lehrausbildung 

verbunden. 

Welche Tätigkeiten eines Handwerks oder gebundenen Gewerbes Teilgewerbe sind, wird eben­

falls durch Verordnung festgelegt. Aus der Verordnung muß ersichtlich sein, welchen Gewer­

ben die Teilgewerbe entspringen. Beispiele für Teilgewerbe sind: Instandsetzen von Schuhen, 

Änderungsschneiderei, Gürtelerzeugung und Reparatur von Lederwaren und Taschen, Fahrrad­

mechaniker, Wartung von Faxgeräten und Kopiergeräten, Huf- und Klauenbeschlag, Entkalken 

von Heißwasserbereitern, Reinigung von Abläufen und Behebung von Verstopfungen. 
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Der Abs.3 hat einen ausbildungspolitischen Hintergrund. Teilgewerbe decken nicht das gesamte 

Berufsbild eines Lehrberufes ab. Betriebe, die ein Teilgewerbe ausüben, sind daher für die Ver­

mitllung der gesamten für einen Lehrberuf wesentlichen Fertigkeiten und Kenntnisse nicht ge­

eignet. Der Zustrom von Arbeitnehmern in die Teilgewerbe sollte daher beschränkt werden, 

weil nicht ausgebildete Personen dazu gebracht werden sollen, in eine vollwertige Lehrausbil­

dung einzutreten. 

Zu Art. I Z 8 (§ 32 Abs.5): 

Allen Gewerbetreibenden wird das Recht zum unentgeltlichen Ausschank von Getränken an 

ihre Kunden eingeräumt. Es dürfen hiefür aber weder zusätzliche Hilfskräfte noch ausschließ­

lich diesem Ausschank dienende Räume verwendet werden. Ist ein entgeltlicher Ausschank be­

absichtigt, so ist das freie Gewerbe gemäß § 143 Z 7 in der durch diesen Entwurf vorgeschlage­

nen Fassung anzumelden. Wenn auch die in dieser Bestimmung vorgesehene Einschränkung 

(Beschränkung auf maximal acht Verabreichungsplätze) nicht zum Tragen kommen soll, so 

könnte etwa das Gastgewerbe gemäß § 142 Abs.1 Z 2 (in der Fassung des vorliegenden Ent­

wurfes) als integrierter Betrieb (§ 37 Abs.1 GewO 1994) angemeldet werden. 

Zu Art. I Z 9 (§ 33 Z 6): 

Durch diese Bestimmung werden die Rechte der Erzeuger ausgebaut: Gewerbetreibende, die zur 

Erzeugung berechtigt sind, sollen demnach auch berechtigt sein, neben Waren eigener Erzeu­

gung auch fremde Erzeugnisse zu verkaufen, wenn diese die Waren eigener Erzeugung wirt­

schaftlich ergänzen. Derzeit sind die Erzeuger nur zum Verkauf fremder Erzeugnisse gleicher 

Art berechtigt. 

Zu Art. I Z 10 bis 12 (§ 34 Abs.1 Z 6 und 8 und zu § 34 Abs.2): 

Die Rechte der Händler werden bedeutend erweitert: So soll ihnen sowohl das Recht, die Mon­

tage der gelieferten Waren an Ort und Stelle vorzunehmen als auch der Austausch schadhaft 

gewordener Bestandteile in Hinkunft ohne Beschränkung zustehen. Voraussetzung hiefür ist 

jedoch, daß sie sich hiefür entsprechend ausgebildeter und erfahrener Fachkräfte bedienen. Als 

Nachweis der fachlichen Eignung soll zumindest (dh. soweit durch Verordnung nicht anderes 

festgelegt ist) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlußprüfung in einem einschlägigen Lehrberuf 

in Frage kommen. Eine Ausnahme besteht nur insoweit, als es sich um Tätigkeiten handelt, die 
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den Handwerken der Gas- und Wasserleitungsinstallateure; Zentralheizungsbauer; Lüftungsan­

lagenbauer und der Elektrotechniker vorbehalten sind, dies im Hinblick auf das damit verbun­

dene erhöhte Sicherheitsrisiko. Bei Tätigkeiten, die in den Vorbehaltsbereich der genannten 

Gewerbe fallen, hat sich der Händler einer Person zu bedienen, die den Befahigungsnachweis 

für das betreffende Gewerbe erbringt, wobei der Befahigungsnachweis auch dann als erbracht 

gilt, wenn die vorgeschriebene Unternehmerprüfung nicht abgelegt wurde. 

Zu Art. I Z 14 (§ 39 Abs.2 vierter Satz): 

Zur Klarstellung soll wieder eine Regelung über die Geschäftsführerbestellung innerhalb eines 

Konzernes in den § 39 aufgenommen werden; demnach kann eine Bestellung zum Geschäfts­

führer auch für mehrere Konzernunternehmen erfolgen, wenn der Geschäftsführer ein dem Ge­

setz entsprechender Arbeitnehmer zumindest bei einem der Konzernunternehmen ist. 

Zu Art. I Z 15 (§ 39 Abs.4): 

Diese Bestimmung dient der besseren Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen über die 

Geschäftsführerbestellung und soll Umgehungen und Mißbräuche hintanhalten. 

Zu Art. I Z 16, 17, 18, 19,61,99,101,102 und 103 

(§ 46 Abs.3, § 48, § 49 Abs.2, § 52 Abs.l, § 184 Abs.3 und § 345 Abs.4 und 8): 

Die bisherige rechsbegründende Wirkung der Anzeige für die Begründung und Einstellung der 

Gewerbeausübung in einer weiteren Betriebsstätte sowie für die Verlegung des Betriebes einer 

weiteren Betriebsstätte in einen anderen Standort soll entfallen. Ausnahmeregelungen sind le­

diglich bei den Gewerben gemäß § 127 Z 1 bis 3 (Waffengewerbe, Pyrotechnik- und Spren­

gungsunternehmen) und bei den Gewerben der Bestatter, der Rauchfangkehrer und des Betrie­

bes von Schleppliften vorgesehen, da sie in diesen Fällen durch die Besonderheiten der einzel­

nen Gewerbe gerechtfertigt sind. Es handelt sich dabei um eine bedeutende Verwaltungsverein­

fachung. Auf die Erstattung von Anzeigen für die Ausübung und die Einstellung eines Gewer­

bes in einer weiteren Betriebsstätte sowie für die Verlegung des Betriebes einer weiteren Be­

triebsstätte in einen anderen Standort konnte jedoch aus Publizitätsgründen (vor allem auch in 

Hinblick auf die Eintragung dieser Daten im zentralen Gewerberegister) nicht gänzlich verzich­

tet werden. Die Verfahrensbestimmungen waren entsprechend anzupassen. Für die Aufstellung 

von Automaten soll die Anzeigepflicht entfallen. Die Kennzeichnungspflicht (§ 66 Abs.3) 

bleibt jedoch bestehen. 
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Zu Art. I Z 20, 21 und 92 (§ 53, § 53a und § 339 Abs.2): 

Das bisher nur in äußerst engem Rahmen zulässige Feilbieten im Umherziehen von Ort zu Ort 

oder von Haus zu Haus soll grundsätzlich jedem Handelsgewerbetreibenden im Rahmen seiner 

Gewerbeberechtigung freistehen. Von dieser Vertriebsform sollen lediglich Waren ausgenom­

men sein, deren Verkauf an eine Bewilligung gebunden ist. Weiters soll die Ausübung des Feil­

bietens im Umherziehen mittels tragbarer Betriebsmittel ("Bauchläden") nicht gestattet sein, um 

das Entstehen eines Hausierertums zu vermeiden. Aus diesem Grund soll auch das Verbot des 

Feilbietens im Umherziehen gemäß § 50 Abs.l Z 10 beibehalten werden. 

Zu Art. I Z 22 (§ 57 Abs.l): 

Aus der bisherigen Warenliste des § 57 Abs.l werden Lebensmittel, kosmetische Mittel, Texti­

lien sowie Uhren, soweit es sich nicht um solche aus Edelmetallen handelt, eliminiert. Hin­

sichtlich der in der Aufzählung des § 57 Abs.l verbleibenden Waren erscheint ein Aufsuchen 

von Privatpersonen zum Zwecke des Sammelns von Bestellungen aus Gründen des Schutzes 

von Leben und Gesundheit, der Pietät, der Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicher­

heit sowie des Konsumentenschutzes auch weiterhin untunlich. 

Zu Art. I Z 23 (§ 69 Abs.l): 

Die Streichung der Fleischer erfolgt, da es sich bei diesem Gewerbe nicht um einen traditionel­

len Gesundheitsberuf handelt. Hygienebestimmungen sind auch von anderen, in dieser Geset­

zesstelle nicht erfaBten Gewerbetreibenden einzuhalten. 

Zu Art. I Z 24 (§ 94): 

Folgende bisher in die Gruppe der bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe eingereihten 

Gewerbe werden zu Handwerken: 

Zimmermeister 

Elektrotechniker 

Das bisher bewilligungspflichtige gebundene Gewerbe der Steinmetzmeister wurde mit der Tä­

tigkeit der Kunststeinerzeuger und Terrazzomacher vereinigt und unter der Bezeichnung 
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"Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeuger und Terrazzomacher" in die Gruppe der 

Handwerke eingereiht. 

Das bisher bewilligungspflichtige gebundene Gewerbe der Gas- und Wasserleitungsinstalla­

teure wird als Handwerk in das verbundene Gewerbe "Gas- und Wasserleitungsinstallateure; 

Zentralheizungsbauer; liiftungsanlagenbauer" eingeordnet. 

Das bisher bewilligungspflichtige gebundene Gewerbe der Brunnenmeister soll im Baumeister­

gewerbe aufgehen. Schon bisher standen in politischen Bezirken, in denen kein Brunnenmeister 

seinen Standort hat, die den Brunnenmeistern vorbehaltenen Tätigkeiten den Baumeistern zu. 

Bestehende Brunnenmeisterberechtigungen dürfen weiter ausgeübt werden; neue Berechtigun­

gen dürfen jedoch nicht mehr begründet werden (siehe § 376 Z 18 in der Fassung des Art. I 

Z 127 des Entwurfes). 

Das Handwerk der Maler und Anstreicher wurde mit dem Handwerk der Lackierer vereinigt 

(siehe das verbundene Gewerbe gemäß § 94 Z 9). 

Die Tätigkeit der Karosseriespengler und Karosserielackierer wurde zu einem eigenen Hand­

werk zusammengefaßt (vgl. das verbundene Gewerbe gemäß § 94 Z 15). 

Das bisher gebundene Gewerbe der Wäschewarenerzeuger wurde in das verbundene Gewerbe 

"Damenkleidermacher; Herrenkleidermacher; Wäschewarenerzeuger" eingeordnet. 

Folgende Handwerke werden zu gebundenen Gewerben: 

Getreidemüller 

Molker und Käser 

Fotografen 

Das Handwerk der Erzeuger chirurgischer und medizinischer Instrumente wird zum Großteil im 

Gew,erbe der Herstellung von Medizinprodukten aufgehen. 
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Folgende Tätigkeiten, die bisher als Handwerk eingestuft waren, werden zu freien Gewerben: 

Abdichter gegen Feuchtigkeit und Druckwasser 

Betonwarenerzeuger 

Graveure 

Zinngießer 

Metall- und Eisengießer 

Messerschmiede einschließlich der Erzeuger von Hieb- und Stichwaffen 

Wagner 

Maschinstricker und Wirker 

Weber 

Modisten und Hutmacher 

Kappenmacher 

Gerber 

Rauhwarenzurichter 

Färber 

Edelsteinschleifer 

Emailleure 

Präparatoren 

Bildhauer 

Wachszieher (Wachswarenerzeuger) 

(§ 95): 

Zur Festlegung der verwandten Gewerbe wurde eine weitere Gewerbeliste erstellt. Ansonsten 

wäre es bei den verbundenen Gewerben unklar gewesen, ob die Verwandtschaft zwischen allen 

Gewerben, die zu einem verbundenen Gewerbe zusammengeschlossen sind, und den jeweils als 

verwandt erklärten Gewerben besteht oder ob nur ein Teil der in ein verbundenes Gewerbe ein­

geordneten Handwerke verwandt gestellt sind. 

(§ 98) 

Die Bestimmungen des bisherigen § 205 Abs.3 wurden nicht übernommen. Wird ein Keller für 

ein Einfamilienhaus errichtet und darauf ein Holzhaus von einem Zimmermeister gebaut, muß 
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ein Baumeister nicht die Bauleitung übernehmen, weil der Zimmermeister für seinen Bereich 

allein die Verantwortung zu tragen imstande ist. 

(§ 99): 

Der bisherige § 206 Abs.2 konnte im Hinblick auf die Neuordnung des Berechtigungsumfanges 

der Steinmetzmeister und die Bestimmung des § 96 entfallen. 

(§ 104): 

Der Zugang zum Rauchfangkehrergewerbe soll nur noch natürlichen Personen eröffnet werden. 

Nach den feuerpolizeilichen Vorschriften übt der Rauchfangkehrer immer stärker die Funktion 

eines Hilfsorganes der Gemeinde aus und hat neben den Kehrarbeiten auch Abgasmessungen 

durchzuführen und Gutachten abzugeben. Da als Hilfsorgan der Gemeinde nur eine natürliche 

Person in Frage kommt und für die erwähnten Tätigkeiten eine berufliche Qualifikation erfor­

derlich ist, wird der Träger der Befähigung, der nur eine natürliche Person sein kann, mit dem 

zur Ausübung des Gewerbes Berechtigten vereint. 

(§ 117): 

Der bisherige § 122 zweiter Satz konnte entfallen, weil das Handwerk der Tischler mit dem 

Handwerk der Zimmermeister verwandt gestellt ist (vgl. § 95): 

(§§ 119 und 120): 

Diese Bestimmungen bringen eine Neuabgrenzung der Rechte der Bäcker und der Rechte der 

Konditoren. 

Zu Art. I Z 25 (§ 124): 

In der Liste der nicht bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe ergeben sich folgende 

Änderungen: 

1. Die Gewerbe "Berater in Versicherungsangelegenheiten", "Fremdenführer", "Frachtenrekla­

mation ", "Luftfahrzeugmechaniker" , "Maschinsticker", "Schwarzdecker" , "Tankreiniger", 

"Tankstellen", "Vermögensberater und Verwalter von beweglichem Vermögen", "Wäsche­

warenerzeuger" und "Werbeagentur" werden aus der Liste der nicht bewilligungspflichtigen 

gebundenen Gewerbe gestrichen. 
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2. Die Gewerbe "Drucker" und "Druckformenhersteller" werden zu einem Gewerbe 

zusammengelegt. 

3. Die bisherigen Handwerke "Fotograr', "Getreidemüller" und "Molker und Käser" werden in 

die Liste der nicht bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe aufgenommen. Das durch 

die Gewerberechtsnovelle 1996, BGBl. Nr. xxx/yy, wieder eingeführte Gewerbe "In­

standsetzen von Schuhen" soll durch Verordnung zum Teilgewerbe des Schuhmacherhand­

werks werden. 

4. Die Gewerbe "Buchhaltungsgewerbe", "Sicherheitsfachkraft" und "Versicherungsagent" 

werden neu in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe aufgenom­

men. Durch die Gewerberechtsnovelle 1996, BGBl. Nr. xxx/yy, wurde bereits das Gewer­

be "Erzeugung von kosmetischen Artikeln" neu in die Liste der nicht bewilligungspflichti­

gen gebundenen Gewerbe aufgenommen. 

5. Die Handelsgewerbe und das Handelsagentengewerbe bleiben als verbundenes Gewerbe in 

der Gruppe der nicht bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe, der Befähigungsnach­

weis wird aber neuerlich erleichtert. 

Zu einzelnen nicht bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe wird folgendes bemerkt: 

Zu Art. I Z 28 (§ 135): 

In dieser Bestimmung werden in Abgrenzung zum Tätigkeitsbereich der Wirtschaftstreuhänder 

die dem neugeschaffenen Buchhaltungsgewerbe vorbehaltenen Tätigkeiten taxativ aufgezählt. 

Zu Art. I Z 29 (§ 136): 

In dieser Bestimmung wird die Zusammenlegung der gebundenen Gewerbe der Drucker und der 

Druckformenhersteller zu einem einheitlichen Gewerbe verwirklicht. Materielle Änderungen 

gegenüber der bisherigen Rechtslage wurden nicht vorgenommen. 

Zu Art. I Z 32 bis 35 (§ 142 und 143): 

Der entgeltliche Ausschank von Getränken, sofern hiebei nicht mehr als acht Verabreichung­

splätze bereitgestellt werden, soll zum freien Gewerbe werden (§ 143 Z 7). Der Ausschank von 

Getränken durch Gastgewerbetreibende wird gemeinsam mit der Verabreichung und dem Ver­

kauf von Speisen im § 142 Abs.1 Z 2 zusammengezogen. Dadurch erübrigen sich die bisherigen 

Z 3 und 4 im § 142 Abs.1. Im § 142 Abs.2 waren die Klammerausdrücke zu berichtigen. 
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Im § 143 Z 1 war das Zitat anzupassen. 

Zu Art. I Z 36 bis 38 (§ 144 Abs.l, 2 und 3): 

Den Gastgewerbetreibenden wird das unbeschränkte Recht zum Verkauf von Lebensmitteln 

eingeräumt (§ 144 Abs.1). Damit können im Abs.2 die Bestimmungen über den Verkauf von 

Lebensmitteln, die im betreffenden Gastgewerbebetrieb verwendet werden, sowie von Reise­

proviant entfallen. Auch die Beschränkungen des bisherigen § 144 Abs.3 (es dürfen bei der Au­

sübung der in den Abs.1 und 2 angeführten Rechte weder zusätzliche Hilfskräfte noch zusätzli­

che Räumlichkeiten verwendet werden, die straßenseitige Schaustellung der Waren ist verbo­

ten) sollen entfallen. Der Charakter des Betriebes als Gastgewerbebetrieb muß jedoch auch 

weiterhin gewahrt bleiben. 

Zu Art. I Z 39 (§ 144 Abs.9): 

Beherbergungsunternehmern wird das Recht eingeräumt, Reiseveranstaltungen geringen Um­

fanges zu organisieren und durchzuführen. Es darf sich dabei jedenfalls nicht um Pauschalreisen 

im Sinne des § 2 Z 1 der Reisebüro-Sicherungsverordnung, BGBl. Nr. 881/1994 idgF, handeln. 

die Veranstaltung darf daher keine Übernachtung einschließen und nicht länger als 24 Stunden 

dauern. 

Zu Art. I Z 41, 42 und 43 (§ IS4 und ISS Abs.l): 

Der Befähigungsnachweis für Handelsagenten und Handelsgewerbe wird weiter erleichtert, aus 

Gründen des Konsumentenschutzes konnte jedoch auf einen Befähigungsnachweis nicht völlig 

verzichtet werden: Wer durch Zeugnisse einschlägige kaufmännische und rechtliche Kenntnisse 

nachweist, soll nicht zusätzlich eine kaufmännische Tätigkeit nachweisen müssen. Dies gilt 

auch in den Fällen, in denen die Unternehmerprüfung entfällt, soweit diese Fälle nicht ohnedies 

bereits durch § 154 erfaßt sind. In den Fällen des § 154 Abs.1 Z 5 wird die mindestens zweijäh­

rige kaufmännische Tätigkeit durch eine solche von mindestens einem Jahr ersetzt. Im § 155 

Abs.1 entfällt das Erfordernis zum Nachweis einer mindestens einjährigen kaufmännischen Tä­

tigkeit für Personen, die nach den bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 29/1993 

geltenden Rechtsvorschriften eine Meisterprüfung oder eine Konzessionsprüfung abgelegt ha­

ben, bei der auch die üblicherweise bei der Meisterprüfung verlangten kaufmännischen Kennt­

nisse nachgewiesen werden mußten. 
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Zu Art. I Z 49, 51 und 52 (§ 166 Abs.2, § 166 Abs.4 Einleitungssatz und § 166 Abs.5): 

§ 166 Abs.2 GewO 1994 in der wiederverlautbarten Fassung wurde durch das Erkenntnis des 

Verfassungsgerichtshofes vom 30. September 1996, G 115/96-6, mit sofortiger Wirkung als 

verfassungswidrig aufgehoben. Nach Aufhebung des bisherigen § 166 Abs.2 GewO 1994 be­

steht nunmehr für das Reisebürogewerbe die Möglichkeit, eine Gewerbeberechtigung auch nur 

für Teiltätigkeiten anzustreben, wobei die Abgrenzung der angestrebten Tätigkeit sowohl in der 

Weise möglich ist, wie sie bisher in § 166 Abs.2 vorgesehen war, als auch in anderer Weise. Mit 

dem vorgeschlagenen neuen § 166 Abs.2 soll klargestellt werden, daß sich eine beschränkte 

Gewerbeanmeldung - obwohl nunmehr nicht an bestimmte typisierte Reisebürotätigkeiten ge­

bunden - jedenfalls im Rahmen der dem Reisebürogewerbe überhaupt zugeordneten Tätigkei­

ten zu halten hat. Die Aufhebung des § 166 Abs.2 GewO 1994 in seinem bisherigen Wortlaut 

macht auch eine Umformulierung des Einleitungssatzes zu § 166 AbsA und des § 166 Abs.5 

erforderlich. 

Zu Art. I Z 53 (§ 168 Abs.l): 

Der Entfall des letzten Satzes im § 168 Abs.1 ergibt sich dadurch, daß das Fremdenführerge­

werbe zum freien Gewerbe wird. 

Zu Art. I Z 54 (§ 169): 

Die überaus detaillierten Regelungen, die derzeit in den Ausübungsvorschriften für das Reise­

bürogewerbe festgelegt sind, sind teilweise wirklichkeitsfremd geworden und stellen jedenfalls 

eine entbehrliche Überreglementierung dar. Die Verordnungsermächtigung soll sich daher in 

Hinkunft auf jene Regelungen beschränken, hinsichtlich derer auf Grund der durch die Pau­

schalreiserichtlinie (Richtlinie des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen, 90/314/EWG) 

gegebenen Verpflichtungen Regelungsbedarf besteht. 

Zu Art. I Z 58 (§ 172): 

Im Abs.1 wird vorgesehen, daß der Befähigungsnachweis zur Ausübung der auf den Personen­

kreis der Führungskräfte eingeschränkten Arbeitsvermittlung einen Teil der Verordnung über 

den Befahigungsnachweis für die Tätigkeit der Arbeitsvermittler bildet (und nicht wie nach der 

derzeitigen Regelung einen Teil des Befähigungsnachweises für das Gewerbe der Unterneh­

mensberater einschließlich der Unternehmensorganisatoren). Da diese Verordnung bereits er­

lassen wurde (s. BGBl. Nr. 506/1996), kann der bisherige Abs.2 des § 172 entfallen. § 172 
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Abs.3 in der Fassung des vorliegenden Entwurfes übernimmt die entsprechende Regelung der 

Gewerberechtsnovelle 1996, BGBL Nr. XXXIYY. 

Zu Art. I Z 59, 60 und 126 (§ 173, § 173a und § 376 Z 17): 

Das Gewerbe "Berater in Versicherungsangelegenheiten" (bisher § 124 Z 2) soll in Hinkunft 

nicht mehr als eigenes Gewerbe begründet werden können; statt dessen wird dem Gewerbe der 

Versicherungsmakler (§ 124 Z 20) und dem neu unter die nicht bewilligungspflichtigen gebun­

denen Gewerbe eingereihten Gewerbe der Versicherungsagenten (§ 124 Z 19) ein umfassendes 

Beratungsrecht in Versicherungsangelegenheiten eingeräumt. Bestehende Berechtigungen blei­

ben aufrecht (siehe die Übergangsregelung des § 376 Z 17). 

Das bisher freie Gewerbe der Versicherungagenten wird unter die nicht bewilligungspflichtigen 

gebundenen Gewerbe eingereiht (siehe § 124 Z 19). Damit wird Art. 4 der Empfehlung der 

Kommission vom 18. Dezember 1991 über Versicherungsvermittler (92/48/EWG) entsprochen, 

wonach für Versicherungsvermittler (also sowohl für Versicherungsmakler als auch für Versi­

cherungsagenten) ein Qualifikationserfordernis vorgesehen ist. 

Die bei den Gewerbe "Versicherungsmakler" und "Versicherungsagent" dürfen nicht gemeinsam 

ausgeübt werden (siehe § 173 Abs.2 in der Fassung des Entwurfes). Die Abs.3 (obligatorische 

Haftpflichtversicherung für Versicherungsmakler) und 4 (Offenlegungspflichten für Versiche­

rungsmakler) dienen gleichfalls der Umsetzung der Empfehlung 92/48/EWG. 

Zu Art. I Z 26 (§ 127): 

Die Zahl der bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe wird von 30 auf 15 reduziert. In der 

Liste der bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe ergeben sich dabei folgende 

Änderungen: 

1. Die Gewerbe "Zimmermeister", "Steinmetzmeister", Gas- und Wasserleitungsinstallateure" 

und "Elektrotechniker" werden zu Handwerken und sind daher nicht mehr bewilligungs­

pflichtig. Das Gewerbe "Brunnenmeister" geht im Baumeistergewerbe auf. 

2. Die Gewerbe "Herstellung von Arzneimitteln und Großhandel mit Arzneimitteln" und "Her­

stellung von Giften und Großhandel mit Giften"; "Immobilienmakler", "Immobilienverwal­

ter"; und "Bauträger" sowie "Berufsdetektive" und "Bewachungsge-
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werbe" werden jeweils zu verbundenen Gewerben vereinigt. 

3. Die Gewerbe "Sterilisierung von medizinischen Injektionsspritzen und Infusionsgeräten und 

Handel mit diesen Gegenständen" und "Erzeugung von medizinischem Naht- und Organer­

satzmaterial und Handel mit diesen Erzeugnissen" werden unter der Bezeichnung "Herstel­

lung von und Handel mit Medizinprodukten, soweit diese Tätigkeiten nicht unter ein Hand­

werk oder ein anderes gebundenes Gewerbe fallen" zu einem Gewerbe zusammengelegt. 

4. Das Gewerbe "Personalkreditvermittler" wird unter der Bezeichnung "Personalkreditver­

mittlung und Hypothekarkreditvermittlung" zum nicht bewilligungspflichtigen gebundenen 

Gewerbe. 

5. Die Gewerbe "Lebens- und Sozialberater", "Pfandleiher", "Versteigerung beweglicher Sa­

chen" und "Wechselstuben" werden zu freien Gewerben, bleiben aber aus Gründen der bei 

der Ausübung dieser Gewerbe zu wahrenden öffentlichen Interessen bewilligungspflichtig. 

Für die Erteilung der Bewilligungspflicht soll die BezirksveIWaltungsbehörde zuständig sein. 

Soweit eine Bewilligungspflicht weiterhin vorgesehen ist, ist dies zur Wahrung öffentlicher In­

teressen (Leben und Gesundheit von Menschen, Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und 

Sicherheit, Arbeitnehmerschutz und Konsumentenschutz) unumgänglich und kann daher eine 

Entkonzessionierung nicht in Betracht gezogen werden. 

Die unter den Ziffern 63 bis 91 angeführten Novellierungsanordnungen ergeben sich i.w. aus 

der Neugestaltung der Gewerbelisten sowie der Zusammenfassung von Gewerben zu verbunde­

nen Gewerben. Im § 211 Abs.3 waren auch die Technischen Büros für Kulturtechnik und Was­

seIWirtschaft in die Ausnahmeregelung einzubeziehen. Weiters wird den Baumeistern das Recht 

eingeräumt, die Tätigkeiten des Bauträgergewerbes auszuüben (Art. I Z 67) und den Immobi­

lienmaklern; ImmobilienveIWaltern; Bauträgern das Recht, freiwillige Versteigerungen von 

Liegenschaften durchzuführen (Art. I Z 81), da sie als entsprechende Fachleute auf dem Gebiet 

. des Liegenschaftsverkehrs dafür prädestiniert erscheinen, diese derzeit noch den Gerichten vor­

behaltene Tätigkeit auszuüben. Beim Baumeistergewerbe wird das Nachsichtsverbot (§ 203) 

hinsichtlich der ausführenden Tätigkeiten beseitigt; damit soll eine bisher bestehende Inländer­

diskriminierung eliminiert werden (Art. I Z 69). 
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Zu Art. I Z 88, 89 und 91 (§§ 274a, 275a bis 2750 und 284a bis 284d): 

Die Gewerbe "Lebens- und Sozialberater", "pfandleiher", "Versteigerung beweglicher Sachen" 

und "Wechselstuben" sollen zu freien Gewerben werden (dh. in Hinkunft nicht mehr an einen 

Befcihigungsnachweis gebunden sein). Da es jedoch im öffentlichen Interesse geboten erscheint, 

bei diesen Gewerben die Zuverlässigkeit des Gewerbeinhabers bereits vor dem Gewerbeantritt 

zu überprüfen, soll die Bewilligungspflicht auch weiterhin bestehen; allerdings soll hiefür nicht 

der Landeshauptmann, sondern die BezirksvelWaltungsbehörde zuständig sein. Die für bewilli­

gungspflichtige gebundene Gewerbe geltenden Sondervorschriften über die Zuverlässigkeit 

(§ 175 Abs.l Z 1 Abs.2 und 3) sowie über gewerberechtliche Geschäftsführer und Pächter (§ 

176) sowie die entsprechenden Verfahrensvorschriften (§ 341 Abs.1 bis 3, § 344) sollen auf die 

vier genannten, nunmehr freien Gewerbe Anwendung finden. Die bisherigen Sonderregelungen 

über die Gewerbe der Lebens- und Sozialberater (§§ 261 bis 263), Pfandleiher (§§ 229 bis 243), 

der Versteigerung beweglicher Sachen (§§ 244 bis 246) und Wechselstuben (§ 248) werden in 

den Abschnitt der für einzelne freie Gewerbe getroffenen besonderen Bestimmungen übernom­

men (siehe die neuen §§ 274a, 275a bis 2750 und 284a bis 284c und 284e). Die Einfügung von 

Regelungen über den Warenpräsentator (§ 284d) ergibt sich aus den Erfordernissen der wirt­

schaftlichen Praxis. Die bisherigen Bestimmungen über das Tankstellengewerbe (§ 171) waren 

gleichfalls in den Abschnitt der für einzelne freie Gewerbe getroffenen besonderen Bestimmun­

gen einzureihen (siehe § 278a in der Fassung des Entwurfes). 

Zu Art. I Z 94 bis 98 (§§ 340, 342, 344 Abs.2): 

Die im derzeitigen § 340 Abs.2 verankerte Verpflichtung der BezirksvelWaltungsbehörde, ein 

Gutachten der zuständigen Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft über 

den Befcihigungsnachweis einzuholen, soll entfallen. Dessen ungeachtet bleibt es der Behörde 

unbenommen, in Zweifelsfällen die zuständige Wirtschaftskammer zu befassen. Mit der beab­

sichtigten Maßnahme soll einerseits dem oftmals geäußerten Einwand entgegengetreten werden, 

die obligatorisch zu befassende Interessenvertretung würde ihr Begutachtungsrecht dazu ver­

wenden, das Entstehen unerwünschter Konkurrenzbetriebe zu verhindern, andererseits eine 

VelWaltungsvereinfachung und Verfahrensbeschleunigung erreicht werden. Dementsprechend 

wird festgelegt, daß der Feststellungsbescheid gemäß Abs.l in Hinkunft binnen drei Monaten 

zu erlassen ist. 
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Die Entrichtung der Eintragungsgebühr steht in keinem sachlichen Zusammenhang zu den Vor­

aussetzungen für die Erlangung einer Gewerbeberechtigung. Der bisherige Abs.3 wurde daher 

gestrichen. 

Der Entfall des § 340 Abs.2 hat zur Folge, daß auch § 342 aufzuheben ist. Der Entfall des § 342 

bedingt den Entfall des § 344 Abs.1. 

Zu Art. I Z 100, 101 und 104 (§ 345 Abs.8 Z 1 und 2 und Abs.9 letzter Satz): 

Bescheide über Anzeigen sind grundsätzlich binnen drei Monaten zu erlassen. Für die Erlassung 

von Bescheiden über Anzeigen gemäß § 81 Abs.3 gilt weiterhin eine zweimonatige Frist. 

Zu Art. I Z 105 (§ 346): 

Die Erteilung von Nachsichten soll in Hinkunft beim Landeshauptmann konzentriert werden. 

Im übrigen gelten die Erläuterungen zum Entfall des § 340 Abs.2 auch für den Entfall der Abs.3 

und 4 des § 346. 

Zu Art. I Z 123 (§ 371a): 

In dieser Bestimmung wird der Landeshauptmann ermächtigt, Amtsbeschwerde gegen be­

stimmte Bescheide des unabhängigen Verwaltungssenates zu erheben (vgl. Art. 131 Abs.2 B­

VG). Aus dem systematischen Zusammenhang ergibt sich, daß das Straferkenntnis, das durch 

den unabhängigen Verwaltungssenat aufgehoben wird, auf die Strafbestimmungen der Ge­

werbeordnung 1994 gestützt sein muß. Die Frist für die Beschwerdeerhebung beginnt gemäß 

§ 26 Abs.1 Z 4 des Verwaltungsgerichtshofes 1985 mit dem Zeitpunkt, in dem der Landes­

hauptmann von dem Bescheid Kenntnis erlangt hat. 

Zu Art. I Z 124 (§ 376 Z 4 Abs.2): 

Der Übergangsbestimmung wurde ein Satz angefügt, der den Berechtigungsumfang bestehender 

Gewerbeberechtigungen für ein Gewerbe, das einem verbundenen Gewerbe eingeordnet wird, 

um die Berechtigung zur Erbringung fachübergreifender Leistungen gemäß § 30 Abs.1 

erweitert. 
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Zu Art. I Z 128 (§ 376 Z 46): 

Die Regelung der Gewerbeordnung (aus 1859) über die Öffnungszeiten im Großhandel soll 

nicht weiter aufrecht erhalten werden. 

Zu Art. TI Z 1 (§ 8 Z 3 und 4): 

Die Z 3 statuiert die fiktive Kollektivvertragsangehörigkeit bei Zuordnung eines Gewerbes zu 

einer neuen Fachgruppe (Kollektivvertragsangehörigkeit zum Kollektivvertrag der "alten" 

Fachgruppe), bis ein von der neuen Fachgruppe geschlossener Kollektivvertrag für den betrof­

fenen Bereich in Kraft tritt. Für die Arbeitnehmer gilt der Kollektivvertrag kraft 

Außenseiterwirkung. 

In Z 4 wird die fiktive Kollektivvertagsangehörigkeit bei verbundenen Gewerben hinsichtlich 

aller ausgeübten Tätigkeiten normiert. Dadurch wird eine mehrfache Kollektivvertragsangehö­

rigkeit bewirkt. Es gelten die Regelungen des § 9 ArbVG. 

Zu Art. 11 Z 2 (§ 13): 

Bei Erlöschen des Kollektivvertrages wegen Untergangs der gesetzlichen Interessenvertretung 

der Arbeitgeber erstreckt sich die Nachwirkung auch auf neu eintretende Arbeitnehmer. 

Weiters wird folgender, im ausgesendeten Entwurf nicht enthaltener Novellierungsvoschlag zur 

Diskussion gestellt: 

Im § 171 Abs.2 GewO 1994 (nach dem vorliegenden Entwurf: § 278a Abs.1) wird den Tank­

stellen das Nebenrecht zum Kleinhandel mit einer Vielzahl äußerst kasuistisch geregelter Waren 

eingeräumt. Es wird vorgeschlagen, an Stelle des bisherigen zweiten Satzes einen Satz folgen­

den Wortlautes in den § 278a Abs.2 einzufügen: 

"Weiters sind sie zum Kleinhandel mit vorverpackt angelieferten Lebensmitteln sowie mit al­

koholfreien Erfrischungsgetränken in verschlossenen Gefäßen berechtigt." 

Es darf ersucht werden, auch zu dieser Frage Stellung zu nehmen. 
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Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung ~994 und 

das Arbeitsverfassungsgesetz geändert werden 
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Geltender Text 

S 6 entfällt. 

Vorgeschlagener Text 

§ p samt Überschrift lautet: 

"Verbundene Gewerbe 

§ 6. Verbundene Gewerbe sind Gewerbe, die sich aus zwei oder mehreren Gewer­

ben zusammensetzen und die in den §§ 94, 124 und 127 ausdrilc1dich als solche bezeichnet 

sin~." 
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Geltender Text 

S 16. (1) Voraussetzung für die Ausübung von 
Handwerken <S 5 Abs. 2 Z 1) und von gebundenen 
Gewerben <S 5 Abs. 2 Z 2) ist ferner der Nachweis 
der Bcflhigung. . .; . 

Vorgeschlagener Text 

.~ 

• Dtm § 16 Abi.1 werdcn folgende Sätze angcfügt: 
r "K.ax.n dcr Einsclucitcr dicscn Nachwcis nicht erbringen. so hat cr cinen Geschäftsführer (I 39) 
tI zu ~tcllen. 1 9 Abs.2 gilt in diesen Pillen mit der Maßgabe, daß dic Bestcllung cines ncucn 

GcsI;bäftsfiihrclS unvcrzüglich zu erfolgcn hat. Dic Rcgclung des zwcitcn Satzes gilt nicht für 
I;f 

das ~{andwcrk der Rauchfanglcchrer (§ 94 Z 11)." 
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Geltender Text 

Bcfähipopaachwcis für Handwerke 

S 18. (1) Die Befibigung {or ein Handwerk ist 
nachzuweisen durch . 

1. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte 
Meistezprilfung einschließlich des Prilfungs­
teiles UDterncbme!prilfung <S 23) oder 

2. Zeugnisse Ober den ezfolgreichen Abschluß 
der Scudienrich~g Wuuchaftsingenieur ...., 
Maschinenbau oder Wuuchaftsingerueur :-'" 
Bauwesen und über eine mindestens ein .. 
jährige fachliche Tätigkeit, insoweit di.ese· 
Studienrichtungen dem betreffenden Hand-
werk entSprechen. oder . 

3. Zeugnisse über den ezfolgreicheD' Abschluß 
einer dem betreffenden. Handwerk .·entspre­
chenden nicht in Z 2 genannten technischen, 
~ontanistischen oder naturwissenschaftlichen 
Studienrichtung oder Studienrichtung der 
Bodenkultur einer inländischen Universität 
und über eine mindestens zweijährige fach­
liche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß 
einer dem betreffenden Handwerk entspre­
chenden berufsbildenden höheren Schule und 
über eine mindestens dreijährige fachliche 
Titigkeit oder 

5. Zeugnisse über den ezfolgrcichen Abschluß 
einer dem betreffenden Handwerk entspre­
chenden Werkmeisterschule oder Fachakade­
mie, die bei einer Einrichtung einer Körper­
schaft des öffentlichen Rechts gefohn wird. 
die erfolgreich abgelegte Untemehmerpril­
fung und aber eine mindestens vierjährise 
fachliche Titigkeit. 

Vorgeschlagener Text 

Q;e §§ 18 bis 20 samt Überschriften lauten: 
t 

"Befähigungsnachweis filr Handwerke 

§ 18. (1) Die Befähigung filr ein Handwerk ist nachzuweisen durch 

1. ~gnisse über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung einschließlich der Untemchmer­

I:rüfung oder 
2. fcugnisse über den erfolgreichen Abschluß der Studienrichtung Wirtschaftsingenieur - Ma­

bchinenbau oder Wirtschaftsingenieur - Bauwesen und über eine mindestens einjährige 
~ 
fachliche Tätigkeit, insoweit diese Studienrichtungen dem betreffenden Handwerk entspre­, 
.. hen,oder 
~ 

3. l.cugnisse über den erfolgreichen Abschluß eines dem betreffenden Handwerk entsprcchen­

§Cn Studienganges an einer inländischen Fachhochschule und über eine mindestens einjähri­
~e fachliche lätigkeit oder 

4.bugnisse über den erfolgreichen Abschluß einer dem betreffenden Handwerk entsprcchen-
0-

.ien nicht in Z 2 genannten .technischen , montanistischen oder naturwissenschaftlichen Stu-

,;iienrichtung oder Studienrichtung der Bodcnkultur einer inländischen Universität und über 

line mindestens zweijährige fachliche lätigkeit oder 

5. ~ugnisse über den erfolgreichen Abschluß einer dem betreffenden Handwerk entsprcchen­

?cn berufsbildenden höheren Schule und über eine mindestens drcijährige fachliche Tatigkeit 

pder 
6.1.cugnisse über den erfolgreichen Abschluß einer dem betreffenden Handwerk entsprcchen­

~en Werkmeisterschule oder Fachakadc:mic, die bei einer Einrichtung einer KörpcJSChaft des 

öffentlichen Rechts gefilhrt wird, die erfolgreich abgelegte UntcrnehmerplÜfung und über 

eine mindestens vierjährige fachliche Tätigkeit. 

(2) Die Meisterprüfung besteht aus dem fachlich-praktischen Teil, der die Aus­

führung von Meisterarbciten zu umfassen. hat, und dem fachlich-theoretischen Teil. , 

(3) Bei der Meisterprüfung hat der Prüt1ing die Fähigkeiten, Kenntnisse und Er­

f&!uungen, die erforderlich sind, um das betreffende Handwerk mit seinen ihm eigentümlichen 
v 

'Iftiskeiten meisterlich auszuüben, nachzuweisen. 
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..... ~ ...... _.-._, .. 

Geltender Text 

(2) Bei der Meisterprüfung hat der Prüfling die 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen, die 
erforderlich sind, um das betreffende Handwerk 
mit seinen ihm eigentümlichen Tätigkeiten meister­
lich auszuOben, nachzuweisen. Im Prüfungsteil 
Untemehmecprüfung hat der Prüfling die für die 
selb~"tändige Ausübung des Handwerks erforderli­
chen beuiebswirtsehaftlichen und rechdicheIl 
Kenntnisse nachzuweiserL 

(3) Zur Meisterpriifung mit Ausnahme des 
Prüfungsteils Untemehmcrprüfung ist zuzulassen, 
wer durch Zeugnisse nachweist, daß er 

1. die Lehrabschlußprüfung in einem einschlä­
gigen Le1uberuf erfolgreich bestanden hat 
und danach durch mindestenS zwei Jahre im 
betreffenden Handwerk, in einem verwandten 
Handwerk oder bei Tl.tigkeiten des Hand­
werks im Rahmen sonstiger Beuiebe fachlich 
verwendet worden ist oder 

2. eine der im Abs. 1 Z 2 bis 5 angeführten 
Schulen und Studienrichtungen oder eine dem 
betreffenden Handwerk entsprechende, min­
destenS dreijiluige berufsbildende mittlere 
Schule erfolgreich abgescbJossen hat und 
durch mindestenS zwei Jahre im betreffenden 
Handwerk, in einem verwandten Handwfi.rlc 
oder bei Titigkeitc:n des Handwerks ~ 
Rahmen sonstiger Betriebe fachlich verwen­
det worden ist. 

(4) ,Du fachlichen Verwendung gcmJiß Abs. 3 
Z 1 und 2 ~ eine einscbligige Verwcndung im 
Rahmen der ~ung eines GeWCIbes in der 
Form eines Industriebetriebes glc:icbgestcllt. Sofcm 
zum Priscnzdienst einberufene Wdupflichtige 
oder ZeitsOldatcn wälucnd ihrer Dienstleistung im 
Bundesheer regdmißig' zu Verwendungen her­
angezogen wurden, die, den Gegensrand von 
Handwerken bilden, und sie vor der V crwendung 
im Bundesheer ,eine einschlägige Lehrabsdlluß-

- ~ . . .. :_ .1:_--

Vorgeschlagener Text 

(4) Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer dulCh Zeugnisse nachweist, daß er 

1. die IjhrabschlußpIÜfung in einem einschlägigen LchIbcruf erfolgreich bestanden bat und 

dana;h durch mindestens zwei Jahre im betreffenden Handwerk, in einem verbundenen oder 

verwFdten Handwerk oder bei Tätigkeiten des. Handwerks im Rahmen sonstiger Betriebe 

fachljch verwendet worden ist oder 
• 

2. eine ~r im Abs.i Z 2 bis 6 angeführten Schulen und Studicnrichtungen oder eine dem be-
treffi:nden Handwerk entsprechende, mindestens drcijährige berufsbildende mittlere Schule 

• erfol;;reich abgcsc:blosscn hat und dulCh mindestens zwei Jahre im betreffenden Handwerk, 

in e~em verbundenen oder verwandten Handwerk oder bei Tätigkeiten des Handwerks im 
~len sonstiger Betriebe fachlich verwendet worden ist. 

~Der fachlichen Verwendung gemäß Abs.4 Z 1 und 2 ist eine einschlägige 

Verwebdung im Rahmen der Ausübung eines Gewerbes in der Form eines Industriebetriebes ... 
g1eich$estellt. Sofern zum Präscnzdicnst einberufene Wehrpflichtige oder Zcitsoldaten während 

ihrer dienstleistung im Bundeshccr regelmäßig zu Verwendungen herangezogen wurden, die 
t 

den GIlgenstand von Handwerken bilden, und sie vor der Verwendung im Bundeshcer eine ein-

sChlä~ge Lehrabschlußprüfung erfolgreich abgelegt baben, so ist diesen Personen die Zeit der 
I 

Verw~dung im Bundcsheer auf die Dauer der vorgeschriebenen Verwendungszcit gemäß 

Abs.4 Z 1 und 2 anzurechnen. 

(6) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat hinsichtlich der 

der Atfsicht des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten unterliegenden 

Schu~~n im Einvernehmen mit diesem Bundesminister und blnsichtlich der der Aufsicht des 
" Bund'jsministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst unterliegenden Schulen im Einverneh-.. 

men .nit diesem Bundesminister mit Verordnung festzulegen, welche der im Abs.l Z 2 bis 6 • und En Abs.4 Z 2 genannten Schulen und Studienrichtungen welchen Handwerken entsprechen . • Ob ,:d inwieweit ein Zeugnis einer ausländischen Bildungscinrichtung im Hinblick auf die 

Gcst;1tung des Lehrplanes sowie die dulCh sie venniUelten Fähigkeiten und Kenntnisse den 

Zeugnissen einer inländischen Schule oder Studicnrichtung gleichzubalten ist, bat der Bundes­

mini!ter für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einzelfall zu bestimmen. Der Bundesminister 

für ~;irtschaftliche Angelegenheiten hat hiebei hinsichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, die 

der Aufsicht des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten unterliegen, 
" das Einvernehmen mit diesem Bundesminister und hinsichtlich der Gleichbaltung mit Schulen, 

die ~er Aufsicht des Bundesministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst unterliegen, das 

EinJernehmen mit diesem Bundesminister herzustellen. 
~, 

~ 
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Personen die Zeit der Verwendung im Bundesheer 
auf die Dauer der vorgeschriebenen V erwendungs­
zeit gemiß Abs. 3 Z 1 und 2 anzurechnen. 

(5) Der Bundesminister fOr wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat hinsichdich der der Aufsicht 
des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
unterliegenden Schulen im Einvernehmen mit 
diesem Bundesminister und hiosichdich der der 
Aufsicht"des Bundesministers für Wissenschaft und 
Forschung unu:rliegenden Schulen im Einverneh­
men mit diesem Bundesminister mit Verordnung 
festzulegen, welche der im Abs. 1 Z 2 bis 5 und im 
Abs. 3 Z 2 genannten Schulen und Swdienrichwn­
gen welchen Handwerken entsprechen. Ob \lnd 
inwieweit ein Zeugnis einer ausländischen Bil­
dungseinrichwng im Hinblick auf die GestaltUng 
des Lehrplanes sowie die durch sie vermittelten 
Fähigkeiten und Kenntnisse den Zeugnissen einer 
inländischen Schule oder Studienrichtung gleich­
zuhalten ist, hat der Bundesminister für wirtSchaft­
liche Angelegenheiten im Einzelfall zu bestimmen. 
Der Bundesminister für wirtSchaftliche Angelegen­
heiten hat hiebei hinsichdich der Gleichhaltung mit 
Schulen, die der Aufsicht des Bundesminister# für 
Unterricht und KunSt unterliegen, das Einvel.;Aeh­
men mit diesem BundesminiSter und hinsichdich 
der Gleichhaltung mit Schulen, die der Aufsicht des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
unterliegen, das Einvernehmen mit diesem Bundes­
minister herzustellen. 

Vorgeschlagener Text 

r---~-----" 
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S n. (1) Die Meisterprüfung kann nur für das 
Handwerk in seinem voUen Umfang und nicht mit 
der Einsduinkung auf ein Teilgebiet oder 
Teilgebiete des Handwerks abgelegt werden. 

(2) Wer den Befähigungsnachweis für ein 
Handwerk erbringt oder ruefür eine nicht auf 
S 28 Abs. 1 Z 2 gegri1ndete Nachsicht erlangt bat, 
kann den Beflhigungsnachweis fi1r ein mit diesem 
Handwerk verwandtes Handwerk durch eine 
Zusatzprafung etbringcoö diese Zusatzprilfu!1g gilt 
als Meisterprüfung fi1r das betreffende Handwerk. 
Geg~d der Zusatzprllfung sind jene tnr das 
verwandte Handwerk charaltteristischen handwerk­
lichen Kenntnisse, Fihigkciten und Erfahrungen, 
die im Rahmal des Beflhigungsnachweises fi1r das 
betreffende Handwerk nicht berilcksichtigt waren. 

(3) Erbringt eine Person den Befähigungsnach­
wei,s rar ein Handwerk in seinem voHen Umfang 
oder wurde ihr biefor eine nicht auf S 28 Abs: t 
Z 2 gegrilDdete Nachsicht enei1t, so etbringt sie 
den BefiJügungsnachweis für ein andClC$ Hand­
werk oder far Teilgebiete eines anderen Hand­
werks, das im S 94 in. dieselbe Gruppe von 
Gewetben eingeordnet, jedoch nicht als verwand­
tes Handwerk festgelegt ist, wenn sie durch 
Zeugnisse nachweist, daß sie die fi1r die Ausübung 
des aadcn:n Handwerks oder von Teilgebieten des 
anderen Handwerks erforderlichen Kenntnisse; 
fihigkeiten und Erfahrungen besitzt,:. die im 

Vorgeschlagener Text 

!~ 

§ 19. (1) Der Befähigungsnachweis für ein Handwerk kann nach Maßgabe der 

jeweliigen Meisterprllfungsordnung oder einer Verordnung gemäß § 18 Abs.6 auch auf einem .. 
Tei1~biet des Handwerks erbracht werden. 

~~ 

(2) Wer den Befähigungsnachweis für ein Handwerk erbringt oder hiefür eine 

nich! auf § 28 Abs.1 Z 2 gegründete Nachsicht erlangt hat, kann den Befähigungsnachweis für 

ein ijlit diesem Handwerk verwandtes Handwerk durch eine Zusatzprilfung erbringen; diese 

Zu~riifung gilt für Personen, die die Meisterpriifung in einem Handwerk abgelegt haben, als 

Mei&lerpriifung für das verwandte Handwerk. Gegenstand der Zusatzpriifung sind jene für das .. 
verWandte Handwerk charakteristischen handwerklichen Kenntnisse, F'ahigkeiten und Erfah­, 
run,n, die im Rahmen des Befähigungsnachweises für das betreffende Handwerk nicht be-

riict:ichtigt waren. 

(3) Abs.2 gilt nicht für Personen, die den Befähigungsnachweis beschränkt auf 

eint Teiltätigkeit des Handwerks erbracht haben. 
• 

, 
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Rahmen des Befähigungsnachweises für das 
betreffende Handwerk nicht berücksichtigt waren. 
Der Befähigungsnachweis für das andere Hand­
werk oder für Teilgebiete des anderen Handwerks 
ist durch Zeugnisse zu erbringen ober 

I. eine erfolgreich abgelegte Erginzungspriifung 
oder 

2. eine erfolgreich abgelegtC T eilprüfü'ng oder 
3. eine fachliche Titigkeit in der Dauer von 

höchstens zwei Jahren. . 

(4) Abs. 2 und 3 gelten nicht für Pesonen, denen 
die Nachsicht mit der Beschränkung auf eine 
Teiltitigkeit d~s Handwerks erteilt wurde. 

Vorgeschlagener Text 

.~: 
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S 20. (1) Der Bundesminister für wirtscbaftliche 
Angelegenheiten hat durch Verordnung' unter 
Bcdachtnahme auf § 18 Abs.2 für alle Handwer­
ke Meisterprüfungsordnungen zu erlassen. die den 
Stoff der schriftlichen und der mündlichen Prüfung 
sowie die Ausführung von Meisterarbeiten aus­
genommen den Pcüfungsteil Unternehmerpl'Üfung 
regeln. Der Stoff der Meisterprüfung hat sich nach 
Maßgabe der für das einzelne Handwerk er­
forderlichen Fenigkeiten. Kenntnisse und Erfah­
rung~n in einen fachlich-praktiscben und einen 
fachlicß-t.'leoretischen Teil zu gliedem. In der 
Meisterprüfungsordnung ist auch festzulegen. ob 
der Prüfungskommission ein vierter Beisitzer 
gemäß S 352 Abs. 5 angehören und in welchem 
Berufszweig dieser ein Fachmann sein muß. Für 
Handwerke, die hiufJg von Blinden ausgeübt 
werden, ist in der Meisterprüfungsordnung vor­
zusehen, daß die Prüfungen in einer dem 
Gebrechen des Blinden angepaßten Weise stattzu­
fmden haben. 

(2) Die MeisterprüNngsordnungen haben ferner 
den Stoff der Zusarzprüfung <s 19 Abs. 2) fest­
zulegen. FOr Ausmaß und An der Zusatzprilfung 
ist auch maßgebend, in welchem Umfang in den 
verwandten Handwerken gleiche oder Ilhnliche 
Roh- und HilfSStoffe und Werkzeuge verwendet 
werden oder Titigkeiten zu verrichten sind, die 
gleiche oder ihnliche Arbeirsvorginge mordern. 

(3) Der Bundesminister für wirtscbaftliche 
Angelegenheitc:D hat durch Verordnung unter 
Bcdac:htnahme auf die technologische Entwick­
lung, auf den wirtschaftlichen Zusammenhang 
handwerklicher Titigkeiten und die gemiß Abs. 2 
maßgebenden Gesichtspunkte die Handwerke und 

Vorgeschlagener Text 

MeisterpIÜfungsordnungen 

§ 20. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Ver­

ordnu:Jg unter Bedachtnahme auf § 18 Abs.3 für alle Handwerke MeisterpIÜfungsordnungen zu 
~ 

er1~en. die den Stoff des fachlich-praktischen Teils und des fachlich-theoretischen Teils re-
geln pnd den Ptilfungsstoff in eine mündliche und eine schriftliche Prüfung gliedem. In der 
Meis.iCrprüfungsordnung ist auch festzulegen, ob der Prüfungskommission ein vierter Beisitzer 

c 
gemäß § 352 Abs.5 angehören und in welchem Bcrufszweig dieser ein Fachmann sein muß. Für .. 
Han~werke, die häufig von Blinden ausgeübt werden, ist in der MeisterpIÜfungsordnung vorzu-
sehen, daß die Prüfungen in einer dem Gebrechen des Blinden angepaßtcn Weise stattzufinden 

f 
ha~. 

(2) Die Meisterprüfungsordnungen haben ferner den Stoff der Zusatzprüfung 

(§ 1~ Abs.2) festzulegen. Für Ausmaß und Art der ZusatzpIÜfung ist auch maßgebend, in wel­
~ 

chehl Umfang in den verwandten Handwerkcm gleiche oder ähnliche Roh- und Hilfsstoffe und 
111 

Wepuge verwendet werden oder Tätigkeiten zu verrichten sind, die gleiche oder ähnliche 

~itsvorgänge erfordern. 

(3) Wenn es GIÜnde der Abwehr von besonderen Gefah.rcn für das Leben oder die 

Geümdheit von Menschen erfordern, hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angclegcnhci­
~ 

tcn in der MeistclpIÜfungsordnung festzulegen, daß der Nachweis der Befähigung für das bc-

trerende Handwerk nicht gemäß § 28 Abs.l bis 5 nachgesehen werden darf.· 

g 
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Teilgebiete von Handwerken zu bezeichnen, {ur 
die der Bcfilügungsnachweis gemiß S 19 Abs. 3 
erbracht weroen kann und f~ulegen" durch 
welche im S 19 Abs. 3 genannten Belegc dieser 
Befähigungsnachweis zu erbringen ist und wclchen 
Stoff die Tellprilfung oder die Ergänzungsprilfung 
zu U~a5$eD haL " 

(4) Wenn es Grilnde der Abwchr von 
bcsondCRll Gefahren für das Lcbeo'oder die 
Gesundheit von Menschen' erfordern, . hat' der 
Bundesminister für wirtschahlichc' Angelegenhei­
ten in den V crordnungen gemäß den vorstehenden 
Absätzen festzulegen, daß Zeugnisse über dic in 
diesen Verordnungen geregelten Prüfungen nicht 
gemiß S 28 Abs. 1 bis S nachgesehen werden 
dürfen. 

Vorgeschlagener Text 
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Befähigungsnachweis für gebundene Gewerbe 

§ 22. (1) ••••• 

Vorgeschlagener Text 

N. lch § 22 wird folgender § 22a eingefügt: 
~ 

H§ 228. (1) Wird in einer den Befähigungsnachweis regelnden Verordnung als 

Na"41weiseIfordernis der eIfolgrciche Besuch einer Studienrichtung an einer inländischen Uni­

ve~tät festgelegt, so darf vom Absolventen der Studienrichtung der Nachweis der Ablegung 

einir Prüfung gemäß § 22 Abs.l Z 3 nicht gefordert werden. Erfüllt der Absolvent der Studien­

ricL.iung alle sonstigen in der betreffenden Verordnung festgelegten Voraussetzungen, so gilt .. 
der J3c:flihigungsnachweis für das betreffende gebundene Gewerbe als erbracht. 

(2) Personen, die durch Zeugnis den eIfolgrcichen Besuch eines Studienganges an 

eirL:r inländischen Fachhochschule und eine mindestens einjährige fachliche lätigkeit (§ 22 
10 

Abs.2) nachweisen, erbringen den Befähigungsnachweis für ein gebundenes Gewerbe, sofern 
~ 

di~ Ausbildung des Fachhochschul-Studienganges schwerpunktmäßig im Bereich der lätig-, 
ke:ten des betreffenden gebundenen Gewerbes liegt. 

f 

(3) Die Abs.l und 2 gelten nicht für das gebundene Gewerbe der Technischen 

B;:ros (f 127 Z 5).· 

11 Q 
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UntemebmCIpriifuoc 

§ 23. (I) Soweit in diesem Bundc:sgcsea oder 
den auf Grund dieses BundesgcsctzeS erlassenen 
Verordnungen nicht anderes b~t ist, ist der 
Nachweis der für die sclbstindige Ausabung eines 
Handwerkes oder gebundenen GeweIhes erforder­
lichen bctriebswinschaldichen und recbdichen 
Kenntnisse durch das Zeugnis ober eine erfolg­
reich abgelegte Prüfung (UntemehmCIprafung) zu 
erbringen. Bei Meistelprilfungen sowie nach Maß­
gabe einer Verordnung nach S 22 Abs. 3 bei 
Prüfungen zum Nachweis der Befihlgung für ein 
gebundenes Gewerbe ist die Untcrneluncrprüfung 
als eigener prafungstei1 dun::hzufohren. Der 
Prilfungswerber hat die Wahl, ob er die Unter­
nehmcrprilfung als PrilfungsteiI der jeweiligen 
Befäbigungsprilfung oder als Einzelprilfung vor 
oder nach dieser Prüfung ablegen ~ 

(2) Der Prilfungsteil Untcrnehme1prilfung ent­
fällt, wenn der Prilfungswerber, d~ Zeugnisse 
nachweiSt, daß er' die UnternehincrprOOmg 'als 
Einzelprüfung bereits erfolgreich 'abgelegt bat oder 
den Prilfungsteil Untemehme1prilfung im Rahmen 
einer Meiste1prüfung 'öder ein~ ... 'Prüfung 'zum 
Nachweis der. Befihigung für .. ~ gebundenes 
Gewerbe bestanden bat. Weiti:rs en&.ut der 
Prüfung$teil 'Untcmehmeiprafuog·"im····~lc~' 'oes 
erfolgreichen 'BciSuchcS 'einer: 'minClesienS::dreijäh­
rigen 'berufsbildenden' 'Schule Oder' 'emer" StÜdien-

Vorgeschlagener Text 

§ 23 samt Überschrift lautet: 

"UntemehmerpIÜfung 

§ 23. (1) Bei der UntcmehmerpIÜfung hat der Prüfling die für die selbständige 
Gewerbeausübung erforderlichen bctriebswirtschaftlichen und rechtlichen KcnnIDissc nachzu­

weisen. Der Prüfungswerber hat die Wahl, ob er die UntemehmerpIÜfung als Prüfungsteil der 

jeweiligen BefähigungspIÜfung oder als EinzelpIÜfung vor oder nach dieser Prüfung ablegen 
will. 

(2) Die UntemehmerpIÜfung entfällt, sofem der Prüfungswerber durch Zeugnisse 

nachweist 

1. den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden Schule oder einer Studienrichtung einer 

inländischen Universität, soweit dabei vergleichbare Kenntnisse vennittelt werden oder 

2. die erfolgreiche Ablegung einer LehrabschlußpIÜfung in einem kaufmännischen Lehrberuf 

oder 

3. eine ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebsleiter in ei­
nem Unternehmen. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat dutch Verordnung 

die Schulen und Studienrichtungen zu bestimmen, deren erfolgreicher Besuch die entsprechen­

den Kenntnisse vermittelt. Ob und inwieweit das Zeugnis einer ausländischen Bildungscinrich­

tung im HinblicJc auf die vennittelten rabigkeiten und Kenntnisse den Zeugnissen einer in einer 

Verordnung nach diesem Absatz genannten inländischen Bildungscinrichtung gleichzubaltCD 

ist, hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einzelfall zu bestimmen. 

(4) Die UnternehmerpIÜfung besteht aus einer schriftlichen und einer mündlichen 

Prüfung. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Verordnung die 

erforderlichen Vorschriften über den Prüfungsstoff zu erlassen; hiebei ist auch festzulegen, wei­

che Teile des Prüfungsstoffes Gegenstand der mündlichen Prüfung sind. 

(5) Das Antreten zur UntemehmerpfÜfung ist an keine Zulassungsvoraussctzungen 

gebunden," 

.~ 

109/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
97 von 230

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltender Text 

------- - ----- --- --- ----- - - ,--- ------------..-

richtung einer inländischen Universität, soweit 
dabei vergleichbare Kenntnisse vermittelt werden. 
Der Bundesminister far wirtSchaftliche Angelege~­
heiten hat durch Verordnung die Schulen sowie die 
Studienrichtungen zu bcsümmen. deren erfolgrei­
cher Besuch die entsprechenden Kenntnisse ver­
mittelt. Ob und inwieweit das Zeugnis einer 
ausländischen Bildungseinrichwng im Hinblick auf 
die venniuelten Flhig~ten und Kenntnisse den 
Zeugnissen einer in einer V crordnung nach diesem 
Absatz genannten inländischen Bildungseinrichwng· 
gleichzuhalten ist, hat der Bundesminister· ·ft1r 
wirtschaftliche Angelegenheiten im Einzelfall zu 
bestimmen. 

(3) Die Untcrnehmcrprüfung besteht aus einer 
schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Der 
Bundesminister far wirtschaftliche Angelegenheiten 
hat durch Verordnung die erforderlichen V or­
schriften über den Prüfungsstoff zu erlassen; hiebei 
ist auch fest%.ulegen. welche Teile des Prüfungs­
stoffes Gegenstand der schriftlichen und welche 
Teile des Prüfungsstoffes Gegenstand der münd­
lichen Prüfung sind. 

(4) Das Antrc:r.cn zur Untemehmerprufung ist an 
keine ZuJassungsvoraussetzungen gebunden. 

Vorgeschlagener Text 
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S 30. (1) Gewerbetreibende. die ein H~dwerk 
ausOben und hiefür den Befihigungsnachweis 
erbracht haben oder denen hiefür eine nicht auf 
S 28 Abs. 1 Z 2 gegründete Nachsicht erteilt 
wurde, dürfen auch Leistungen verwandter Hand­
werke erbringen. sofern hiedurch der sich aus der 
Gewerbeberechtigung ergebende Charakter des 
Gesamwetriebes gewahn bleibt. Weiters dürfen 
sie auch den Handel mit den für das betreffende 
Handwerk oder für ein mit diesem Handwerk 
verwandtes Handwerk einschl:igigen Waren sowie 
mit Stoffen und Anikeln. die bei der Ausübung 
dieser Handwerke regelmäßig bearbeitet oder 
verarbeitet werden. ausüben, sofern der Charakter 
der gewerblichen TlI.tigkeiten als Handwerk er­
halten bleibt. 

(2) Ahs. 1 gilt nicht für Personen. denen die 
Nachsicht mit der Beschränkung auf eine Teiltä­
tigkeit des Handwerks erteilt wurde. 

1 

Vorgeschlagener Text 

§ 30 samt Überscluift lautet: 

"Fachübergreifende Leistungen 

§ 30. (1) Wurde der Befähigungsnachweis im vollen Umfang für ein Gewerbe er­

braJht, das ZU einem verbundenen Gewerbe gehört, dürfen Gewerbetreibende, die dieses Ge­

we;be ausüben, auch Leistungen der anderen Gewerbe erbringen, aus denen sich das verbunde­

ne uewerbe zusammensetzt. • 
(2) Wurde der Befähigungsnachweis im vollen Umfang für ein Handwerk oder ein 

gcl undenes Gewerbe erbracht, dürfen Gewerbetreibende, die ein solches Gewerbe ausüben, 
If 

auth Leistungen verwandter Gewerbe erbringen, sofem der sich aus der Gewcrbcbcrcchtigung 
11 

er~bende Charakter des Gcsamtbetriebes gewahrt bleibt. 
l 

(3) Gewerbetreibende, die ein Handwerk oder ein gebundenes Gewerbe ausüben, 

düfi"en in geringem Umfang auch Arbeiten eines anderen Handwerks oder gebundenen Gewer­
bes, zu deren Ausführung sie nicht schon auf Grund des Abs.l oder 2 berechtigt sind, ausführen, 

so(~rn diese Arbeiten mit der Ausführung eigener Arbeiten technisch und wirtschaftlich 
" zu&ollJJmenhängen. 
" 

(4) Die Berechtigung zu fachübergreifenden Leistungen gemäß Abs.l und 2 steht 

d~ Gewerbetreibenden auch dann zu, wenn der vorgeschriebene Befähigungsnachweis nicht 

el~racht wurde, sondern jeweils im vollen Umfang eine Nachsicht vom Befähigungsnachweis , 
~mäß § 28 Abs.l Z 1 oder eine Anerkennung gemäß § 373c erteilt wurde oder eine Gleich-

h!1tung gemäß § 373d vorliegt. 

" 
(5) Gewerbetreibende, die ein Handwerk ausüben, dürfen auch den Handel mit den 

flir das betreffende Handwerk oder für ein mit diesem Handwerk verbundenes oder verwandtes • 
Handwerk einschlägigen Waren sowie mit Stoffen und Artikeln, die bei ihren lätigkeiten re­
I 
~lmäßig bearbeitet, verarbeitet oder verwendet werden, ausüben." 
• 

,,\ 
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S 31. Einfache Tätigkeiten von Handwerken 
oder gebundenen Geweihen. deren fachgemäße 
AusU(,ung den sonst vorgeschriebenen Befähigungs­
nachweis nicht enorden, sind den betreffenden 
Geweihen nicht volhehalten. Als einfache Tätig­
keiten gelten jedenfalls nicht die für ein Gewerbe 
typischen Kemtätigkeiten. welche die für die 
GeweroeausUbung erforderlichen Kenntnisse, Fä­
higkeiten und Erfahrungen voraussetzen. 

Vorgeschlagener Text 

§ 31 samt Überschrift lautct: 

"Einfachc Tciltätigkciten und Tcilgcwcrbc 
mit vereinfachtcm Zugang 

§ 31. (1) Einfachc Tätigkcitcn von Handwerken oder gebundencn Gewerben, de­

ren f~hgemäßc Ausübung dcn sonst vorgeschriebenen Befähigungsnachweis nicht erfordert, 

sind ~en betreffenden Gewcrben nicht vorbehalten. Als einfache Tätigkciten gelten jedcnfalls 
• nicht pic für ein Gewerbe typischen Kcmtätigkcitcn, welchc dic für die Gewerbcausübung er-

fOrdco;tichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen voraussetzen. 

(2) Teilgewerbe sind Teiltätigkeiten eines Handwerks oder gebundcnen Gewer­

bes, ~eren selbständige Ausführung auch von Personcn erwartet werden kann, die die Befähi­

gun~ hiefür auf vereinfachte Art nachwcisen. Die Befähigung für ein Teilgewcrbe ist durch Be­

lege' Jer folgenden Art nachzuwcisen: 
; 

1. ~ugnis über die erfolgreich abgelegte LebrabschlußpIÜfung, 

2. z:iugnis über cine fachliche Tätigkcit, 

3. ztugnis über den erfolgreichen Besuch eincr Schule, 
4. ~ugnis über den crfolgreichen Besuch eines Lehrganges. 

~ 

(3) Gewerbetreibendc, die ein Tcilgewcrbe ausüben, dürfen im Teilgcwerbe nicht 

mei.r als fünf Arbeitnehmer bcschiiftigcn. 
~ 

(4) Der Bundesministcr für wirtschaftlichc Angclegcnhciten hat im Einvcmchmen 

mi: dem Bundesminister für Arbeit und Soziales unter Bcdachtnahmc auf dic technologischc 

~wicklung, die standardisiertcn VerfahrCnswciscn und die arbeitstcilige Organisation im Be­

reitb cines Handwcrks odcr gebundenen Gewerbes durch Verordnung festzulcgcn, wclche Tä-• ti~eiten eines Handwcrks oder gebundenen Gewerbes Teilgcwerbe sind und durch wclche Be-

le~ im Sinnc des Abs.2 - allcin oder in entsprechender Verbindung untereinander - dic Befä­

hiiung für ein Tcilgewerbe nachzuweisen ist." 

• 
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Geltender Text 

S 32. (1) Allen Gewerbetreibenden steht das 
Recht zu, ihre Betriebseinrichwngen, sonstigen 
mec:hanischen Einrichtungen, Betriebsmittel, son­
stigen Beuiebsbehelfe und Beuiebsgeblude instand­
zu~tcn und instandzusetzen. 

(2) Be.i Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 
haben sich die Gewabetreibenden, soweit dies aus 
Grilnden der Sicherheit notwendig ist, entspre­
chend ausgebildeter und ettahrener Facbkri&C zu 
bedienen. Der Ausbildung von Lehrlingen im 
Rahmen der Bestimmungen des Beiufsausbildungs­
gcscrus, BGBI. Nr. 142/1969, Steht dieses Gebot 
nicht entgegen. . . 

(3) Alle Gewerbetreibenden Sind im Rahmen 
. ihrer Gewabebercchtigung zur Ausübung·des nicht 
der Konzessionspßicht .unterliegenden: Werkver-
kehrs mit Gütern berechtigt. .... .. -: . 

(4) Alle Gewerbetreibenden sind im Rahmen 
ihrer Gewerbeberechtigung zur Ausübung des nicht 
der Konzessionspßicht unterliegenden nichtlinien­
mäßigen Personenwerkverkchrs berechtigt. 

Vorgeschlagener Text 

Dem § 32 wird folgender Abs.s angefügt: 

"(5) Alle Gewerbetreibenden sind im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung zum 

't~lentgeltlichen Ausschank von Getränken an ihre Kunden berechtigt. Es dürfen hiefilr jedoch 

~~eder zusätzliche Hilfskräfte noch ausschließlich diesem Ausschank dienende Räume verwen­

" uet werden. " 
l' 

,,~ 
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Geltender Text 

Rechte der Erzeuger 

S 33. Gewerbetreibenden, die zur Erzeugung 
berechtigt sind, stehen, sofern gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist, insbesondere folgende Rechte 
zu: 

1. ..... , 

6. neben den Waren eigener Erzeugung auch 
fremde Erzeugnisse gleicher' An sowie 
entsprechendes Zubehör zu ver~ufen oder 
den Verkauf dieser Erzeugnisse und dieses 
Zubehörs, jedoch-ohne ständig damit betraut 
zu sein, zu vennitteln, .. unter der Voraus-

.'. setzung, daß der Charalw:r des Betriebes als 
Erzeugungsbetrieb gewahrt bleibt; :. r 

Vorgeschlagener Text 

.. 

!m § 33 Z 6 wird nach dem Wort "Erzeugnisse" ein Beistrich gesetzt und werden die Worte 
~ 

"si::icher Art" durch folgende Worte ersetzt: "die Waren eigener Erzeugung wirtschaftlich 

ert,änzen,1f . 

" 

,,' 
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Geltender Text 

Rechte der modler 

S 34. (1) Den Händlern stehen im Rahmen ihrer 
Geweroeberechtigung insbesondere folgende Rech­
te zu, insoweit die angeführten Tätigkeiten dem 
ausgeübten Handelszweig entsprechen und gesetZ­
lich nicht anderes bestimmt ist: 

1. der Verkauf gebrauchter Waren; 
2. das Vennieten von Waren; 
3. die Beistellurig des zu verwendenden Mate­

rials, weM Aufuige zur Herstellung von 
Waren an befugte Erzeuger erteilt werden; 

4. die Durchfoluung einfacher Grawren mit­
tels Graviennaschinenj 

5. die Anpassung der Waren an die Bedürfnisse 
des Marktes; 

6. die Montage der gelieferten Waren an Ort 
und Stelle, sofern diese mit einfachen 
Handgriffen vocgenommen werden kann 
und hiefar keine besonderen Fachkenntnisse 
erforderlich sind; 

7. die regelmißige Wanung (.Service"); 
8. der AUstausch schadhaft gewordener Be­

standteile, die Nachfüllung von &hlltern 
oder die Anbringung von Zubehör, sofern 
dies mit einfachen Handgriffen vorgenom­
men werden kann; 

9. der Verkauf von Druckwerken, die Anlei­
tungen über den Gebrauch, die WartUng, 
die Betreuung, die Pflege und dgl. von 
Waren enthaltcn,· zu deren' Verkauf die 
Händler befugt sind;. . . 

10. die ~usübung von Tätigkeiten im Sinne des 
S J 1, WCM' diese Tätigkeiten in einem 

fachlichen Zusammenhang mit dem aus­
geübten Handelszweig stehen. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 34 Abs.l Z 6 wird der Beistrich nach dem Wort "Stelle· durch einen Strichpunkt er­

sc;?t. Die Wortfolge "sofern diese mit einfachen Handgriffen vorgenommen werden kann und 

hi~für keine besonderen Fachkenntnisse erforderlich sindj" entfällt. .. 

Im § 34 Abs.l Z 8 wird der Beistrich nach dem Wort "Bestandteile" durch einen Strichpunkt 

eI:>ctzt. Die Wortfolge "die Nachfüllung von Behältern oder die Anbringung von Zubehör, $0-

• 
fe.n dies mit einfachen Handgriffen vorgenommen werden kannj" entfällt. 

.. 
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(2) Bei Ausübung des im Abs. 1 Z 7 angefühnen 
Rccbt.es hat sich der Händler entsprechend 
aU$gebildetcr und erfahrener Fachkräfte zu 
bedienen. Der Ausbildung von Lehrlingen im 
Rahmen der Bestimmungen des Berufsausbildungs­
gesetzes, BGBl. Nr. 14211969, steht dieses Gesetz 
nicht entgegen: 

(3) Das Abschließen von Warenhandelsgeschäf­
ten im .eigenen Namen für eigene oder fremde 
R.edmung darf nur von zum Handel mit den 
beucffenden Waren berechtigten Geweroetreiben­
. den aU$geübt werden. 

(4) Das Vermitteln oder das Abschließen von 
Warenhandclsgeschäften im fremden Namen und 
für fremde Rechnung mit Personen, die Waren der 
angebotenen Art nicht für die Ausübung einer 
selbständigen Erwerostätigkeit benötigen, darf 
unbcschadet der Rechte der Erzeuger gemäß § 33 
Z 6 und der Dienstleistungsgewerbetreibenden 
gemäß S 36 Abs. 1 nur von Handelsgewerbetrei­
benden irß Rahmen ihrer Geweroeberechtigung 
ausgeübt werden. 

(5) Das Vermitteln oder das Abschließen von 
Warenhandelsgeschift.en im fremden Namen und 
für fremde Rechnung, jedoch ohne damit ständig 
betraut zu sein, mit Personen, die Waren der 
angebotenen Art zur Ausübung einer selbständigen 
Erw~stitigkeit benötigen, darf, sofern gesetzlich 
nicht anderes bestimmt ist, nur von HandeIs­
gewerbetreibenden im Rahmen ihrer Gewerbebe­
rechtigung ausgeübt werden. 

Vorgeschlagener Text 

; 34 Abs.2Iautet: 
"(2) Bei Ausübung der im Abs.1 Z 6 bis 8 angeführten Rechte hat sich der Händ-

ler :;ntsprechend ausgebildeter und erfahrener Fachkräfte zu bedienen. Soweit durch Verord-
~ . 

nur} nicht anderes festgelegt ist, ist eine Person jedenfalls dann als fachlich geeignet anzuse-
hel;, wenn sie die Lebrabschlußprufung in einem einschlägigen Lehrberuf edolgreich abgelegt 

I-hat. Dies gilt jedoch nicht, sofern es sich um Tätigkeiten handelt, die den Gewerben der Gas-

un~ Wasserleitungsinstallateure (§ 94 Z 16) und der Elektrotechniker (§ 94 Z 18) vorbehalten 

sinJ. Der Ausbildung von Lehrlingen im Rahmen der Bestimmungen des Berufsausbildungsge-
.. sc~~, BGBI. Nr. 142/1969, steht dieses Gesetz nicht entgegen." 

~& 

109/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
104 von 230

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltender Text 

a) Gcwerbcrcchdichcr GcKbäftsfübrcr und Pächter 

S 39. (1) Der Gcwerbcinhaber kann für die 
Ausübung seines Gewerbes einen Geschlftsfohrer 
bestellen, der dem Gewerbeinhaber gegenüber für 
die fachlich einwandfreie Ausübung des Gewesrbes 
und der Behörde es 333) gegenüber für die 
Einhaltung der gewerbe rechtlichen Vorschriften 
verantwonlich ist; er hat einen Geschäftsführer 
zu bestellen, wenn er keinen Wohnsitz im Inland 
hat. 

(2) Der Gesc:hlftsfllhrer muß den fUr die Ausübung des Gewerbes vorseschriebenen persönlichen Voraus­
scuunICD entaprccben, seinen Wohnsitz im Inland haben. sofern die ZUstellung der Verhängung und die 
VoIlstrec:kunl von Verwa\\Unpstrafen nic\u durch Übereinkommen sichergestellt sind. und in der Lage 
sein. sich im Betrieb entspredlend zu beIlitigen. Handelt es sich 

um ein Gewerbe, fac das die Erbringung eines 
Beflbigungsnac:hweises vorgeschrieben ist. so muß 
der gemlß S 9 Abs. 1 zu bestellende Gesc:hlfts-
führer einer juristischen Person außerdem . 

1. dem zur gesetzlichen Veriretung berufenen 
Organ der juristischen Person angehören 
oder 

2. ein mindestens zur HiIfte der w6chentlichen 
NonnaWbeitszeit im Betrieb beschiftigter, 
nach den Bestimmungen des Sozialversiche­
rungsrechres von versicherungspflichtiger Ar­
beitnehmer sein. 

Diese Bestimmung gilt nicht flIr die im § 7 Abs. S anBeführten Gewerbe. die in der Form eines Indu­
striebetri~ aus_pUb! w~~ 

co: gemiß Abs. 1 für die. Ausübung eines 
Gewerbes, für das die Erbringung eines Bcfähi­
~~~weises vorgeschrieben ist. zu bestellende 

Vorgeschlagener Text 

lJn § 39 Abs.llautct der letzte Halbsatz: 
I 

"ef bat einen Geschäftsführer zu bestellen, wenn er den Befähigungsnachweis nicht erbringen 

\tan;l oder wenn er keinen Wohnsitz im Inland bat.· 

§ 39 Abs.2 wird wie folgt geändert: 

a~ Folgender vierter Satz wird eingefügt: 

"Innerhalb eines Konzernes kann eine Bestellung zum Geschäftsführer auch für mehrere 

KOllZernunternehmen erfolgen, wenn der Geschäftsführer Arbeitnehmer im Sinne des zwei­

ten Satzes zumindest bei einem der Konzernunternehmen ist." 

,,9 I; 
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~ eines Gc:wcrbeiahabers, der keinen 
Wohnsitz im Inland bat. muß ein mindcstcos zur 
Hlllftc der wöchentlichen NormaWbeitszcit im 
Betrieb ~, nach den Bestimmungen des 
Sozialv~ von versicb~ruch­
äger Meitnchmer sein. Die bis zum Zeitpunkt des 
Inkrafweu:ns deS Bundesgesct%CS BGBL Nr.29/ 
1993 pkcDden Bestimmungen des S 39 AbI. 2 
gelten far Pcnonen, die am. 1. Juli 1993 als 
~ besteHt sind, bis zum Ablauf des 
31. Dezember 1998 weiter. 

(3) In" den Fillen. in denen ein Gesdtäftsführer 
zu bestellen ist, muß der Gewerbeinbaber sich eines 
Geschifuführers .' bedienen, der sich·· im . Bcuieb 
~ntsprechend betätigt.. . ~ > : .. :' • 

(4) Der Geweroeinhaber hat die Bestellung und 
. das Ausscheiden des Geschäftsführers der Bezirks­
verwaltungsbehörde anzuzeigen (§ 34S Abs. 2 und 
3). . 

(5) Der Geweroeinhaher ist von seiner Verant­
wortung für die Einhaltung der geweroerechdichen 
Vorschriften im Rahmen des S 370 nur befreit, 
wenn er die Bestellung eines dem Abs. 2 ent­
spreChenden Geschiftsführers gemäß Abs. 4 ange­
zeigt hat. 

(6) Dem Gewerbeinhaber steht es frei, in den 
Fällen, in denen dieses Bundesgesetz die Bestellung 
eines Geschäftsführers vorschreibt, Statt dessen die 
Ausübung des Gewerbes einem Pächter <S 40) zu 
übertragen. 

Vorgeschlagener Text 

b) ~m nunmehr fünften Satz entfällt die Wortfolge: "eines Gewerbeinhabers, der keinen Wohn­

"itz im Inland hatl 

Dem § 39 Abs.4 werden folgende Sätze angefügt: 

"r~ie Bezirksverwaltungsbehörde hat in jenen Fällen, in denen dieses Bundesgesetz die Bestel-

1'!;lg eines Geschäftsführers vorschreibt und ein Arbeitnehmer als Geschäftsführer angezeigt 

ocler genehmigt (§ 176) wird, die Bestellung oder das Ausscheiden dem HauptvClband der ., 
öJterreichischen Sozialversicherungsträger anzuzeigen. Der Hauptverband der ÖSterreichischen 

S.JZ.ialversicherungsträger hat das Ende der Pflichtversicherung eines ihm angezeigten und nicht 
• 

aiisgeschiedenen Geschäftsführers der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen." 
~ 
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c) Weitere Bctriebsstättca. Verlegung des Betriebes .' . 
. S .6 .. (1) 1>' • • • 

(3) Das Recht zur Ausübung eines Gewerbes in 
einer weiteren BetriebsStätte wird durch die hievon 
bei der Behörde erstattete Anzeige des Gewerbein­
habers begründet (§ 345 Abs. 4). 

Vorgeschlagener Text 

§ 46 Abs.3 lautet: 
"(3) Der Gewerbeinhaber oder der Geschäftsführer (§ 39) hat die Ausübung eines 

G~werbes in einer weiteren Betriebsstätte bei der Behörde (§ 345 Abs.4) anzuzeigen.· 

1 ~ 
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Geltender Text 

------------------~~~ 

§ 48. (1) Das Recht zur Ausübung des Gewerbes 
in der weiteren 8etriebsstätte erlischt mit dem 
Einlangen der Anzeige des Gewerbeinhabers über 
die Einstellung der Gewerbeausübung in der 
weiteren 8etriebsstätte bei der Behörde (§ 345 
Abs. 4), wenn nicht der Gewerbeinhaber die 
Einstellung mit einem späteren Tage erklin oder 
an den Eintritt einer Bedingung bindet, keinesfalls 
aber innerhalb eines MonatS nach der Begründung 
des Rechtes zur Ausübung des Gewerbes in der 
weiteren Betriebsstätte oder nach der letzten 
Verlegung des Betriebes der weiteren Betriebs-

stätte. 

(2) Die Anzeige ~t nach dem Zeitpunkt ihres 
Einlangens bei der Behörde (§ 345 Abs. 4) 
unwiderruflich. Ist die Anzeige unter der Bedin­
gung erstattet worden, daß eine bestimmte Person 
für den Standon der weiteren Betriebsstätte eine 
Gewerbeberechtigung zur Ausübung des gleichen 
Gewerbes erlangt," so ist die Anzeige hinfällig, 
wenn diese Person die Gewerbeanmeldung zurück­
zieht, wenn sie stirbt oder untergeht oder wenn 
rechtskriftig entschieden wurde, daß diese Pel'$On 

,die Gewerbeberechtigung nicht erlangt; diese 
Regelung gilt sinngemäß, wenn die Anzeige über 

. die Einstellung der Gewerbeausübung in der 
weiteren Bctriebsstätte unter der Bedingung 
erstattet worden ist, daß eine bestimmte Person 
für diesen Standort das Recht zur Ausübung des 
gleichen Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte 
erlangt. 

, 48 lautet: 
"§ 48. Der Gewerbeiohaber oder der Geschäftsführer (§ 39) hat die Einstellung 

def Gewerbeausübung in einer weiteren Betriebsstätte bei der Behörde (§ 345 Abs.4) 

~ilzeigen." 

'1"1-
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S .,. (1) Für die Verlegung des Betriebes eines 
Geweroes in einen anderen Standort gilt die 
Bestimmung des S 46 Abs.2 sinngemäß; das 
Recht zur Ausübung im neuen Standort ~ 
durch die bei der Behörde erstattete Anzeige des 
Geweroeinhabers über die Verlegung des Betriebes 
begründet <S 345 Abs.6). 

(2) Abs. 1 ist auch auf die Verlegung des 
Betriebes einer weiteren Betriebsstitte in einen 
anderen Standort anzuwenden; eine Verlegung des 
Betriebes einer weiteren Betriebsstättc innerhalb 
eines Monats nach Begründung des RechteS zur 
Ausübung des Gewerbes in einer weiteren Be­
uiebsstittc oder nach der letzten Verlegung des 
Betriebs der weiteren Betriebsstätte ist jedoch 
unzulissig. . .;: . 

r-

Vorgeschlagener Text 

§ 49 Abs.21autet: 
"(2) Der Gewerbeinhaber oder der Geschäftsführer (§ 39) hat die Verlegung des 

Betriebes einer weiteren Betriebsstätte in einen anderen Standort bei der Behörde (§ 345 Abs.6) 

IIßZUzcigen. " 

11 

109/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
109 von 230

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltender Text 

S 52. (1) Die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten 
mittels Automaten, die für die Selbstbedienung 
durch Kunden bestimmt sind, unterliegt nicht dem 
S <46 Abs. 1 bis 3, jedoch haben die Gewerbetrei~ 
benden die Aufstellung derartiger Automaten 
außerhalb des StandorteS und außerhalb einer 
gemäß § <46 Abs. 3 geführten Beuiebsstätte der 
Bezirksverwaltungsbehörde vorher anzuzeigen. 

1 

§ 52 Abs.l entfallt. 
t 

Vorgeschlagener Text 

'l~ 
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e) Feilbieten im Umherziehen 

S 53. (1) Das Feilbieten im Umheaiehen von' 
On zu Ort oder von Haus zu Haus darf nur 
ausgeübt werden auf Grund 

1. der Anmeldung des freien Gewetbes des 
Feilbietens von Obst, Gemüse, Kanoffeln, 
Natutblumen, inländischem Brennholz, inlän­
discher Butter und inländischen Eiern oder 

2. einer Bewilligung der Gemeinde, die nur 
Gewetbetreibenden, die ihre Tätigkeit in 
kleinerem Umfang ausüben und die nidtt im 
rannenbuch eingetragen sind, zu deren 

besserem Fortkommen auf Ansuchen für das 
Feilbieten ihrer eigenen Erzeugnisse, be­
schränkt auf das Gemeindegebiet, nach 
Anhörung der zustllndigen Gliederung der 
Landeskammer der gewetblichen Wirtschaft 
auf Widerruf zu erteilen ist. 

(2) Die Gemeinde kann das Feilbieten gemäß 
Abs. 1 für bestimmte Waren, allenfalls auf 
bestimmte Zeit und allenfalls für bestimmte 
Gemeindeteile mit Verordnung untersagen oder 
Beschränkungen unterwerfen, wenn die öffendiche 
Sicherheit, die Volksgesundheit, der Jugendschutz. 
oder der Schutz. der Bevölkerung vor übermäßigen 
Belästigungen eine solche Maßnahme erfordern. 

(3) Bei Ausübung des Feilbietens im Umheaie­
hen gemäß Abs. 1 Z 1 ist der Original-Gewerbe­
schein Stets mitz.uführen und auf Verlangen der 
behördlichen Organe vorzuweisen. 

(4) Für das Feilbieten gemäß Abs. 1 Z 2 hat die 
Gemeinde eigene amdiche Legitimationen aus­
zufertigen. Für einen Gewetbetreibenden ist nur 
je eine Legitimation ausz.ufertigen, die a\lch auf 

Vorgeschlagener Text 

§ 53 lautet: 

"§ 53. (1) Gewerbetreibende dürfen Waren, zu deren Feilhaltung sie auf Grund 

!hrer diesbezüglichen Gewerbeberechtigung berechtigt sind, ausgenommen Waren, deren Ver- .. 

~auf an eine Bewilligung gebunden ist, im Umherziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu Haus 

feilbieten, wenn sie sich bei der Ausübung des Feilbietens keiner tragbaren Betriebsmittel be­

~ienen. Bei der Ausübung des Feilbietens im Umherziehen ist die Verpflichtung zur äußeren 

Bezeichnung der Betriebsstätte (§ 66) erfüllt, wenn der Gewerbetreibende das zur 

Gewerbcausübung dienende Betriebsmittel mit einer Aufschrift kennzeichnet, die zumindest 

seinen Namen (§ 63), Standort und einen im Rahmen der Gewerbeberechtigung gehaltenen un­

mißverständlichen Hinweis auf den Gegenstand des Gewerbes in gut sichtbarer Schrift enthält. 

(2) Land- und Forstwirten ist das Feilbieten im Umherziehen von Ort zu Ort oder 

von Haus zu Haus nur hinsichtlich der in ihrem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb hervor­

gebrachten Erzeugnisse gestattet." 
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einen im vorhinein zu nennenden Stellverueter 
lauten kann. Bei Ausübung dieses Feilbietens ist die 
Legitimation StetS mitzuführen und auf Verlangep 
dcr behördlichen Organe vorzuweisen. 

(5) Land- und FomwUten ist das Feilbieten im 
Umherziehen von Ort zu Ort oder von Haus zU 
Haus nur hinsichdich folgender in ihrem land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb hervorgebrachter Er­
zeugnisse gestattet: Obst, Gemüse, Kartoffeln, 
Natwblumen, Brennholz. Rahm. Topfen. Käse, 
Butter und Eier. Abs. 2 gilt sinngemäß. 

S S3 a. (1) Bäcker. Fleischer und Lebensmittel­
hindler dürfen Waren. zu deren Feilhaltung sie auf 
Grund ihrer diesbezüglichen Gewerbeberechtigung 
berechtigt sind. im Umherziehen von Ort zu Ort 
oder von Haus zu Haus feilbieten. 

(2) Das Feilbieten ged Abs. 1 darf nur von 
Gewerbetreibenden ausgeübt werden. die in dem 
Verwaltungsbezirk, in dem sie das Feilbieten 
gemd Abs. 1 ·ausüben, oder in einer an diesen 
Verwaltungsbezirk angrenzenden Gemeinde das 
betreffende Gewerbe in einer ortsfesten Betriebs­
stitte ausüben; außerdem darfen nur solche Waren 
feilgeboten werden, die auch in dieser ortsfesten 
Betriebsstitte feilgehalten werden. 

Vorgeschlagener Text 

§ 53a entfällt. 

'1/ 
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Aufsuchca von Privatpersonen 

S 57. (1) Das Aufsuchen von Privatpersonen, das 
sind andere als die in den S5 SS Abs. 1 und 56 
Abs. 1 genannten Personen, zum Zwecke des 
Sammelns von Bestdlungen auf Waren ist hinsicht­
lieh des Vertriebes von.LebensmiueIn, Ven:dupco­
dukr.eo, kosmetischen Mitteln, Gälten, 
Aa.neimiu.eln, Hcübehelfen, T exti1ien, Uhren, 
Gold.... Silber- und Platinwucn, Juwden und 
Edelsteinen, Waffen und Muniüon, pyroteduü­
sehen Artikeln, Grabsteinen und Grabdenlanilem 
und deren ZubehOr sowie Kdnzen und sonstigem 
Gribersclunuck verboten. Hinsichdich dieser 
Waren sind auch in Privathaushalten Stattfmdende 
Wc:mevennstaltungen einschließlich Werbe- und 
Beratungspartys, die sich an PrivatpersOnen richten, 
vcmoten, .gleicbgaltig, ob die Werbeveranstaltung 
VOQ Gewerbetreibenden selbst oder von jemand 
anderem organisiert wird. Weiters vcmoten ist das 
Au&uchen von PrivatpersOnen, wenn hiebei in 
irgendeiner Fonn der Eindruck erweckt wird, daß 
das for die bestellten Waren geforderte Entgdt 
zumindest zum Teil gemeinnützigen, mild~tigen 
oder kirchlichen Zwecken zugute kommt. : 

Vorgeschlagener Text 

Im § 57 Abs.1lautet der erste Satz: 

"§ 57. (1) Das Aufsuchen von Privatpersonen, das sind andere als die in den §§ 55 . 

A',s.l und S6 Abs.l genannten Personen, zum Zwecke des Sammelns von Bestellungen auf 
} 

\\;aren ist hinsichtlich des Vertriebes von Verzehrprodukten, Giften, AIzneimitteln, Heilbehel-

fc:;', Uhren aus Edelmetall, Gold-, Silber- und Platinwaren, Juwelen und Edelsteinen, Waffen 

u;;d Munition, pyrotechniSChen Artikeln, Grabsteinen und Grabdenkmälern und deren Zubehör 
~ . 

scwie Kränzen und sonstigem Gräberschmuck verboten." , 

..,."" 
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. . 
b) Scbutzbcstimmungen 

S ". (1) Der Bundesminister für wirtschafdiche 
Angelegenheiten kann zur Vermeidung einer 
Gefihrdung von Leben oder Gesundheit von 

Menschen oder zur Vermeidung von Belastungen 
der Umwelt (S 69 a) durch Verordnung festlegen, 
welche Maßnahmen die Gewerbetreibenden bei der 
Gewerbeausübung hinsichdich der Einrichwng der 
BeuiebSStäuen. hinsichdich der Waren, die sie 
erzeugen oder verkaufen oder deren Verkauf sie 
vermiueln, hinsichdich der Einrichwngen oder 
sonstigen Gegenstände, die sie zur Benützung 
bereithalten. oder hinsichdich der Diensdeiswngen, 
die sie erbringen. zu treffen haben. In der 
Verordnung kann auch festgelegt werden. wie 
der Gewerbetreibende die Erfüllung der vorge­
schriebenen Maßnahmen nachzuweisen haL Ge­
werbetreibende haben in jenen Beuiebsstiuen, in 
denen das Gewerbe der fleischer. Augenoptiker. 
Hörgeräteakustiker. Bandagisten. Orthopädietech­
niker. Orthopädieschuhmacher. Zahntechniker, 
Friseure und Perückenmacher. Masseure. Kosme­
tiker (Sch6nheitspfleger) oder Fußpfleger ausgeübt 
wird und in denen sie nicht selbst überwiegend 
tätig sind. einen fachkundigen Arbeitnehmer. der 
nach den Bestimmungen des SozialvcrsichefUngs­
rechtes voU versicherungspflichtig ist, hauptberuf­
lich zu b~iftjgen. Soweit' durch Verordnung 
nicht anderes festgelegt ist, ist eine Person 
jedenfalls dann als fachkundig anzusehen. wenn 
sie die Lcbrabschlußprüfung in dem Lehrberuf 
erfolgreich abgelegt hat, der dem in der Betriebs­
stäue ausgeabten Gewerbe entsprichL Der Bundes., 
minister for wirtschaftliche Angelegenheiten kann 
durch Verordnung fesdegeD, daß der Nachweis der 
Fachkuodigkeit durch andere Prüfungen als die 
Lchrabschlußp~fung oder durch sonstige Aus­
bildungsgänge oder Verwendungszeitco zu er­
bringen ist. Die Veapflichwng zur Bcscbiftigung 
eines fachkundigen Arbeitnehmers besteh, ab 
1. Tlnner 1996. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 69 Abs.1 dritter Satz entfallen das Wort "Fleischer" sowie der Beistrich nach diesem 

V°rt
. 

" ., ,.:.fJ 
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1.Hmdwakc 

S '4. Im loIpDdcia wadca die Cewedoe. die Hmdwcdce sina, !Iod die mit diesen Handwcrken 
vcrwud_ Haadwab fcqelect: . .' 

Handwerk vennnd .... Handwerk 

a) Gruppe cIcr Ausbauecwcrbc 

I. JIe(.oawuca- UDd KwasatciActzcucr um! 
. Tcmu:zomadIcr 
1.~ 
3. Haluer 
4. DacIacIec:Mr 
s. 'WInDe-, KIke-. ScJ..Il. uod Bn.addImmer. 

Abdichr.cr JCCCIl Fcuc:bticbit um! Drudt­
wusct 

6. Pbacn- und fIicscAlcr;er 
7. PfIas1crer 
s. SwkJw,eIare UDd Troc:k.cnawbauer 
9. MaIu um! Aasucichcr . 

10. Lackicccr 

11. Glnller 
11. Ilauchfanckducr 

Blumenbincler (ftorimn) 

b) Gavppc cIcr McWJ&cwabc 

13. Schlosser 

14. Schmiede 

.IS.~-um!~ 

16.. Kuoacriebauer 
17.~ 

18. BIiIokommuni1wioastee:lmiloer 

19. Knfdahrzcupcbnikcr 
20. Lanclmov!.iocDlCCbniker 
21.~ 
22. Kupfcncluniede 
23. Zaatnthc;zn""nu . 
24. IJI&uacsaaIaccnIllCl' 
25. EIekuonikcr UIld EIcIaromaschinenbaucr 

26. Iladio- UIld VICIcoeIckuoaiku 

u.Ubnaachcr 
2 •• <iIaYcuN 
2'. GarrIer UIld ZifcIewe, McaIIcIriicker 
30. Mec.DscWcifet UIld GaIvIaiIcuR 
31.~ 
31. MccaII- UIld Eiseqjdcr .' . 

GIIrdu und zu.Jcure, Mctalldrilckcr. Landmaschi· 
ncnreduaiker. Maschinen- und Fcnicungstcchniker 
Schaüede 
Lanclm.vhintDlrA.niker Mcsscrsc:bmicdc ein· 
sc:hIießIich du Erzcuecr von Hieb- und Stichwaf· 
fen, Schlosser 
B~. E1c1aroniker und 
EIcIaromuchincnblllCl'. Erzeuger c:büurgischer 
ud mcdirinivhcr Wuumentc, KAlleanIaJ:cntcch· 
niker. laDdml'eJ,inentedmiker. Schlosser 
'W1pCf 
EIckUoniker Il:;.:l EIcIaromascbinenbaucr. Maschi-
_UIld~ 
EIcIaroniker üDd E1c1arom.vhinenbaucr. Radio-
UIld VICIcoeIcIaroaik 
lIadm.v!.iocnteelmiker 
Krafdahrzcuctec. Schlosser. Schmiede 
Kqpfcrvhmiedc . 
SpcncIcr 
Lilfamcsanb&enbucr 
~ 
BIIIokommwükadoastec:l. KlItcanlagentcch-
aiku. Radio- UIld VacIcoeIckuonike . 
JICkokommnnibÜOllllCC:bnikcr, EIcIaroniker und 
EIekuomarchincnb'lucc 

GOrdcr um! Ziseleure, MeW1driickcr 
GraYewe, Schlosser 

Metall- UIld Eisea&icßcr ZiJmcie8cr . 

Vorgeschlagener Text 

~, 

rie §§ 94 bis 123d samt Überschriften lauten: 

"1. Handwerke 

§ 94. bn folgenden werden die Gewerbe. die Handwerke sind. aufgezählt. 

a) Bau- und Ausbaugewerbe 

1. Zimmenneister 

2. Steinmetzmeister einschließ­

lich Kunststeinerzeuger und 

Terrazzomacher 

3. Bodenleger 

4. Hafner; Keramiker; Platten- und 

F1iesenleger (verbundenes Gewerbe) 

5. Pflasterer 

6 Dachdecker 

1 Wämle-, Kälte-. Schall- und 

Branddämmer 

~ Stukkateure und Trockenaus-

bauer 

~. Maler, Anstreicher und Lackierer; 
Vergolder und Staffierer; Schil­

derhersteller (verbundenes Ge­

werbe) 

1~. Gärtner; Blumenbindcr (Floristen) 

(verbundenes Gewerbe) 

11 V'!J",.J,fft" .... lr~h.,.'" 
:~ 
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Haadwcrk ycrwandlCS Handwerk 

)). Gold- uad siJbcndu,üedc 
)4. Gold .. Silber- uad MecaIIsddIcer 
)5. Masenc:hmiodc eiascl"icSlich du meucec 

_ Hieb- uad Sädrnffca ' Scbmic:de 
36. En:cucct ~ wad mccIiziaisd>ec ' 

(asuumeIuc 

c) Gruppe _ HoIzacwabc 
BiacIu. Boocbauer. Drechslet. Modclhischler. 

Wagner 37. Tuc:bIct 

38. Waper 
3'. Biadct 
4O.DredasIu 
4'. Boocbaucr 
42. MocIcIkivh'" 

Bindet; Boocbauet. Drechslet. Tuchlet 
Drec:bsIet. TISChler. Wagner 
Billcler. Tucblet. Wapet . 
Tuchlet. Wopet 
TISChler 

cl) Gnppe du Beldciduncs-. TuUJ. wad ~ 
43. Damenkleidenaachet 
44. Hetmlkleiclcrmacet 
45. MaschiAsuidcer und Vlidcer 
46. Weber 
47. MocIistcn uad Huuuachcr 

41. Kappenaaachct 
".KIInchncr so. Sc:hubmac:hcc 
51.onhopldiac:hulunr 
51. Gecbc:r 

Herren\deidermachcr 
Damenldeidennad"r 
Weber 
Maschinsuic:ker und Wirker 

Slc1der (LecIabckI~un,serzcucer) 

5). Rauhwucnzurichtcr 
54. SIddcr (LedcdoeIdeicIuncserzeucet) K.Orschnet 
55. SaaIcr einschließlich FahrzeucuuIet uad Lederp\an~Cet und Taschner 
~ " 

56. ~et uad Tucluser Saalet·cinschlieBlich Fahrzeuptder und Riemer 

57. FIrber 
S8. TapIWiiU uad ~~ . 

e) Gnppe du NaLl'"o"miu.dccwabc 

5'. BIcker 
60. KaocIitoRa (ZUc:kabIdw") einschließlich 
, du K'IcbeabMw uad du Kaadi_ .. 

Ge&occaa- UDCI ~ 
6l.FIeisc:her 
61. GcueidcmaDcr 
63. Molku UDCI K8ser 

f) ~pe du Gewat.c liIr Gcsuadbci"· uad KGlJ'GPflccc sowie du chcmischca uad Rcini~ccwcrbe 

64 ...... popäbt 
65. H6qcrll.eabsäker 
66. lIaDdqistcD 
67. OnJ,apldier.cclIDwu 
6.. Miederwuenerzeucer 
69. Z.barecbailccr 
70. friscun UDCIl'cdIckauaacher 
71. TcxäINiaicer (ChaaUcIuciaicer. Wlsc:her 
UDd~) 

Vorgeschlagener Text 

12. ~osser; Schmiede; 
tandmaschinentechniker 

,verbundenes Gewerbe) 

13. Maschinen- und Fertigungs­
techniker; Kilteanlagentecbniker 

(verbundenes Gewerbe) 

14. Kraftfahrzeugtecbniker 

15. Karosseriebauer; Karosserie­

spengler und Karosserie­
lackierer (verbundenes Ge­

werbe) 

16; Gas- und Wasserleitungs­

installateure; 
Zenttalheizungsbauer; 

Liiftungsanlagenbauer 

(verbundenes Gewerbe) 

11, Spengler; Kupferschmiede 
(verbundenes Gewerbe) 

1~. Elektrotechniker 

b) Metallgewerbe 

1~. Elektroniker und Elektromascbinenbauer; 

Bürokommunikationstechniker; 

Radio- und Videoelektroniker 

(verbundenes Gewerbe) 

2u. Uhrmacher .. 
~l. Metallschleifer und Galvaniseure; , 

Gürtler und Ziseleure; Metalldrücker 

(verbundencs Gewerbe) 1 'ti 
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Handwerk verwandteS Handwerk 

c) ~ .!ce GI»-, Papier-, JwamiscIr,eIl - IODS. Gewerbe 

74. Glaser, GWbeIccer _ fW:hcIusc:blcifer Hobl&'"wb1cifer und Hob1gIasveredler 

75. HobIc"svJ.lrifo:r _ HoblclasTCrcdler 
76. ~ _ Gluiasuumeau:nencucer 
77. EdcIsr.aavhlcifer 
7.. fococralea 
79. Buc:bbiadcr 

10. Ewi- _ J(assawaerzcuCe 

'l.~cer 
.1. Kauaiku 
n.Emai1Icurc 
84. Orplbauer 
85. K1aYiermacber 
86. Sueidl- und SailCllinsuwnenlellerzeugcr 
17. Holzblasiasuwncnu:nencuCer 
... Blecbblasinsuumen_rzcucer 
89. HarmoniJwaacher 
90. V cqoIdcr und Sufflerer 
91. KunsuuKfvaubeicer 
91. SchiIcIcchenrdlcr 
93. PrIpantOren 

Ewi- und KasseaencrzcuCer, Kartoni.c~ncr-
zeucer . 
Buchbinder. Kartonacewuenerzeuger 
Ewi- und Kuscuencrzcugcr 

94. Bildlwaer 
9S. Blwneabindcr (l"Ioriscea) Glinner 
96. Lcbzcka- wad wuhsziehec (Wac:hswarcn-

erzcuccr) 

'-

Vorgeschlagener Text .. 

22. Gold- und Silberschmiedej Gold-, 

~ilber- und Metallschläger 

!verbundenes Gewerbe) 

23. Tischler; Modelltischler; Boot­

bauer (verbundenes Gewerbe) 

24. Binder; Drechsler 
(verbundenes Gewerbe) 

c) Holzgewerbe 

d) Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 

25. Damenkleidennacher; Herren­

kleidennacherj Wäschewaren­

erzeuger (verbundenes Gewerbe) 

26. Kürschner; Säckler (Leder­

bekleidungserzeuger) 

(verbundenes Gewerbe) .. -... _1.._- ... _..1 

27. Schuhmacher; Orthopädieschuh­

macher (verbundenes Gewerbe) 

28. Sattler einschließlich Fahr­

zeugsattler und Riemer; Leder­

galanteriewarenerzeuger und 

Taschner (verbundenes Gewerbe) 

29, Tapezierer und Dekorateure 

e) Nahrungsmittelgewerbe 

30, Bäcker 

J' 
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Geltender Text 
Vorgeschlagener Text 

31. KonJitoren (Zuckerbäcker) ein-
~ 

schlIeßlich der Lebzelter und 
der pnditen-, Gcfrorcnes- und 

Schekoladewarcnerzcuger 

32. Flejjcher 
':I 

33. Autenoptiker 

34. Hö;geräteakustiker ., 

f) Gewerbe für Gcsundheits- und KÖIpC!pßege 

sowie chemische und Reinigungsgewerbe 

35. BChldagisten; Orthopädietechniker; 

'''" Mtpderwarenerzcuger (verbundenes 

Gywerbe) 
• 

36. ZlJmtcchniker 
• 

37. Fr.lscure und Perückenmacher 
\. 

38. T;&xtilreiniger (Chemisch­
~ r~iger, Wäscher und Wäsche-
• liagler) 
t 

.. 

"" ~-
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Geltender Text 
Vorgeschlagener Text 

.. 

39. DenkL.,al-, Fassaden- und Gebäude­

reini&~ S<:bädlingsbekämpfer 
1t 

(verbUndenes Qeweroe) , 
g) Glas-, Papier-, keramische und sonstige Geweroe 

40. Glast..:, Glasbeleger und Ftach­

" glasschleifer; Hohlglasschleifer 
~ 

und Hohlglasveredler; Glas­, 
bläsGr und Glasinstrumentener-

zeug~r (verbundenes Geweroe) 
t 

41. Buchbinder; Etui- und Kassetten­, 
erze~ger; Kartonagewarenerzeuger 

(ve~undenes Geweroe) 

42. Org<,lbauer; Harmonikamacher; 
'> Kla;iermacher; Stteich- und 

Sait~ninstrumentenerzeuger; Holz­
bl~{nstrumentenerzeuger; Blech-.. 
blat.instrumentenerzeuger (ver-, 
burdenes Geweroe) .. 

43. KUllststoffveralbeiter 
• 

§ 95. 1m folgenden werden die einzelnen Handwerke, die mit Handwerken ver­

wandt \tnd, festgelegt. 

Handw~rk 

Zimm~eister .' 

verwandtes Handwerk 

Tischler 

Binder 
Drechsler 
Modelltischler 

Bootbauer 

~ J .) 
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Geltender Text Vorgeschlagener Text 

Schlosser 

Maschinel\- und Fertigungs-.. 
techniker 

Kraft~eugtechniker 

Landmas.;hinentcchniker 
~ 
.) 

Kälteanli'gentechniker 
~ 

Elektrontker und Elektro­

maschin .. nbauer 
~ 

Gürtler l: nd Ziseleure • 

Metalld!.äcker 
u 

Gold- ~j1d Silberschmiede 

Gold-. tilber- und Metallschlägcr 

-

Maschinen- und Fmigungs­

tccbnikcr 

Gürtler und Ziseleure 

Mctalldrücker 

Schlosser 

Landmascbinentcchniker 

Elektroniker und Elektro­

maschinenbauer 

Bürokommunikationstech­

niker 

Landmaschinentcchniker 

Kraftfahncugtcchniker 

Maschinen- und Fertigungs­

techniker 

Elektroniker und Elektro­

maschinenbauer 

Maschinen- und Fertigungs­

techniker 

Kältcanlagentcchniker 

Gold- und SilbeISClunicde 

Gold-, Silber- und Metall­

schläger 

Gold- und Silberschmiede 

Gold-, Silber- und MetalI­

schläger 

Gürtler und Ziseleure 

Metalldrücker 

Gürtler und Ziseleure 

Metalldrücker 
;~ 
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- T 

Vorgeschlagener Text 

Tischler 

Binder 

Drechsler 

Sattler ein::;llließlich Faluzeug­
sattler und 'lUemer 

LedergallltjteriewareneIZeuger und 
Taschner 

Tapeziere} und Dekorateure 

Zimmermeister 

Binder 
Drechsler 

Tischler 

Tischler 

Tapezierer und Deko­

rateure 

Tapezierer und Deko­

rateure 

Sattler einschließlich 
Faiuzeugsattler und Riemer 
Ledergalanteriewarener-. 

zeuger und Taschner 

}) 
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S 95. Durch die Neueinstufung einer Tätigkeit 
als Handwerk wird der Berechtigungsumfang 
anderer Handwerke oder gebundener ··Gewctbe 
(§§ 124 und 127), !on deren Bercc:htigungsumfang 
diese Tltigkcii aüch schon .bis·.zwD.Ink(afureten,: 
der Neueinstufung umfaßt war, nicht berUM. 

Baugewerbe 

S 201. (1) Die Tätigkeiten der Baumeistec (§ 202 
Abs. 1), Zimmermeister (§ 205 Abs. 1), SteinmetZ­
meistec (§ 206·Abs. 1) und Brunnenmeistec (§ 208 
Abs. 1) unterliegen der BcwiJligu~flicht. 

. (2) Die AufSteUung von Gerüsten, für die 
statische Kenntnisse erforderlich sind, ist den 
Baugewerbetreibenden im Rahmen ihres Berech­
tigungsumfanges vorbehalten. 

(3) Der Bewilligun~flicht unterliegen nicht die 
auf eigene Rechnung ausgCobten Tätigkeiten der' 
lmaiobilienmaklcr einschließlich . der . Persona1kre­
ditvetiniuler und Bautriger, die auf eigenem Grund 
und Boden oder auf Grund eines ihnen zustehen­
den Baurechtes als Bauherren Bauten durch 
befugte Gewerbetreibende· ausfahren lassen, um 
sie weiter zu veriußem, und solche Erdarbeiten, 
die statische Kenntnisse nicht Mordem . 

. (4) Die im Abs. 1 angeführten·Gewerbetreiben­
den sind berechtigt, in geringem Umfang mit der 

. Ausführung eigener Arbeiten in unmiuclbarem 
Zusammenhang stehende Azbeiten anderer Ge­
werbe auch selbst ausz;ufahren.·. 

. (S) S 22 Abs. 8 zweiter Satz gilt nicht ~ die 
Zulassung ·zu einer PrOfung zum Nachweis der 
Befähiguqg für ein Baugewerbe. 

Vorgeschlagener Text 

"":.if 

§ 96. Durch die Neueinstufung einer Tätigkeit als Handwerk wird der Berechti­

gun~g anderer Handwerke oder gebundener Gewerbe (§§ 124 und 121), von deren Be­

recljigungsumfang diese lätigkeit auch schon bis zum Inkrafttreten der Neueinstufung umfallt 

war .. nicht berührt. , 

2. Be$timmungen für einzelne Handwerke 

Baugewerbe 

§ 97. (1) Die Aufstellung von GelÜSten, für die statische Kenntnisse erforderlich 

sinJ, ist unbeschadet der Rechte der Baumeister den Handwerken der Zimmermeister und der ,. 
St@unetzmeister einschließlich Kunststeineneuger und Terrazzomacher vorbehalten. , 

(2) Keiner Gewerbeberechtigung für ein im Abs.l genanntes Handwerk bedarf es 

fü. die auf eigene Rechnung ausgeübten 'Iätigkeiten der Immobilienmakler und Bautriger, die 

aUf eigenem Grund und Boden oder auf Grund eines ihnen zustehenden Baurechtes als Bauher­

ren Bauten: ddn:Ir befugte Unternehmer ausführen lassen, um sie weiter zu veräußem, und sol-
I 

cht. Erdarbeiten, die statische Kenntnisse nicht erfordem. 
~ 
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Geltender Text 
Vorgeschlagener Text 

r 

Zimmenneister 

§ 98. (1) Einer GcwCJbeberechtigung für das Handwerk der Zimmermeister 

(§ 9< Z 1) bedarf es zur Ausübung von Bauarbeiten, bei denen Holz als Baustoff verwendet 
~ wir~; wie etwa zur Herstellung von Holzhäuscm, Dachstühlen, Holzbrücken, Holzverandcn, 

Ho~tiegen und Holzbalkonen. 
" 

(2) Bei Ausführung der Arbeiten gemäß Abs.l darf der Zimmenneister auch andere 

W~Jkstoffe als Holz verwenden. Der Zimmenneister ist weiters zur Herstellung von Hausein­
g~türen aus Massivholz, Holzfußböden aller Art und von gezimmerten Holzgegenständen 

~ . bel:chtlgt. 
~ 

(3) Der Zimmenneister ist bereChtigt, Bauten, die ihrem Wesen nach Holzkon­

stn,ktionen sind, selbständig sowohl zu planen und zu berechnen als auch zu leiten und nach 
• M&ßgabe des § 202 Abs.2, der sinngemäß anzuwenden ist, auszuführen. 
'i' 

(4) Der Zimmenneister ist im Rahmen seiner Gewerbeberechtigung zur Vertretung 

sei:1es Auftraggebers vor Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts berechtigt. 
t 

(5) § 202 Abs.5 gilt für Zimmenneister sinngemäß. 

1~ 
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Geltender Text 

.:: 

I. 

Vorgeschlagener Text 

Steinmetzmeister einschließlich 

Kunsteinencuger und Terrazzomacher 

§ 99. (1) Einer Gcwerbcberechtigung für das Handwerk der Steinmetzmeister ein­

schließlich Kunststeinerzeuger und Terrazzomacher (§ 94 Z 2) bedarf es . . 
1. Fr die Planung, Berechnung und Ausführung von Bauarbciten, bei denen Steine bearbeitet 

pder restauriert werden oder bei denen bearbeitete Steine und Steinplatten als Werkstoff ver­
wendet werden (Herstellung von Steinportalen und Fassadenverkleidungen einschließlich 

~er Montage der dazugehörigen Metallverankerungskonstruktionen, von Steinstufen, Stu­

fenverkleidungen und Steinbelägen), 

2. für die Eu.eugung, Bearbeitung, Aufstellung und Versetzung von Grabsteinen, Grabmonu­

menten und unbeschadet des Rechtes der Baumeister und der Bauhandwerker ZU den erfor­

derlichen Ausmauerungsarbciten für Grabmonumente und Grüfte sowie zum Gravieren von 

Grabinschriften und 

3. für die Herstellung und das Verlegen von Kunststeinen und das Herstellen von 
Terrazzobelägen. 

(2) Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeuger und Terrazzomacher, Haf­

n·or und Platten- und fliesenleger sind auch zum Verlegen von Steinplatten und keramischen .. 
Badenbelägen berechtigt. 

Jij 

Aufsuchen und Entgegennahme von Bestellungen 

§ 100. (1) Das Aufsuchen von Hinterbliebenen zum Zweck der Erlangung von Be­

sttilungen auf Leistungen des Stehunetzmeistergcwerbcs, die sich auf Grabsteine, Grabdenk-
~ 

m~er und deren Zubehör beziehen, ist DUr auf ausdrückliche, an den zur Ausübung des Stein-

m,lZmeistergewerbes berechtigten Gewcrbctrcibenden gerichtete Aufforderung gestattet. 

(2) Die Entgegennahme von Bestellungen auf Leistungen des Steinmelzmeisterge­
wt:rbes im Sinne des Abs.l ist nur in den Betriebsstätten des Gcwcrbctrcibenden oder anIAlUich .. 
dti gemäß Abs.1 zulässigen Aufsuchens gestattet. 

t 
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Geltender Text 

Bodcalc&er 

S 98. (1) Einer Gewerbeberechtigung fnr das 
Handwerk der Bodenleger <S 94 Z 2) bedarf es 
unbescbadet der R.edue anderer Gewerbeueiben-
der fnr das Verlegen von &1Igen an Boden, Wand 
und Decke mit AuSnahme des VerlegeDs ~on· 
KunstStein-. NatwStCin- und keramischen Beligen. 
Tapeten und Wandbespannungen sowie for die 
HersteUung des biefnr notWendigen Unwgrundes. 

(2) Bodenlcger sind unbeschadct der Rechte der 
TISChler auch berechtigt, parkettboden zu verlegen. 
abzuschleifen und zu vcrsiegeln:. 

Maler und .Anstreicher 

S lOS. Maler und Anstreicher <S 94 Z 9)' sind 
auch zum V crldeiden von Wänden und Decken . 
mit TapcU:q und zum Anbringcn von Aostrichcn 
und Bcsc:hichwngen' zum 'Zwecke dcr Wärmc-
isolierung berechtigt. 

Vorgeschlagener Text 

Bodenleger 

§ 101. (1) Einer GewerbebeIechtigung für das Handwerk der Bodenleger (§ 94 'L 3) be­

~~ es unbc:schadet der Rechte anderer Gewerbetreibender für das Verlegen von Belägen an 

Bcfl1en, Wand und Decke sowie für die Herstellung des biefür notwendigen Untergrundes; hie­

VO,l ausgenommen ist das Verlegen von Kunststein-, Naturstein- und keramischen Belägen 

SO"fe von Tapeten und Wandbespannungen. 

(2) Bodenleger sind unbcsChadet der Rechte der Tischler auch berechtigt, Parkettböden 

~ verlegen, abzuschleifen und zu versiegeln. 
l 

Maler, Anstreicher und Lackierer 

§ 102. Maler, Anstreicher und Lackierer (§ 94 'L 9) sind auch zum Verkleiden von 

V,'änden und Decken mit Tapeten und zum Anbringen von Anstrichen und Beschichtungen zum 

Z;Necke der Wänneisolierung berechtigt. 

1! 
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Geltender Text 

, Rauchfaagkehccr 

S 107. (1) EinerGewerbeberechtigung für das ' 
Handwerk der RauchEang~ (S 94 Z 12) 
bedarf es für das Reinigen, Kehren und Ober­
prillen ,von Rauch- und AbgUEiDgen,' von Rauth­
und Abgaslcipmgen sowie von den dazugehörigen 
Feuemiuen. Insoweit RauchEangkduer ducch 
landemchdic:he Vorsc:hriftcn zu bestimmten Tätig­
keiten verpflichtet werden, nehmen sie öffentliche 
Aufgaben wahr. 

(2) Kein Handwerk gemd S 94 Z 12 ist jedoch 
du Reinigen von Rauchgaszageri dun:h Hafner, 
WClUl diese 'Arbeit im Z~enhang mit der 
Inncnreinigung Von Kachelöfen oder im Zuge von 
AuJ~~eiten durcbgefahrt wird., ' 

(3) RaucbfangkcLrer sind unbesch~det der 
Rechte anderer Gewerbetreibender' auch berech­
tigt, in Rauch- und AbpsEingen sowie ~~ Rauch­
und Abgasleitungen Ab~essungen durchzufüh­
ren und - mit Ausnahme von Klimaanlagen _ 

, Luft-' und Dunstleitungen sowie Luft- und 
DUnsUinge im Hinblick auf sich darin sammelnde 
brennbare ROckstinde zu Uberprilfen und zu 
reinigen. 

(4) R.auchfangkchrcr sind unbeschadet der 
Rec:hte anderer Gewerbetreibender auch beredt­
tigt, Rauch- und ~asfinge auszusch1eifen und z.u 
dichten. . 

(S) Rauc:hfangkehcer sind unbeschadet der 
Rechte anderer Gewerbetreibender berechtigt, 
anläßlich des Reini$.ens, Kehrens und Oberprüfens 
von Feuemluen 01- und Gasbrenner ab- und 
aufzumonticccn sowie die Verbrennungseinrichtun­
gen von Feuemltten zu warten. Diese Arbeiten 
duden nur von Personen ausgeführt werden, die 
zur Ausführung dieser Arbeiten fachlich befähigt 
sind. Durch Verordnungen des Bundesministers for 
wirtscbafdic:he Angelegenheiten ist festZulegen, wie 
diese fachliche Befähigung .nachzuweisen ist. 
Hiebei 'ist auf 'oen 'Schutz Von Leben und 
Gesundheit von Menschen sowie auf eine fach­
gemIße Ausf'uIiriu1'g der Meiten au~ im Interesse, 
des Umweluc:butzcJ und der Einsparung, vOn 

Vorgeschlagener Text 

Rauchfangkehrer 

§ 103. (1) Einer Gcwerbebercchtigung für das Handwerk der Rauchfangkehrcr (§ 94 

Z \ n bedarf es für das Reinigen, Kehren und Übetprüfen von Rauch- und Abgasfängen, von 

Ral,ch- und Abgasleitungen sowie von den dazugehörigen Feuerstätten. Insoweit Rauchfang­

ketjier durch landcsrechtliche Vorschriften zu bestimmten Tätigkeiten vetpfiichtet werden, 

neh~llen sie öffentliche Aufgaben wahr. 
lt 

(2) Kein Handwerk gemäß § 94 Z 11 ist jedoch das Reinigen von Raucbgaszügen 

dUl\;h Hafner, wenn diese Arbeit im Zusammenhang mit der Innenreinigung von Kachelöfen 
'j 

ode~ im Zuge von Ausbcsscrungsarbcitcn durchgeführt wird. 
!I 

(3) Rauchfangkehrer sind unbcschadct der Rechte anderer Gewerbetreibender auch 

beifChtigt, in Rauch- und Abgasfängen sowie in Rauch- und Abgasleitungen Abgasmessungcn 

du.chzuführen und - mit Ausnahme von Klimaanlagen - Luft- und Dunstleitungen sowie 
t 

Lu:it- und Dunstfänge im Hinblick auf sich darin sammelnde brennbare Rückstände zu übcr­
~J 

p1fen und zu reinigen. 

(4) Rauchfangkehrer sind unbcschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender auch 

~"'CChtigt, Rauch- und Abgasfänge auszuschlcifen und zu dichten. 

(5) Rauchfanglcehrer sind unbc:scbadet der Rechte anderer Gewerbetreibender be­

rcillltigt, anläßlich des Reinigcns, Kehrens und Übetprüfcns von Feuerstätten Öl- und Gasbrcn­• 
~r ab- und aufzumontiercn sowie die Verbrennungscinrichtungen von Feuerstätten zu warten. 

Q!cse Arbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die zur Ausführung dieser Arbeiten , ' 

fi/blich befähigt sind. Durch Verordnungen des Bundesministers für wirtschaftliche Angele-

ifnheiten ist festzulegen, wie diese fachliche Befähigung nachzuweisen ist. Hiebei ist auf den 

Sfhutz von Leben und Gesundheit von Menschen sowie auf eine fachgemäße Ausführung der 

.A.Jbciten auch im Interesse des Umweltschutzes und der Einsparung von Energie Bedacht zu 
" n..hmen. 
~ 
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Geltender Text 

Besonclccc ,VOrausscauagCll 

S 108. (1)- Das Handwerk der' Rauchfangkchrer 
darf nur von natildichcn Personen oder Personen­
gC$ellsc:haften des lhnde1m:eh&CS, ~CQ pclSönlich 
haftende GeseI1schaft.cc nadlrliche Pcnonen sind, 
awgeubt werden. Die AUsübüng des Handwerks 
der Rauchfangkcbrer erfordert weiterS 

1. daß der Anme1der nicht schon im selben oder 
in zwei vem:bieclcnen Kehrgebietcn das 
Rauchfangkebrctgewczbe 'als Gewczbeinha­
ber oder Pichter ausObt oder als Gcschlfts­
fülUcr, oder ,Fdialgcschiftsfahrer im Raucb­
fangkehrergcwecbe eiug ist, 

2. bei nadldicheJi Personen die östcrrcichische 
Staatsbürgcisc:haft und ihren Wohnsitz im 
Inland. 

3. bei PerSbnengesellSCha&en des Handelsrech­
tes ihre HauptniCdcilassung im Inland und 
die ,östeacichiscbe Staatsbnrgerschaft der 
geschiftsfüluuogs- und vcrtretuogsbefuguin 
Gesellsc:bahcr sowie deren Wohnsitz im 
lnland und 

4. das Vorliegen eines Bedarfes nach der 
beabsichtigten GewedH:ausnbung. 

(2) Bei der Fest.cliung des Bedarfes ist vom 
gegenwlrägen und dem zu cnv.ancnden Beduf 
auszugehen. 

(3) Den iin Ab~ 1 Z 1 bis 3 bezeichneten 
VoraussetZungen haben die Gewczbetreiber ... den 
auch wihrend der gesamten Dauer der Gcwtibe­
ausübung 'Zu entsprechen. Die 'Gewcrbebere~u­
gung ist' von der Behörde (S 361 Abs.· 1) zu 
entziehen. wenn diese Voraussetzungen nicht mehr 
zur Gin2:e erfüllt werden. ' 

S 109. (1) Die im § 108 Abs. 1 Z 1 angeführte 
Vorawsctzung für die Ausübung des Rauchfang­
kehremandwerks zlhlt nicht zu den persönlichen 
V or1l.ussclZungen für die Ausübung des Gewerbes 
im Sinne des S 46 Abs. 2 dritter Sau:. 

(2) Eine Ausübung des Rauchfangkehrerhand­
werks im Sinne des S 108 Abs. 1 Z 1 'Iiegt vor, 
wenn der Anmelder persönlich haftender Gesell-

Vorgeschlagener Text 

Besondere Voraussetzungen 

§ 104. (1) Das Handwerk der Rauchfangkchrer darf nur von natürlichen Personen 

ausg9bt werden. Die Ausübung des Handwerks der Rauchfangkehrcr erfordert weitelS 
1. liaß der Anmeldcr nicht schon im sclben oder in zwei vCJSChicdcnen Kchrgebieten das 

~ 
fauchfangkehrergcwCIbc als Gcwerbcinhabcr oder Pächter ausübt oder als Geschäftsführer 
oder Filialgcschiftsfiihrcr im Rauchfangkebrcrbandwerk tätig ist, 

'" 2. ~ie österreichische Staatsbürgerschaft und den Wohnsitz im Inland und 
3. F Vorliegen eines Bedarfes nach der beabsichtigten Ausübung des Handwerks. 

(2) Bei der Feststellung des Bedarfes ist vom gegenwärtigen und dem zu erwarten­

den ~ auszugehen. 

(3) Den im Abs.l Z 1 und 2 bezeichneten· Voraussctzungen haben die 

Geyerbctrcibenden auch während der gesamten Dauer der Ausübung des Handwerks zu ent­

sprGcllen. Die Gewerbcberechtigung ist von der Behörde (§ 361 Abs.l) zu entziehen, wenn die­
c 

sc ~'oraussetzungen nicht mehr zur Gänze erfüllt werden.. 

(4) PelSOnengesellschaften des Handelsrechtes, deren persönlich haftender Gesell­
sch.ifter eine natürliche PelSOn ist, dürfen noch bis zum 1. Juli 2001 das Rauchfangkehrcrhand­

.f 
we:)t ausüben. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die bisherigen Bestimmungen, die auf die Ausü­

f 
bUhg des Rauchfangkelucrhandwerks durch PelSOnengcscllschaften des Handelsrechtes Bezug 

I 
neLmen, weiterhin anzuwenden. Mit Ablauf des 1. Iuli 2001 erlischt die Gewerbcberechtigung. 

• 

§ lOS. Die im § 104 Abs.l Z 1 angeführte Voraussetzung für die Ausübung des 

Rau.;hfangkelucrhandwerks zählt nicht zu den persönlichen Voraussctzungen für die Ausübung 
\ . 

des Gewerbes im Sinne des § 46 Abs.2 dritter Satz . • 

~" 
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Geltender Text 

schafter einer Personengesellschaft des Handels­
rechteS ist. die zur. Ausnbung des 
Rauchfangkehrcrhandwerks berechügt ist, oder 
wenn dem Anmelder sonst ein maßgebender 
Einfluß auf den Betrieb der Geschiftc einer zur 
Ausßbung des Rauchfangkehrerhandwerks bcrech­
ügtcn PersonengescUschaft des Handelsrechtes 

zusteht. 

,- '; 

Vorgeschlagener Text 

.~~ 

.. 
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Gcsc:bift,sfübr und Pächter 

SilO. Die AusQbung des Rauchfangkchrcrhand-
werks durch einen Ge$chJftsfnhrcr <S 39) odor die 
Obcrtragung der AusGbung dieses GC'ir!abes an 

. einen Pichtet <S 40) ist nur zulissig, wCßD dem 
Gcwcrbcinhaber die persönliche AusObung nicht . 
möglich ist oder fnr ihn erhebliche Nachteile 
besorgen läßt und weM der Geschiftsfo~r oder 
Pichter nicht schon im selben oder In zwei 
vcadücdenen K.chrgebicteD das Rauchfangkchrer­
handwerk als eewabeinhabcr oder Pichtet ausübt 
oder als Gcschiftsführcr oder FdialgcschiftsfOhrer" 
im Raucbfangkehrcrhandwerk tätig ist. Abwei­
chend von § 9 Abs. 3 erster Satz muß der 
Geschäftsführer eineI PersonengeScl1scliaft des 
Handelsrechtes oder einer eingeuagenen Erweros­
gesellschaft persönlich haftender. GcselIschafter 
sein, der nach dem Gesellschaftsvertrag zur 
GcschIftsfGhrung und zur Vertrewng der Gesell-
schaft berechtigt ist. " 

Sill. Eine Ausübung des Rauchfangkehrer­
handwerks im 'Sinne des SilO liegt au!=h vor, wenn 
auf den Gcschlftsfnhrcr" oder pichtet die Voraus­
setzungen des S 109 Abs. 2 zuueffen. 

Vorgeschlagener Text 

Geschäftsführer und pächter 

§ 106. Die Ausübung des Rauchfangkebrcrhandwcrks durch einen Geschäftsführer 
(~ 39) oder die Übertragung der Ausübung dieses Gewerbes an einen Pächter (§ 40) ist nUf zu­
li$ig, wenn dem Gewerbcinhabcr die pcISÖnliche Ausübung nicht möglich ist oder für ihn er­

v hlibliche Nachteile besOrgen läßt und wenn der Geschäftsführer oder pächter nicht schon im 
11 sc;lbcn oder in zwei verschiedenen Kcbrgebieten das Rauchfangkehrerbandwerk als Gcwcrbcin-

h;;bcr oder Pächter ausübt oder als (]cscbäftsführer oder F'ilialgcschäftsfübrcr im Rauc:hfang-.. 
~hrerhandwerk tätig ist. 
\' 
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Einstellung oder Ruhco du Gcwctbcausübung 

S 112. Der GeweIbctrcibende hat in den Pillen 
der Einstellung der Gewerbcausübung odeC ihfcs 
Ruhens durch mehr als zwei Monate far die 
Fonfuluung der notwendigen Arbeiten dUrch einen 
anderen Gewerbetreibenden Solge. zu uagen. 
Wenn dies dem Gewabcueibcnden nicht möglich 
ist, hat die Behörde cii1co andcrco Gewcroetrei­
benden mit der Dwchfahrung der Atbciten zu 
bcaufuagenö S 113 Abs. 3 gilt sinngcmiß. .Der 
Gewerbetreibende· hat die Einstellung der Gewer­
bciusGbung oder das Ruhen der Gewcrbcausübung 
durch· mehr als zwei Monate der Behörde sechs 
Wochen vorher anzuzeigen. 

Vorgeschlagener Text 

Einstellung oder R1,Jhen der Ausübung 

§ 107. Der Rauchfangkebrcr hat in den Fallen der Einstellung der Gewerbcausü­

bun~ oder ihreS Ruhens durch mehr als zwei Monate für die Fortführung der notwendigen Ar­

beit~n durch einen anderen Gewerbetreibenden Sorge zu tragen. Wenn dies dem Gewerbetrei-

ben:Jen nicht möglich ist, hat die Behörde einen anderen Gewerbetreibenden mit der Durchfüh-" • runf der ~iten zu beauftragen; § 108 Abs.3 gilt sinngemäß. Der Rauchfangkebrcr hat die 

Ein;,tellung der Gewerocausübung oder ihr Ruhen durch mehr als zwei Monate der Behörde 

." secns Wochen vorher anzuzeigen. 
! 
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------------------------------------~------4--------------------------------
Gebictnreisc Abgreazuag 

S lU. (I) Der Landeshauptmann hat durch 
Veronlnung eine gebietsweise Abgrenzung für die 
AusObung des RauchIangkehrerhandwerks zu 
verfagen. In dieser Verordnung sind die Grenzen 
der Kehrgebiete so festzulegen, daß die feuer­
polizeilichen Aufgaben entsprechend wahrgenom­
men werden können und daß innerhalb eines 
Kehcgebietes die winschafdiche Lebensfihigkeit 
von mindestens zwei Rauchfangkehrerbetriebcn 
mit mindestens je zwei hauptberuflich beschäftigten 
Arbeitnehmern gewährleistet ist. Erforden der im 
zweiten Satz festgelegte Grundsatz inEolge der 
topographischen Verhältnisse und der Siedlungs­
dichte in einem Gebiet die Fesdegung eines 
KehrgcbicteS in einer Größe, die die Ausübung 
des Rauchfangkehrcrhandwerks durch unverhält­
nismäßig lange Anfahnswege. erschweren würde, 
kann der Landeshauptmann ein Kehrgebiet nur für 
einen Rauchfangkehrerbetrieb einrichten. 

(2) Für die Ausübung des Rauchfangkehrechänd. 
werks dürfen nur GewetbeanmeJdungen entaa.et 
werden, die die Ausfahrung von Tätigkeiten gemäß 
S 107 Abs. 1 auf das" lietreffende Kchrgebict 
einschrinken. Bei Gefahr im Venug oder im Fall 
eines Auftrages gcmiß S 112 ist jedoch die 
Verrichtung von Tltigkeiten gemäß S 107 Abs. 1 
auch außetbalb des Kdugebietcs zulissig. Wud die 
Abgrenzung des Kdu:gebietes nach Edaugung der 
Gewcrbebercchtigung geinden, dann gilt die 
Gewerbebecec:htigung als auf das Kehrgebiet, far 
das der StanCJort der Gewcrbeberechtigung be­
grandet wurde, in seiner geinderten Abgrenzung 
eingeschrin.kt. 

Gebietsweise Abgrenzung 

§ 108. (1) Der landesbauptmaun bat dun:h Verordnung eine gcbictsweise AbgmJ­

zun~ für die Ausübung des ~erks zu vcrlilgen. In dieser Verordnung sind 

die brcDZCD der Kdlrgcbiete so festzulegen, daß die fcuerpoIizcilichen Aufgaben entsprechend 
'« 

~ommen werden können und daß innerhalb eines Kehrgebietes die wirtschaftliche Lc-

ben\' . gkcit von mindestens zwei Rauchfangkebrcrbctrieben mit mindestens je zwei hauptbe­

rufli.:b beschäftigten Arbeitnehmern gewährleistet ist. Erfordert der im zweiten Satz festgelegte , 
GJUpdsatz infolge der topograpJüscben Vcrbältnlsse und der Sicdlungsdicbte in einem Gebiet 

die festlegung eines Kehrgcbietes in einer Größe, die die Ausübung des Raucl1fangkchrcrhand­

werks durch unverhältnismäßig lange Anfahrtswege cISChwercn würde, kann der Landeshaupt-
11 

matin ein Kehrgebiet nur für einen Raucbfangkeluerllctrieb einrichten. , 

(2) Flir die Ausübung des Rauchfangkehrcrhandwerks dürfen nur Gcwerbcanmel­

dUl"iien erstattet werden, die die Ausführung von Tätigkeiten gemäß § 103 Abs.1 auf das bctref-
11 

fen;c Kehrgebiet einschrlinken. Bei Gefahr im Verzug oder im Fall eines Auftrages gemäß 

§ 107 ist jedoch die Verrichtung VOn Tätigkeiten gemäß § 103 Abs.1 auch außcrhalb des Kehr-• ge~ietes zulässig. Wird die Abgrenzung des Kehrgcbietes nach Erlangung der Gcwcrbcbercch-

ti&i!ng geändert, dann gilt die Gcwcrbcbcrechtigung als auf das Kehrgebiet, für das der Standort 

def Gewerllcberechtigung begründet wurde, in seiner geänderten Abgrenzung eingcscbränltt. 

(3) Die Rauchfangkchrcr sind veq>flicbtet, innerhalb ihres Kehrgcbietes nach Maß­

gallC des jeweils geltenden Höchsttarifes die im § 103 Abs.l angeführten Tätigkeiten 
" alj:$zuführcn. 

(4) Vor der Verfügung der gebietsweisen Abgrenzung sind die zuständige Landc­

sLmung der Rauchfangkehrcr und die berührten Gemeinden zu hören. Die Anhörung der be­
~ 

rtluten Gemeinden kann entfallen, wenn vor der Vcrlilgung der gcbietsweisen Abgrenzung eine 
• Anhörung der bestehenden Intercsscnvertrctungen der Gemeinden erfolgt ist und jede der be­
l 
~hrten Gemeinden Mitglied einer der angehörten Intercssenvertrctungen ist. 

t,( 
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Geltender Text 

(3) Die ],Uud1fangkcbrer sind verpilicht.ct, 
inncthaIb ihres KdugcbicteS ~cb Maßgabe des 
jew~ gcltcnden H&:bstwifes die im S 107 Abs. 1" 
angcfohrtcn Titigkciten auszufnhren. 

(4) Vor der Vcrfagung der gcbietsWeisen 
Abgrenzung sind die %,ustin~ge Landesinnung 
der 'llaUc:hfangkchrcr und die. beriihrten Gemein­
den %'u hören. Die Anh~rung der be.fÜhrtcn 
Gemeinden kann entfallen, wenn vor der Vetfü­
gung der g~ietsWeiscn Abgrenzung eine Anhörung 
der beneheriden Intcccssenveructungen der· Ge­
meinden erfolgt ist und jede der berllhrtcn 
Gemeinden Mitglied einer der angehörten Intetes-
senveruetUngen ist. 

r " 

Vorgeschlagener Text 

.~": 

.. 
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Geltender Text 

Wccbscl da RaucbfanckChras . 
'., 

S. tl4. Im Fall des Wec:bse1s des für ein 
Kehrobjekt beauftragten Rauchfangkebrers hat 
der bisher beauftragte Rauchfangkehrer unveriflg­
Iich einen schriftlichen Bericht ober die zuletzt 
c:dof&tc Kehrung und ober den Zustand des. 
Kduobjektes an den'für die Zukunft beauftragten 
RaudUangkehrer. an die ~einde und an den 
InhJ1jcr des Keluobjektcs zu obenniueln. Der 
Wepsel des Raucbfangkehrers darf nicht wihrend 
der.Jlc:iZperiode. und nicht spiter als vier Wochen 
vOr dem nichstfolgendenKehrtermin vorgenom-
men werden. 

Vorgeschlagener Text 

Wechsel des Rauchfangkehrers 

§ 109. Im Fall des Wechsels des für ein Kchrobjekt beauftragten Rauchfangkebrers 

hifJ dct bisher.beauftragte Rauchfangkebrer unveIZilglich einen schriftlichen Bericht über die 

~letit.C1folgte Kduuog und über den Zustand des Kchrobjektes an den für die Zukunft beauf­
ti..gten Rauchfangkebrer. an die Gemeinde und an den Inhaber des Kcbrobjektcs ZU übermitteln. 
Dir Wechsel des Rauchfangkebrers daIf nicht während der Heizperiode und nicht später als vier 11' 

Wochen vor dem nächstfolgenden Kcbrtermin vorgenommen werden. 
~ 

'-\~ 
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Geltender Text 

Höchsttarife 

S "'$. (I) Der' LandcshaupunaM hat durch 
Veronlnung auch Höchsttarife festzulegen. Hiebei 
ist auf die Lcistungsflihigkcit der Betriebe und auf 
die J;ntcrcsscn der Lcistungscmpfinger Bedacht zu 
nchnlen. Die Höchsuarife können für das gesamte 
Bundesland, für einzelne ~hrgebiCtc oder auch 
fareinzc:lne Gemeinden festgelegt werden. 

(2) Vor der Fcsdegung der Höchsuarife sind die 
zustlftdige Landcsinnung der Rauchfangkcbrer. die 
zustlndige Kammer für Arbeiter und AngcsteUte. 
die Zuständige Landwirtschaftskammer und die 
berGLten Gemeinden zu hören. Die Anhörung der 
~ Gemeinden kann entfallen, wenn vor der 
~ng der Höchsttarife eine Anhörung der 
~enden Intcressenvenrewngen der Gemeinden 
edolgt ist und jede der berührten Gemeinden 
Mitglied einer der angehöcteß Intcrcssenvertretun-
gen ist. . 

Vorgeschlagener Text 

Höchsttarife 

§ 110. (1) Der Landeshauptmann bat durch Verordnung auch Höchsttarife festzule­
gen; ru.i ist auf die Leistungsfähigkeit der Betriebe und auf die Interessen der Lcistungs­
cmt;,Dinger Bedacht zu nehmen. Die Höchsttarife kÖJIDen ror das gesamte Bundesland, ror ein­
zelrtc Kehrgebiete oder auch ror einzelne Gemeinden festgelegt werden. 

. i .. 

(2) Vor der Festlegung der Höchsttarife sind die zuständige Landesinnung der 
Railchfangkchrcr, die zuständige Kammer ror AIbeiter und Angestellte, die zuständige Land­
wi~kammer und die berührten Gemeinden zu hören. Die Anhörung der berührten Ge­

m~den kann entfallen, wenn vor der Festlegung der Höchsttarife eine Anhörung der bcstehen­
de~ Intercsscnvertrctungen der Gemeinden erfolgt ist und jede der berührten Gemeinden Mit­

glkd einer der angehörten Interessenvertretungen ist. 
'" 

11*:; 
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Geltender Text 

Verfahren 

S 11'. (1) Die Gewe.rbeanmeldung. <S 339) hat 
die Einsduinkung gemäß S 113 Abs. 2 zu 
enthalten. 

(2) Mit der Gewerbeausabung darf der 
Anmelder eISt mit der R.ecbtskraft des Bescheides 
gemäß:S 340 Abs. 1 beginnen. ' 

(3)" ~ or der Erlassung des Bescheides hat die 
Bez.irksv~Q1ngsbehörde die Landesinnung dc::r 
Raucb&ngkChrer aufzufordern, . innerhalb ~iPer 
Frist von vier Wochen ein. Gutachten zur Voraus­
setzung gemiß S 108 . Abs. 1 Z ,4 abzugeben. 
Widerspricht die Entscheidung der, Behörde dem 
fristgerecht abgegebenen Gutachten der Landes­
innung der Rauchfangkehre1' oder Wurde sie nicht 
zur Abgabe eines Gutachtens aufgefordert, so s,teht 
der Landesinnung der Rauchfangkehrer das Recht 
der Berufung gegen den Bescheid zu. 

(4) Hat der Rauchfangkehrer Anzeigen abel" die 
Ausübung des Gewerbes in einer weiteren Be­
triebssti~ in eine~ anderen Kchrgebic:t oder d~e 
Verlegung des Betriebes in einen Standort in einem 
anderen Kchrgebiet oder die Verlegung des 
Beuiebes einer weiteren Betriebsstitte in <:inen 
Standort in einem anderen Kehrgebiet erstattet, so 
darf er mit der Gewerbeausabung in dem neuen 
Standort eJ;St mit Rechtskraft des Bescheides 
gemäß S 345 Abs. 8 beginnen. Im Anzeigeverfah-
n:n iSt Abs. 3 anzuwenden. . 

Vorgeschlagener Text 

Verfahren 

§ 111. (1) Die GewClbcanmeldung (§ 339) hat die Einschränkung gemäß § 108 

Abs,2 zu enthalten. 

(2) Mit der Ausübung des Handwerks darf der Anmelder erst mit der Rechtskraft 

des Bescheides gemäß § 340 Abs.1 beginnen. 
~ 

(3) Vor der Erlassung des Bescheides hat die Bczirksverwaltungsbehörde die Lan­

des:nnung der Rauchfangkehrcr aufzufordem, innerhalb einer Frist von vier Wochen ein Gu-
\I 

tackten zur Voraussetzung gemäß § 104 Abs.1 Z 3 abzugeben. Widerspricht die Entscheidung 

der J,l3chörde dem fristgerecht abgegebenen Gutachten der Landesinnung der Rauchfangkehrcr 

odt; wurde sie nicht zur Abgabe eines Gutachtens aufgefordert, so steht der Landesinnung der 
,4 

Ral;chfangkehrcr das Recht der Berufung gegen den Bescheid zu. 
~ 

(4) Hat der Rauchfangkehrcr Anzeigen über die Ausübung des Gewerbes in einer 

wcjteren Betriebsstätte in einem anderen Kehrgebiet oder die Verlegung des Betriebes in einen 
• 

St::ndort in einem anderen Kehrgebiet oder die Verlegung des Betriebes einer weiteren Be-
tri~bsstätte in einen Standort in einem anderen Kehrgebiet erstattet, so darf er mit der Gewer­• bwusübung in dem neuen Standort erst mit Rechtskraft des Bescheides gemäß § 345 Abs.8 be-
gi;ken. Im Anzcigeverfahrcn ist Abs.3 anzuwenden. 
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Vorgeschlagener Text 
Geltender Text 

__ --------------------~~7-------------------
Schlosser und Maschinen- und 

Fertigungstechniker 

§ 112. (1) Schlosser (§ 94 Z 12) und Maschinen- und Fertigungsteclmiker (§ 94 

Z 13) lind auch zum IDstandsetzcn von Motoaidem mit einem Hubraum von nicht mehr als 

150 ~' sowie von Motorfahrridem berechtigt . .. 
(2) Schlosser (§ 94 Z 12) sind unbcschadet der Rechte der Baumeister berechtigt, 

im Rl-hmen einer von einem Baumeister geleiteten Bauführung die Stahlbauarllcitcn auszufüh­

ren; s~ sind jedoch niebt zur Planung von Stablbauarbciten berechtigt . 

• 
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Geltender Text 

Kraftfahneugtcduükcr 

S 104. Einer Gewerbeberechtigung für das 
Handwerk der Krahfahrzeugtcchnikcr (§ 94 
Z t 9) bedarf es unbcschadet der Rechte anderer 
Gewerbetreibender (Schmiede, Autospengler, Ka­
rosscricbauec. Landmaschinentecbnikcr) für die 
Erzeugung: und Insta~cketzung .von Krahfahr­
~gen (Motoren und FahrgesteUen) und v.on 
deren elclurischen und elektronischen Anlagen. 
Kraftfaluuugtcchniker sind auch ~ur Verrichtung 
von Arbc:itcn des Spengler-, Schlosser-, Schmiede-, 
Lackierer-. Tapezierer- und Sawergewemcs an 
Kraftfahrzeugen berechtigt. 

Vorgeschlagener Text 

I-~~---~---' 

Kra{tfahrzeugtcclmiker 

§ 113. Einer Qewctbebercchtigung für das Handwerk der Kraftfa}uzeugtcclmiker 

(§ 94 ? 14) bedarf es unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender (Schmiede, Autos­
pengl~, Karosseriebauer, Landmaschinentechniker) für die Erzeugung und Instandsetzung von , Kraftialuzeugen (Motoren und Fahrgestellen) und von deren elektrischen und elektronischen , Anla&en. KIaftfahI7.eugtechniker sind auch zur Verrichtung von Tätigkeiten der Schlosser, 
Scru8iede. Karosseriespengler und Karosserielackierer sowie der Tapezierer und Sattler an 

• Kra~tahneugen berechtigt. 

~~ 
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Geltender Text Vorgeschlagener Text 

J------~ 

Gas- und Wasserleitungsinstallateure 

§ 114. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Handwerk der Gas- und Wasserlei­

tungs.nstallateure (§ 94 Z 16) bedarf es für 
• 

1. die Ausführung von Gasrohrleitungen und deren technischen Einrichtungen sowie den An­

schluß von Gasverbrauchsgeräten aller Art an solche Leitungen, 

2. die Ausführung von ROhrleitungen und deren tcchnischen Einrichtungen für Trink- und 

Nutzwasser, 
3. die Ausführung von Wasserleitungen und den dazugehörigen Ablautleitungen in Gebäuden 

sowie die Montage und den Anschluß von sanitärlcchnischen EinrichlUngen aller Art. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Handwerks der Gas- und Wasscrlei­

turlpinstallateure berechtigt sind, sind unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender auch 

befr:htigt, im Zusammenhang mit der Instandhaltung oder Instandsetzung von Geräten im Sin­

ne pes Abs.l Z 1 Reinigungsarbeiten an den rauchgasseitigen Flächen dieser Geräte sowie Ab­

~essungen in Rauch- und Abgasfangen und in Rauch- und Abgasleitungen durchzuführen. • 
(3) Keiner Gewerbeberechtigung für das Handwerk der Gas- und Wasserleitungs­

in:;tallateure bedarf es für die Ausführung von Wasserrohrleitungen für Kraftzwccke und von 
• WitSSerrohrleitungen aus Holz. 
• 
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Geltender Text 

ZeatraJheizwJgsbauec uad LüftuagsaQJageilbauer 

S 123. Zentralheizungsbauer und Lafwngsanla­
genbauer <S 94 Z 23 und Z 24) sind unbeschadet 
der ~:echte anderer Gewerbeuewender auch 
berechtigt, im Zusamme~g mit im Rahmen 
ihres Gewerbes ausgeübten Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsarbeiten Reinigungsarbeiten an 
rauchgasseitigen fIlchen von Feuerstiuen durch­
zufahren. 

Vorgeschlagener Text 

Zcntralheizungsbauer und Lilftungsanlagenbauer 

§ 115. Zcntralheizungsbauer und LilftunssanJagenbauer (§ 94 Z 16) sind unbe­

SCi,.adet der Rechte anderer Gewerbetreibender auch berechtigt, im Zusammenhang mit im 

RZibmen ihres Gewerbes ausgeübten lnstandhaltungs- oder lnstandsetzungsarbciten Rcini­
gu~gsarbciten an rauchgasseitigen Flächen von Feuerstätten dw:chzufilhren. 

Elektrotechniker 

§ 116. (1) Einer GeweJbeberechtigung für das Handwerk der Elektrotechniker (§ 94 
Z 1.8) bedarf es für 

t 

1, die Installation elektrischer Starkstromanlagen und -einrichtungen ohne Einschränkung 

hinsichtlich der Leistung oder der Spannung und 

2 die Errichtung von BlitzschUlZaJJlagen. 

(2) Als elektrische Starkstromanlagen und -einrichtungen im Sinne des Abs.l 
g-~lten 
• 

I, Anlagen und Einrichtungen für Spannungen über 42 Volt oder Leistungen über 100 Watt; 

2 Anlagen und Einrichtungen für geringere Spannungen oder Leistungen, wenn die Strom­
quelle Starkstrom führt. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Handwerks der Elektrotechniker be­

r~~htigt sind, sind unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender auch zur Instandhaltung 

ujld lnstandsetzung von elektrischen Betriebsmitteln berechtigt. 

(4) Unbeschadet der Rechte der Gewerbetreibenden, die zur Ausübung des Hand­

~,erks der Elektrotechniker berechtigt sind, sind auch Elektroniker und ElektrOmaschinenbauer, 

~chter von Alarmanlagen, Radio- und Videoelektroniker, Kälteanlagentechniker und 

~1aschinen- und Fertigungstechniker zum Anschluß der selbst hergestellten Maschinen und 
Anlagen bzw. der selbst errichteten Anlagen an eine bestehende Stromversorgung berechtigt. 
~ 
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Geltender Text 

Tasddcr 

S 122. T~chler (S 94 Z 3n sind unbeschadet der 
~ der. Bodenleger auch berechtigt, Belige. am 
Boden mit Ausnahme von Kun.stStc:in-. NatwStCin­
und ~chen Beligen zu verlegen. Sie sind 
weiterS aui\ He.mcUung von eingeschoßigen Holz­
stiegen im Innenbereich von Bauten berccbtigt. 

Tapezierer 

5 120. Tapezierer (§ 94 Z 58) sind I,uch zum 
Zimmennalen berechtigt. 

Bäcker 

S ~1. Den Bäckern es 94 Z 59) steht auch das 
Recht zu, in den dem Verlcauf. gewidmeten 
Riumen ihre Erzeugnisse zu verabreichen und 
nichtalkoholische Getränke auszuschenken. Bei 
AusUbung dieses Rechtes muß der Charakter des 
Beuiebes als Erzeugungsbcuicb gewahn bleibcn; es 
dUrfen hiefur keine zwitzlichen Hilfskrifte 
verwendet werden. . 

Vorgeschlagener Text 

Tischler 

§ 117. TISChler (§ 94 Z 23) sind unbeschadet der Rechte der Bodenleger auch be­

recrtigt, Belägc am Bodcn mit Ausnahme von Kunststein-, NatulStein- und keramischen Be1ä­
ge~ zu verlegen. 

? 

Tapezierer 

§ 118. Tapezierer (§ 94 Z 29) sind auch zum Zimmermalcn berechtigt. 

Bäcker 

§ 119. (1) Bäcker (§ 94 Z 30) sind auch berechtigt, Konditotbackwarcn sowie 

~!hlspeiscn (zB Tortcn) hCIZIIStellcn. 

(2) Den Bäckcm stcht auch das Recht zu, in den dem Verkauf gewidmeten Räumcn 

ihre &zeugnisse - auch garnicrt als Imbisse .:. einschließlich der in Abs.l genannten Produkte 

zV verabreichen und nichtalkoholische Getränke und Bier auszuschenken. Bei Ausübung dieses 

l\echtes muß der Olarakter des Betriebes als Erzeugungsbetrieb gewahrt bleiben. 

~ .. 
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Geltender Text 

Konditoren 

S ,103. (1) Den Konditoren es 94 Z 60) steht 
auch das R.ccht zu, in den dem V crkauf 
gewidmeten Räumen KOnditorwaren einschließ­
lich Speiseeis zu verabreichen und nichtalkoholi­
sehe Getränke auszuschenken. Bei Ausübung dieses 
RechteS mUß der Charakter des Bcuicbes als 
Erzeugungsbeuieb gewahrt bleiben; es dünen 
hiefor keine zusitz.liehen Hilfskrifte verwendet 
werden. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 
sind auch zur Erzeugung von Lebzelten und 
Salzknabberwaren berechtigt. 

Vorgeschlagener Text 

Konditoren 

§ 120. (1) Den Konditoren (§ 94 Z 31) steben auch folgende Rechte zu: 

1. dill Herstellung von Gebäck und Weißbrot; 
2. dt) Zubereitung von Produkten der Kalten Küche, wie belegten Brötchen, Salaten, garnier-'" 

t~ Eiern und Schinkemollen; 
3. die Verabreichnung ihrer Erzeugnisse einschließlich der in Z 1 und 2 genannten Produkte 

• ujld der Ausschank von kalten und wannen Getränken in den dem Verkauf gewidmeten 

~ 
11Oäumen . .. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs.l muß der Charakter des Betriebes als 

Erzc,ugungsbetrieb gewahrt bleiben. 
l' 
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Geltender Text 

Fleischer 

S 100. (1) Den Fleischern es 94 Z 61) stehen 
auch folgende Rechte zu: 

1. das Zubereiten von Fleisch, fleischwaren UQd 
Geflügel in einfacher Art, Brotaufstrich~;t, 

belegten Brötchen· und von Salaten, aus­
genommen FlSChsalaten; 

2. die V erabreich~ng d~r in Z 1 genannten 
Speisen mit den üblichen kalten Beigaben, wie 
EssiggemOse, Mayonnaise, Senf, Kren, Brot 
und Gebäck, id einfacher Art' in den dem 
Verkauf gewidmeten Riumen; 

3. der Verbuf von wannen oder angerichteten 
kalten Speisen im Umfang der Z 1 ,(nd 2; 

4. der Ausschank von 'Milch, nichtalkoholischen 
kalten Getränken und Flaschenbier in den 
dem Veckauf gewidmeten 'Räumen. 

(2) Bei Ausabung der ReChte gemäß.Abs.. 1 muß 
der Cha.raIacc des Betriebes als Eneugungsbetrieb 
gewahn bleiben; es doden hiefor keine zusätz­
lichen Hilfskdfte verwendet werden; 

(3) Fleischer sind auch berechtigt, Wild und 
Geflagd auszuschroten und imKleiohandd ab-
zugeben. . 

(4) Zum Kleinhandd mit frischem Rind-,' Kalb-, 
Schweine-, Sc:Iiöpsen-. Lamm-, Ziegen.,' Kitz- und 
Pferdefleisch in kleineren 'Stücken als einem 
Fünftel des geschlachteten Taeres bei Rüid- und 
Pferdefleisch. der HIlftc bei Schweinefleisch, und 
~es ganzen gescldaChteten TlCCes bei allen anderen 
genannten Fleischgattungen sind unbesdWlet der 
Rechte der Lebensmiuelhindlec gemIß S 159 
Abs. 4 nuc Fleischer berechtigt. Der Kopf und di,e 
Foße' bleiben bei der ,Becechnung außer Betracht. 
Diese Bescbrinkung gilt nicht für den W~terVer­
kauf von flcischkonsecven sowi~ von VOIVCIpackt 

angeliefertem Frischfleisch und ton von;etpackt 
angeliefertem Ticfkahlfleisc:b. 

Vorgeschlagener Text 

Flcischcr 

§ 121. (1) Den Fleischcrn (§ 94 Z 32) stchen auch folgendc Rechtc zu: 

1. WIS Zubereiten von Flcisch, Flcischwaren und Gcflügcl in cinfachcr Art, Brotaufstrichcn, 
t 
liclcgtcn Brötchcn und von Salatcn ausgcnommcn Fischsalatcn; • 

2. ~ic Vcrabrcichung der in Z 1 gcnanntcn Speisen mit den üblichen ltaltcn Beigaben, wic Es-

~iggemüse, Mayonnaise, Senf, Kren, Brot und Gebäck, in einfacher Art in den dcm Verkauf 

tewidmeten Räumen; 
3. Qer Verkauf von warmen oder angerichteten ltalten Speisen im Umfang der Z 1 und 2; 

4 . .Jer Ausschank von Milch, nichtalkoholischen ltalten Getränken und Flaschenbier in den dcm ',; . 

Vcrkauf gewidmeten Räumcn. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs.1 muß der Charakter des &tricbes als 
Eruugungsbetrieb gewahrt bleiben. 

l 

(3) Flcischer sind auch berechtigt, Wild und Gcflügcl auszuschrotcn und im Klein­

hlll.del abzugeben. .. 
(4) Zum Klcinhandel mit frischem Rind-, Kalb-, Schweine-, Schöpscn-, Lamm-, 

Ziigen-, Kitz- und pferdefleisch in kleineren Stückcn als cinem Fünftcl des geschlachtetcn 

Tiires bei Rind- und pfcrdefleisch, der Hälfte bei Schweinefleisch und des ganzen geschlacl1-

tel,:n Ticres bei allen andcren genannten Fleischgattungen sind unbeschadet dcr Rechte dcr Le­
bC;lSmittelhändier gcmäß § 159 Abs.4 nur Flcischcr berechtigt. Der Kopf und die Füße bleiben 

~ 
bej dcr &rechnung außer Betracht. Diese Bescluänkung gilt nicht für den Wcitervcrkauf von 

Fl:isch!tonscrven sowie von vorverpackt angeliefertem Frischfleisch und von vorverpackt an­

ge:)iefertem Tiefkühlflcisch. 

(5) Wer pferdefleisch, Fleisch mit einem Zusatz von pferdefleisch und Fleischwa­

re.~l aus pfcrdeflcisch (Würstc, Pökclwarcn, Fleischgerichtc, Gerichte mit Flcisch und Konscr­
Vlin) in Geschäftsräumcn, in dcncn andere Fleischsorten feilgehaltcn oder verkauft werden, feil-
• ~t odcr vcrkauft, hat das pferdefleisch deutlich sichtbar und lesbar als "pfcrdcflcisch", das mit 

pjerdefl~isch vermischtc Fleisch deutlich sichtbar und lesbar als "mit cincm Zusatz von Pfcrde­
j 

ft;';isch" und die F1cischwarcn aus Pfcrdcfleisch deutlich sichtbar und lesbar als "Pfcrdcftci­.. 
schwaren" zu kennzeichnen. , 

r' 
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Geltender Text 

(S) Wer PEcrdcfleiscb, 'Fleisch'mit ~ Zusatz 
von pferdefleisch und Fleischwaren aus, pferde­
fleisch (WGme. Pökdwuen, Fleischgcrichu:, Ge­
richte mit Fleisch und Konserven) in 
Geschlftsriumen. in denen andere FIeisc:Lson.en 
feilgehalten oder verkauft werden, fcilhilt oder 
verkauft, bat das PEcrdefleisch deutlich sichtbar 
und Ic$bar als ",PEcrdefleischc

, da.s mit pferdeflcisch 
vermischte Fleisch deutlich sichtbar und lCsbar als 
.mit einem Zusatz von PEerdefleischc und die 
Fleischwaren . aus PfeCdefleisch deutlich sichtbar 
und lesbar als .Pferdefteischwarcn- zu kennzeich­
nen. 

(6) 'Flcisc:her. die ihr Gewerbe innerhalb eines 
Onsgcbictes ausüben, in dem kein Gewerbetrei­
bender den Kleinhandel mit LcbenSmiudn ausübt, 
sind auch berechtigt, in dem betreffenden Standort 

den Kleinhandel mit Lebensmitteln auszuüben. 
Diese Berechtigung bleibt erhalten, auch wenn in 
der Folge ein zum Kleinhandel mit Lebensmitteln 
berechtigter Gewerbetreibender innerhalb dessel­
ben Onsgebietes mit der Gewerbeausübung 
beginnt. 

'. 

Vorgeschlagener Text 

(6) Fleischer, die ihr Gewerbe innerhalb eines Ortsgebietes ausüben, in dem kein 
Gew.;Jbctrcibender den Kleinhandel mit Lebensmitteln ausübt, sind auch berechtigt, in dem 

be~1tenden Standort den Kleinbandcl mit Lebensmitteln auszuüben. Diese Berechtigung bleibt 
erhaijen, auch wenn in der Folge ein zum Kleinhandel mit Lebensmitteln berechtigter Gewer-

~. 

betr~ibender innerhalb desselben Ortgebietes mit der Gcwerbcausübung beginnt, 
/' 

(~ 
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Geltender Text 

Augenoptiker 

S 96. Augenoptiker es 94 Z 64) sind zur 
Anpassung und Abgabe von Korrektionsbrillen 
einschließlich der Brillenglasbestimmung berech­
tigt. Sie haben die genannten Arbeiten durch hiefür 
·ausgebildeteI:achkrifte ausfahren zu lassen. 

Vorgeschlagener Text 

Augenoptiker 

§ 122. Augenoptiker (§ 94 Z 33) sind zur Anpassung und Abgabe von Korrckti­

onsb,illen eiDschlicßlich der Brillenglasbcstimmung berechtigt. Sie haben die genannten Arbei­

ten durch hiefilr ausgebildete Fachkräfte ausfilhrcn zu 1asscn. 
'" 

Zahntechniker 

§ 123. (1) Zahntechniker (§ 94 Z 36) sind berechtigt, für die Herstellung eines hcr­

ausl;ehmbarcn Zahnersatzes im zahnärztlich sanierten Mund von Menschen Abdruck zu neh­
meT; sowie die notwendigen An- und Einpassungsarbeiten an einem solchen Zahnersatz , 
durehzuführen. 

(2) Das Aufsuchen von Personen zum Zwecke der Entgegennahme von Bestellun­

glltl auf Zahntechnikertätigkeiten gemäß Abs.l sowie die Entgegennahme von Bestellungen auf 

soiche Tätigkeiten außerhalb der &tricbsstätte des Zahntechnikers sind verboten. 
! 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann im Einvemch­

m;n mit dem Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz zur Vermeidung einer 
~ . 

G,;läIudung von Leben und Gesundheit von Menschen durch Verordnung nähere Vorschriften 

üier die Ausübung der im Abs.l angeführten Tätigkeiten, insbesondere über die Einrichtung der 

~triebsstätten und die bei der Ausübung des Handwerks zu verwendenden Geräte und sonsti-
:. 

g~n Hilfsmittel, festlegen. 

(6 
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Geltender Text 

Friseure und Pcriick .... macher 

S 102. (1) Friseure und Perilckenmacher U 94 
Z 70) sind unbeschadet der Rechte der fußpfleger 
und Kosmetiker (Schönheitspfleger) auch berech­
tigt, dekorative Kosmetik (Schminken) und Nagel­
pflege auszufahren. 

(2) Gewetbctceibendc, die am 1. Juli .1993 auf 
GlUnd einer entsprechenden Gewc:rbcben:c:btigung 
das Friseur- und Perilckcnm~erhandwerk aus­
üben und im Rahmen der Ausübung . dieses 
Handwerks auch die Tltigkeiten des gebundenen' 
Gcwetbe~ ~er Fußpfleger ausüben, dUnen letztere 
Tätigkeiten im Rahmen der Ausnbung des Friseur­
und Perllckenmacherhandwerks nur dann weiter 
ausüben. wenn sie 

1. nachweisen, daß sie die Tätigkeiten des 
gebundenen Fußp'flegergewerbes in der Zeit 
vom 1. Juli 1992 bis 30. Juni 1993 im 
Rahmen einer befugten AusObung des 
Friseur- und Perilckenmachcrhandwerks tat­
säclilich regeJmIßi'g ausgeübt babeia, und 

2. die weitere Ausübung der Bczirksverwal­
wngsbehörde spitcstcns am 30. NoVember 
1993 anzeigen. 
S 345 Abs. 7, Abs. 8 Z 1 und Abs. 9 gilt 
sinngemäß. 

Andere Gewerbetreibende, . die das Friseur- und 
Perllc:kenmacherhandwerk. ausUben, dürfen . ~ 
1. Dezember 1993 nicht. mehr Tätigkeiten des 
Fußpßegergewerbes auf GlUnd einer <:;ewe.rbebe­
rechtigung far das Friseur- und Perllckeomac:ber­
handwerk ausüben. 

Vorgeschlagener Text 

- --_.- _._---;-

Friseure und Pcrückenmacher 

§ 123a. (1) Friseure und Pcrückenmacher (§ 94 Z 37) sind unbescbadet der Rechte 

der Fußpfleger und Kosmetilcer (Schönheitspfleger) auch berechtigt, dekorative Kosmetik 

(Set minken) und Nagelpflege auszuführen. 
J 

(2) Gewerbetreibende, die am 1. Juli 1993 auf Grund einer entsprechenden Gewer­

beFrechtigung das Friseur- und Periickenmacherhandwerk ausgeübt haben und im Rahmen 
dCf Ausübung dieses Handwerks auch die Tätigkeiten der Fußpfleger ausgeübt haben, dürfen 

le.\:Ztere Tätigkeiten im Rahmen der Ausübung des Friseur- und Periickenmacherhandwerks nur 
dQim weiter ausüben, wenn sie 

11 
1.. nachweisen, daß sie die Tätigkeiten der Fußpfleger in der Zeit vom 1. Juli 1992 bis 30. Juni 

1993 im Rahmen einer befugten Ausübung des Friseur- und Periickenmacherhandwerks 
tatsächlich regelmäßig ausgeübt haben, und 

2, die weitere Ausübung der Bezirksverwaltungsbehörde spätestens am 30. November 1993 

angezeigt haben. 

§ 345 Abs. 7, Abs. 8 Z. 1 und Abs. 9 gilt sinngemäß. 

'::ldere Gewerbetreibende, die das Friseur- und Periickenmacherhandwerk ausüben, dürfen ab 

t Dezember 1993 nicht mehr Tätigkeiten der Fußpfleger auf Grund einer Gewerbeberechtigung 
fur das Friseur- und Periickenmacherhandwerk ausüben. 
'!: 

~~ 
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Geltender Text 

T cxtilreiui,ci' 

S 111. Kein Handwerk gemiß § 94 Z 71 ist 
unbachadet der Rtchte' der Tcxtilrciniger die 
Obemahme von Meitell fi1t das Handwerk der 
T extiIreiniger. 

Schid1ingsbckim.pfer 

. S 117. (1) Einer Gewerbebercchtigung für das 
Handwerk der Schädlingsbekimpfer <S 94 Z 73) 
bedarf es far '. . 

1. die Bekimpfu~g ,von tierischen und pflanzli­
chen Schädlingen mit hochgiftigen Gasen. 

2. die Bekämpfung von tierischen und pflanzli­
chen Schlidlingen ohne Verwendung hoch­
giftiger Gase. 

(2) Kein Handwerk gemliß § 94 Z 7) ist 
unbeschadet der Rechte der Schlidlingsbekämpfer 
die Bekämpfung von tierischen und pflanzlichen 
Schidlingen ohne Verwendung hochgiftiger Gase 

I. durch Zimmermeister bei Bauten, die ihrem 
Wesen nach Holzkonsuuktionen sind, bei­
spielsweise bei Holzhiusern, HolzdachstUhlen 
und Holzbri1cken und 

2. durch Bildhauer. Drechsler. Orgelbauer und 
TISchler im Zuge von Reparaturarbeiten oder 
Restaurierungen. 

Hoc:hgifti,e Gase und bcsODdcn gefährliche Stoffe 

S 118. Der Bundesminister für wirtsc:hafdiche 
Angelegenheiten hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Umwelt" Jugend und Familie 
durch Verordnung festzu1egen,·. wel~e . Stoffe 
wegen ihrer besonderen Gefährlichkeit zur Be­
kimpfung von Schädlingen nicht verwendet 
werden dürfen. ' 

Vorgeschlagener Text 

Textilreiniger 

§ 123b. Kein Handwerk gemäß § 94 Z 38 ist unbescbadet der Rechte der Textilrei­

ni,er die Übernahme von Arbeiten für das Handwerk der Textilreiniger. 

Schädlingsbelcämpfer 

,". "'1' ,~ 123c. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Handwerk der Schädlingsbekämp­
fe\ (§ 94 Z 39) bedarf es für 

1. die Bekämpfung von tierischen und pflanzlichen Schädlingen mit hochgiftigen Gasen und 

2. die Bekämpfung von tierischen und pflanzlichen Schädlingen ohne Verwendung hochgifti­
ger Gase. 

(2) Kein Handwerk gemäß § 94 Z 39 ist unbesebadet der Rechte der Schäd1ingsbe­

k..Jnpfer die Bekämpfung von tierischen und pflanzlichen Schädlingen ohne Verwendung 
f 
~giftiger Gase 
1; durch Zimmermeister bei Bauten, die ihrem Wesen nach Holzkonstruktionen sind, bei­

spielsweise bei Holzhäusem, Holzdachstühlen und Holzbrücken und 
:2 durch Bildhauer, Drechsler, Orgelbauer und Tischler im Zuge von Reparaturarbeiten oder 

Restaurierungen. 

Hochgiftige Gase und 

besonders gefährliche Stoffe 

§ 123d. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat im Einver­

nihmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie durch Verordnung festzule­

~n, welche Stoffe wegen ihrer besonderen Gefährlichkeit zur Bekämpfung von Schädlingen 

Il!Icht verwendet werden dürfen.· . ' 

'0 

109/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
146 von 230

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltender Text 
Vorgeschlagener Text 

--------------....,....---.. 

§ 124 lautet: 
"§ 124. Nicht bcwilligungsptlichtige gebundene Gewerbe sind die im folgenden ange-

führten Gewerbe: 

, . Arbcitsvermittler; 
\ 
... Bcstatter; 
1& 
;;. Buchhaltungsgcwerbe; 
., > ,. 

j. Drucker und Druckformenhersteller; 

J. EIZcugung von kosmetischen Artikeln; 
• 
Q. Fotografen; ... 
~. Fußpfleger; 
I 

.;. Gastgewerbc; , 
g. Getreidemüller; 

W. Handelsgewerbe mit Ausnahme der bcwilligungspflichtigen 
• - gebundenen Handelsgewerbe. des Betriebes von Tankstellen 

sowie der gemäß § 158 ausgenommenen Handelsgewerbe; 

Handelsagenten (verbundenes Gewerbe); 

;,1. Kosmetik (Schönheitspflege); 
t 
12. Massage; 
• 
~3. Molker und Käser; , 
~4. Persona1krcditvermittlung und Hypothekarkrcditvermittlung; 
f 
~5. Reisebüros; 
~ 
16. Sicherheits!aehkraft; 
~ 
17. Spediteure einschließlich der Transportagenten; 
f 

is. Unternehmensberater einschließlich der Unternehmensorganisatoren; 
• 
J9. Versicherungsagent; 

fO. Versicherungsmakler; 

r1. Vulkaniseure." 

'A 
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Geltender Text 

,-

Vorgeschlagener Text 

§ 127 lautet: 

" § 127. Folgende gebundene Gewerbe dürfen erst nach Erlangung einer Bewilligung 

a'1geübt werden: 

1. Waffengewerbe (Büchsenmacher); 

2. Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie von ZOndmitteln 

und sonstigen Sprengmitteln, die nicht dem Schieß- und Spreng­

mittelgesetz unterliegen, und Handel mit diesen Erzeugnissen 

(Pyrotechnikunternehmen); 

3. Sprengungsuntemehmen; 

4. Baumeister; 

5. TecJmische Büros; 

6. Chemische Laboratorien; 

7. Herstellung von Arzneimitteln und Großhandel mit AIzneimiuelni 

Herstellung von Giften und Großhandel mit Giften (verbundenes Gewerbe); 

8, Drogisten; 

9, Herstellung von und Handel mit Medizinprodukten, soweit 

diese Tätigkeiten nicht unter ein Handwerk oder ein anderes 

gebundenes Gewerbe fallen; 

1~. Kontaktlinsenoptiker; 

n. Immobilienmakler; Immobilienverwalter; 
" , Bauträger (verbundenes Gewerbe); 

1" Inkassoinstitute; 

1~. Berufsdetektive; Bewachungsgewerbe (verbundenes Gewerbe); 

1." Überlassung von Arbeitskräften; 

15. Errichtung von Alarmanlagen." 

f . .., '0, 4.-
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Geltender Text 

8c:statter 

S uo. (1) Einer Gewerbebercchtigung für das 
gebundene Gewerbe der Bestau.ct <S 124 Z 3) 
bedarf es für 

1. die Durchfahrung von Tou:naufbahrungcn. 
-feierlichkeiten und -oberfahrungen sowie von 
Bc:stauungen und Exhumierungen; 

2. die Bcistdlung und den Kleinverkauf der 
erforderlichen Einrichwngen und Gegenstän-

de zur Durchführung der unter Z 1 ange­
führten Verrichwngen; 

J. die HcrstCllung der unter Z 2 angeführten 
Gegenstände. soweit diese nicht in den 
Bercchtigungsumfang eines anderen gebunde­
nen Gewerbes oder eines Handwerkes fällt. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 13ti Abs.l1autet der Klammerausdruck: "(§ 124 Z 2)". 
~ 

/ "'! 
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Geltender Text Vorgeschlagener Text 

§ 135 samt Überschrift lautet: 

"Buchhaltungsgewerbe 

§ 135. Einer Gewerbeberechtigung für das gebundene Buchhaltungsgewcrbe (§ 124 

Z~) bedarf es für die Anlage, die Führung und den Abschluß kaufmännischer Bücher sowie für 
t 

di~ EIstellung von Rohbilanzen." 

, ( .. 
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Geltender Text 

Drucker 

S 135. (1) Einer Gewerbebcrechtigung für das 
gebundene Gewerbe der Drucker (§ 124 Z 4) 
bedarf es für die SatZhemcllung nach allen 
Verfahren, die Vervielfältigung von Sch~n unp 
unbescbadet der Rechte der Fotografen, für die 
Vervielfältigung von bildlichen Dustdlungen in 

. einem zur Massenherstellung geeigneten Verfah-
ren. 

(2) Drucker sind auch zum Verlag und zum 
Verbuf ,von Sc:hriften und bildlichen Damcllun­
gen sowie zum Verk.auf von Satzel'ZCugnissen aller 
Art berechtigt. die sie mit eigenen Beuiellsmittdn 
und 'auf eigene Redmung herstellen. 

(3) Kein gebundenes Ge!terbe gemiß S 124 Z 4 
ist unbeschadet der Rechte der Drucker 
.. 1. die SpieUwteneneugung; 

2. das Bec:lnJcken von Webwaren, Stric:k- und 
Wukwaren, Tapeten, Glaswaren, Metallwa­
ren (ausgenommen Follen), Gum.miwaren und 

. KunstStOffwaren (ausgenommen Follen). 

Druddormeahersteller 

S 13'" Kein gebundenes Geweme gemäß S 124 
Z 5 ist unbeschadct der Rechte der Druckformen­
herstcIler die Erzeugung von Trockenbngelstem­
peln und Trockenbngeletiketten' sowie die 
Erzeugung von Druckformen für das Bedru4en 
der im S 135 'Ab$. 3 Z 2 genannten Erzeugni.s!e. 

Vorgeschlagener Text 

~ 136 samt Überschrift lautet: 
t 

"Drucker und DruckformenheISteller 

§ 136. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das gebundene Gewerbe der Drucker und 

DrurkformenheISteller (§ 124 Z 4) bedarf es für die SatzheIStellung nach allen Verfahren. die 

Ver~ielfältigung von Schriften und unbescbadet der Rechte der Fotografen. für die Vervielfälti­

gun.: von bildlichen DaIStellungen in einem zur MassenheISteIlung geeigneten Verfahren. 
t 

(2) Drucker und DruckformenheISteller sind auch zum Verlag und zum Verkauf von 

Sch.:iften und bildlichen DaIStellungen sowie zum Verkauf von SatzeJzeugnissen aller Art be-.. 
rec~tigt, die sie mit eigenen Betriebsmitteln und auf eigene Rccimung heIStellen. 

• 
(3) Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 124 Z 4 ist unbeschadet der Rechte der Drucker 

un~ DruckformenheISteller 

1. die Spielkartenerzeugung; 

2. das Bedrucken von Webwaren. Strick- und Wirkwaren. 

Tapeten. Glaswaren, Metallwaren (ausgenommen Folien). 

Gummiwaren und Kunststoffwaren (ausgenommen Folien); 

3. die &zeugung von Trockenbiigelstempeln und Trockenbügel­

etiketten sowie die &zeugung von Druckformen für das Be­

drucken der in Z 2 genannten Erzeugnisse." 

(<; 
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Geltender Text 

FRmdc:a!ülu:er 

.. 1 137. (l) Einer Ciewerbeberedltilunl fiIr die Ausübung des gebundenen Gewerbes der Fremden. 
fillver (I 124 Z 7) beduf es fiIr die FOIvunl von Personen. um ihnen 

I. die lIIstorischen Reichdlmer und das künstJerische und kultureJ1e Erbe ÖstClTCichs (öffentliche 
PIIae und 0ebIude. SammJUnlen. Ausstellungen, Museen, Denkmller und &innerungsstillen. 
Kin:heII. KUIster. 1beaIer und VeranÜaunps1lllen, Induslrie- und Wiruchaftsanlagen. Brauch. 
IUlllSvetlllSWtunaeu sowie Besonderbeiten von Landschaft, Flora und Fauna). 

2. die tesellIchaIIIicbe, soziIIe und poIiliJche Situation im nalionlllen und Ubemalionalen Zusam. 
meaIIIIl, 

3. spordIcbe und gesellschafJllche Veransllltungen 
zu z.eiaen und zu erIdIren.' Die 1lIi&keit nach Z I bedarf der Nicderlassungln ÖSterreich. 

(2) Kein gebundenes Gewerbe gemiS § 124 Z 7 sind unbesc:hadet der Rechte der Fremdenführer 
I. die nur in den FahrzeugCft des Ausflugswaaen-Ciewerbes. Mietwagen.Gewerbes. Taxi.Gewerbes 

und F'1Aker-Ciewerbcs Ileaebenen ErlllulerUngen. 
2. FUhrunaen. die in Cicbliuden oder im Gelände von den don Verfügungsberechtigten oder deren 

nachweislich Bcaufuagten durchlefilhrt werden. 
3. die vom Reiscbc_ Ci 168) bei der Betreuung VOn Reisenden gegebenen Hinweise: in diesem 

Sinne d.t der Reisebetteucr in Ausübung seiner Tätigkeit die Gäste auf Sehenswürdigkeiten 
aufmerksam machen. 

Mitarbeiter 

§ US. (1) Gewerbetreibende. die zur Ausübung 
des gebundenen Gewcroes der Fremdenführer 
berechtigt sind, dürfen bei der Ausübung der im 
S 137 Abs. 1 genannten Tätigkeiten nur solche 
Personen veswenden, die die zu dieser V crwen­
dung erforderliche fachliche Eignung besitzen;' sie 
mQssen. wenn sie nicht bloß aushilfsweise ver­
wendet werden. eigcJd:,J:CC.Chti". sein: 

(2) Die fachliche Eignung muß durch eine 
Prüfung nachgewiesen werden. Der Bundesminister 
für wiruchaftliche Angdegenheiten hat unter 
Bcdachtnahmc auf die im S 22 Abs. 8 angeführten 
Gesichtspunkte. durch Verordnung di~ erforderli­
chen Vorschriften ober die Zulassung zur Prüfung, 
den Stoff der schriftlichen und mÜlldlichen Prllfung , 
und die Beurteilung des 'Prllfungscrgebnisses zu 
erlassen. Im obrigen gilt die Bestimmung des S 351 
sinngemäß. ' 

Vorgeschlagener Text 

Die §§ 131 bis 140 samt Überschriften entfallen. 
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Geltender Text 

------------------~~~ 

. Legitimation 

S 139. (1) Gewc:rbcueibende, die zur Ausübung 
des gebundenen Gewerbes der Fremdenführer 
berechtigt sind, und dCrcn Mitarbeiter haben bei 
der Ausübung der im S 137 Abs. I' genannten 
Tätigkeiten eine von der Bezirksverwaltungsbehör­
de ausgestellte Legitimation mit Lichtbild mitzU­

fahren !l1ld diese auf Verlangen der behördlichen 
Organe' vorzuwcjscn. In" die Lep~tiOQ ~ind, 
allflllig~ ~rtlichc und sachliche Bcschiänkungen' 
der BcrCc:htigung sowie die Frem.dsprache~ die der 
Gewerbetreibende oder der Mitarbeiter beh~t, 
einzutragen; weiterS können,Sachgebiete, in denen 
der Gewerbetreibende oder der Mitarbeiter der 
Bczirksverwa1tungs~örde beSondere Kenntnisse 
in geeigneter Weise nachweist, eingetragen werden. 

(2) Um die AusstellUng ~ Legitimationen 
gemiß Abs. 1 für . Gewerbetreibende und für 
Miwbeiter. die zur Ausübung der im S 137 
Abs. 1 gcnann~ Titigkciten verwendet werden, 
hat der Gewerbetreibende bei der Bczirksverwal­
tungsbehörde apzusuch~n. 

(3) Die A~llung der Legitimation far den 
. Gewerbetreibenden ist· zu verweigern. wenn er 

nicht zur Ausübung des gebundenen Gewerbes der 
Frcmdcnfahrer berechtigt ist. Die AUS$tcllung der· 
Legitimation für den Mitarbeiter ist zu verweigern, 
wenD' gegen ihn, eine dem S 13 Abs. 1 entspre­
chende strafgerichdiche Verurteilung vorliegt und 
nach der Eigenart der strafbaren Handlung und 
der Persönlichkeit des Verurteilten die Begehung 
der gleichen Qder einer ähnlichen Straftat bei der 
Ausübung der im S 137 Abs. 1 genannten Tätig-
keiten zu befürchten ist. ' 

Vorgeschlagener Text 
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(4) Die für den Mitarbeiter ausgestellte 
Legitimation ist von der Bezirksverwaltungsbehör­
de zurQckzunehmen, wenn sich ergibt, daß die im 
Abs. 3 angeführten Umstlnde nach AusStellung der 
Legitimation eingetreten sind. 

(5) Die Legitimationen für den Gewerbetreiben­
den und den Mitarbeiter haben den zur Kontrolle 
der Person notWendigen Anforderungen . zu 
genügen. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat durch Verordnung·festzule­
gen, auf welche Weise die Legitimationen hinsicht­
lich ihrer Ausstattung diesen Anforderungen zu 
entsprechen haben. 

BczcicLnuug 

S 140.: GewcrlJcucibende, die zur Ausübung des 
gebundenen Gewerbes der Fremdenführer berech­
tigt sind, ·dürfen eine international gebräuchliche 
Berufsbezeichnung führen. 

Vorgeschlagener Text 
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Fotografcn 

S 101. (1) Fotografcn <S 94 Z 78) sind auch zur 
Herstellung von Videofilmen berechtigt. 

(2) Kein Handwerk gemäß S 94 Z 78 ist 
unbeschadet . der Rechte. der Fotografen die 
Pressefotografie. ,. 

Vorgeschlagener Text 

§ 141 sant Überschrift lautet: 
" 

• Fotografen 

§ 111. (1) Fotografen (§ 124 Z 6) sind auch zur Herstellung von Videofilmen 

berechtigt. 

(2) Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 124 Z 6 ist unbeschadet der Rechte der Foto­
I 

grafen die F.;essefotografie.· , 
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Gastgewccbe 

.. S 142. (1) Einer Gewctbcbcrechtigung für das 
Gastgewctbe <S 12. Z' 9) bedarf es für 
. 1. Cfi~ Beh~ng von GIstcn. 

2. die VerabRichung von Speisen jeder Art und 
den.Verkauf von warmen und angerichccta1 
kalcen Speisen; . 

3. den Ausschank von alkoholischen Getränken 
und den Veckauf dieser Getränke in unver­
schlossenen Gefäßen; 

4. den Ausschank von nichtalkoholischen Ge­
. trinkco und den Verkauf dieser Getränke in 
. unverschlossenen Gefäßen. 

(2) Unter Verabreichung (Abs. 1 Z 2) und unccr 
Ausschank (Abs. 1 Z 3 und 4) ist jede Vorkehrung 
oder Tätigkeit zu verstehen, die darauf abgestellt 
ist, daß die Speisen .oder Getränke an On und 
Scclle genossen werden. 

Vorgeschlagener Text 

§ 142 Abs.1Iautet: 

"§ 142. (1) Einer Gcwerbcberechtigung für das Gastgcwerbc (§ 124 Z 8) bedarf es für: 

1. d;.F Bchcrbcrgung von Gästen; . 
2. d~c Verabrcichung von Speisen jeder Art und den Verkauf von wannen und angerichteten ,. 

k.:'1ten Speisen sowie den Ausschank von alkoholischen und nichtalkoholischen GetJ:änken 
~ 

uold den Verkauf dieser Gcttiinke in unverschlossenen Gefäßen." 
i 

Im § 142 Abs.2 entfällt der Klammerausdruck nach dem Wort ''Verabrcichung". Der 

Klammerausdruck nach dem Wort "Ausschank" lautet: "(Abs.1 Z2)". 
l. 
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S HJ. Kein gebundenes Gewerbe gemiß S 124 

Z9ist • 
l. die Verabreichung von Speisen, der Aus-

schank von Getrinken und der Verkauf von 
warmen oder angerichteten kalten Speisen 
durch Erzeugungs- und Handelsgewerbetrei­
bende in dem in den S5 97, 100, 103. 159 und 
284 ~bs .. 3 be~eichneten Umfang; 

" ... , " 

7. die Verabreichung von gebratenen. gegrillten· 
oder gesottenen Würsteß, gebratenem oder 
gegrilltem Fleisch (ausgenommen Innereien) 
von Rindern und Schweinen, gegrilltem 
Geflügel und FISch, Pommes fri~. FI~ch­
und WurstSalaten, I=ieisch- und Wwsimayon­
na:i.sesalaten, Brotaufstrichen, belegten Bröt­
chen, üblichen kalten Beigaben, wie Essigge­
mUse, Mayonnajs~ Senf. Kren, Brot. und 
Gebick, in einfacher Art, und von vorver­
packt angeliefertem Speiseeis sowie der 
Ausschank von Milchmischgeuinken, ande­
ren nichtalkoholischen kalten Getrinken und 
Flaschenbier, wenn hiebei nicht mehr ab acht 
Verabreichungsplitze (zum Genuß von: Spei­
sen oder Getrinken' bestimmte Plitze) 
bereitgestellt werden. Die Besclrinlwng auf 
die Bereitstellung von nicht mehr als acht 

VerabreichungsplätZen gilt nicht, wenn die 
Verabreichung von Speisen und der Aus­
schank von Getrinken in dem in dieser Ziffer 
festgelegten Umfang im Zusammenhang mit 
der Ausübung des Buschenschankes (§ 2 
Abs. 9) erfolgt; 

Vorgeschlagener Text 

.. 

Im § 143 Z 1 lautet das Zitat: "§§ 119, 120, 121, 159 und 284 Abs.3". 

Im § 143 Z 7 entfallen die Worte "von Milchmischgetränken, anderen nichtalkoholischen 

kalten" sowie die Worte "und Flaschenbier". 
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Rechte 

S 144. (1) GastgewClbetreibendc, die GI$CC 
bchabclgcn oder Speisen verabreieben • und 
warme;uod angerichwc kalte Speisen vedcaufen, 
sind berechtigt, 'Waren des oblichen ~esJ 
wie Treib- und Scbmiem.offe,. Toaeueartikc1, 
Badcaräkc1, FotoVClbraucbsmatcrial , Ansidus­
karten, obliebe RciscandenkcD es 158 Z 2)' Und 
die im S 158 Z 3 und .. angefaluten Druckwerke 
zu vcrbufen. . . . 

(2) GutgewClbetieibendc, die S~ verabrci­
·eben und wume und angerichwc kalte Spci.$en 
vcrbuf~ sind zum V crbuf von nicht· ance­
richteten' kalten Speisen, von balbfcttigen S~ 
von Lebensmitteln. die in ·ihrem GastgewCIbebe­
Uieb verWendet werden, und von Reiseproviant 
berechtigt. 

(3) Bq der. AusObung der Rechte gcmiß Abs. 1 
und . 2 mUß der Charakter des Beuiebes als 
GastgCVl'Clbebeuieb gewahrt bleiben und 'es dnrfen 
keine zusltzlieben Hilfskri.fte und keine zUsitz­
lichen Rlumlichkeiteo verwendet werden. Bei der' 
AusObuug der R.ccbte gcmiß Abs. 1 ist außerdem. 
eine. straßenseitigC? Schaustellung der WatCD 
verootcn. 

(4) Gastgewerbeueibendc sind auch zum Halten 
von Spielen berccbtigt, wenn der Charalaer des 
Betriebes als GastgewClbebeuieb gewahrt bleibt. 

(5) GutgewClbetreibendc, di~ alkoho1iscbe 
Geuinkc ausschenken und solche Gctrinkc in 
unverschlossenen Gefäßen verkaufen oder nicht­
alkoholische Getränke ausschenken und solche 
GeulDkc in unverschlossenen Geflßen verkaufen, 
sind im Rahmen ihrer GewClbeberechtigung 
ben:c:btigt, GeuIn1tc in handeIsOblich verscb1os­
scnen GcfIßen zu verkaufen. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 144 Abs.1 werden nach dem Wort "Druckwerke" die Worte "sowie Lebensmittel" 

eingefügt, 

§ 144 Abs.21autet: 
\2) Gastgewerbetreibende. die Speisen verabreichen und warme und angerichtete kalte . 

Speisen '.erkaufen, sind auch zum Verkauf von nicht angerichteten kalten Speisen sowie von 

halbferti~n Speisen berechtigt." 

§ 144 Abs.31autet: 
"t3) Bei der Ausübung der Rechte gemäß Abs.1 und 2 muß der Charakter des Betriebes , 

als Gastg;werbebetrieb gewahrt bleiben .• .. 
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(6) . Gastgewerbeueibende, die alkoholische 
Getrinke ausschenken und solche Getränke in 
unverschlossenen Gefäßen verkaufen oder nicht­
alkoholische Getdnke ausschenken und solche 
Getrinke in unverschlossenen Gefäßen verkaufen, 
sind berechtigt, kohlensäurehiltiges Wasser für den 
Bedarf ihrer Giste zu erzeu~en. Bei der Ausübung 

dieser Tätigkeit unterliegen diese Gastgewerbetrei­
benden jenen Vorsc:hrifu:n, die für die zur 
Erzeugung kohlensäurehälüger Getränke berech­
tigten Gewerbetreibenden gelten. 

(7) Gastgewerbetreibende sind auch berechtigt, 
Fahrzeuge ihrer Giste einzustellen und Sportgeräte 
an ihre Giste zu vermieten.' Sie sind ferner auch 
zum Verleihen von Druckwerken an ihre Gäste 
und zum Halten von Lcseräumen für diese 

berechtigt. 
(8) OlStgewcrbelr

eibende
• die Oliste beherbergen. sind zur Verabreichung des Frühstücks und \'on 

kleinen Imbissen und zum Ausschank von nichtalltobolischen OeträJ\ken und von Flaschenbier sowie von 
gebrannten geistigen Oetränken als Beigabe zu diesen Oetränken an ihre OlSte berechtigt. 

I .-

Vorgeschlagener Text 

Dem § 144 wird folgender Abs.9 angefügt: 
"(9) Gastgewerbetreibende, die Gäste beherbergen, sind berechtigt, für ihre Gäste Aus-

t.ugsfa/uten uä. zu veranstalten, sofern es sich dabei nicht um Pauschalreisen im Sinne des § 2 
t' 

Z 1 der Reisebüro-Sicherungsverordnung, BGBI. Nr. 881/1994 idgF, handelt." 

", 

J ,:#. . 
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Bcfihicua&soach"cis fÜr HanddsagCOtel1 und 
Handelsgewerbe 

S 154. (1) Der BefihigungsnachweiS. für das 
Gewerbe der Handelsagenten <S 124 Z 10) und ein 
Handelsgewerbe (§ 124 Z 11) ist zu erbringen 
durch . 

1. Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch 
einer wütschaftswissenschaft1ichen Swdien-

. rich~ng an einer inländischen Universität 
oder einer Handelsakademie oder deren 
Sonderformen gemiß S 7S Abs. l.lit. a bis ~ 
und Abs. 3 des SchulorganisationsgesetzCs' 
oder 

2. Zeugnisse 
a) aber die erfolgreich abgelegte Lehrab­

schlußprnfung in einem einem Handels~ 
gewetbe entsprechenden Lehrberuf . 
und 

b) über eine mindestens einjährige kaufmän-
nische Tätigkeit 

oder 
3. Zeugnisse 

a) über die erfolgreich abgelegte Unternen­
merprnfung oder den erfolgreichen Ab­
schluß des Handelsassistentenlehrganges 
am Wirtschaftsförderungsinstitut einer 
Kammer der gewetblichen Wirtschaft 
und 

b) über eine mindestens einjährige kaufmän-
nische Tätigkeit 

oder 
4. Zeugnisse 

a) über den erfolgreichen Besuch einer 
mindestens drei;lhrigen berufsbildenden 
mittleren Schule oder einer nicht in Z 1 
angefnhrten berufsbildenden· höheren 
Schule. in denen eine mit der Ausbildung 
in einem einem Handelsgewetbe entspre­
chenden Lehrberuf gleichwertige Vermin­
lung einschlägiger Kenntnisse und Fertig­
keiten erfolgt, 

Vorgeschlagener Text 

Im Einleitu::lgssatz des § 154 Abs.llautct der Klammerausdruck JIIICh dem Wort "Handels­., 
gewerbe": ~(§ 124 Z 10)". 

. . In, § 154 Abs.1 Z 2, 3 und 4 entfallen jeweils die Bezeichnung "a)", das Wort "und" sowie 

die lit p. 

:'.~. , . 
• -'0 
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und 
b) Ober eine mindestens einjährige kaufmän­

nische Tätigkeit, 
oder 

5. Zeugnisse 
a) Ober den erfolgreichen Besuch einer nicht 

in Z tangeführten Swdienrichwng an 
einer inländischen Universität oder einer 
aUgemeinbildenden höheccn Schule oder 
einer nicht in Z 1 oder • angeführten 
berufsbildenden höheccn oder mindestens 
dreijihrigen berufsbildenden mittleren 
Schule 
und 

b) über eine mindestens zweijährige kauf­
minnische Titigkeit. 

(2) Die Tätigkeit des Gewerbetreibenden in dem 
von ihm ausgeübten Handwerk oder gebundcf\cn 
Gewerbe (S§ 124 und 12n gilt a1s kaufminlÜ$cl1e 
Tätigkeit. 

Vorgeschlagener Text 

Im ~ 154 Abs.l Z 5 lit.b wird das Wort "zweijährige" durch das Wort "einjährige" ersetzt. 

l.~ 

.~.~ 

'" 
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S 155. (1) Wer eine MeisterprOfu,ng oder eine 
Konzcssionsprüfung, bei der auch die ablic,ber­
weise bei der Meisterprüfung verlangten kauf­
miMischen Kenntnisse nachgewiesen werden 
mOSsen, nach den bis zum Inkrafttrcten des 
Bundesg~etzCS BGBI. Nr.29/1993 geltenden 
RccbtsVorscbriftcn erfolgreich abgdegt und eine 
mindestens einjihrige kaufminDische . Tätigkeit 
zurückgdegt hat, erbringt den Bcfihigungsßach­
weis für das unbescbrän.1ae Handelsgewerbe. 

Vorgeschlagener Text 

~. Im , iSS Abs.l entfallen die Worte: "und eine mindestens einjährige kaufmännische Tätig­

keit zupickgelegt" . 
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Haadds,cwcrbc 

S 157. Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
eines Handelsgewerbes es 124 Z 11) berechtigt 
sind, sind auch 

1. zum Betrieb von Tankstellen es 124 Z 21) 
und 

. 2. zur Ausübung eines ·freien Handelsgewerbes 
gemiß S 158 berechtigt, sofem ihre Gewer­
beberecbtigung nicht eine Einschränkung 
aufweist, die die Ausübung des betreffenden 
in Z 1 oder' 2. genannten Handelsgewerbes 
ausschließt. 

Vorgeschlagener Text 

Im Einleit:.!Jigssatz des § 157 lautet der Klammerausdruck: "(i 124 Z 10)". 

·Im § 157 :,;. 1 entfallt der Klammerausdruck. 
~ 

,,, 
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Luftfahneugmcc:lwükcr 

S 162. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
Gewerbe der Luftfahrzeugmechanikcr <S 124 Z 14) 
bedarf es für die Erzeugung und Warumg von 
Luftfahrzeugen und Luftfahngerät. 

(2) Unter Wanung im Sinne des Abs. 1 sind 
1. die Instandsetzung einsdaIießlich der OQer­

holung oder Änderungsarbeiren sowie 
2. die Instandhaltung (einfache Wanung) zu 

vemehcn, wobei die einfache Warumg die 
regelmißige Pflege und KonuoUe. sowie die 
Behebung geringfügiger, die Lufunchtigkcit 
von Luftfahrzeugen oder die Beuiebssicher­
heit von Luftfahngerit nicht beeinträchtigen­
der Mingel einschließlich des Ein- und 
Ausbaues von Bestandteilen umfaßt. 

T ciltätigkciteD 

S 1'3. Eine Gewerbeberechtigung für die War­
wng von Luftfahrzeugen oder Luftfahngerit im 
Sinne des S 162 ist für nachstehende ntigkeiten 
erforderlich: 

1. Tltigkeiten am Flugwerk von I..Liftfahrzcu­
gent 

2. Titigkciten an Triebwerken von Luftfahr-. 
zeugen; , . 

3. Titigkeiten an der elektronischen Bocda!,lSrll-
stung von Luftfahrzeugen; , 

4. Tltigkeiten an der nichtelektronischen ·.Bord;. 
ausrüstung von Luftfahneugen; , . 

5. Tltigkeiten an sonstigem Lufdahngerit.' 

Vorgeschlagener Text 

D:e §§ 162 bis 164 samt Überschriften entfallen. 
• 
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Vorschriften über die Gcwcrbcausübung 

S 164. (1) Wanungsubcitcn an. I..ufifahrzeugen 
und Luftfahrtgerit dllrfen nur von fachlich 
beflhigtcn Personen ausgeführt werden. Der 
Ausbildung von Lehrlingen im Rahmen der" 
Bestimmungen des Bc:1ufsausbildungsgeseu.es, 
BGBl. Nr. 14211969, steht dieses Gebot nicht 
entgegen. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat unter Bedachtnahme auf die 
erforderlichen Fahigkeiten und Kenntnisse im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister far öffent­
liche Wirtschaft und Verkehr durch V erordn~ng 
festzulegen, wie die im Abs. 1 geforderte fachliche 
Befihigung für bestimmte Wartungsarbeiten an 
bestimmten Luftfahneugen oder an bestimmtem 
Luftfahngerät nachzuweisen ist. 

(3) Die Gewerbetreibenden" haben jedenfalls 
dafür zu sorgen, daß die Wartungsarbeiten an 
Luftfahneugen und Luftfahngerät SO ausgefUhrt 
werden und die Einrichtung der Beuiebsstitten so 

ausgestaltet wird, daß eine einwandfreie Wanung 
der Luftfahrzeuge und des Luftfahngerites ge-
wihdeistet ist. 

(4) Der Bundesminister fUr wirtschafdiche 
Angelegenheiten hat erforderlichenfalls unte( Be­
dachtnahme auf den Stand der Technik oder auf 
die üblicherweisc an die Wanung von Luftfahr­
zeugen und Luftfahrtgerit z.u stellenden Anforde­
rungen im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
far öffendiche W'uuehaft und Verkehr durch 
Verordnung festzUlegen, auf welche W:eise den 
Verpflichtungen der Gewerbetreibenden gemäß 
Abs. 3 entsprochen wird. 

Vorgeschlagener Text 
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Vorgeschlagener Text 

. § 165 sa;t1t Überschrift lautet: , 
"Massage 

§ 1.1
S

, Personen, die das gebundene Gewerbe der Massage (§ 124 Z 12) in vollem Um­

fang ausüb~n, sind berechtigt, nach Anordnung eines Ames Heilmassagen durchzUführen.· 
~ 

l.w 

.~.,,:, 
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Reisebüros 

S t66. (1) Einer G~ezbeberechtigung für das 
Gewerbe der.Rcisebaros <s 124 Z 17) bedarf es far 
die AUsgabe, Vennitdung und Besorgung von 
Fahrausweisen (cinsddießlich der Anweisüngen auf 

. Liege- und SchIafwagenplitze.:Platzkarten u. dgL) 
in- . und alJSländischer Verkehrsuntemehmen jeder 
Art, die Vermittlung von durch Verkchrsunw­
nehmen' dur-4zuführenden Personenbefördenm­
gen, die Vennitdung von Pa~chalreisen 
(Gcscllscbaftsfahrten),. die Vemutdung und die 
BesoIg1iDg:'von für Reisende bestimmter Unter­
kunft oder Verpflegung sowie die Veranstaltung 
von PauscbaIreisen (Gesellschaftsfahrten). die der 
VeranstalteJ; direkt oder über einen . Vermittler 
anbietet. 

(2) ••• aufgehoben gern. 
BGBl.Nr. 598/1996 

(3) Kein gebundenes Gewerbe gemäß S 124-
Z 17 sind 

1. die' Ausgabe, Vermittlung oder Besorgung 
von Fahrausweisen durch Verkehrsuntemeh­
'men für gleichartige Unternehmen und, 
soweit· es sich um eine Tätigkeit untergeord-

neten Umfanges handelt, von Fahrausweisen 
für Anschlußfahrten für Verkehrsunterneh­
men anderer Ani 

2. die Ausgabe, Vermitdung oder Besorgung 
von Fahrausweisen der Verkehrsunternehmen 
für den .Straßenbahn-, Stadtbahn, Schnell­
bahn- und Kraftfahrlinienverkehr innerhalb 
des GemcindegcbiCteS oder von und zu 
Gemeindegebicten der näheren Umgebung 
(V orotteVerkehr); 

Vorgeschlagener Text 

I - -~ - -7 

.1m § 166 Ab! .1 lautet der Klammerausdruck nach dem Wort "Reisebüros": "(§ 124 Z 15)". , . 

. § 166 t\Ps.2Iautet: 

"(2) Ist die Gewerbeanmeldung (§ 339) nicht auf die Ausübung des Rciscbürogewerbcs 
~ 

in seinem '=ipllen Umfang (Abs.l) gerichtet, so hat die Aruneldung eine Einschränkung zu ent-

halten, die !llch im Rahmen der im Abs.1 genannten Tätigkeiten hält." 
~ 

1m Eirueitungssatz des § 166 Abs.31autet das Zitat: "§ 124 Z 15". , 

.~ 
.I •• :,-

.~ 
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3. die Vennittlupg von Unterkunft Eilr Reisende 
in V Clbindung mit der Ausgabe von Fahnus­
weisen durch Fluglinienuntemehmen sowie 

. durch ·Eiscnbahnuntemchmen, jedoch mit 
Ausnahme von Pauschalreisen; diese VerDÜtt­
lungstitigkeit darf jc:doc:b ·nUr auf Wunsch 
der Reisenden durc:hgeführt werden und es 
darf keine Werbung hicfilr erfolgen; . 

•. die ·Vermittlung von Pasonenbeförderungs­
leiswngc:n des Taxi-Gewctbcs durch Taxi- . 
funk; 

5. die Vermittlung von Privatzimmcm an 
Reisende zu vori1bergChendem Aufenthalt. 

(.) GewClbetreiben~ die zur unbcschrinktcn 
oder zu . eülcr ged AbI!. 2 Z 2 besduinkten 
Ausübung des Rt:iscbnrogcwcrbcs ~cedttigt sind, 
sind auch bcrc:dltigt· . 

1. zur Be~uung der von in- und ausländischen 
Reisebüros vermittelten Reisenden und zu 
Vcmüttl~ die im Zusammenhang mit 
Reisen, Aufenthalten oder Tagungen $tChen; 

2. nur in Verbindung ~t. Leiswngen gemäß 
. Abs. 1 zur Vermittlung und Besotgtmg von 
Leistungen, die mit Reisen im Zwanunenhang 
stehen; 

3. zum Verkauf der im S 158 Z 3 angeführten 
Druckwerke. 

(5) Der Landeshauptmanit hat unter Bcdacht­
nahme auf· gCogxapLisdie. wiruchafdiche. raum~ 
ordnungspolitiic:hc und towismusorganisatOrisChe 
Gegebenheiten riumlich zusamm~endc Tou­
rismusregionen (ur die Ausabung der im Abs. 2 Z 1 
genannten gewerblichen TätigkeiteQ festzulegen; 
der Landeshauptmann von Wien kann auch 
festlegen, daß das Land Wien eine Tourismwre­
gion bildet. Eine gem.iß Abs. 2 Z 1 bcsChrinkt.e 
Gewerbeberechtigung für das Reiseb~rQgewerbe 
darf nicht for einen Standort in einer Gemeinde 
begrQndet werden, die zu keiner Tourismusrcgion 
.gehört. 

Vorgeschlagener Text 

L)l § 166 Abs.41autet der Einleitungssatz: 
.' "(4) Gewerbetreibende, die zur Ausübung der Tätigkeit der Reisebüros in vollem Um­

fang (Abs.l) oder eingcscbränkt auf die Tätigkeiten der Veranstaltung von Pauschalreisen 

(G~~lIschaftsfahrten) in Kraftfahrzeugen, die der Veranstalter direkt oder über einen Vennittler .. 
anbietet, ben:chtigt sind, sind auch berechtigt" 

§ 166 Abs.s lautet: 

"(5) Der Landeshauptmann hat unter Bedachtnahme auf geographische, wirtscbaft1iche, 

raL;.mordnungspolitische und tourismusorganisatorische Gegebenheiten räumlich zusammen­

hängende Tourismusregionen für die Ausübung der Tätigkeiten der Vermittlung und Besorgung 
It 

vo~ Unterkunft oder VelPflegung innerhalb der Tourismusregion, zu der die Standortgemeinde 

gepört, festzulegen; der Landeshauptmann von Wien kann auch festlegen, daß das Land Wien 

eil"~ Tourismusregion bildet. Eine gemäß dem ersten Satz beschränkte Ausübung der Tatigkeit 
• 

dei Reisebüros darf nicht für einen Standort in einer Gemeinde begründet werden, die zu keiner • 
Twrismusregion gehört." .. 
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Rcisebctrcucr 

S 168. (1) Gewerbeueibende, die Gesellschafts­
fahrten veranstalten oder Reisende gemäß S 166 
Abs." Z 1 beueuen, haben bei den von 'hnen 
veranstalteten Gesellschaftsfahrten und bei der 
Betreuung der Reisenden gemäß S 166 Abs. " Z 1 
dafür zu sorgen, daß eine geeignete Person die 
Reisenden betreut (Reisebeueuer). Der Reisebe­
trCuer hat insbesondere für die VeEpfiegung der 
Reisenden und für eine entsprechende Unter­
bringung in den Quartieren Sorge zu tragen. Er 
ist nach Maßgabe des § 137 Abs. 2 Z 3 auch 
berechtigt, Hinweise auf Sehenswilrdigkciten zu 
geben. 

(2) Wird eine ausländische Reisegesellschaft von 
einem Rcisebeueuer aus dem Ausland· dauernd 
begleitet, so ist auf dessen Tätigkeit dieses 
Bundesgesetz nicht anzuwenden. . 

Vorgeschlagener Text 

';! 

Im § 1j8 Abs.1 entfällt der letzte Satz. 
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Ausübqsvorscluiftcu 

S 169. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann enordcrlichehfalls unter 
Bcdachtnahme auf die ablicherweise an Reise­
büros zu stdlenden Anforderungen und auf e~e 
dem Ansehen der östcrreichischen Tourismuswin­
schaft entsprechende Gcwctbcausilbung durch 
Verordnung nibere Bestimmungen für die Aus­
übung des RcisebfirogcwC1bcs festlegen. Diese 
Verordnungen können Bestimmungen enthalten 
aber 

.1. Lage, Größe, Einrichtung und Ausstattung 
der für den Verkehr mit Kunden bestimmten 
Beuicbsriume; 

. 2. An und Umfang femmeldetec:hniScher Ein­
richtungen; 

). Fach- und Frcmdsprachcnkcnntnisse bcstiInm­
ter ArbeiUlehmer; 

4. Ausstauung mit Kursbachern, Hotelbachern, 
Tarifuntcrlagen. und sonstigen für die ord-

. nungsgemißc Gcw!=rocausabung edorderli­
chen Untcrlagen oder. V cdagbarkeit von 
Informationen in gleichem Umfang wie aus 
solchen Büchern und Unterlagen durch 
Anschluß an ein automationsuntersdltzt 
geführtes Datennetz; 

5. umfassende Information der Reisenden insbe­
• sondere durch detaillierte Weroeunterlagen; 

6. die Sicherung der Kuildcngelderund slcs 
RücktransporteS der Reisenden. 

Vorgeschlagener Text 

§ 16~ samt Übetscbrift lautet: 

• Ausübungsvorschriften 

,
169

. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Verordnung 

nähere ~estimmungen festzulegen über 
1. die ul1llfassende Information der Reisenden insbesOndere durch detaillierte Werbeunterlagen; 

I 2. die t..ücketstaltung der bereits entrichteten Zahlungen der Reisenden und der notwendigen , Aufwendungen für die Rückreise bei InsOlvenz des Veranstaltets einer Pauschalreise durch 
.. VeISicherungsvertrag, Bankgarantie oder Garantieerklärung einer Körperschaft öffentlichen .. 

Reetlts. 
Hinsicl;tlich der Ziffer 2 ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit und 

'4 
KonsumentenschulZ herzustellen." . 

'00 
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SJ'Cditcwc ciascblicßlicb der T raasportaccotell 

§ 170. (1) Die Spediteure einschließlieh der 
Transpoctagenten (§ 124 Z 19) sind auch berech­
tigt: 

I. zur Beförderung von Gütern zu und von der 
Station eines Eisenbahn-, Schiffaluu- oder 
Luftverkehrsunternehmens oder z.u und von 
den Lagern und Sammelstellen des Spedi­
teurs, wenn der Spediteur die Güter mit 

Frachtbrief einem solchen Unternehmen im 
eigenen Namen zur Beförderung zu über­
geben hat oder im Frachtbrief als Empfänger 
der Güter angegeben ist oder vom im 
Frachtbrief angegebenen Empfänger mit der 
Abholung der Güter von der Station eines 
solchen Unternehmens beauftragt worden istj 

2. zur Lagerei; 
3. z.ur Geltendmachung von Forderungen an 

TransportUnternehmen aus dem Frachtenge­
schiEt (Frachtcnreklamation) hinsichd1ch der 
Güter, deren Beförderung der Spediteur 
besorgt ha,t. ,. 

(2) Gewerbetreibenden, die zu einer auf die 
Tätigkeiten dcr Transpoctagcnten bcscbdnktcn 
Ausübung des Gewcrbes gcmäß S 124 Z 19 
bcrechtigt sind, stehen die im Abs. 1 a"icführtcn 
Rcchte nicht zu. . 

Vorgeschlagener Text 

, 

Im Einleitungssatz des § 170 Abs.llautet der Klammerausdruck: "(i 124 Z 17)". 

Im § 170 Abs.2lautet das Zitat: "§ 124 Z 17". 

, .. 
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Unterueluncnsberatec einsc:LJießlich der Untemeh­
measorganisatol'en 

S 172. (1) Unternehmensberater einschließlich 
der Unternehmcnsorganisatorcn (§ 124 Z 22) sind 
auch zur Ausübung der auf den Personenkrcis der 
Filhrungskrifte eingeschränkten AlbeitsVerminlung 
berechtigt, wenn sie den für diese Tätigkeit 
vorgeschriebenen Teil des Befähigungsnachweises 
entsprechend der Verordnung betreffend' den 
Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Unter­
nehmensberater einschließlich der Untcmehmen­
sorganisatoren erbringen. 

(2) Bis zur Erlassung einer das Recht zur 
Ausübung der auf den Personenkrcis der Füh­
rungskrifte eingesChränkten ArbeitsVemtinlung 
berücksichtigenden Verordnung betreffend den 
Befähigungsnachweis für das Gewerbe ·der"Unter­
nehmensberater einschließlich der Untemchmens­
organisatoren gilt für den Nachweis ,der 
.Befihigung zur Ausübung dieses Rechtes S 376 
Z9. 

(3) Die Vermittlung von Führungskriften im 
Sinne des Abs. 1 und 2 ist die Vemtitdungstätigkcit 
in bezug auf oHene Stellen, 'die nach dem Inhalt 
der TiÜgkcit mit leite~~ Angcste1lteo, 'denen 
maßgebender Einfluß auf di~' : 'Führung des 
Bctritbcs zusteht, .welche nicht als Arbciuichmer 
gelten und hinsiclulich derer das· angebotene 
Entgelt zumindest die Höbe, der Höchstbeitr:lgs­
'grundlage in ~cr Pensionsvcrsicherimg ziaChS 45 
des Allgemeinen Sozialvcrsicherungsgesetzes er­
reicht, ~~t werden. 

Vorgeschlagener Text 

. ,§ ; 72 lautet: 
t "§ 172. (1) UntemehmeDSbcrater einschließlich der UntemehmensorganisatoICll (§ 124 

Z 18) sind auch zur Ausübung der auf den PersonenJucis der Fiihrungskräfte eingescluänkten 

Arbeb3vennittlung berechtigt, wenn sie den für diese Tätigkeit vorgeschriebenen Befähigungs-
" nach"feis entsprechend der Verordnung über den Befähigungsnachweis für die T"atigkeit der 

Arbeiißvennittler erbringen, 
• 

(2) Die Vennittlung von Führungskräften im Sinne des Abs.l ist die Vennittlungstätig­

keit i,' bezug auf offene Stellen, die nach dem Inhalt der Tätigkeit mit leitenden Angestellten, 

deneJ; maßgebender Einfluß auf die Führung des Betriebes zusteht, welche nicht als Arbeitneh-
., 

mer edten und hinsichtlich derer das angebotene Entgelt zumindest die Höhe der Höchstbei-

" tragsgrundlage in der PeDSionsversicherung nach § 45 des Allgemeinen Sozialversicherungsge-

• setz~ erreicht, besetzt werden. 
~ 

(3) Unternehmensberater einschließlich der Unternehmensorganisatoren sind im Rah­

me!, ihrer Gewerbeberecbtigung zur Vertretung des Auftraggebers vor Behörden und Körper-
., 

sch,jften öffentlichen Rechtes berechtigt." 
• 

'00 
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Vcnichcruopmakler 

S 173. Versicherungsmakler <S 124 Z 24) sind 
auch berechtigt, ihre Auftraggeber aber die für sie 
vermittelten oder in ihrem Namen und .auf ~ 
Rechnung abgesch10ssenen Versicherungsvertrigc 
zu beraten.· 

Vorgeschlagener Text 

§ 173 ;amt ÜbeISChrift lautet: 
I 

"VeISicherungsagent, Versicherungsmakler 

§ 173. (1) VeISicherungsagenten (§ 124 Z 19) und Versicherungsmakler (§ 124 Z 20) 

sind auch pcICChtigt, in VeISicherungsangelegcnheiten zu beraten. 

V) Die gleichzeitige Ausübung des Gewerbes der Versicherungsagenten mit dem Ge­

werbe dC'jf Versicherungsmakler ist verboten. 

tJ) Die zur Ausübung des Gewerbes der Versicherungsmakler berechtigten Qewerbe­

~ treibend,n haben für ihre Berufstätigkeit eine Haftpflichtversicherungmit einer Versicherungs-

summe ~on mindestens 20 Millionen Schilling abzuschließen. 

}4) Die zur Ausübung des Gewerbes der Versicherungsmakler berechtigten Qewerbe­

treiben'\Fnhaben gegenüber Personen, die sich um einen Versicherungs- oder Rückversiche­

rungssc:.utz bemühen, ihre allfälligen unmittelbaren rechtlichen oder wirtschaftlichen Bindun-

.' gen an ~in Versicherungsunternehmen oder ihre Beteiligung an solchen Unternehmen oder um-

gekehrt, soweit sie eine völlig freie Wahl des Versicherungsunternehmens beeinträchtigen 

könnteh, offenzulegen.• 

; .... 
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Vorgeschlagener Text 

Nach. 173 wird folgender § 173a samt Überschrift eingefügt: 

"Mitarbeiter 

~ 173a. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung der gebundenen Gewerbe der Versi­

cherungs,genten oder der Versicherungsrnakler berechtigt sind, dürfen bei der Ausübung der 

den Geg~:nstand ihres Gewerbes bildenden Tätigkeiten nur solche Personen verwenden, die die 
~ 

zur dieser Verwendung erforderliche fachliche Eignung besitzen. 

• 
... 2) Soweit durch Verordnung nicht anderes festgelegt ist, ist eine Person jedenfalls 

• dann al~ fachlich geeignet anzusehen, wenn sie die l.ehrabschlußpfÜfung im l.eluberuf Versi-

cherun~kaufmann erfolgreich abgelegt hat. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angele­

genheit~"l kann durch Verordnung festlegen, daß der Nachweis der fachlichen Eignung durch 
~ andere !'riifungen als diese LehrabschlußpfÜfung oder durch sonstige Ausbildungsgänge oder 

Verwe!ifungszeiten zu erbringen ist." 
.~::; 

# ~,l. 
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Weitere Betriebsstitte~ Vcdecung des Beuiebes 

S 184. (1) Der Inhaber einer Bewilligung für die 
Ausübung eines Waffengcwerbes bedarf einer 
Bewilligung der Behörde'<S 341 Abs. 3 u"d 4) für 

1. die Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte, 

2. die V erlegung des Betriebes des Gewerbes in 
einen anderen Standort und 

3. die Verlegung des Betriebes einer weiteren 
Beuiebsstätte in einen anderen Standort. 

(2) Für die Bewil\igungen gemäß Abs. t gelten 
nach Maßgabe des S 46 Abs. 2 jeweils die 
Vorschriften für die Erteilung der Bewilligung 

gemäß S 183. 

Vorgeschlagener Text 

(}.CI § 184 wild folgender Abs.3 angefügt: 
t "(3) Das Recht zur Ausübung eines Waffengewerbes in einer weiteren Betriebsstätte 

erliSl;bt mit dem Einlangen der Anzeige des Gewerbeinhabers oder des Geschäftsführers (§ 39) 

über die Einstellung der Gewerbeausübung in der weiteren Betriebsstätte bei der Behörde 

(§ 31
S 

Abs.4), wenn nicht die Einstellung mit einem späteren Tag erklärt oder an den Eintritt 

eine; Bedingung gebunden wird." 

, .. 
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En:eupag von PYl'Otechaiscbea Artikc1a sowie von 
ZüacLaittda uad soascigen Sprcagmittela. die niebt 

cIcm' Schieß- uad Sprcagmittclgcsetz uatcrlicgca, 
und Handel mit dicsca Erzeugnissen 

S .'3. (1) ..... 

Vorgeschlagener Text 

Am Etde der Überschrift vor § 193 wird folgender Klammerausdruck eingefügt:. 

("pyrotecl,:nikuntemehmen") 

,.~ 

.~.~' 

'" 
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Vorgeschlagener Text 

§ 2~1 samt ÜbeISChrift lautet: .. 
"Baumeister 

§ 201. (1) Die Tätigkeiten der Baumeister (§ 202 Abs.l) unterliegen der 

BewilI ;gungspflicht. , 
(2) Der Bewilligungspflicht unterliegen nicht die auf eigene Rechnung ausgeübten Tä­

tigkeit;n der lmmobilienmakler und der Bauträger, die auf eigenem Grund und Boden oder auf 
t 

Grund eines ihnen zustehenden Baurechtes als Bauherren Bauten durch befugte Gewerbetrei-

bende ausführen lassen, um sie weiter zu veräußern, und solche Erdarbeiten, die statische 

Kennt.lisse nicht erfordern." 
~~ 

f Jft 
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Baumeister 

S 202. (1) Der Baumeister ist bereduigt, 
1. Hochbauten. TIefbautcn und andere ver­

wandte Bauten zu planen und zu berechnen, 
2. Hochbauten, TIcfbauten und andere ver­

wandte Bauten zu leiten, 
3. HoChbauten,' TIcfbauten und andere :.[er­

wandte BauteD nach Maßgabe des S 201 
Abs. 4 und des Abs. 2 dieses Paragraphen 
auch auszufahren und HOchbaut.en. TIefbau­
ten und andere verwandte Bauten abzubre-
chen. 

(2) Der Baumeister ist· weiters berechtigt, auch 
die Arbeiten anderer Gewerbe im Rahmen seiner 
Bauführung zu übernehmen, zu planen, zu 
berechnen und zu leiten. Er ist auch berechtigt, 
diese Arbeiten im Rahmen seiner Bau(ührung 'selbst 
auszuführen, soweit es sich um Tätigkeiten des 
BetOnwarcn- und Kunststeincrzeuger- und Terraz-

zomachemandwerks, des Schwarzdeckergewerbes, 
der ~chhersteller, der Steinholzleger, des 
Handwerks der Gärtner, des Stukkateure- und 
Tiockcnausbauerhandwerks sowie des Handwerks 
der Wärme-, Kilte-, Schall- und Branddämmer, 
Abdichter gegen Feuchtigkeit und Druckwasser 
handelt. Tätigkeiten der Estrichhersteller und der 
Trockenausbauer darf der BaumeiSter auch unab­
hängig von einer Baufahrung übernehmen und 
ausfahren. Soweit es sich um Arbeiten von nicht in 
diesem Absatz genannten Handwerken oder ge­
bundenden Gewerben (SS 94, 124 und 127) 
handelt, hat er. sielt .unbeschadet des S 201 Abs. 4 
zur Ausführung dieser Arbeiten der mczu befugten 
Gewemetrcibenden zu bedienen. Weiters in' er 
unbeschadet der Rechte der Bi'unnenmeister zur 
Durchführung von Tiefbohrungen aUer Art 
berechtigt. 

Vorgeschlagener Text 

I' 

r'>je ÜbersChrift vor § 202 entfällt. 
• 

. , 202 Abs.l Z 3 lautet: 
"3. l~ocbbauten, Tiefbauten und andere verwandte Bauten nach Maß~ des Abs.2 auch auS-

IJführen und Hocbbauten, Tietbauten und andere verwandte Bauten abzubrechen.· 

1202 Abs.2lautet: 
"(2) Der Baumeister ist berechtigt, in geringem Umfang mit der Ausführung eigener 

Arb~iten in unmittelbarem Zusammenhang stehende Arbeiten anderer Gewerbe auch selbst 
, 

aUs:alführen. Er ist weiters berechtigt, auch die Arbeiten anderer Gewerbe im Rahmen seiner 

• Ba~führung zu übemehmen, zu planen, zu berechnen und zu leiten. Er ist auch berechtigt, diese 

~iten im Rahmen seiner Bauführung selbst auszuführen, soweit es sich um Tätigkeiten der 

Bel>lnwarenerzeuger, Kunststeinerzeuger, TeraZzomacher, Schwarzdecker, Estrichhersteller, 

• Ste!nholzleger, Gärtner, Stukkateure und Trockenausbauer, Wirme-, Kälte-, Schall- und 

• Brdßddämmer und der Abdichter gegen Feuchtigkeit und Druckwasser handelt. Die Herstellung 

" VOl; Estrich sowie Trockenausbautätigkeiten darf der Baumeister auch unabhängig von einer 

1 Baüführung übernehmen und ausführen. Soweit es sich um Arbeiten von nicht in diesem Absatz 
\ genannten Handwerken oder gebundenen Gewerben handelt, hat er sich unbeschadet des ersten 
.... Sa~LCS zur Ausführung dieser Arbeiten der hiezu befugten Gewerbetreibenden zu bedienen . 

W":'iters ist er zur Aufstellung von Gerüsten, für die statische Kenntnisse erforderlich sind. so­
l wi~ zur Durcbfilhrung von Tieibohrungen aller Art berechtigt. Zu den Bauten im Sinne des 

Ab1l.l zählen auch die Brunnen." 
• 
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(3) Der Baumeister ist im Rahmen seiner 
GcwClbcberechtigung zur Vertretung seines Auf- . 
uaggebers vor Behörden oder Körperschaften 
öffentlichen Rechtes berechtigt. 

(4) Die Berechtigung anderer Gewerbetreiben­
der. die im Zusammenhang mit der Planung 
technischer Anlagen und Einrichtungen erforderli­
chen Vorentwürfe auf dem Gebiete des Hoch- und 
TIefbaues zu verfassen, bleibt unberührt. 

Vorgeschlagener Text 

§ 202 Abs.4lautet: 

"(4) Der Baumeister ist auch zu den 1ätigkeiten des Bauträgergewerbes (§ 226) 
\ 

berechtigt. " 
l 

Der bishe.ige Abs.4 wird zum Abs.5. • 
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Geltender Text 

Nacbsichtsverbot 

S 203. Der Nachweis der Befähigung für das 
Baumeistcrgewerbe du{ nicht gemäß § 28 Abs. 1 
bis S nachgesehen werden: 

Vorgeschlagener Text 

'\' 

§ 203 11utet: 

"§ ~03. (1) Der Nachweis der Befahigung für die Tätigkeiten gemäß § 202 Abs.l Z 1 

und 2 darf jlicht gemäß § 28 Abs.l bis 5 nachgesehen werden. 

(2l § 22 Abs.8 zweiter Satz gilt nicht für die Zulassung zur Prüfung zum Nachweis der 

Befähigunt; für das Baumeistergewerbe .• .. 

.!.~ 

.. 
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Vorgeschlagener Text 
Geltender Text 

_----------t--.,i 
... Zimmermeister 

S 20S. (1) Der Zimmermeister ist zur Aus­
fnbrUng von Bauubeiten, bei denen Holz. als 
BaustOff verwendet Wird, wie zur Herstellung von 
'Holzhiuscrn. Dachstühlen, Holzbrückcn, Holz.­
veranden, Holzsticgen, Holzbalkonen u. dgl . 

. berechtigt. 

(2) Bei Ausführung der Arbeiten gemiß ·Abs. 1 
darf der Zimmermeister. auch andere Wer~ffe 
als Holz. verwcnden. Der Zimmermcister ist weiters 
zur Herstellung von HauseingangstGrcn aus 
Massivholz, Holzfußliöden allcr Art und von 
gezimmerten Holz.gcgcnständen berechtigt. 

. (3) Dic· im Abs. 1 angeführten Arbeiten darf der 
Zimmermcister, wenn die Mitwirkung vcrschicdc­
ncr Baugewerbc erforderlich ist und sowcit Abs. 4 
nicht andcres bestimmt, nur unter Leitung eincs 
Baumcisters ausführen. 

(4) Der Zimmermcister ist jedoch berechtigt, 
Bauten, die ihrem Wesen nach Holzkonsuuktioncn 
sind, selbständig sowohl zu planen und zu 
bcrechncn als auch zu leiten und nach Maßgabe 
des S 201 Abs. 4 und des S 202 Abs. 2, der 
sinngemäß anzuwenden ist, auszuführen. 

(5) S 202 Ahs. 4 gilt für Zimmermeister sinJlge­
mäß. 

Di\ §§ 205 bis 210 samt Überschriften entfallen. 

.~-: 
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Geltender Text 

StciamelZllleister 

S 20&. (I) Der Steinmetzmeister ist berechtigt 
I. zur Planung, Berechnung und Ausfilluung 

von Bauarbeiten, bei denen Steine bearbeitet 
oder restauriert werden oder bei denen 
bcaroeitctc Steine und Steinplauc:n als Werk­
stoff verwendet werden (Herstellung von 
Steinportalen und Fassadenvecldeidungen ein­
schließlich der Montage der dazugehörigen 

.. Metallverankerungsltqnsuuktionen. von 
Stcinstufen. Stufenveildeidungen und Stein­
beIlgen). 

2. zur Erzeugung. Bearbeiwng. Aufstellung und 
Versetzung von Grabsteinen. Grabmonumen­
ten und unbcschadct des Rechtes der 
Baumeister zu den erforderlichen AusQlaue­
rungsarbeitcn für Grabmonumente und 
Grilfte sowie zum Gravieren von Grabin­
schriften. 

(2) Die Rechte der Betonwaren- und Kunst­
stcinerzeuger und Terrazzomacher (§ 94 Z 1). der· 
Scblo~.r (§ 94 Z 13) und der Bildhauer (§ 94 
Z 94) bleiben unbcrühn. 

Aufsuchen und Entccgcaa:ahm.e von Bestc!luagen 
. . 

S 207. (1) Das Aufsuchen von Hintclblicbcnen 
zum Zweck der Erlangung von Bestellungen auf 
Leistungen des Stcinmetzmeistcrgewerbes. die sich 
auf Grabsteine. Grabdenkmiler und deren Zubehör 
beziehen. ist nur auf ausdrilckliche. an den zur 
Ausübung des Stcinmctzmeistergewerbcs berech­
tigten Gcwc:roetreibcndcn gerichtete Aufforderung 
gestattct. 

(2) Di~ Entgegennahme von Bestellungen auf 
Leistungen des StcinmetzmcistcrgewCIbcs im Sinne 
des Abs. 1 ist nur in den Bctriebsstättcn des 
Gcweroctremenden oder anlißlich des gemiß 
Abs. 1 zulissigen Aufsuchcns gestattct. 

Vorgeschlagener Text 

~-------------v 
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Geltender Text 

BRIIUlcam.eister 

S 20S. (1) Der Brunnenmeister ist berechtigt,- die 
zur HersteUung eines Brunnens für Trink- oder 
Nutzwasser und die für Quellfassungen erforder­
lichen Arbeiten zu planen, zu berechnen sowie 
auszuführenj biczu gehören das Bohren und 
Schlagen von Brunnen, das Ausschachten, Aus­
mauern oder Betonieren des BrunnenschachteS, das 
Einsetzen der Pumpcnrohre und Saugvorrichtun­
gen und das Decken des SchachteS, das Führen des 
Schlages und Einsetzen der Schlagrohre. Weiters 
ist der Brunnenmeister unbeschadet der Rechte der 
Baumeister zur Durchführung von Tiefbohrungen 
aller Art berechtigt. 

(2) Der Brunnenmeister ist auch zur Herstellung 
des Brunnenhäuschens, der Wasseraufsau~ulde 
und der Wasserableitungen im erforderlichen 
Ausmaß sowie z.ur Herstellung von Abwasser­
reinigungs- und -beseitigungsanlagen in brunnen­
mäßiger Ausführung und von nicht frei tragenden 
Silos bis ein Meter über dem Erdboden in 
brunnenmäßiger Ausführung berechtigt. 

(3) In politischen Bezirken, in denen kein 
Brunnenmeister seinen Standort hat, steht die 
Berechtigung gemäß Abs. I auch den Baumeistern 

z.u. 

Gas- und Wasserleitungsiastallateure 

S 109. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegen 
1. die Ausführung von Gasrohrleitungen und 

deren technischen Einrichtungen sowie der 
Anschluß von Gasverbrauchsgeräten aller Art 
an solche Leitungen, . 

2. die Ausführung von Rohrleitungen und deren 
technischen Einrichtungen far Trink- und 
Nutzwasser, 

3. die Ausführung von Wasserleitungen und den 
dazugehörigen Ablaufleitungen in Gcbiuden 
sowie die Montage und der Anschluß von 
sariitärtechnischen Einrichtungen aller Art. 

Vorgeschlagener Text 
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Geltender Text 

(2) . Gewerbetreibende; die zur Ausübung des 
Gewerbes der Gas- und Wassedeiwngsinstallateure 
gemiß Abs. 1 Z 1 berechtigt sind, sind uobeschadet 
der Rechte anderer Gewerbetreibender auch 
berechtigt, im Zusammenhang mit der Instand- . 
setzung oder Instandhalwng von Geriten im Siöne 
des Abs.· 1 Z 1 Reinigungsubeiten .aß den rauch­
gasseitigen Flächen dieser Gerite und Abga.$­
messungen in Rauch- und Abgasfingen sowie in 
Rauch- und Abgasleiwngen durchzuführen. 

(3) Nicht der Bewilligungspflicht untediegtdie 
Ausführung von Wasserrohrleiwogen für Kraft­
zwecke und von Wasserrohrleitungen aus Holz. 

Elektroteclmiker 

S 210. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegt 
1. die Installation elektrischer Starkstromanla­

gen und -einrichtungen ohne Einschränkung 
hinsichtlich der Leiswng oder der Spannung 
und 

2. die Errichwng von BlitzSchutzanlagen. 

(2) Als elektrische Starkstrom anlagen und -ein­
richtungen im Sinne des Abs. 1 gelten 

1. Anlagen und Einrichtungen für Spannungen 
über 42 Volt oder Leistungen über 100 Watt; 

2. Anlagen und Einrichwngen für geringere 
Spannungen oder Leiswngen, wenn die 
Stromquelle Starkstrom fuhrt. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des 
Gewerbes der Elektrotechniker berechtigt sind, 
sind unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetrei­
bender auch zur Instandhalwng und Instand­
setzung von elektrischen Betriebsmitteln berechtigt. 

(4) Unbeschadet der Rechte der Gewerbetrei­
benden, die zur Ausübung des Gewerbes der 
Elektrotechniker berechtigt sind, sind auch Elektro­
niker und Elekuomaschinenbauer, Kälteanlagen­
techniker und Maschinen- und Fertigungstechniker 
zum Anschluß der selbst hergestellten Maschinen 
und Anlagen an eine bestehende Stromversorgung 
berechtigt. " 

Vorgeschlagener Text 
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Geltender Text 

Tedmiscbe Büros 

§ 211. (1) .. , " . 

(3) Unbeschadet der Rechte des Technischen 
BUro$ für Inncnarchitclaur sind Fachgebiete. die 
den der Bewilligungspflicht für die Gew.erbe der 
Baumeister es 202). der Zimmermeister (§ 205), 
der Stcinmctzmeister es 20~) und der Brunnen­
meister es 208) untediegenden Titigkciten entSpre­
chen, nicht Gegenstand Technischer Büros. 

Vorgeschlagener Text 

\f 

§ 211 Abs3 lautet: . .. 
"(3) Teduiische Büros dürfen nicht auf Fachgebieten begriindet werden, die den Bau-

meit.tem, den Zimmennelstem oder den Steinmetzmeistem vorbebaltene Tätigkeiten umfassen. 
• Di~ gilt nicht für Technische Büros für Innenarchitektur im Rahmen des Abs.2 und für Tcch-

niseue Büros für Kulturtcclmik und WassclWirtschaft im Rahmen ihres Fachgebietes.· 
~ 
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Geltender Text 

Chemische Laboratorien 

§ 212. Der Bewilligungspflicht unterliegt 
1. die Herstellung von Chemikalien und Rea­

genzien. insoweit diese Tätigkeit nicht unter 
S 213 oder S 215 fällt; 

2. die Durchführung chemischer Analysen und 
chemischer Unt~rsuchungen. 

Vorgeschlagener Text 

Im § '212 Z 1 entfallt das Zitat "oder § 215". 
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Geltender Text 

HcrstcUung von Arzneimiucln und Großbaodel 
mit A.rzncimiueln 

S 213. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegt 
1. die Hersu:Uung, Abfüllung oder Abpackung 

von Anneimiueln; 
2. die Herstellung, Abfüllung oder Abpackung 

von Präparaten, die zur diagnoStischen 
Verwendung ohne Berührung mit dem 
menschlichen oder tierischen Körper be­
stimmt sind; 

3. die Sterilisierung von Verbandmatcrial und 
die Imprägnierung von Verbandmaterial mit 
Arzneimitteln; 

4. die Herstellung, Abfilllung oder Abpackung 
von Blutkonserven und Blutderivatcnj 

5. der Großhandel mit Arzneimitteln, mit 
Präparaten, die zur diagnostischen Verwcn­

. dung ohne Berührung mit dem menschlichen 
oder tierischen Körper beStimmt sind und mit 
sterilisiertem Verbandmau:rial. 

Vorgeschlagener Text 

Die Üll~rschrift vor § 213 lautet: 
"HeISteIlung von AIZneimitteln und Großhandel mit AIZneimitteln; 

HeISteIlung von Giften und Großhandel mit Giften" 

Im § 213 wird am Ende der Z 5 der Punkt durch einen Strichpunkt elSCtzt und werden fol­

gende f 6 und 7 angefügt:. 

"6. die JielStellung von Giften; 

7. derproßhandel mit Giften." 
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Geltender Text 

HentcUuog von Giften und Großhandel mit Giften 

S 215. Ocr Bewilligungspflicht unterliegt 
1. die HetstcUung von Giften; 
2. der Großhandel mit Giften. 

Vorgeschlagener Text 

§ 215 samt ÜbeIScluift entfaIlt. 
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Geltender Text 

Abgrcozuog der Verkaufsrecbte 

S 217. (1) Als Gifte im Sinne der SS 50 Abs.2, 
57 Abs. I, 21S und 216 gelten Stoffe und 
Zubereiwngen, die nach den Vorschriften des 
Chemikaliengesetzes, BGBI. Nr. 326/1987, als sehr 
giftig oder giftig einzuswfen sind. 

(2) Nicht der BcwiUigungspflicht gemäß S 215 
oder S 216 unterliegt der Handel mit Futtcnnittcln, 
die gemäß den Bestimmungen des Futtcnnittcl­
gesetzes, BGBI. Nr. 905/1993, in den inländischen 
Verkehr gebracht werden dürfen. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 217 wird das Zitat "215" bzw. "§ 215" jeweils durch das Zitat "213" bzw. "§ 213" 

ersetzt. 
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Geltender Text 

Stcrilisic[\lnG von I!1cdiziaisdlcn Injcktionsspritzen 
ulld lafusionsgcritcll ulld Handel mit diescn 

GcGcns~Qden 

S 21'. Ocr Bcwillicungspflicht unterliegt die 
Sterilisierung von medizinischen Injektionsspritzen 
und Infusionsgeräten und der Handel mit diesen 
Gegenständen. 

Vorgeschlagener Text 

.,. 

§ 21\ samt Überschrift lautet: 

"Herstellung von und Handel mit Mcdizinprodukten, soweit diese 

TUigkeiten nicht unter ein Handwerk oder ein anderes gebundenes Gewerbe fallen 

• 
~ 219. Für Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Gewerbes der Herstellung von und 

• des Han~els mit Mcdizinprodukten berechtigt sind, gilt § 218 sinngemäß." 
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Geltender Text 

S 220. Für Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des Gewerbes der Sterilisierung von medizinischen 
Injektionsspritzen und Infusionsgeräten und des 
Handels mit diesen Gegenständen berechtigt sind, 
gilt § 218 sinngemäß. 

Erzeugung von mediziaischegl Nabt- und Orgaa­
trsatzmatcrial und Handel mit diesen Erzeugnissen 

S 221. Der Bewilligungspflicht unterliegt die 
Erzeugung von medizinischem Naht- und Organ­
ersatzmaterial und der Handel mit diesen Erzeug­
nissen. 

S 222. Für Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des Gewerbes der Erzeugung von medizinischem 
Naht- und Organersatzmaterial und des Handels 
mit diesen Erzeugnissen berechtigt sind, gilt § 218 
sinngemiß. 

Vorgeschlagener Text 

Die §§ 22fJ bis 222 sowie die Überschrift von § 221 entfallen. 
I-i 
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Geltender Text 

Bczeidmwag 

S 224. (1) Gewerbetreibende, die sowohl den 
Befihigungsnachwcis {ilr· das. . Handwerk der 
Augenoptiker (§ 94 Z 64) als. auch für das 
Gewerbe der Kontakdinsenoptiker eroracht haben 
sowie ~in Zeugnis ober den erfolgreichen Abschluß 
eines mindestenS dreijäluigcn enisprcchenden 
Studiums an einer Universitit, Hochschule oder 
einer anderen Ausbildungscinrichtung mit gleich­
wertigem N"lVeau eIbringcn, dorfen die· Berufsbe­
zeichnung .Optometrist

c ftlhrcn. . 

(2) Abs. 1 tritt erst mit der Edassung einer 
Verordnung in Kraft, welche die Anerkennung des 
Studiums gem!Lß Abs. 1 regelt. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 221 lautet der Klammerausdruck: "(§ 94 Z 33)" . 
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Geltender Text 

lmmobjljmmakler 

S 225. (1) Der BewiJligungspßicht· untc.rlicgen 
1. die Vermittlung des Kaufes, Verkaufes und 

Tausches von bebauten und unbebauten 
Grundstücken und von Rechten an Immobi­
lien einschließlich der Vermittlung von 
Nuaungsrechtcn an Immobilien, wie sie 
durch Timesharing-Vertrige erworbe~' wer­
den, und der Vermittlung des Kaufes, 
Verkaufes und Tausches von Wohnungen, 
Geschäftsräumen, Fertigteilhäusern und Un-

. ternehmen; . 
2. die Vermitdung von Bestandverträgen über 

Immobilien einschließlich der Vennitdung 
von Bestandvenrägen über Wohnungen, 
Geschäftsräume und Unternehmen; 

3. der Handel mit Immobilien einschließlich des 
Mietkaufes; 

4. die Vermitdung von Anteilscheinen und 
Beteiligungen an Immobilienfonds; 

5. die Vermitdung von Hypothekardarlehen; 
6. die Beratung und Betreuung für die in Z .. bis 

5 angefühnen Geschäfte. 

(2) Nicht der Bewilligungspflicht unterliegt der 
von Baugewerbeteibenden ausgeübte Hand<:l mit 
Immobilien, wenn der Baugeweroetreibend; auf 
eigenem Grund und Boden oder auf Grund eines 
ihm zuStehenden Baurechtes Bauten auf eigene 
Rechnung im Rahmen seiner Geweroeberechtigung 
ausführt, um sie weiter zu veräußern. Weiters 
unterliegt nicht der Bewilligungspfficht der von 
Bauträgem ausgeübte Handel mit Immobilien, 
wenn der Bauträger auf eigenem Grund und 
Boden oder auf Grund eines ihm. zustehenden 
Baurechtes als Bauherr Bauten auf eigene Rech­
nung durch befugte Gewerbetreibende ausführen 
1ißt, um sie weiter zu veriußem. 

Vorgeschlagener text 

Die Übersc:uift vor § 22S lautet: 
• "Immobiliemnakler; Immobilienverwalter; 

Bauträger" 

.~": 

. Im § 225 Abs.l wird am Ende der Z 6 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und werden 

fejgende Z 7 und 8 angefügt: 

"1. die Versteigerung von liegenschaften; 

8, die Verwaltung von Immobilien." 

Jm § 225 Abs.2lautet der erste Satz: 

"Nifht der Bewilligungspflicht unterliegt der von Baumeistern oder Zimmenneistern ausgeübte 

H8.Jdel mit Immobilien, wenn der betreffende Gewerbetreibende auf eigenem Grund und Bo­
I 

de~ oder auf Grund eines ihm zustehenden Baurechtes Bauten auf eigene Rechnung im Rahmen 

sei~er Gewerbeberechtigung ausführt, um sie weiter zu veräußern." 
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Geltender Text 

(3) Gcwetbetceibende, die zur Ausübüog des 
Gewerbes der Itnn\obilienmakler berechtigt sind, 
sind auch zur Vermittlung von Privatzimmem 'an 
Reisende zu vQrübergehendem 'Aufenthalt sowie 
'zur FoIuung eines Gistezimmemachweises berech-
tigt. 

Vorgeschlagener Text 

§ ~?5 Abs.3 lautet: 
"(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Gewerbes Immobilierunakler; Immobi-

lienvei:Walter berechtigt sind, sind auch zur Vermittlung von Privatzimmern an Reisende zu 
t vorü~rgehendem Aufenthalt sowie zur Führung eines Gästezimmemachweises berechtigt.· 

.. D~ § 225 wird folgender Abs.4 angefügt: 
"(4) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Gewerbes der lmmobilierunakler; Im-

mobil~enveIWalter berechtigt sind, sind auch zum InkasSO von Geldbeträgen und zur Leistung 

von ztblungen berechtigt, die im Zusammenhang mit der von ihnen übernommenen Verwal-

tungs~tigkeit stehen." 
" 
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Geltender Text 

lSautriger 

S 22'_ (1) Der BewilliguogspOicbt unterliegt die 
Titigk.eit des Bautrig~ (Bauorganisators, ~au­
betreUers). das iSt die . organisatorische und 
kommerzielle Abwicklung von Bauvorhaben (Neu­
bauten. durchgreifende Sanierungen) auf eigene 
oder fremde Rechnung. . . 

(2) Die Rechte der Baugewerbetreibenden. der 
Immobilieninakler una der' Immobilienverwalter 
werden durch Abs. 1 nicht berührt. 

Vorgeschlagener Text 

§ :';26 Abs.21autet: 
~ 

"(2) Die Rechte der Baumeister, der Zimmermeister sowie der Immobilienmakler und 

der In,mobilienverwalter werden durch Abs.l nicht berilhrt." 
\ 
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Geltender Text 

": .. Lebca.s- und ~ . . 

. , .. 

'4'5 26C'(i) . Der' Bewilligungspßicht un~ ~ 
. Beratung und BetreUung von MensChen iösOeson':' 
dere im Zusammenhang mit PClSonlicbkcitsproble­
mcn,. Ehe- und Familicnproblemen, Erziehungs-' 
problemen, Bcrufsproblemen un~ scxucllc.n Ptoblc~ 
m~ . 

(2) Zu den im. Abs. 1 angeführten Tätigkeiten 
gehOrt auch, die psychologische Beratung mit 
Ausnahme der Psychotherapie. 

Arbeitnehmer 

S 262. Gewerbetreibende, die zur Ausübung des 
Gewerbes der Lebens- und Sozialberater berechtigt 
sind, dürfen zur Awübung der im S 261 genannten 
Tätigkeiten nur Arbeimehmer verwenden, die 
eigenberechtigt. sind und die für diese Verwen­
dung erforderliche Zuverlässigkeit und fachliche 
Eignung besitzen. 

Verschwiegenheit 

S 263. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des Gewerbes der Lebens- und Sozialberater 
berechtigt sind, sind zur Verschwiegenheit über 
die ihnen anvertrauten Angelegenheiten verpflich-

tet. Diese Verschwiegenheitspflicht bestebt nicht, 
wenn uf\d insoweit der Auftraggeber ausdrücklich 
von dieser Pflicht entbindet. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt sinngemäß 
auch für Arbeitnehmer der Gewerbetreibenden. 

Vorgeschlagener Text 

~ 

Nach § .74 werden folgende §§ 274a bis 274c samt Überschriften eingefügt: 

"LebeDS- und Sozialberater 

§ 274a. (1) Der Bcwilligungspflicht unterliegt die Beratung und Betreuung von Men­

schen insbuondere im Zusammenhang mit PelSÖnlichkeitsproblemen, Ehe- und Familienpro­• blemen, ~iehungsproblemen, Berufsproblemen und sexuellen Problemen. Für die Erteilung 

der Bewilligung und für die Erteilung einer Genehmigung gemäß § 176 Abs.l ist die Bezirks­
t 

verwaltunphörde zuständig. Die §§ 175 Abs.l Z I, Abs.2 und 3,176,341 Abs.1 bis 3 und . . 

344 finden Fwendung. 

(2) Zu den in Abs.1 angeführten Tatigkeiten gehört auch die psychologische Beratung 

mit Ausnatme der Psychotherapie. , 

Arbeitnehmer 

§ f14b. Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Gewerbes der LebeDS- und Sozial­

berater betechtigt sind, dürfen zur Ausübung der im § 274a genannten Tatigkeiten nur Arbeit­
i 

nehmer ve.;wenden, die eigenberechtigt sind und die für diese Verwendung erforderliche Zu-

verlässigk<iit besitzen. .. 

Verschwiegenheit 

§ ;l74c. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Gewerbes der Lebens- und So­

zialberate; berechtigt sind, sind zur Verschwiegenheit über die ihnen anvertrauten Angelegen­
• heiten ve,,,flichtet. Diese Verschwiegenheit besteht nicht, wenn und insoweit der Auftraggeber 
;: 

ausdrückllch von dieser Pflicht entbindet. 
• 

(j> Die Bestimmung des Abs.l gilt sinngemäß auch für Arbeitnehmer der 

Gewerbetj-eibenden. " 

.,f(,pIr ;,.~ 
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Geltender Text 

PEandlcihcr 

S 229. Der BewilligungspOicht unterliegt die 
Gewlhrung von Darlehen gegen übergabe beweg­
licher Sachen (Faustpfänder), wobei der Pfand­
leiher auch ohne Bewilligung für die Ausübung des 
Gewerbes der Vemcigerung beweglicher Sachen 
berechtigt ist, sich durch den Verkauf der 
Faustpfänder im Wege der Versteigerung schadlos 
zu halten. wenn das Darlehen nicht zur bestimmten 
Zeit zurückgezahlt wird. 

Bc:soadc:cc VoraussetmogcD 

S 230. Die Ertcilung der Bewilligung -für das 
Gewerbe der Pfandleiher erfordert neben der 
Erfüllung der im S 175 Abs. 1 Z 1 angefUhnen 
Voraussetzungen 

1. die Erbringung des Befähigungsnachweises, 
2. eine wirtschaftliche Lage des Bewilligungs­

werbers. die erwarten läßt, daß er das 
Gewerbe ordnungsgemäß ausüben wird, und 

3. den Abschluß einer entsprechenden Versiche­
rung der PEandsachen gegen Diebstahl und 
Feuer. . 

Vetbotcne PEanddarlehen 

S 231. Die Gewährung.eines PEanddarlehens ist 
verboten. wenn . 

I. Gegenstände zum pfand angeboten werden, 
von denen der PEandleiher wußte oder wissen 
mußte, daß sie vCE:loren, vergessen, zurück­
gelassen oder ihrem rechtmlßigen Besitzer 
widerrechtlich entzogen wurden, 

2 •. es sich bei den ZlqIl Pfand angebotenen 
Gegenständen.um gefährliche Gü~ (explo­
sive, ätzende. leicht endlammbare. anstck­
kungsgefihrliChe oder radioaktive Stoffe, 
Gase, Gifte u. dgl.) handelt oder 

3. es sich um Gegenstlnde handelt, die nach 
anderen RechtsVorsc:hriftcn nicllt in den 
Verkehr gebracht werden dürfen. 

Vorgeschlagener Text 

li 

NI\:3h § 275 werden folgende §§ 275a bis 2750 samt Überschriften eigefügt: 
!" . 

"Pfandleiher 

§ 275a. Der Bewilligungspflicht unterliegt die Gewäluung von Darlehen gegen Über­

gabe b..:weglicher Sachen (Faustpfänder), wobei der Pfandleiher auch ohne Bewilligung für die 
~ 

Ausübl:l1g des Gewerbes der Versteigerung beweglicher Sachen berechtigt ist, sich durch den 
lf 

Verka" der Faustpfänder im Wege der Versteigerung schadlos zu halten, wenn das Darlehen 

nicht zar bestimmten Zeit zurückgezahlt wird. Für die Erteilung der Bewilligung und für die 
• 

ErteiluQ& einer Genehmigun~.&emäß § 176 Abs.1 ist die 8czirksverwaltungsbehörde zuständig. 

Die §§ ~75 Abs. 1 Z 1 Abs.2und 3,176, 341 Abs.1 bis 3 und 344 finden Anwendung. , 

Besondere Voraussetzungen 

§ 275b. Die Erteilung der Bewilligung für das Gewerbe der Pfandleiher erfordert neben 

der ErfiIllung der im § 175 Abs.1 Z 1 angeführten Voraussetzungen 
~ 

1. eine wirtschaftliche Lage des Bewilligungswerbers, die erwarten läßt, daß er das Gewerbe 

ordn~ngsgemäß ausüben wird, 

und 

2. den ~\bschluß einer entsprechenden Versicherung der Pfandsachen gegen Diebstahl und 

Feue •. 
! 

Verbotene Pfanddarlehen 

, 275c. Die Gewäluung eines Pfanddarlehens ist verboten, wenn 

1. Gegc!'Stände zum Pfand angeboten werden, von denen der Pfandleiher wußte oder wissen , 
mußt" daß sie verloren, vergessen, zurückgelassen oder ihrem rechtmäßigen Besitzer wider-

recht\1ch entzogen wurden, 

2. es sich bei den zum Pfand angebotenen Gegenständen um gefährliche Güter (explosive, ät­
f 

zcnde~ leicht entOammbare, ansteckungsgefährliche oder radioaktive Stoffe, Gase, Gifte 

u.dgl,) handelt oder 
:J 

4~.,A 
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Geltender Text 

Verbot der 'Wcitcn'c:rpfinclung 

S 231. (1) Dem pfandleiher ist es verooten. die 
. ihm verpflndeten"Gegenstlnde weiter. zu verpfän-

d 
. .. 

en. 
(2) Der geweIbsmißige Ankauf sOwie qie 

gewerbsmißige BelehoUDg VOD Pfandscheinen sind 

vcIboten. 

PWuJ1cihbüchcr 

S 233 •. (1) Die PEandleiher haben ein PEandleih­
buch zu führen. in das jedes abgeschlossene 
Geschift genau einzuuagen ist. Filr die Verpfän­
dung von Juwden. Gold- und Silbcrwaren oder für 
die Bdchnung von Wertpapieren ist ein eigenes 

Pfandleihbuch zu führen. . 
(2) Die Pfandleihbßchcr; die sowohl in Kartei­

fonn als auch automationsuntcrStiltzt · geführt 
werden dürfen. sind nach einem Muster anzulegen 
und haben hinsichtlich ihrer AUSStattUng. der Art 
ihrer Führung und der Aufbewahrung den zur 
Sicherung für Beweiszwecke sowie zur sicherheits­
polizeilichen Kontrolle notwendigen Anforderun-

gen zu genügen. 
(3) Der Bundesminister für wirtschafdiche 

Angdegenheiten hat durch Verordnung im Ein­
vernehmen mit dem BundesminiSter für Inneres 
festzulegen. auf welche Weise den im Abs. 1 und 2 
aufgestellten V ~rpßichwngen entsprochen wird. 

(4) Die Pfandleiher sind verpflichtet, die Pfand­
leihbnchc:r durch sieben Jahre aufzubewahren. Die 
Frist von sieben Jahren läuft vom Schluß jenes 
Kalenderjahres. in dem die letzte Eintragung 
vorgenommen wurde. 

(5) Im Falle der Endigung der Geweroeberechti­
gung sind die pfandleihbocher an die Bezirksver­
walwngsbchörde. im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeibehörde an diese Behörde, abzulie-

fern. 

Vorgeschlagener Text 

T 

3. es sich l;m Gegenstände handelt, die nach anderen Rechtsvorschriften nicht in den Verkehr 
t 

gebrachf werden dürfen. 

Verbot der Weiterverpfändung 

§ r
75d

. (1) Dem Pfandleiher ist es verboten. die ihm verpfändeten Gegenstände weiter 

zu verpfm;,Jen. 

(#J Der gewerbsmäßige Ankauf sowie die gewerbsmäßige Belehnung von Pfandschei­

nen sind v~rboten. 
I 

Pfandleihbücher 

§ 275e. (1) Die Pfandleiher haben ein Pfandleihbuch zu führen, in das jedes abge­

schlosser.: Geschäft genau eingetragen ist. Für die Verpfändung von Juwelen, Gold- und 
\t Silberw;qen oder für die Belehnung von Wertpapieren ist ein eigenes Pfandleihbuch zu führen. 

(2) Die Pfandleihbücher. die sowohl in Karteiform als auch automationsunterstützt ge­

führt welden dürfen, sind nach einem Muster anzulegen und haben hinsichtlich ihrer Ausstat­

tung, de. Art ihrer Führung und der Aufbewahrung den zur Sicherung für Beweiszwecke sowie 

zur sich~fheitspolizei1ichen Kontrolle notwendigen Anforderungen zu genügen. 

.,3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Verordnung im 

\ Einvemibrnen mit dem Bundesminister für bmeres festzulegen, auf welche Weise den im Abs.1 

und 2 aufgestellten Verpflichtungen entsprochen wird. 
• 
(4) Die Pfandleiher sind verpflichtet, die Pfandleihbücher durch sieben Jahre aufzube­

wahren Die Frist von sieben Jahren läuft vom Schluß jenes KalendeJjahres. in dem die letzte 

Bintrag~mg vorgenommen wurde. 

(5) Im Falle der Endigung der Gewerbeberechtigung sind die Pfandleihbücher an die 

Bezir!tf'erwaltungsbchOrde, im Wirkungsbereich einer BundespolizeibChOrde an diese BehOr-

de, abr;aliefem. A;t"" ,I' I .... 
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Geltender Text 

pfandschein 

S 234. (1) Der pfandleiher ist verpflichtet, dem 
Verpflnder ober das· abgeschlossene PEandleihge­
schift einen PEaqdschein auszustellen, dec den 
Namen und die Anschrift des PEandleihers und die 
untcrscheideaden Kc:anzeichen oes .pfandes ent­
halten und mit der Eintragung iri dein pfandleih­
buch Dbcreinstimmen muß. 

(2) Der pfandschein hat die Bestimmungen des 
1240 wiederzugeben und einen Hinweis auf die 
Bcstimmungea der Geschäftsordnung für die 
Ermittlung der Höhe der Zinsen und der Neben-
gebahrcn zu enthalten. . 

GcscLäftsordnung 

S 235. (1) Der Bewetber um eine Bewilligung für 
das Gewerbe der Pfandleiher hat der zur Ertcilung 
der Bewilligung. zustindigen Behörde eine Ge­
schäftsordnung ~ur. Genehmigung vorzulegen, in 
der die für die AUsübung des Gewetbes aufge­
stellten .Bedingungen und. die Richtlinien für die 
Ermiwung der Höhe des vom GCwetbetreibenden 
für seine· Titigkeit zu beanspruchenden EntgelteS 
enthalten sein müssen. . . 

(2) Die GesChäftsordnung ist zu genehmigen, 
wenn ihre Bestimmungen die ordnungsgemäß .. 
Ausübung des Gewetbes sicherstellen und di~ 
Intc'rcssen der Verpflnder wahren. . . 

(3) JCde Änderung der Geschiftsordung bedarf 
dei vorbcrlgen Genehmigung der zur Ertcilung der 
Bewilligung zustindigen Beh~rde.· 

(4) Die genehmigte Gcschäftso~nung ist in den 
für den Verkchr mit Kunden bestimmten Ge­
schiftsriumen ersichdich zu machen. 

(5) Vor ~nehmigung d~r Gescb1ftsordung darf 
das Geweroe nicht ausgeabt werden; 

Vorgeschlagener Text 

" 

Pfandschein 

§ 275f. (1) Der Pfandleiher ist verpflichtet, dem Verpfänder über das abgeschlossene 

Pfandldhgeschäft einen Pfandschein auszustellen, der den Namen und die Anschrift des Pfand­

" leihcrs und die unterscheidenden KclUlZCichen des Pfandes enthalten und mit der Eintragung in 

dem ~dleihbuch übereinstimmen muß. 

(2) Der Pfandschein hat die Bestimmungen des § 2751 wiederzugeben und einen Hin­

weis arf die Bestimmungen der Geschäftsordnung für die Ermittlung der Höhe der Zinsen und 

der Nebengebühren zu enthalten. 
11 

Geschäftsordnung 

§ 275g. (1) Der Bewerber um eine Bewilligung für das Gewerbe der Pfandleiher hat der 

zur EneHung der Bewilligung zuständigen Behörde eine Geschäftsordnung zur Genehmigung 
t 

vorzUlegen, in der die für die Ausübung des Gewerbes aufgestellten Bedingungen und die 

RichtUnien für die Ermittlung der Höhe des vom Gewerbetreibenden für seine Tätigkeit zu be­

ansprUchenden Entgeltes enthalten sein müssen. 

(2) Die Geschäftsordnung ist zu genehmigen, wenn ihre Bestimmungen die ordnungs­

gemUe Ausübung des Gewerbes sicherstellen und die Interessen der Verpfänder wahren. 
~. 

(3) Jede Änderung der Geschäftsordnung bedarf der vorherigen Genehmigung der zur 

ErteiI.mg der Bewilligung zuständigen Behörde. 

(4) Die genehmigte Geschäftsordnung ist in den für den Vekehr mit Kunden bestimm­

ten Geschäftsräumen ersichtlich zu machen. 

(5) Vor Genehmigung der Geschäftsordnung darf das Gewerbe nicht ausgeübt werden. 

/11 
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Geltender Text 

Auskunftspfficht 

S 23'. Die Pfandleiher sind verpflichtet, 
t. über die Auskunftspflicht des S 338 hinaus 

auch den Sicherheitsbehörden während der 
Geschäftsstunden die Nachschau in den 
Geschäftslokalen zu ennöglichen, Beweismit­
tel vorzulegen, Einsicht in die Pfandleih-

bücher zu gewähren und die für die 
Überprüfung notwendigen Auskünfte ~zu 
erteilen, 

2. die ihnen zugekommenen Mitteilungen über 
verlorene, vergessene, zurückgelassene oder 
dem rechtmäßigen Besitzer widerrechdich 
entzogene Gegenstände geordnet und nach-
schaubereit aufzubewahren, , 

3. Privatpersonen gegenüber Stillschweigen über 
die Personen, mit' denen Pfandgeschäftc 

, abgeschlossen wurden, zu wahren. 

Umsetzen des PEandes 

S 237. Ersucht der VezpfiDder um Verlängerung 
des Pfandvcnrages und stimmt der Pfandleiher der 
Verlingerung zu, $0 hat er wie beim Abschluß . 
eines neuen Pfandleihvertnges vorzugehen; er hat 
eine ·neue Eintragung in das Pfandleihbuch und die . 
Ausstellung eines neuen Pfandscheines nach den. 
Vorschriften des S 234 gegen Einziehung des alten 
Pfandscheines durc:hzufohrcn. 

Verlust des PEandsc:hciaes 

S 138. (1) Wud ein pfandschein verloren, so hat 
der Pfandleiher den Verlust des Pfandscheines in 
den pfandlcihbuchem 'Vorzumerken und einen 
Vomierkschein auszufertigen, 'Wenn der Vedust­
iriger nachweist, daß der VerlUSt gemäß den 
fundrecbdichen Bestimmungen gemeldet 'WUrde 
und seine Angaben Ober die. Zeit der Übergabe 
des pfandeS ·sOwie die Laufzeit und den Betrag des 

Vorgeschlagener Text 

Auskunftspflicht 

r 27Sh. Die Pfandleiher sind veIpflichtet, 

1. über eiie Auskunftspflicht des § 338 hinaus auch den Sicherheitsbehörden während der Ge-.. 
schä;llStunden die Nachschau in den Geschäftslokalen zu ermöglichen, Beweismittel vorzu-

legeJt, EinSicht in die Pfandleihbücher zu gewähren und die für die ÜbeIprüfung notwendi­

gen -luskünfte zu erteilen, 

2. die ibnen zugekommenen Mitteilungen über verlorene, vergessene, zurückgelassene oder 

.' dem rechtmäßigen Besitzer widerrechtlich entzogene Gegenstände geordnet und nachschau-

bereit aufzubewahren, 
1 

3. Privatpersonen gegenüber Stillschweigen über die Personen, mit denen Pfandgcschäfte ab­

ges~lossen wurden, zu wahren. 

Umsetzen des Pfandes 

§ 27Si. Ersucht der VeIpfänder um Verlängerung des Pfandvertrages und stimmt der 

Pfandlc;iher der Verlängerung zu, so hat er wie beim Abschluß eines neuen Pfandvertrages vor­

zugehe~,; er hat eine neue Eintragung in das Pfandleihbuch und die Ausstellung eines neuen 

PfandSfheines nach den Vorschriften des § 27Sf gegen Einziehung des alten Pfandscheines 

durchzaführen. 
~; 

Verlust des Pfandscheines 

§ 27Sj. (1) Wird ein Pfandschein verloren, SO hat der Pfandleiher den Verlust des 

Pfanm;heines in den Pfandleihbüchcrn vorzumerken und einen Vormerkschein auszufertigen, 
" 

wenn ~er Verlustträger nachweist, daß der Verlust gemäß den fundrechtlichen Bestimmungen 

gemel~et wurde und seine Angaben über die Zeit der Übergabe des Pfandes sowie die Laufzeit 

und d~n Betrag des erhaltenen Darlehens und die genaue Beschreibung des Pfandes mit dem 

hinte~gtcn Pfand und die angegebenen Daten des Pfandscheines mit den Büchern des Pfand­

leihe~ übereinstimmen. Auf Grund dieses Vormerkscheines kann das Pfand gemäß § 27Si um-
s 

gese~ werden. 

,lI ," l" ,', 
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Geltender Text Vorgeschlagener Text 

------------------------------------------------~~----~f~--------------------------------------------
Clhaltcncn Darlehens und die genaue BeschreibUng. 
des pfandes mit dem lüntcrlcgtcn Pfand und die 
angegebenen Daten .des Plandscbeines mit den 
Bachern des pfandleihers Obereinstimmen.· AUf 
. Grund dieses VormetksCheiDes' kann das Pfand 
gemiß S 237 UInfesew werdciil. 

. (2) Kommt der OriginaJpfandschcin binnen 
Jahresfrist vom Tage der Verlustmzeige an nicht 
zum Vorschein, so dad das Pland gegen Rack­
stellung des Vormerkscbeines und Rachahlung 
des Darlebc;ns samt Zinsen und Nebengebahten 
ausgefolgt werden. wenn es nicht etwa mangels 
URisetzung verfallen ist und veräußert wurde. 

(3) . Ist das Pfand bereits verfallen und unter 
Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften im 
Wege der Versteigerung veri.ußert worden. so ist 
nur der allenfalls erzielte Oberschuß a\lSZufolgen. 

(4) Nach Ablauf von 14 Tagen vom Verfallstag 
an kann der Besitzer eines Vormerkscheines das 
pfand. sofern es noch nicht veri.ußert worden ist, 
gegen Rückstellung des Vormerkscheines auslösen, 
wenn er den Schitzbeuag des pfandC$ zur 
Sichemellung allfälliger Ansprüche des Inhabers 
des Pfandscheines· beim Pfandleiher erlegt. 

(5) Diese SichersteIlung ist ohn~ Zinsenvergü­
tung wieder auszufolgen, wenn binnen Jahresfrist 
vom Ausstellungstag des V onnerkscheines der 

Originalpfandschein nicht zum Vorschein gekom­
men ist. 

(6) Kommt der Originalpfandschein binnen 
Jahresfrist vom Ausstellungstag des Vonnerkschei­
nes zum Vorschein, so darf das Pfand oder der aus 
dem Erlös des Pfandes etWa erzielte Oberschuß 
nur gegen gleichzeitige Übergabe des Original­
pfandscheines und des Vormerkscheines ausgefolgt 
werden. 

Umsctzeo des PEandes bei Kr.Udoseddirung 

S 2". (1) Wenn ein Verpfinder. bei d~m die 
Voraussetzungen far ~i~ Ausfe~gung eines Voc-

(2) Kommt der Originalpfandschein binnen Jahresfrist vom Tage der Verlustanzeige an 

nicht Zlim VolSChein, so darf das Pfand gegen Rückstellung des Vormerkscheines und ROck­
• zahlung des Darlehens samt Zinsen und Nebengebühren ausgefolgt werden, wenn es nicht etwa . 

mangel" Umsetzung verfallen ist und veräußert wurde. 

-
(3) [st das Pfand bereits verfallen und unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften 

im Wer der Versteigerung veräußert worden, so ist nur der allenfalls mielte ÜbelSChuß 

auszuf~gen. 

(4) Nach Ablauf von 14 Tagen vom Verfallstag an kann der Besitzer eines Vormerk­

schein~s das Pfand, sofern es noch nicht veräußert worden ist, gegen RückstelIung des Vor­

mer~/leines auslösen, wenn er den Schätzbetrag des Pfandes zur Sicherstellung allfälliger An­

spriiCQ~ des lnhabers des Pfandscheines beim Pfandleiher erlegt. 
t 

(5) Diese Sicherstellung ist ohne Zinsenvergütung wieder auszufolgen, wenn binnen 

lahresfst vom Ausstellungstag des Vormerlcscheincs der Originalpfandscbein nicht zum Vor­

scheilJ gekommen ist. 

(6) Kommt der Originalpfandschein binnen Iahresfrist vom Ausstellungstag des Vor­

merk5,.cheines zum Vorschein, so darf das Pfand oder der aus dem Erlös des Pfandes etwa er­

zielte ÜbelSChuß nur gegen gleichzeitige Übergabe des Originalpfandscheines und des Vor­

mer~heines ausgefolgt werden. 

Umsetzen des Pfandes bei Kraftloserklärung 

§ 27Sk. (1) Wenn ein Verpfänder, bei dem die Voraussetzungen für die Ausfertigung 

einCl! Vormerkscheines (§ 27Sj) nicht gegeben waren, um die Kraftloserklärung des in Verlust 

gerat~nen Pfandscheines im gesetzlichen Wege nachweislich angesucht hat, so ist der Pfandlei­

her "ei rechtzeitigem Ersuchen des Verpfänders verpflichtet, das Pfand gemäß § 27Si 
~ 

u~setzen. 

(2) Wurde das Pfand nicht umgesetzt und ist es versteigert worden, so hat der Pfandlei-

her 'tach rechtskräftiger Kraftloserklärung den allenfalls erzielten Überschuß auszufolgen. 1~( 
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Geltender Text 

merlcscheines <S 238) nicht gegeben waren, um dae 
Kraftloserkllrung des in Verlust geratenen Pfand-

. scheines im gesetzlichen Wege nachweislich ange­
sucht bat, so ist der Pfandleiher bei ricbqcitigcm 
Emachen des V czpfindcrs vczpffich~ das Pfand 
gcm1ß S 237 umzusetzen. 

(2) Wurde das Pfand nicht umgesetZt und ist es 
versteigert worden, so hat der Pfandleiher nach 
rechtskriftiger Kraftloserklärung dcÖ. allenfalls 
erzielten Obersc:huß' auszufolgen. . 

Verkauf des Pfandes 

S 240. (1) Der Ve~uf des Pfandes durch 
Vemcigenmg darf in keinem Fall frOher als. sechs 
Wochen nach dem Verfallstag erfolgen. On und 
Zeit der V crstcigerung sind unter Bczc~ung der 
zu versteigernden Gegenstände durch Anschlag vor 
dem Gescbiftslokal und überdies durch. Einschal­
tung im Amtsblau zur Wiener Zeitung oder in dem 
von dei' Bezirksverwalwngsbehörde zu bestimmen­
den Lokalblau bekanntzumachen. In der' BclWuat-­
machung sind der .Name :des Pfandleihers und die 
auf die zu versteigernden Gegenstlnde entfallen­
den Nummern des Pfandleihbuches anzugeben. 
Die Bekanntmachung muß innerhalb eines Zeit-.. 
raumes von nrei bis vier Wochen vor der 
V crsteigerung crfoigcn. . 

(2) Nach dem Verkauf des Pfandes dwch 
V crsteigcrung hat der Pfandleiher dem V czpflnder 
auf deSsen Verlangen nach Vorlage des Pfand­
scheines, gegebenenfalls des Vormerkscheincs. 
unv~Qglicb den !or den V czpflnder nach Abzug 
der Pfändsdaulden samt Zinsen und Nebcngebnh­
ren sowie der Kosten des Pfandverkaufes allenfalls 
verbleibenden Obenchuß auszufolgen. Wenn der 
Veq)finder binnen fanf Jahren den Obenchuß 
nicht behebt, hat ihn der Pfandleiher gerichdich zu 
hinterlegen. 

Unberührt gebliebene Vorsc:Lriftcn 

J 241. Die Vorschriften über den Ausschluß der 
Eigenwmsklage gegen den gutgliubigen ffanellei­
L __ IIr .. &1. ... ~.IM C.eselUS vom 23. März 1885, 

Vorgeschlagener Text 

Verkauf des Pfandes 

~ 2751. (1) Der Verkauf des Pfandes durch VeJSteigerung darf in keinem Fall frilher als 

sechs ~ochen nach dem Verfallstag erfolgen. Ort und Zeit der Versteigerung sind unter Be­

zeichmwg der zu versteigernden Gegenstände durch Anschlag vor dem Gescbäftslokal und 
t 

überdie.; durch Einschaltung im Amtsblatt der Wiener Zeitung oder in dem von der Bezirksver­• waltun85behörde zu bestimmenden Lokalblatt bekanntzumachen. rn der Bekanntmachung sind .. 
der Nrujle des PfaJldleihers und die auf die zu versteigernden Gegenstände entfallenden Num-

mern dfs PfaJldleihbuches anzugeben. Die BekaJlntmachung muß innerhalb eines Zeitraumes 

von zw:i bis vier Wochen vor der Versteigerung erfolgen. 

(2) Nach dem Verkauf des Pfandes durch Versteigerung hat der Pfandleiher dem Ver­

pfandel auf dessen VerlaJlgen nach Vorlage des PfaJldscheines, gegebenenfalls des Vormerk­

scheinttf, unverzüglich den für den Veiptänder nach Abzug der PfaJldschulden samt Zinsen und 

Neben~bühren sowie der Kosten des PfaJldverkaufes allenfalls verbleibenden Überschuß aus-. . 
zufolg~ll. Wenn der Verpfänder binnen fünf Jahren den Überschuß nicht behebt, hat ihn der , 
PfaJldl~iher gerichtlich zu hinterlegen. 

Unberührt gebliebene Vorschriften 

§ 275m. Die Vorschriften über den Ausschluß der Eigentumsklage gegen den gutgläu­

bigen l?faJldleiher (§ 4 Abs.4 des Gesetzes vom 23. März 1885, RGB!. Nr. 48, in der Fassung , 
des A:'. 16 der Verordnung GBIÖ Nr. 86/1939) werden durch dieses Bundesgesetz nicht 

berühlt. 

Einstellung oder Ruhen der Gewerbeausübung 

§ 275n. Die Behörde bat in den Fällen der Einstellung der Gewerbeausübung oder ihres 

Ruhe'tS durch mehr als zwei Monate dafür zu sorgen, daß die verpflindeten Gegenstände nach 

Entrichtung der entsprechenden Zahlungen ordnungsgemäß ausgefolgt werden können. Der 
• 

GeweJbetreibende hat die Einstellung der Gewerbeausübung .pder das Ruhen der 

GewC{beausübung durch mehr als zwei Monate der Behörde sechs Wochen vorher anzuzeigen. 

! .,1,,*, t, 

109/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
202 von 230

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltender Text 

Verordnung GBIO Nr.·86/1939) werden durch 
dieses Bundesgesetz nicht beriihn. 

Einstellung oder Ruhen der Gewerbcausi.ibuog 

S 242. Die Behörde hat in den Fillen der 
Einstellung der Gewerbeausübung oder ihres 
Ruhens durch mehr als zwei Monate dafür zu 
sorgen. daß die veq>findeten Gegenstinde nach 
Entrichwng der entsprechenden Zahlungen ord­
nungsgemiß ausgefolgt werden können. Der 
Gewerbetreibende hat die Einstellung' der Gewer­
beausübung oder das Ruhen der Gewerbeausübung 
durch mehr als zwei Monate der Behörde sechs 
Wochen vorher anzuzeigen . 

. Periodische ()bcrpdifungen 

S 243. Die Bez:iiksvcrwa1wngsbehörde ist ver­
pflichtet, periodische Obeq>rIlfungen des Betriebes 
des Pfandleihers vorzunehmen. 

Vorgeschlagener Text 

7 

Periodische Überprüfungen 

§ 2750. Die Bczirksverwaltungsbehörde ist verpflichtet, periodische Überprüfungen des 

Betriebes des Pfandleihers vorzunehmen." .. 

.-t:~ 

.. 
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T aakstcUCIl 

S 171. (1) Gewctbetreibende, die Betri~sstoffe 
an Kraftfahrer im Betrieb von Zapfstellen abgeben 
(§ 124 Z 21), sind unbcsc:hadet des S 34 zur 
Verrichtwlg C1er beim Betrieb von Zapfstellen 
üblichen Tätigkeiten für Kraftfahrer, wie zum 
Abschinieren, Ölwecbsel, zur Batteriepflege, ~um 
NachfaIlen von Luft, Waschen des Kraftfahrzeuges 
u. dgl.. berechtigt. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewctbetrcib~deD 
sind auch zum Kleinhandel mit Heizö~ Kraftfahr­
zeugersatzteilen und Kraftfahrzeugzubehör, soweit 
diese Ersatzteile und dieses Zubehör für die 
Erhalwng oder Wiederherstellung der ·Betriebs­
fähigkeit des Kraftfahrzeuges oder für. die 
Verkehrssicherheit notwendig sind, Vabandzcug 
in Behlltern im Sinne des S 102. Abs. 10 des 
Kraftfabrgesetzes 1967, BGBl Nr. 267, in der 
Fassung des Bundesgesetzes·BGBl Nr.615/1977, 
Kraftfabrzeugpflegemiudn, Toiletteartikdn.. Stra­
ßenkarten, Fotovctbrauchsmaterial, Ansichtskarten 
und üblichen Reiseandcnken es ISS· Z 2) berech­
tigt. Weiters sind sie zum Kleinhandel mit Zuk­
kcrwaren, zuckcrfreicm Kaugummi, Schokoladen 
und Schokoladewuen, Dauemackwuen ein­
schließlich SaJzgebickc, Waffeln und WaHelwa­
ren, kandierten Frilchten und Speiseeis, alle diese 
Waren aber nur insoweit, als sie .vorverpackt 
angeliefert werden, sowie' mit alkoholfreien Er­
frischungsgetrinken in verschlossenen Gefäßen 
berechtigt. 

(3) Bei Ausübung der Rechte gemiß Abs. 2 muß 
der Charakter des Betriebes als Tankstelle gewahn 
bleiben und es dürfen hiefllr' weder zusi~liche 
Hilfskrifte noch ausschließlich diesem Verkauf 
dienende lUume verwendet werden. Dies gilt 
jedoch nicht für die Ausübung des ·Kleinhandels 
mit Heizöl. 

Vorgeschlagener Text 

Nach § 278 wird folgender § 278a samt ObelSchrift eingefügt: 
; 

"Tankstellen 

§ :p8a. (1) Gewerbetreibende, die Betriebsstoffe an Kraftfahrer im Betrieb von Zapf­

stellen abytben, sind unbeschadet des § 34 zur Verrichtung der beim Betrieb von Zapfstellen 

üblichen lltigkeiten für Kraftfahrer, wie zum Abschmieren, Ölwechsel, zur Batteriepflege, zum 

Nachfilller. von Luft, Waschen des Kraftfaluzeuges u. dgl. berechtigt. , 

(1 Die im Abs.l genannten Gewerbetreibenden sind auch zum Kleinhandel mit Heizöl, 

Kraftfalu7.fugeISatzteilen und Kraftfalu7.eugzubehör, soweit diese Etsatzteile und dieses Zube­

hör für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit des Kraftfahrzeuges oder für 

die Verkeilrssicherheit notwendig sind, Vetbandzeug in Behältern im Sinne des § 102 Abs.l0 .-
des Kraft~gesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. 61S/1~77, Kraftfaluzeugpflegemitteln, Toiletteartikeln, Sttaßenkarten, Fotovetbrauchs~ 

material, ~sichtskarten und üblichen Reiseandenken (§ 158 Z 2) berechtigt. Weiters sind sie 

zum Kleiphandel mit Zuckerwaren, zuckerfreiem Kaugummi, Schokoladen und Schokolade­

waren, Dlluerbackwaren einschließlich Salzgebäcke, Waffeln und Waffelwaren, kandierten 
; 

Fruchten und Speiseeis, alle diese Waren aber nur insoweit, als sie vorverpackt angeliefert wer­

den, sowie mit alkoholfreien Erfrischungsgetränken in verschlossenen Gefäßen berechtigt. 
f 

(~) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs.2 muß der Charakter des Betriebes als TanIc-

" stelle ge,:ahrt bleiben und es düden hiefür weder zusätzliche Hilfskriifte noch ausschließlich 

diesem "Xcrkauf dienende Räume verwendet werden. Dies gilt jedoch nicht für die Ausübung 

des KleiJc!landels mit Heizöl. • 

;} 
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. V crstcigcruac beweglicher Sac:hca 

.. 5 1«. Der BcwiIIigung$pßicht unterliegt der 
Verkauf beweglicher Sach~ auf eigene oder 
fremde Rechnung· im Wege' öffentlicher V crstei­
gerungen, auCh wenn er im Rahmen der Ausübung 
eines anderen GewemeS vorgenommen wird. 

Uabcrührt gcbliebcae Vorsclu:iftca 

51.5. Die Vorschriften aber Vabote und' 
Beschrinkuhgen ·der V c.meigerung gewisser Ge­
gcnstinde, Ober den W~ercich der Gemein­
den . . hinsichtlich' ., der Vornahme von 
V c.meigerungen, aber Befugnisse bestimmter 
Arten 'von Unternehmen oder' Angehöriger be­
stimmter Berufe, öHcatliche V c.meigerungen 
durchzufohren. aber cW Erfordernis einer beson­
deren behördlichca Bewilligung für die Veranstal­
tung jeder einzelnen öffentlichen V crsteigcrung. 

. über die Teilnahme eines behördlichen Verstci­
gerungskommjssä.rs und aber ~e EntriChtung 
gewisser Gebohren für Verstcigcrungen ·werden 
durch dieses Bund~geseo; nicht berilhrt. 

GcscbäEtsordnung 

S 2.'.. Die zur Vemcigerung beweglicher' 
Sachen berechügten Gewemetreibenden haben sich 
einer Geschiftsordnung z.u bedienen. Die Ge­
scbiftsordnung ist in den für den Verkehr mit 
Kunden bC5Ümmten Geschäftsräumen ersidtdich 
zu machen. 

Vorgeschlagener Text 

'# 

l'!ach § 284 werden folgende §§ 284a bis 284e samt Überschrift eingefügt: 

"Versteigerung beweglicher Sachen 

§ 284a. Der Bewilligungspflicht unterliegt der Verkauf beweglicher Sachen auf eigene 

oder fremde Rechnung im Wege öffentlicher Versteigerungen, auch wenn er im Rahmen der 

Ausilbung eines anderen Gewerbes vorgenommen wird. Für die Erteilung der Bewilligung und 
• für ~e Erteilung einer Genehmigung gemäß § 176 Abs.l ist die Bezirksverwaltungsbehörde 

zustäsldig. Die §§ 175 Abs.l Z I, Abs.2 und 3, 176, 341 Abs.l bis 3 und 344 finden 
t 

AnwGlldung . .. 
Unberührt gebliebene Vorschriften 

§ 284b. Die Vorschriften über Verbote und Beschränkungen der Versteigerung gewis­

ser Gegenstände, über den Wirkungsbereich der Gemeinden hinsichtlich der Vomahme von , 
Ver;teigerungen, über Befugnisse bestimmter Arten von Unternehmen oder Angehöriger be-

stimmter Berufe, öffentliche Versteigerungen durchzuführen, über das Erfordernis einer beson-
lf derc:n behördlichen Bewilligung für die Veranstaltung jeder einzelnen öffentlichen Versteige-

runf' über die Teilnahme eines behördlichen Versteigerungskommissärs und über die Entrich­

tunG gewisser Gebühren für Versteigerungen werden durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

• 
Geschäftsordnung 

§ 284c. Die zur Versteigerung beweglicher Sachen berechtigten Gewerbetreibenden 

haljj:n sich einer Geschäftsordnung zu bedienen. Die Geschäftsordnung ist in den für den Ver­

ke~r mit Kunden bestimmten Geschäftsräumen ersichtlich zu machen . 

. " 
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W cc:bscIstubco 

S 248. Der BeWilligungspflicht unterliegt der 
sdWt.crmIßige Ankauf von ausländischen Zm­
lungsmiudn (zB Geldsorten. Schecks. Reisekredit­
briefen und Anweisungen) und der schaltennißige 
Verkauf von ausländischen Geldsorten und Schil­
Iing-Rcisesch~ (Wechselstubengescqin). 

-, 

... 

Vorgeschlagener Text 

Warcnpräsentator 

§ 284d. Unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender ist der Warcnpräsentator 

aU.oh zu Tätigkeiten im Sinne des § 34 Abs.4 berechtigt. . 
Wechselstuben 

§ 284e. Der Bewilligungspflicht unterliegt der schaitennäßige Ankauf von ausländi­

scfen Zahlungsmitteln (zB Geldsorten, Schecks, Reisekreditbriefen und Anweisungen) und der 

schaltennäßige Verkauf von ausländischen Geldsorten und Schilling-Reiseschecks 
:, 

r,'ecbsclstubengeschäft). Für die Erteilung der Bewilligung und für die Erteilung einer Geneh-

migung gemäß § 176 Abs.1 ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. Die §§ 175 Abs.1 Z 

'. 1,·Abs.2 und 3,176,341 Abs.1 bis 3 und 344 finden Anwendung." 

.. 
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2. Besondere Verfahrcnsbcstimmuogcn 

a) Anmeldungsverfabren 

S H9. (I) Wer ein Gc:lWerbe ausüben will. hat, 
soweit es sich nicht um ein bewilligungspflichtiges 
gebundenes Gewerbe handelt, die Gewcrbeanmel­
dung bei der Bezirksverwalwngsbehörde des 
Standortes zu erstauen. 

(2) Die Anmeldung hat die genaue Bezeichnung 
des Gewerbes' und des (ür die Ausübung in 
Aussicht genommenen StandorteS zu enthalten. 
Bei der Anmeldung des freien GeWerbes der 
Marktfahrer (§ 275) oder des freien Gewerbes 
des Feilbietens gemäß S 53 Abs. 1 Z 1 hat der 
AnmeIder an Stelle der Bezeichnung eines Stand­
orteS die genaue, Anschrift seiner Wohnung 
anzugeben. diese Wohnung gilt als Standort. 
Zwei oder mehrere Gewerbe dOrfco in einer 
Anmeldung ni~t zusammengcfaßt werden. In 
einee: Anmeldung dOrfco jedoch verwandte Hand­
werke zusammengcfaßt werden. 

(3) Der Anmeldung sind anzusc:blic:ßen: 
1. Urlpmdco,'die dem Nachweis ober Vor .. und 

Familicnnainen der Person, ihre Wohnung. 
ihr Alter und ihre StaatSangehörigkeit cUenco • 

.2. die Bcsc:heinil'lng Ober die im StrafreJistcr enthaltenen Verurteilungen oder darüber. daß das 
Strafregister keine solche Veruneilung enthllt (Strafrepslerbesc:heinigung); die Strafregisterbe­
scbeinigung darf nichllltcr als drei Monate sein und ist auch hinsichtlich der Personen anzu­
schliellen. denen ein IßIIIpbender EinfluB auf den Betrieb der Geschäfte eines anderen Rechts-

trlaers als einer natürlicheD Person zusteht;' 

I 

Vorgeschlagener Text 

t 339 Abs.2Iautet: 

• "(2) Die Anmeldung hat die genaue Bezeichnung des Gewerbes und des für die Ausü­

bung in Aussicht genommenen Standortes zu enthalten. Bei der Anmeldung des freien Gewer-

bes per Marktfahrer (§ 275) hat der Anmelder an Stelle der Bezeichnung eines Standortes die , 
gen:ue Anschrift seiner Wohnung anzugeben; diese Wohnung gilt als Standort. Bei ausschließ­

li~r Ausübung eines Handelsgewerbes im Umherziehen (§ 53) ergibt sich der Standort der 
~ Ge'ferbeberechtigung aus dem Ort des Bürobetriebes. Zwei oder mehrere Gewerbe dürfen in 

einer Anmeldung nicht zusammengefaßt werden. In einer Anmeldung dürfen jedoch verwandte 

• odljf verbundene Gewerbe zusammengefaßt werden. 11 

.. 
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3. falls ein· Bcfihiiunisnacbweis for das betref­
fende Geweme vorgescbriebeD ist, die ent­
sprechenden Belege oder der Bescheid über 
die erteilte Nachsicht <S 28); 

4. falls eine juristische PcdoO. oder eine 
eingetragene ErwemsgcseUscbaft die Anmel­
dung erstaaet, der Nachweis ihres Bestandes, 
bei PcrsooengescUscbaftcn des Handclsrech­
.tcs die Glaubhaftmachung des Abschlusses 
des Gesellschaftsycruages <S 10); ein als 
solcher Nachweis vorgdcgtcr Auszug auS 
dem F.inncnbuch darf nicht iltcr als sechs 
Monate sein. 

Vorgeschlagener Text 

y 

~ 339 Abs.3 Z 3 lautet: 
"3. l"t1ls ein Befähigungsnachweis für das betreffende Gewerbe vorgeschrieben ist, die entspre-

\ahenden Belege oder ein Bescheid über die erteilte Nachsicht (§ 28), im Fall des § 16 Abs.l 

zweiter Satz die Anzeige der erfolgten Bestellung eines Geschäftsführers; 
~ 

.~-: 

• 
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S 340. (1)' Auf Grund der Anmeldung des 
Gewerbes <S 339 Abs. 1) bat die Bezirk,sverwal­
tungsbehörde zu pdlfen, ob die gesetzlichen 
VoraussetZungen for die AusObung des angemel­
deten Gewerbes durch den Anmelder in dem 
betreffenden Standort vorliegen. Ober das Ergebnis 
ihrer Feststellungen hat die Behörde einen Bescheid 
zu erlassen. sofern nicht die Bestimmung des 
Abs. 4 anzuwenden ist. Bei den Gewerben der 
Rauchfangkehrer <S 94 Z 12). Bestatter (§ 130) 
und SchIcpplifwntcrnchmer <S 276) bat die Bc­
zirksverwalwngsbehörde auf Grund des rechts­
kräftigen Bescheides. mit dem festgestellt wurde, 
daß die Voraussetzungen gemiß dem ersten Satz 
vorliegen. den Gewerbeschein auszufertigen. 

(2) Vor Erlassung des Bescheides hat die 
Bczirksverwalwngsbehörde, falls ein Befähigungs­
nachweis auf andere Weise als durch Vorlage eines 
Prüfungszeugnisses zu erbringen ist, die zustindige 
Gliederung der Landeskammer der gewerblichen 
WirtSchaft unter Anschluß der Nachweisbelege 
aufzufordern. innerhalb einer Frist von sechs 
WoChen ein Gutachten über den Befähigungsnach­
weis abzugeben; eine solche Aufforderung hat zu 
endallen. wenn das Gutachten bereits vorliegt. 
Handelt es sich um ein Gewerbe. das die 
Mitgliedschaft zu einem Gremium der Sektion 
Handel der Kammer der gewerblichen Wirtschaft 
begdlndet, so ist die Sektion Handel die zustlndige 
Gliederung der Landeskammer der gewerblichen 
Wuucbaft. 

(3) Vor Ausfertigung des Gewerbescheines ist 
die Zahlung oder die Swndung der Eintragungsge- . 
bohr oder die Nachsicht von der Zahlung dieser 
Gebohr <S 57 b und S 57 f des' Handelskammerge­
SCIZCS in der Fassung der 8. Handelskammerge­
sea:noveUe BGBl. Nr. 620/1991) nachzuweisen. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 3'!P Abs.l wird im zweiten Satz nach dem Wort "Behörde" die Wortfolge "binnen drei 

Monat:n" eingefügt. Im dritten Satz lautet der Klammerausdruck "(§ 94 Z 11)". 

§ 340 Abs.2 und 3 entfallen. 
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(4) Liegen die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 
und 3 vor Und steht in dem· auf Grund der 
Aomelduug des GewCIbes durchzuführenden Ver­
fahren kcin~ Dritten . ein BelUfungsrecht zu, so 
bat die Bezirksverwalwngsbehörde eine Bescheini­
gung. auszusteDeit, aus' der der Anmelder, die 
gcnaue Bezeichnung des . Gewerbes und des 
Standortes der GewerbeausUbung, gegebenenfalls 
eine Bescbrlnkung auf Grund einer etWa erteilten 
Nachsicht von der Erbringung .des Befiihigungs­
nachv.teisCs <S 28 Abs. 3 bis 5) und das 'Datum der 
Anmeldung des Gewerbes ersichtlich sind (Ge­
werbeschein); in diesem Falle: gilt der -Gewerbe­
schein als Bescheid. Als Tag der 
Gewerbeanmeldung gilt jener Tag. aß welchem 
.alle erforderlichen Nachweise <S 339 Abs. 3) ~ei 
der· Behörde eingelangt sind. 

(5) Auf dem Gewerbeschein hat die Behörde 
Richtigstellungen. Anderungen des Namens, der 
Firma oder der R.cchtsfonn des Inhabers gemiß 
S 12 sowie Verlegungen des Betriebes zu vermer­
ken. Andere V ~erkc, wie Bescheinigungen 
betreffend Einscbrinkungen oder ErweiterUngen. 
des GewCIbes einschließlich einer etWa erteilten 
Nachsicht von der Erbringung des Befiihigungs­
nachweises, ober Errichtung weiterer Beuiebs­
stiucn, sind unbeschadet der bescheidmißigen 
Erledigung des betreffenden Anbringens zulässig. 

(6) Eine Gewerbeanmeldung, die vor der 
rechtskrlftigen Ertcilung einer erforderlichen 
Nachsicht oder einer erforderlichen Gleichstellung 
gemäß S 14 Abs. 2 . eingebracht wird, gilt erst ab 
Rechtskraft der Nachsicht oder der Gleichstellung 
gemäß S 14 Abs. 2 als erstatteL 

(7) Liegen die im Abs. 1 erwähnten V oraus­
setzungen nicht vor, so hat die Bczirksverwal­
wngsb~hörde - unbeschadet eines Verfahrens 

nach S 366 Abs. 1 Z 1 - dies. mit Bescheid 
festzustellen und die Ausübung des Gewerbes 7.U 

untersagen. 

Vorgeschlagener Text 

T 

Im § 3<;0 Abs.4 erster Satz lautet der VelWeis: "gemäß Abs.1". 
• 

.~-: 

.. 
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S 342. In den Fällen des S 341 Abs. I und 2 
sowie des Abs. 3. soweit es sich um das Ansuchen 
um die Genehmigung der Bestellung eines falialge­
schäftsführers handelt, sind die Bestimmungen des 
S 340 Abs. 2 über die Anhörung der zuständigen 
Gliederung der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft sinngemäß anzuwenden. 

i 342 entfällt. 
t 

Vorgeschlagener Text 
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S 344. (1) Gegen einen Bescheid, mit dem die 
Bewilligung zu, Ausübung eines bewiUigungspßich­
ugen gebundenen Gewerbes· es 12n erteilt, die 
BcstcUung . eines Gc:scbIftsfI1hrcrs oder eines 
Filialgcschiftsfohrcrs für. die Ausübung eines 
solchen Gewerbes oder die Obcrtragung der 
Ausübung eines solch~ Gewerbes an einen 
Pächter genehmigt oder bei Waffengewerben 
es 178) und Gewerben nach S 193 und·S 198 die 
Errichwng einer weiteren Beuiebsstluc oder die 
Verlegung des Beuiebes bewilligt wird, steht der 
zustlndigen Gliederung der Landcskammer der 
gewerblichen Wuuchaft das Recht der Berufung 
insoweit zu. als es sich· um die Entscheidung ober 
die .. Erb~gung des Befihigungsnachweises auf 
andere Weise als durch Vorlage eines Prüfungs­
zeugnisses handelt, w~ die. Entscheidung ·ihrem 
fristgerecht abgegebenen ~utachtcD wid.erspricht 
oder wenn die Gliederung nicht gchört. worden ·ist 
es 342). 

(2) Wird ein Ansuchen um Genehmigung der 
Übertragung der Ausqbung. eines . bewilligungs­
pßichugen gebundenen Gewcmes es 12n an einen 
PichJcr mit der Begründung abgewiesen. daß 
dies~·· den gesetzlichen VOraussetzungen nicht 
entspridlt, so steht· das Recht der Berufung 
.sowohl dem Gewerbeinhaber als auch dem 
~amhaft gemachten Pichter zu. 

Vorgeschlagener Text 

1m § 344 entfallen der Abs.l sowie die Absatzbezeichnung "(2)". 

: 
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c) Anzeigever&hren 

S H5. (1) •• t •• 

(4) Die Anzeigen gcmiß S 46 Abs. 3 (Ausflbung 
eines Gewerbes in einer weiteicn Bctriebsstia.e); 
gemäß S 47 ~$. 3 (Bestellung und A.Cidcn 
eines F'dialgeschiftsfahrea fai- die Ausübung ~ines 
Geweroes in einer weiteren Bctriebsstia.e) und 
gemiß S 48 Abs. 1 (EinstdJung der Ausabung eines 
Gewerbes in einer weiteren ~ebsstitte) sind bei 
der für die weitere Bctriebsstltte zustlndigen 
Bczirksverwa1tungsbebörde zu erstatten. Für die 
Anzeige gCIJ)iß S 46 Abs. 3 gelten die Vorschriften 
des § 339 ÄLs. 2 sinngemäß. 

, •• , f 

(8) Wenn die jeweils gefordenen Voraussetzun­
gen gegeben sind, hat die Behörde, bei der gemäß 
Abs. I bis 6 die Anzeigen zu erstatten sind, 

J. die Anzeigen gemäß § 8 Abs. 4, § 11 Abs. 3 
und S, S 12, S 37 Abs.2 und 3, S 39 Abs. 4 
und S 40 Abs. 4. wenn die Bestellung eines 
Geschäftsfohrers angezeigt wird, S 40 Abs. 2, 
wenn die Übertragung der Gewerbeawübung 
an einen Pächter angezeigt wird, sowie §§ 42 
bis 44 mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen; 

2. die Anzeigen gemäß S 46 Abs. l und gemäß 
S 1,7 Abs. 3. wenn die Bestellung eines 
Filialgeschiftsfahrers angezeigt wird.' mit 
Bescheid zur Kenntnis zu nehmen und die 
für den StandoR der Geweroeberechtigung 
zUstindige Bezirksverwaltungsbehörde zu 
V .. ndndi2en: 

Vorgeschlagener Text 

t 345 Abs.4 lautet: 

. "(4) Die Anzeigen gemäß § 46 Abs.3 (Ausübung eines Gewerbes in einer weiteren Be-

trie~sstätte). gemäß § 47 Abs.3 (Bestel1ung und Ausscheiden eines Filialgeschäftsführers für die 

A~bung eines Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte), gemäß § 48 Abs.1 (Einstellung der 

Gewerbeausübung in einer weiteren Betriebsstätte) und gemäß § 184 Abs.3 (Einstellung der • 
AUl;Übung eines Gewerbes gemäß § 127 Z 1 bis 3 in einer weiteren Betriebsstätte) sind bei der 

• 
für fie weitere Betriebsstätte zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. Für die An-

zei/;c gemäß § 46 Abs.3 gelten die Vorschriften des § 339 Abs.2 sinngemäß." 
• 

1m § 345 Abs.8 Z 1 werden vor den Worten "mit Bescheid" die Worte "binnen drei Mona-

:en" eingefügt. 

§ 345 Abs.8 Z 2 lautet: 

:'2. die Anzeigen gemäß § 46 Abs.3, soweit es sich um die Gewerbe der Rauchfangkehrer. der 

Bestatter oder des Betriebes von Schleppliften handelt, und gemäß § 47 Abs.3, wenn die 

Bestellung eines Filialgeschäftsfiihrers angezeigt wird, binnen drei Monaten mit Bescheid 

zur Kenntnis zu nehmen und die für den Standort der Gewerbebercchtigung zuständige Be­

zitksverwaltungsbehörde zu verständigen;" 

/7' :l 
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3. die Anzeigen gemiß S 49 Abs. 1 mit Bescheid 
zur Kenntnis zu nehmen und die fa.r den 
letzten Standort zustlndige Bezirksverwal­
wngsbehörde zu verständigen; 

4. die .Anzeigen gemlß S '49 Abs. 2 niit Bescheid 
zur Kenntnis zu nehmen und die für den 

· letzten Standort der weiteren Betriebsstätte 
· soWie for den Standort der 'Gewerbeberechti­

guag zustindige Bezirksverwalwngsbehörde 
· ZU verstlndigen; 

s. die Anzeigen gemIß § 39 Abs. 4 sowie § 40 
Abs. 4, wenn das Ausscheiden eines Ge­
Khäfufahrers angezeigt wird, S 40 Abs. 2, 
w~ der Widerruf oder Obertiagung der 
Geweib"eauShbung an einen Pächter angezeigt 
vJUa;"sowic S:S6 ·in· d~': vCiwatwnssakteri 
egtspQ:Cbend zu vennCiken~! wenn ° nicht die 
E.rlassung eines Bescheides oder die Aus­
feniguog einer BesCheinigung beantragt wor-
den ist; . .' . 

6. die .Anzeigen g~ S 4~ Abs. 3, wenn das 
Aussc:heideo ein.es Fdialgeschiftsführers ange­
zeigt wird. sowie S 48 Abs. 1 in den Yerwal­
tuogsakten entsprechend zu vennerken, wenn 
nicht die E.rlassung eines Bescheides oder die 
Ausfeniguag' einer Bescheinigung beantragt 
worden ist, sowie die fnr den Standort der 
Gewel:bebcn=chtigung zustindige BeziEksver­
walCUDg$bebörde, bei bewilligungspflichtigen 
gebundenen Gewerben <S 12n die zur 
Genehmigung zustlndige Behörde, zu ver­
stlndigen; 

"'7. die Anzeigen gemlß S 63 Abs.4 und § 147 
auf dem Gewerbeschein zu vermerken; 

8. die Anzeigen. gemäß S 81 Abs. 3 binnen zwei 
Monaten nach Erstattung der Anzeige mit 
Bescheid zur Kenntnis zu nehmen; dieser 
Bescheid bidet einen Bestandteil des Geneh-
mi~ngsbeschei~es. " ,.", ., 

Vorgeschlagener Text 

J 345 Abs.8 Z 4 lautet: 

"4. die Anzeigen gemäß § 49 Abs.2, soweit es sich um die Gewerbe der Rauchfangkehrer, der 

Bestatter oder des Betriebes von Schleppliften handelt, mit Bescheid zur Kenntnis zu neh­

men und die für den letzten Standort der weiteren Betriebsstätte sowie für den Standort der 

Gewerbeberechtigung zuständige BezirksvelWaltungsbchörde zu verständigen;" 

.-::": 

§ 345 Abs.8 Z 6 ist nach dem Zitat "§ 48 Abs.l" einzufügen "und § 184 Abs.3". 

0" 
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(9) Werden durch dieses ·Bundesgesetz vorge-
sduieltene Anzeigen erstattet. obwohl hiefür die 

jeweils geforderten gesetzlichen Voraussetzungen 
nicht gegeben sind. so hat die: Behörde. bei der die 
Anzeige erstattet worden ist - unbeschadet eines 
Verfahrens nach SS 366 ff. - dies mit Bescheid 
festzustellen und die Maßnahme oder die Tätig­
keit. die Gegenstand der Anzeige ist. zu unter­
sagen; S 344 Abs. 2 gilt sinngemäß für den 
Pichter. Bescheide über Anzeigen gemäß S 81 
Abs. 3 sind innerhalb von zwei Monaten nach 
Erstattung der Anzeige zu erlassen. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 345 Abs.9lautet das Zitat: "§ 344". Der letzte Satz lautet: 

"B,:scheide über Anzeigen gemäß § 81 Abs.3 sind innerhalb von zwei Monaten, Bescheide über 

~.zeigen gemäß Abs.8 Z 1 und 2 innerhalb von drei Monaten nach Etstattung der Anzeige zu 
1 

e~n." 

.' 

.~-: 
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d) Nac:hsichtsverfahrc:n 

S 346. (1) Für die Encilung einer Nachsicht ist 
zustindig: . 

1. der Landcshauptmann in den Fällen einer 
Nachsicht ' 
a) vom 'Befähigungsnachweis <S.28 Abs. 1 bis 

5 und n for ,bcwilligungspflichtige 
gebundene Gewerbe <S 127) sowie für 
Handwerke und for gebundene Gewctbe, 
bei denen die Prüfung vor einer vom 
LandcshauptmaDll zu bestellenden Kom­
mission abzulegen ist, 

b) von' den Voraussetzungen für die Zulas-
, sung zu einer Prüfung im, Sinne des S 22 

Abs. 1 Z 3 <S 28 Abs. 6),. wenn die 
Pl1lfung vor einer vom Landeshauptmann 
zu bcstc1lendtn' Kommission abzulegen 
ist, 

c) vom Ausschluß von der Gewcrbeausübung 
gemd 55 26 und' 27; , . 

2. die,',Bczirksv.crw~tungsbehörde in allen son-
stigen Nacbsichtsfällen. : l ", .' , ;.~:,'.. ' 

(i) <Das ': N~~~iSansüch~' '!wui J~er:~cwiUi­
gungspflichtigcn gebundenen Gewerben <S'12n 
zugleich 'mit dem Ansuchen um Encilung der' 
Bewilligung <S 341 Abs. 1) oder um Genehmigung 
<S 341 Abs. 2, und 3) eingebracht werden. " . 

(3) Im NacbsichUv~ gemd 55 2~ bis 28 
hat die Behörde die zustlndige Glicclcrung der 
I.andcskamm~ der gewerblichen W'utsehäft' unter. 
Ansc:bluß...dcr vorgelegten Belege aufzufordern" 
innerhalb· einer Frist von sechs \\"ochen ein 
Gutachten abzugeben; eine solche Aufforderung 
hat zu entfallen; wenn das Gutachten bereits 
vorliegt. Handelt es sich um ein Gewerbe, das die 
Mitgliedschaft zu einem Gremium der Sektion 
Handel der Kammer der gewerblichen W'uuchaft 
bcgrUndCl, so ist die Sektion Handel die zustindige 
Gliederung der Landeskammer der gewetblichen 
wansc:hah. 

, 
Vorgeschlagener Text 

§ 346 lautet: 

"§ 346. (1) Für die Erteilung einer Nachsicht ist dcr Landcshauptmann zuständig. 

(2) Das Nachsichtsansuchcn kann bei bewilligungsptlichtigcn gcbundcncn Gcwcrben 

(§ IP) zugleich mit dcm Ansuchcn um Ertcilung dcr Bewilligung (§ 341 Abs.l) odcr um Gc­

nclupigung (§ 341 Abs.2 und 3) eingebracht wcrden. " 

.~-: 
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(4) Gegen einen Bescheid, mit dem eine 
Nachsicht von dem zur Ausübung von Hand­
w~rken ·oder gebundenen. Gewerben vorgeschrie­
benen Befähigungsnachweis erteilt worden ist, steht 
der zustilndigen Gliederung der Landeskammer der 

. gewerblichen Wirtschaft das Recht der Berufung 
zu, wenn die EntScheidung ihrem fristgerecht 

abgegebenen Gutachten widerspricht oder wenn 
sie nicht gehört worden ist. 

Vorgeschlagener Text 

~~":. 
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m) Nichtigerldäruog von Bescheiden 

S 3'3. (1) Bescheide, die auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassen worden sind, die an einem 
der nachstehend angefilhrten Fehler leiden, sind 
mit Nichtigkeit im Sinne. des S 68 J\bs. 4 Z 4 ,. VG 
bedroht, und zwar wenn 

1. dieses Bundesgesetz auf die betreffende 
Titigkcit nicht anzuwenden ist; . 

2. die ZUgeh~rigkcit eio,er geweIblichen T~tig­
keit zu einer Gruppe der Gewerbe <S 5 . 

. Abs. 2) unrichtig beurteilt worden ist und 
'überdies der Gewerbeinhaber den. erfoider1i~ 
chen' Befähigungsna~weis ni~t - erbringen 
kann oder die Nachsicht vom . Befähigungs­
nachweis nicht erlangt; 

3. die . Frage des Vorlicgens. d~ ~gemeinen 
gesetzlichen Voraussetzungen gemiß SS ~ bis 
14 für die Ausübung. yon Gewerben durch 
den Gewerbeinhaber oder Pächter oder filr 
die Ausübung der Tätigkeit als Geschäfts­
fOhrer oder Filialgcschäftsfilhrer uoricJ,.tig 
oder der· Befähigungsnachweis . zu . Unrecht . 
als erbracht bcuneilt worden ist, die Nach­
sicht vom Beflhigungsu4weis oicl1t erlangt 

. wird und in allen diesen Fällen der Mangel 
noch andauen; . 

4. der Bestand oder die Dauer des RechteS zur 
. Gewerbeausübung' unrichtig beurteilt worden 

ist; 
5. die geseWichen Voraussetzungen eines Fort­

betriebm:cbtCS <SS 41 bis .45) zu Unrecht als 
. gcgebenbeurteilt ·worden. 'sind; 

6. zu Unrecht -festgesteUt oder davon ausge­
gangen wurde, daß eine Tätigkeit nicht 
diesem Bundesgesetz un~rliegt. 

Vorgeschlagener Text 

§ 363 Abs.l Z 2 lautet: 

"2. ~ie Zugehörigkeit einer gewerblichen Tätigkeit zu einer Gruppe der Gewerbe (§ 5 Abs.2) 

ltnrichtig beurteilt worden ist;" 
• 

.~":. 

,. 
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S 367. Eine VerwaltungsübertrctUng, die mit 
Geldstrafe bis zu 30 000 S zu bcsuafen isl, begeht, 
wer 

I. trotz der gemäß S 8 Abs. 2 oder 3 oder 
gemäß S 9 beStehenden Verpflichtung zur 
Bestellung eines Geschäftsführers oder 
Pächters ein Anmeldungsgewerbe ausübt, 
ohne die Anzeige gemäß S 39 Abs. 4 oder 
S 40 Abs. 4 über die Bestellung eines dem 
S 39 Abs. 2 entsprechenden Geschäftsführers 
oder gemäß S 40 Abs. 2 über die Über-

tragung der Ausübung dieses Anmeldungs­
gewerbes an einen Pächter erstattet zu 
haben; 

2. trotz der gemäß S 8 Abs. 2 oder 3 oder 
gemäß S 9 bestehenden Verpflichtung zur 
Bestellung eines Geschäftsführers oder 
Pächters ein bewilligungspflichtiges gebun­
denes Gewerbe ausübt, ohne die Genehmi­
gung der Bestellung eines Geschäftsführers 
oder der Übertragung der Ausübung dieses 
Gewerbes an einen Pächter gemäß S 176 
erhalten zu haben; -

, .. , , 

, 
Vorgeschlagener Text 

.. Im § 367 Z 1 und 2 wird nach dem VelWeis "gemäß § 9" jeweils eingefügt: "oder gemäß § 

16 Abs.l". • 

.~-: 

.. 
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17. ein Geweihe unzulissigerweise im Umher­
ziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu 
Haus ausabt, auch wenn hicbei fortWährend 
Anzeigen ober· die Verlegung des Betriebes 
in die wechselnden StandortC erstattet 
werden und nicht der Tatbestand. des § 366 
Abs. 1 Z 1 gegeben ist; . 

18. das den Bestimmungen der §§ 53 oder 53 a 
untcdicgende Fcilbiet.en im Umh~rziehen 
von Ort zu Ort und von Haus zu Haus, 
entgegen den Bestimmungen der SS 53 oder 
53 a ausabt, wenn nicht der Tatbestand des 
S 366 Abs. 1 Z 1 oder der erste Tatbestand 
des '1368 Z 6 oder der Tatbestand des 
S 368 Z 7 gegeben ist; 

19. als Land- und ForstWirt in seinem land- und 
forstWirtscbaftJichen Betrieb hervorgebrachte 
Erzeugnisse entgegen den Bestimmungen 
des S 53 Abs. 5 im Umherziehen von Ort 
zu Ort oder von Haus zu Haus feilbietet; 

" .. , 
29. Fleisch entgegen § 100 Abs. 4 verkauft; 
30. Pferdefleisch, Fleisch mit einem Zusatz von 

Pferdefleisch oder Fleischwaren aus Pferde­
.. fleisdi' (Wilrste, Pökelwä'ren, Flcischgerichte, 

" 'Gcrichic aiit' Fie~di~"~nSerVeli): entgegen 
§ 100 Abs. 5 feilhält oder verkauft; 

'31. höhere Entgelte alS die in den gCln1ß § 115, 
S 132, S 141, S 267, . S 274 oder S 279 
erlassenen Höchsaarifen. festgelegten Ent­
gelte verlangt oder annimmt; 

32. bei der Ausilbung"des Gewcroes der 
Schidlingsbekämpfer die Bestimmungen der 
auf Grund des S 118 erlassenen Verordnun­
gen meht einhält; 

33. Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht die 
gemIß SS 138, 214 Abs. I, 218, 220, 222, 
250 Abs. I, 2S5 Abs. I, 262 oder 265 Abs. 1 
r.rfnrderlidae EimUJl2 besitzeni 

Vorgeschlagener Text 

§ 367 Z 17 entfällt. 

[in § 367 Z 18 entfallen jeweils die Verweise "oder 53a" sowie die Worte "oder der erste 

Tatbe,tand des § 368 Z 6 oder der Tatbestand des § 368 Z 7". 

. ~ 367 Z 19 entfällt. 

.~-: 

§ ~67 Z 29 bis 33 lautet~ 

"29. Fl:isch entgegen § 121 Abs.4 verkauft; 
30. ~rdeneisch, Fleisch mit einem Zusatz von Pferdefieisch oder Fleischwaren auS Pferde-

flt
isch 

(WilIste, Pökelwaren, Fleischgerichte, Gerichte mit Fleisch, Konserven) entgegen 

§ pI Abs.5 feilhält oder verkauft; 
31. li

here 
Entgelte als die in den gemäß § 110, § 132, § 267, § 274 oder § 279 erlassenen 

~ttarifen festgelegten Entgelte verlangt oder annimmt; 
32. b~i der Ausübung des Gewerbes der Schädlingsbekämpfer die Bestimmungen der auf 

Grund des § 123d er\asseJlCll Verordnungen nicht einhält; .. . . ,. ; -
33. ~itnehmer beschäftigt, die nicht die gemäß §§ 173a, 214 Abs.l, 218, 250 Abs.1, 255 

Jtbs.l, 262 oder 265 Abs.1 erforderliche Eignung besitzen;" 

;'f J t~ 
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'43. bei der Ausübung des Gewerbes der 
pfandleiher oder·der Versteigerung beweg­
licher Sachen sich keiner dem S 235 Abs. 1 
oder S 246 entsprechenden Geschäftsord-

_ nung bedient; 
44. bei der Ausübung des Gewerbes der 

. Pfandleiher ode~ der Versteigerung beweg­
licher Sachen die Bestimmungen des S 235 
Abs. 4 oder des S 246 nicht einhält oder das 
Gewerbe der pfandleiher entgegen S 235 
Abs. 5 vor Genehmigung der Geschäfts­
ordnung ausübtj. 

45. den Betrieb. eines Waffengewerbes entgegen·' 
.' .5183 Abs .. ·2·nicht,einsteUt;· .. ' 

46 .. bei der AusObung eines Waffengewerbes die 
gemiß S 185 Abs . .1 und 2 erlassenen 
Verordnungen oder die. gemiß S 185 
Abs. 3 emer Satz. erlassenen Aufuige eines 
Bescheides nicht einhilt; 

47. bei der AusObung eines Waffengewerbes die 
Bestimmungen des 5 187 oder des S 188 
Abs. 4 nicht einhält; 

48. bei.' der Ausübung des Gewerbes der 
Ffandh:iher die Vorschriften des S 231, 
S 232, 5 234, S 236 Z 1 oder 2, S 237, 

. 5 238, 5 239 oder S 240 nicht einhält; 
49. gegen die Verschwiegenheitspflicht gemäß 

S 236 Z 3 oder gemäß S 252 verstößt; 

I ~. , • 

Vorgeschlagener Text 

Im t 367 Z 43 wird das Zitat "§ 235 Abs.l" durch das Zitat "§ 275g Abs.l" und das Zitat 

"§ 246" q ... rch das Zitat "§ 284c" ersetzt. 

Im ~ 367 Z 44 werden die Zitate "§ 235 Abs.4" und "§ 235 Abs.5" durch die Zitate "§ 275g 

AbsA" ul~d "§ 27Sg Abs.S" und das Zitat "§ 246" durch das Zitat "§ 284c" ersetzt . 

.~-: 

Iß! § 367 Z 48 wird das Zitat "§ 231, § 232, § 234, § 236 Z 1 oder 2, § 237, § 238, § 239 

oder § ~40" durch das Zitat "§ 27Sc, § 27Sd, § 275f § 27Sh Z 1 oder 2, § 27Si, § 275j, § 275k , 
oder § p51" ersetzt. 

In! § 367 Z 49 wird das Zitat "§ 236 Z 3" durch das Zitat "§ 27Sh Z 3" ersetzt. 

.. 
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S 3'8. Eine Verwaltungsubertrewng, die mit 
einer Gdclsuafe bis .zu 15000 S zu bestrafen ist, 
begeht, wer 

1. die Anzeigen 

, .... " \. 

1.14 gemäß S 52 Abs. 1 ·über di~ Aufstel­
lung von Automaten, 

" . , . 
1.19 gemäß § 112, gemäß § 242 oder 

gemäß S 273 über die Einstellung 
. oder das Ruhen der Ausübung von 

Rauchfangkchrergewerben. pfandlei­
hergewerben, Kanalräumergewerben. 

"' , , 

6. die Bestimmungen des S S3 Abs. 4. des § SS 
Abs. 1. des S 57 Ab$. 3. des S 58. des § 139 
oder des S 251 über Legitimationen nicht 
einhilt; 

7. bei Ausübung des Feilbietens im Umherzie­
hen gemäß S S3 Abs. 1 Z 1 die Bestimmun­
gen des S S3 Ab$. 3 nicht einhält; 

. . 
" • , I 

11. die Bestimmungen des S 233 über die 
Führung und Aufbewahrung von pfandleih· 
bachern nicht einhilt oder Gebote oder 
Verbote von gemäß S 188 Abs. 3 oder S 233 
Abs~ 3 cdassenen Verordnungen über Waf­
fenbacher oder Piandleihbacher nicht be­
folgt; 

Vorgeschlagener Text 

§ 36& Z 1.14 entfällt. 

Im § 368 Z ~.19 wird das Zitat "§ 112" durch das Zitat "§ 107" und das Zitat "§ 242" durch 

das Zitat "§ l75n" ersetzt. 

.~": 

Im !i 368 Z 6 entfällt das Zitat "des § 53 Abs.4, ". . 
§ 3()8 Z 7 entfallt. 

1Ij1 § 368 Z 11 wird das Zitat "§ 233" durch das Zitat "§ 275e" und das Zitat "§ 233 Abs.3" 

durch ~as Zitat "§ 27Se Abs.3" ersetzt. 

.. 
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Geltender Text 

S 3". Die Strafe des Verfalles von Waren. 
Eintrittskarten einschließlich Anweisungen auf 
Eintriwkarten für Theater. Konzerte. Veranstal­
tungen ui., Werkzeugen, Maschinen, Geräten. 
Ausrilswngen oder Transportmitteln (§§ 10. 17 
und 18 VStG) kann ausgesprochen werden, wenn 
diese Gegenstände mit einer Verwaltungsüber­
tretung nach S 366 oder nach § 367 Z 15. 16. 17. 

18, 19 oder 20 im Zusammenhang stehen; bei einer 
Verwaltungsüberuetung nach § 367 Z 1 S kann 
auch der Verfall des Automaten. mittels dessen die 
Gewerbeausübung erfolgte, ausgesprochen werden. 
Von der Verhängung der Strafe des Verfalles ist 
jedoch AbStand zu nehmen. wenn es sich um 
Gegenstände handelt, die der Beschuldigte Zl.lr 
Ausübung seines Berufes oder zur Führung seines 
Haushaltes benötigL 

I 

Vorgeschlagener Text 

Im § 369 wird das Zitat "§ 367 Z 15,16,17,18,19 oder 20" durch das Zitat "§ 367 Z 15, 

16,18 oder 20:' ersetzt. 

.~": 

.. 
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Geltender Text 
Vorgeschlagener Text 

" 

Nac~ § 371 wird folgender § 371a eingefügt: 

"§ 371a. Der Landeshauptmann ist berechtigt. gegen einen Bescheid des unabhän­

gigen Ve~altungssenats. mit dem ein Straferkenntnis der Bezirksverwaltungsbehörde aufgeh­
oben wirev Beschwerde wegen Rcchtswidrigkeit an den Verwaltungsgerichtshof ZU erheben.· 

.~-: 
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Geltender Text 

S 376 • 

. " \ , 

4. (Zu S 5:) 

(1) Sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimnit. gelten erlangte Gewerbeberechtigungen 
als Gewerbeberechtigungen fflr Handwf'.rke, ge­
bundene oder freie GewCIbe je nac1i der Ein­
stufung. die die beueffende Titigkeit auf GIUnd 
dieses. Bundesgesetzes in se~er jeweils gdtenden 
Fassung erhält. . 

(2) Ist der BcrechtigungsumEang des Gewerbes, 
dem die beueffende Tätigkeit neu eingereiht wird, 
größer als der Bcrechtigungsumfang des bis zum 
Zeitpunkt des InkrafttretenS der Neucinstufung 
bestehenden GewCIbes, $0 gdten. sofern im Abs. 4 
nicht anderes bestimmt wird, die im Zeitpunkt d~ 
InkrafuretenS der Neueinswfung bereits erlangten 
und gemäß Abs. 1 neu eingcsPlften GewCIbebe­
rechtigungen alS auf jene Titigkeiten einge­
schränkt, die dem bisherigen Bcrechtigungs­
umfang· entsprechen. 

(\ ... 

, 

Vorgeschlagener Text 

". 

§ ~76 Z 4 Abs.2Iautet: 

"(2) Ist der Berechtigungsumfang des Gewerbes, dem die betreffende Tätigkeit neu 

einger(jht wird, größer als der Berechtigungsumfang des bis zum Zeitpunkt des lJI)aafttretens .. der N~einstufung bestehenden Gewerbes, so gelten, sofern in diesem Bundesgesetz nicht an-

deres i.lestimmt wird, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neueinstufung bereits erlangten 

Gewe~berechtigungen als auf jene Tätigkeiten eingeschränkt, die dem bisherigen Berechti-. 
gun~mfang entsprechen. Gewerbetreibende, die ein Gewerbe ausüben, das in ein verbundenes 

GewCiPe eingeordnet wird, haben unter den Voraussetzungen des § 30 Abs.l und 4 die Be­

rechtigung zur Erbringung von fachübergreifenden Leistungen." 

~ 

.. 
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Geltender Text 

14 a. 

Gewerbeueibende, die am I. Jänner 1992 zur 
Awübung des gebundenen Gewerbes Unterneh­
mensberater einschließlich der Unternehmensorga­
nisatoren <S 124 Z 22) berechtigt sind, sind auch 
zur Ausübung der auf den Personenkreis der 
Führungskräftc: eingeschränkten ArbeitSVermittlung 
berechtigt, ohne hiefür gemäß § 172 den für diese 
Tätigkeit vorgeschriebenen Teil des Befähigungs­
nachweises erbringen zu müssen. 

Vorgeschlagener Text 

Im § ~76 Z 14a lautet der Klammerausdruck; "(§ 124 Z 18)" 

.f ~.,~ 
"J ,..,/ 
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Geltender Text 

17. entfällt. 

18. entfällt. 

46. 

(I) Bis zur Neuregelung der einschlägigen 
Bestimmungen des Offnungszeitengeseu.es 1991, 
BGB\. Nr. 50/1992, bleibt § 96 e Abs. 4 der 
Gewerbeordnung in der bis zum Inkrafttreten der 
Gewerbeordnung 1973 geltenden Fassung weiter-
hin aufrecht. 

(2) Wer die gemäß Abs. I aufrechterhaltene 
Bestimmung .nicht einhält, begeht eine Verwal­
wngsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 
20 000 S zu ahnden ist. . 

Vorgeschlagener Text 

§ 376 Z 17 lautet: 

"17. (Berater in Versicherungsangelegenheiten): 

Gewerbetreitfnde, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXIYY 

zur Ausübull~ des Gewerbes der Berater in Versicherungsangelegenheiten berechtigt sind, dür-, 
fen das gen81"Ulte Gewerbe weiter ausüben. Neue Berechtigungen dürfen nicht mehr begründet 

• 
werden." 

§ 376 ~ 18 lautet: 

"18. (Brunn"nmeister): 
lt Gewerbetre~ende, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXIYY 

zur Ausübu!Jg des Gewerbes der Brunnenmeister berechtigt sind, dürfen das genannte Gewerbe 

weiter ausü~n. Neue Berechtigungen dürfen nicht mehr begründet werden." 

§ 376 Z ;6 entfällt. . 
.~-: 

.~~~ 
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Geltender Text 

2. VoUziebuag 

S 381. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes~ 
gesetzes ist, sofern Abs. 2 bis 4 nicht anderes 
bestimmen, der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, in Angelegenheiten des Betriebes 
von Schleppliften hinsichdich der in ' Betracht 
ko~enden Bestimmungen jedoch der Bundes~ 
minister für öffentliche WIrtSchaft und Verkehr 
betraut, und zwar .... , 

3. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Arbeit und 'Soziales hinsichdich des S 2 
Abs. 5, des S 22 Abs. 11, des S 71 Abs. 3, 4, 
6 und 7, des S 72 Abs. 2, des S 76 Abs. 1 und 
2, des S 82 Abs. I, des S 82 a Abs. 1 und des 
§ 259; 

, , t , • 

9. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit, Spon und Konsumentenschutz 
hinsichdich des S 22 Abs.5 und 10, des § SO 
Abs. 3, des , 57 Abs. 2, des § 69 Abs. 2 erster 
Satz sowie des § 73 Abs. 4. 

(2) Mit der Vollziehung des S 54 Abs. 3 und des 
S 60 ist der. Bundesminister für Justiz betraut. 

... (3) Mit der Volb:iehung des S 79 a Abs. 2 ist der 
Bundesminister für. Umwelt, Jugend und Familie 
betraut. 

(4) Mit der Vollzic:h\mg des S ,376 Z 47 ist der 
Bunäesminister für Arbeit und Soziales im Ein~ 
vernehmen mit den bctciligten Bundesministern 
bcttaut. 

Vorgeschlagener Text 

§ 381 Alls.l Z 31autct: . 
"3. im Einve.nehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales hinsichtlich des § 2 

Abs.5, def § 22 Abs.ll, des § 31 Abs.4, des § 71 Abs.3, 4, 6 und 7, des § 72 Abs.2, des § 76 

Abs.l un~ 2, des § 82 Abs.l, des § 82a Abs.l und des § 259,· 

§ 38! Abs.l Z 91autet: 
l 

"9. Im Eitlvemehmen mit dem Bundesminister für Sport und Konsumentenschutz hinsichtlich 

des § V2 Abs.5 und 10, des § 50 Abs.3, des § 57 Abs.2, des § 69 Abs.2, des § 73 Abs.4, des 

§ 123~ Abs.3 sowie des § 169 Z 2.' 
• 

.~~ 

§ 3~1 Abs.4 lautet: 

"(..4) Mit der Vollziehung des § 376 Z 4a und des § 376 Z 47 Ist der Bundesminister für 
Arbeit ur.J Soziales im Einvemehmen mit den beteiligten Bundesministem·betraut." .. 

,j "" ., I'il, ; ... 

109/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
228 von 230

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltender Text 

Kollcktivvertragsangeharigkcit 

§ 8. Kollektivvertragsangchörig sind, sofern 
der Kollektivvertrag nicht anderes bestimmt, 
innerbalb seines räumlidlen, fachJidlen und per~ 
söDlidlen ~eltungsbcrc:idles 

1. die Arbeitgeber ,und die Arbeitnehmer. die 
zur Zeit des Abschlusses des Kollektivver­
'uages Mitglieder der am Kollektivvertrag 
beteiligten Parteien waren oder später wer-
den;. .' 

2. die Arbeitgeber. auf die der 'Betrieb eines 
der in Z. 1 bezeidlneten Arbeitgeber über-
gebt. 

Vorgeschlagener Text 

f 

Arbeitsverfassungsgesetz 

1In § 8 wird nach der Z 2 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt. Es werden folgende Z 3 

u,d 4 angefügt: 

"3. bubsidär zu Z 1 und 2 auch die Arbeitgeber, die zur Zeit des Abschlusses des Kollektivver­., 
frages Mitglieder der am Kollektivvertrag beteiligten gesetzlichen Intcrcsscnvertrctung der 
fübeitgeber gewesen wären, wenn sie ihre Tätigkeit zu diesem Zeitpunkt bereits aufge-

flommen gehabt hätten; 
4. pie Arbeitgeber, die im Rahmen eines verbundenen Gewerbes fachübergreifende Lcistun-

~en erbringen, hinsichtlich der Kollektivverträge in den ausgeübten Wirtsehaftsbcrcichcn, 

in denen keine Kollektivvertragsangehörigkeit nach Z 1 oder 2 besteht." 

,1 t1 .~ 
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Nach~ung 
. S u. Die R~tsWirkungen . des Kollektivver­

trages bleiben nach seinem Erlöschen fUr Arbeits­
verhältnisse, die unmittelbar vor seinem Er­
löschen durch ihn erfaßt· waren, so lange auf­
recht, als für diese ArbeitsVerhältnisse nicht eUi 
neuer' KollS.tivverUag wirksam oder mieden 
betroffenen Arbeitnehmern nicht eine neue Ein­
zelvereinbaning abgeschlossen wird. 

Vorgeschlagener Text 

Dem i 13 wird folgender Satz angefügt: 
I "Die Ntchwirkung erstreckt sich im Fall des Erlöschens eines Kollektivvertrages wegen des 

Untergtngs der am Kollektivvertrag beteiligten gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitge­
I> 

ber aue;, auf 

1. Arl>eltsverhältnisse zu Arbeitgebern, die bei Aufnahme ihrer Tätigkeit vor diesem Zeitpunkt 
Mitglieder der am Kollektivvertrag beteiligten gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeit-

• gebe; gewesen wären, sowie 
2. nach ~iesem Zeitpunkt begründete Arbeitsverhältnisse sowohl zu Arbeitgebern, die Mitglied 

der lIiD Kollektivvertrag beteiligten gesetzlichen lnteressenvertretung waren, als auch zu Ar-. . 
beitg;bem im Sinne der Z 1.' 

" 

.. 
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